
Regierungsdokumente zum EU-Austritt Briten blicken in 

den Brexit-Abgrund  

Erstmals hat die britische Regierung die Folgen eines Brexits ohne Abkommen 

ausbuchstabiert. 25 Dokumente sollen Bürgern und Firmen helfen, sich auf das 

Schlimmste vorzubereiten - doch dafür bleibt kaum noch Zeit. 
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Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.  

 

Lange hat die britische Regierung gewartet - nun beginnt sie, die Bevölkerung und heimische 
Unternehmen auf einen harten EU-Austritt ohne Abkommen vorzubereiten. Am Donnerstag 
präsentierte Brexit-Minister Dominic Raab die ersten 25 "technischen Hinweise", die Firmen 
und Bürger auf den Fall vorbereiten sollen, dass die Verhandlungen mit der EU über ein 
Austrittsabkommen scheitern und Großbritannien am 29. März 2019 ungebremst aus der EU 
fällt. Die restlichen voraussichtlich rund 55 weiteren "technical notes" sollen in den 
kommenden Wochen nach und nach veröffentlicht werden. 

Anzeige 

Der erste Schwung deckt einige wichtige Bereiche ab, darunter Finanzdienstleistungen, 
Landwirtschaft, Nuklearsicherheit und die Versorgung mit medizinischen Gütern. Andere 
Gebiete, auf denen ein No-Deal-Brexit dramatische Folgen haben könnte - beispielsweise der 
Flugverkehr - fehlen allerdings. Die jetzt vorliegenden Dokumenten zählen dennoch einige 
zentrale Folgen eines Brexits ohne Abkommen auf: 

 Der freie Warenverkehr mit der EU könnte zum Erliegen kommen. Britische 
Wirtschaftsvertreter fürchten in diesem Fall Lkw-Staus vor den britischen Häfen am 
Ärmelkanal, die Dutzende Kilometer ins Landesinnere reichen, sowie Engpässe bei 
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der Lebensmittelversorgung. Lieferketten von wichtigen Branchen, etwa der 
Autoindustrie, könnten zusammenbrechen. 

 Firmen müssten sich auf erhebliche Zoll- und Sicherheitsformalitäten einstellen. Sie 
müssten mit Waren aus der EU genauso umgehen wie mit Importen aus Drittstaaten. 

 Beim Zahlungsverkehr würden auf britische Bürger höhere Kosten bei 
Kreditkartenzahlungen für Waren aus der EU fällig. Im Ausland lebende Briten 
könnten den Zugang zu ihren Bankkonten und Versicherungen verlieren, 
Hunderttausende vor allem in Südeuropa lebende Rentner stünden womöglich ohne 
Geld da. Die britische Regierung will mit "unilateralen Maßnahmen" für Linderung 
sorgen. 

 Für EU-Subventionen an britische Unternehmen, die über Nacht verschwänden, will 
London einspringen. Die Staatsbeihilfe-Regeln der EU sollen dazu in britisches Recht 
überführt werden.  

 Für die Versorgung mit Arzneien und medizinischen Geräten will die britische 
Regierung ein eigenes Kontrollsystem aufbauen. Zugleich will sie aber einen Teil der 
EU-Regulierungen übernehmen, etwa für Medikamententests.  

 Die Regierung in London will ein eigenes System zur Nuklearsicherheit aufbauen, 
sollte es zum harten Brexit und damit zum Ausscheiden Großbritanniens aus der 
Europäischen Atomgemeinschaft Euratom kommen. 

Brexit-Minister Raab warnte am Donnerstag vor Panikmache. Zwar gebe es etwa bei 
Arzneien "Risiken in der Versorgungskette", die man aber "nicht übertrieben darstellen" 
sollte. Man müsse Vorräte für sechs Wochen anlegen, so der Minister. Schon jetzt verfüge 
Großbritannien bei mehr als 200 Arzneien über einen "Puffer", der drei Monate lang 
ausreiche.  

Auch was die anderen Bereiche betrifft, versuchte Raab zu beschwichtigen. "Es gibt keine 
Pläne, die Armee einzusetzen, um die Lebensmittelversorgung zu sichern", sagte der Minister. 
Was die Risiken für die in der EU lebenden Briten angeht, würden sich hoffentlich "am Ende 
kühle Köpfe durchsetzen" und "praktische Zusammenarbeit" erlauben. "Es ist kaum im 
Interesse Spaniens, britischen Rentnern zu schaden", sagte Raab. Dass die spanische 
Regierung allein wenig an den Folgen eines No-Deal-Brexits ändern kann, erwähnte er 
freilich nicht.  

Kommen die britischen Dokumente zu spät?  

Anzeige 

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, dass der Brexit "sowieso für Zerrüttung sorgen wird, 
ob mit oder ohne Abkommen". Deshalb müsse jeder, besonders aber die Wirtschaft, 
vorbereitet sein.  

Allerdings ist fraglich, ob britische Unternehmen die Ratschläge der Regierung überhaupt 
noch rechtzeitig befolgen könnten - denn die Warnungen kommen reichlich spät. Im Fall 
eines Brexits ohne Austrittsvertrag wäre auch die geplante zweijährige Übergangsphase 
hinfällig, die Teil des geplanten Abkommens ist. Das heißt: Bürger und Unternehmen haben 
nur noch gut sieben Monate, sich auf das No-Deal-Szenario vorzubereiten. Und zwei Drittel 
der "technical notes" sind noch nicht einmal erschienen. 

Die EU-Kommission hat ihre gesamten 68 "Vorbereitungs-Hinweise" dagegen schon im März 
präsentiert. Dennoch sah sich die Behörde erst im Juli genötigt, Behörden und Unternehmen 



in den Mitgliedstaaten erneut eindringlich aufzufordern, sich besser auf ein No-Deal-Szenario 
vorzubereiten. 

"Fantasiewelt, in der Fakten die Ideologie nicht stören dürfen"  

Die britische Wirtschaft reagierte eher skeptisch auf die neuen Dokumente. Adam Marshall, 
Generaldirektor der britischen Handelskammern, bezeichnete die Dokumente der Regierung 
als "guten Anfang". "Aber Firmen brauchen detailliertere Informationen", so Marshall. "Die 
harte Wahrheit ist, dass die Regierung bei einem No-Deal-Szenario den Handel zwischen 
Großbritannien und der EU sofort mit vollen Zollkontrollen belegen will." Es sei aber 
zweifelhaft, ob das britische Zollsystem dazu überhaupt in der Lage sei. 

Anzeige 

Auch Stephen Martin, Chef des Unternehmerverbands Institute of Directors, forderte "mehr 
Details" über die Pläne der Regierung. "Kein Abkommen wäre schlecht", so Martin. "Aber 
kein Abkommen ohne Planung wäre noch schlechter." 

Noch deutlicher wurde Josh Hardie von der Confederation of British Industry (CBI), die 
190.000 Firmen vertritt. Es gebe inzwischen keinen Zweifel mehr, dass ein No-Deal-Brexit 
für die Volkswirtschaften in der EU verheerende Folgen hätte, sagte Hardie. Die neuen 
Regierungsdokumente zeigten, dass diejenigen, die etwas anderes behaupten, "in einer 
Fantasiewelt leben, in der Fakten die Ideologie nicht stören dürfen".  

 

Zusammengefasst: Die britische Regierung hat die ersten "technischen Hinweise" 

veröffentlicht, mit denen sich Unternehmen und Bürger auf einen Brexit ohne Abkommen 

vorbereiten sollen. Allerdings wurden zunächst nur 25 der insgesamt rund 80 Papiere 

präsentiert, und selbst sie kommen reichlich spät. Insbesondere für Unternehmen dürfte es 

schwierig werden, sich in den verbleibenden sieben Monaten noch umfassend auf ein No-

Deal-Szenario vorzubereiten.  
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Aktuelle Berichte 

Brexit: Mögliche Folgen für die Arbeitnehmer-
freizügigkeit und die Arbeitsmigration 

16/2016 

In aller Kürze 

 Im Vereinigten Königreich lebten zum Jahresende 2014 rund 2,9 Millionen 

Staatsbürger aus der EU, davon 1,3 Millionen aus den neuen Mitgliedsstaaten. 

Mit 184.000 Personen entfiel 2015 rund die Hälfte des Wanderungssaldos des 

Vereinigten Königreichs auf Staatsbürger der EU. 

 Ein vollständiger Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt der EU setzt – zumin-

dest in der Definition der Europäischen Verträge – vier Grundfreiheiten voraus: 

freier Warenverkehr, Dienstleistungsfreiheit, freier Kapital- und Zahlungsver-

kehr und Personenfreizügigkeit. 

 In den Austrittsverhandlungen steht das Vereinigte Königreich deshalb vor ei-

nem Zielkonflikt zwischen der Integration in die Güter-, Dienstleistungs-, Kapi-

tal- und Arbeitsmärkte der EU und der Einschränkung der Grundfreiheiten und 

des Rechtsrahmens des Gemeinsamen Binnenmarktes. 

 Wie dieser Zielkonflikt aufgelöst werden wird, kann heute noch nicht einge-

schätzt werden. 

 Die Erfahrungen mit der EU-Osterweiterung und der Finanzkrise haben gezeigt, 

dass regionale Muster der Migration heute in Europa nicht mehr sehr stabil sind. 

Insofern ist für den Fall, dass das Vereinigte Königreich die Personenfreizügigkeit 

aufhebt, mit eine Migrationsumlenkung zu rechnen. 

 Allerdings wird nur ein Teil der EU-Staatsbürger, die gegenwärtig in das Verei-

nigte Königreich wandern, künftig nach Deutschland migrieren. Zum einen ver-

bleibt ein Teil in den Heimatländern, ein anderer Teil wird auch in andere Ziel-

länder wandern. 
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1 Ausgangslage 

Die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs hat sich am 23. Juni 2016 mit knapper 

Mehrheit für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union (EU) entschieden. 

In der Kampagne für den Austritt spielten die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die Regu-

lation durch das Europäische Recht, die Entscheidungsverfahren der EU und die Bei-

träge des Vereinigten Königreichs zum EU-Haushalt eine zentrale Rolle.  

Das Austrittsverfahren ist in Artikel 50 des Vertrags von Lissabon geregelt: Beschließt 

ein Mitgliedsstaat den Austritt, macht er eine Mitteilung an den Europäischen Rat. 1 

Nach den Leitlinien des Europäischen Rats wird ein Abkommen über die Einzelheiten 

des Austritts und die künftigen Beziehungen des Mitgliedsstaates zur EU verhandelt. 

Das Abkommen wird im Namen der EU vom Europäischen Rat mit qualifizierter 

Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments beschlossen. Kommt in-

nerhalb von zwei Jahren kein Abkommen zustande, finden die Europäischen Verträge 

keine Anwendung mehr. Die Frist kann auf einstimmigen Beschluss des Europäischen 

Rats verlängert werden. 

Die neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs, Theresa May, hat erklärt, 

dass die Entscheidung für den Austritt aus der EU umgesetzt wird. Offen ist jedoch, 

wann das Vereinigte Königreich eine Mitteilung an den Europäischen Rat machen 

wird. Auch ist noch nicht klar, welche Ziele das Vereinigte Königreich in den Aus-

trittsverhandlungen verfolgen wird. Von den Vertretern des Brexit-Lagers wird u.a. 

gefordert, dass (i) der vollständige Zugang zum gemeinsamen Binnenmarkt erhalten, 

(ii) die Arbeitnehmerfreizügigkeit beendet, (iii) die Gesetzgebung der EU nicht länger 

übernommen und (iv) keine Beiträge an den EU-Haushalt mehr geleistet werden sol-

len. Inwieweit sich die neue britische Regierung diese Vorstellungen zu eigen machen 

wird, ist gegenwärtig noch offen. Unklar ist auch, welche Verhandlungsstrategie die 

EU und ihre verschiedenen Akteure wie der Europäische Rat, die Europäische Kom-

mission und das Europäische Parlament verfolgen werden.  

Vor dem Hintergrund dieser unübersichtlichen Lage wird hier anhand verschiedener 

Szenarien diskutiert, welche Optionen bestehen und welche Folgen sich daraus für 

die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Migration in Europa ergeben würden.2  

                                                                                                               

1 Der Europäische Rat ist das Gremium der Staats- und Regierungschefs. 
2 Für eine Diskussion über potenzielle Auswirkungen des Austritts auf den bilateralen Handel siehe Capuano/ Stepanok 

(2016). Für eine Einschätzung der politischen und wirtschaftlichen Folgen des Austritts siehe Weber/Hutter (2016). 



 

  

Aktuelle Berichte 16/2016     Brexit: Mögliche Folgen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Arbeitsmigration 3 

2 Optionen für den Austritt des Vereinigten  

Königreichs aus der EU 

2.1 Beibehaltung des vollständigen Zugangs zum Gemeinsamen  

Binnenmarkt 

Der Gemeinsame Binnenmarkt3 wurde in seiner heutigen Form 1993 beschlossen, 

setzt sich aber bereits seit den Römischen Verträgen von 1957 aus den vier Grund-

freiheiten des freien Warenverkehrs, der Personenfreizügigkeit, der Dienstleistungs-

freiheit und des freien Kapital- und Zahlungsverkehrs zusammen. Der Gemeinsame 

Binnenmarkt ist auch eine Zollunion, d.h. es werden gemeinsame Außenzölle festge-

legt, wodurch ohne Ursprungsregeln der freie Handel von Waren, die in die EU ein-

geführt wurden, möglich ist. Zum Gemeinsamen Binnenmarkt gehört auch die 

Rechtsangleichung technischer Normen und Produktregulierungen, eine beschränkte 

Angleichung der Verbrauchssteuern, die Regelung des Zugangs zu Sozialleistungen, 

u.ä. Dies ermöglicht den freien Marktzugang in andere Mitgliedsstaaten ohne er-

neute Produktzulassungen. Damit ist aber auch eine Verständigung auf einen ge-

meinsamen Rechtsrahmen für die Regulierung der Güter-, Dienstleistungs-, Kapital- 

und Arbeitsmärkte verbunden, die u.a. von den Befürwortern des EU-Austritts Groß-

britanniens stark kritisiert wurden.  

Die vollständige Beteiligung am Gemeinsamen Binnenmarkt setzt also nicht nur die 

Beibehaltung der Personenfreizügigkeit, sondern auch die vollständige Übernahme 

aller Rechtsakte der EU („acquis communautaire“), die den Gemeinsamen Binnen-

markt betreffen, voraus. Damit kann das Vereinigte Königreich wesentliche Verspre-

chungen, die von den Austrittsbefürwortern in der Austrittskampagne gemacht wur-

den, nicht einhalten. Insofern wird der vollständige Zugang zum Gemeinsamen Bin-

nenmarkt voraussichtlich von der Regierung des Vereinigten Königreichs gar nicht 

angestrebt werden – er wäre nur möglich, wenn die meisten Forderungen der Aus-

trittsbefürworter nicht umgesetzt werden. 

2.2 Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum 

Dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören neben den 28 Mitgliedsstaaten 

der EU auch Island, Liechtenstein und Norwegen an. Der Europäische Wirtschafts-

raum wurde 1992 von der EU und den damaligen Mitgliedsstaaten der Europäischen 

Freihandelsassoziation (EFTA) gegründet. Die EFTA war ursprünglich vom Vereinigten 

Königreich, Portugal, Österreich, den Skandinavischen Staaten und der Schweiz als 

alternatives Integrationsmodell zu EU bzw. ihren Vorläuferorganisationen ins Leben 

gerufen worden. Es wäre deshalb naheliegend, wenn sich das Vereinigte Königreich 

nach einem Austritt wieder an diesem Modell orientieren würde. 

Der EWR beruht allerdings auf den gleichen vier Grundfreiheiten wie der Gemein-

same Binnenmarkt, d.h. die Personenfreizügigkeit ist elementarer Bestandteil des 

                                                                                                               

3 Synonym wird auch der Begriff „Europäischer Binnenmarkt“ oder „Gemeinsamer Binnenmarkt der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union“ verwendet. Zur Beschreibung der Grundlagen des gemeinsamen Binnenmarktes vgl. u.a. Bald-
win/Wyplosz (2012).  
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EWR. Der EWR ist keine Zollunion, d.h. es gelten unterschiedliche Außenzölle, was 

wiederum erzwingt, dass bei Importen in die EU der Ursprung der Waren nachgewie-

sen werden muss. Auch müssen anders als bei der EU Verbrauchssteuern gezahlt wer-

den. Insofern ist der Grad der Marktintegration geringer als beim Gemeinsamen Bin-

nenmarkt. Es werden jedoch anders als bei einer gewöhnlichen Freihandelszone re-

gelmäßig Anpassungen an das relevante EU-Recht vorgenommen, so dass rund 80 

Prozent der Binnenmarktvorschriften auch im EWR gelten. Insofern müsste das Ver-

einigte Königreich auch weiterhin einen großen Teil der Marktregulierungen der EU 

übernehmen.  

Der Beitritt zum EWR ist auch mit Zahlungen in den EU-Haushalt verbunden. So zahlt 

Norwegen gegenwärtig 388 Millionen Euro jährlich. Auf das Vereinigte Königreich 

würden bei dem gleichen Modell rund 4 Milliarden Euro entfallen.4 

Das Vereinigte Königreich müsste also bei einem Beitritt zum EWR die Personenfrei-

zügigkeit akzeptieren, große Teile des für den Gemeinsamen Binnenmarkt relevanten 

EU-Rechts übernehmen und weiter Beiträge an den EU-Haushalt entrichten. Für die 

Migration ergäben sich fast keine Auswirkungen, weil die Personenfreizügigkeit voll-

ständig erhalten bliebe. Es könnten sich nur indirekte Effekte etwa durch eine Ver-

ringerung der Mittel für die Erasmus-Programme für Studenten, geringere Ausgaben 

für die Europäischen Forschungs- und Wissenschaftsprogramme oder die Verlage-

rung von Unternehmen in die EU ergeben, die im geringerem Umfang migrations-

dämpfend wirken oder Wanderungen in die EU auslösen können. 

2.3 Zugang zum Binnenmarkt nach dem Schweizer Modell 

Die Regierung der Schweiz wollte ursprünglich dem EWR beitreten, in einem Refe-

rendum wurde dies aber von der Bevölkerung abgelehnt. Ein Freihandelsabkommen 

mit der EU existierte bereits vorher im Rahmen von Vereinbarungen der EFTA mit der 

EU. Die Schweiz handelte nach dem Scheitern des Referendums mit der EU sieben 

bilaterale Verträge aus, die u.a. ein Abkommen über die Personenfreizügigkeit, die 

gegenseitige Anerkennung von Produktstandards, Handel von landwirtschaftlichen 

Gütern, Luft- und Landverkehr, Technik- und Wissenschaftsförderung umfassen. Die 

sieben Verträge sind zwar formal unabhängig, mit der Kündigung eines Vertrages 

werden jedoch automatisch auch alle anderen Verträge gekündigt. Diese Regelung 

wurde explizit aufgenommen, um ein „Rosinenpicken“ zu vermeiden. Nachdem die 

Schweizer Regierung durch ein weiteres Referendum aufgefordert wurde, das Ab-

kommen zur Personenfreizügigkeit neu zu verhandeln, ist offen, ob die bilateralen 

Verträge gekündigt werden. Anders als beim EWR wird das Recht zur Angleichung 

der Produktstandards nicht laufend übernommen, sondern schrittweise nachverhan-

delt. 

Im Grundsatz bauen die bilateralen Verträge der EU mit der Schweiz auch auf den 

vier Grundfreiheiten des Gemeinsamen Binnenmarktes auf, allerdings wurden im Be-

                                                                                                               

4 Großbritannien auf der Suche nach Vorbildern, FAZ Online, 4.7.2016. 
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reich des Kapital- und Zahlungsverkehrs bereits Ausnahmen gemacht. Die Marktin-

tegration ist schwächer ausgeprägt als beim EWR, da sie durch die verzögerte An-

passung an das EU-Recht erschwert wird.  

Wenn das Vereinigte Königreich exakt das Modell der Schweiz übernimmt, müsste es 

weiterhin alle vier Grundfreiheiten einschließlich der Personenfreizügigkeit akzep-

tieren, einen Teil des Europäischen Rechts übernehmen und Beiträge an den EU-

Haushalt leisten. Es entstünden aber größere Spielräume bei der Verhandlung über 

die Regulation der Güter-, Dienstleistungs-, Kapital- und Arbeitsmärkte. Dies wäre 

vor allem für die Regulierung der Finanz- und Kapitalmärkte relevant. 

Auch wenn nicht alle Regelungen wie in der Schweiz übernommen werden, ist es 

durchaus vorstellbar, dass das Vereinigte Königreich ähnlich wie die Schweiz bilate-

rale Verträge anstrebt und versucht, in den Verhandlungen dieser Verträge seine Vor-

stellungen etwa bei der Personenfreizügigkeit oder der Kapitalmarktregulierung 

durchzusetzen. Die Auswirkungen auf die Migration hingen in diesem Falle sehr stark 

von den Regelungen zur Personenfreizügigkeit ab. 

2.4 Freihandelszone 

Eine Freihandelszone unterscheidet sich grundsätzlich vom gemeinsamen Binnen-

markt. Zum einen beschränkt sich die Marktintegration auf Güter und Dienstleistun-

gen, die anderen Grundfreiheiten des Gemeinsamen Binnenmarktes gelten nicht. 

Zum anderen würde eine Freihandelszone nur die Zollschranken beseitigen. Alle an-

deren Handelshemmnisse, die sich aus unterschiedlichen Produktstandards und an-

deren Regulierungen ergeben, blieben erhalten. Dies würde das Handelsvolumen 

deutlich verringern. Auch für die Kapital- und Finanzmärkte wären erhebliche Folgen 

zu erwarten. So hätten Banken aus Drittstaaten mit einer britischen Banklizenz nicht 

mehr automatisch den Zugang zu den Märkten der EU. Dies könnte zu einer Verla-

gerung von Banken und anderen Finanzdienstleistern führen. 

Für die Migration hätte ein solcher Weg weitreichende Folgen: Die Personenfreizü-

gigkeit würde aufgehoben. Damit wäre die Regelung des Zugangs zum Arbeitsmarkt 

eine souveräne Entscheidung des Vereinigten Königreichs. Dies muss nicht bedeuten, 

dass die Zuwanderung aus der EU ganz ausgeschlossen wird, aber sie könnte zumin-

dest stark reduziert werden. So wollte die Regierung Cameron die Nettozuwanderung 

auf unter 100.000 Personen jährlich begrenzen. Gegenwärtig beträgt sie mehr als 

300.000 Personen. Zu erwarten wäre, dass die Zuwanderung aus der EU künftig deut-

lich reduziert und nach Kriterien gesteuert werden würde.  

Unklar ist, welchen Aufenthaltsstatus dann die im Vereinigten Königreich lebenden 

Staatsbürger aus der EU haben würden. Möglicherweise wird wechselseitig eine Be-

standssicherung beschlossen, d.h., dass britischen Staatsbürgern in der EU und EU-

Staatsbürgern im Vereinigten Königreich ein temporäres oder dauerhaftes Aufent-

halts- und Arbeitsrecht eingeräumt würde. 
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2.5  Scheitern der Verhandlungen 

Wenn die Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich nicht 

innerhalb von zwei Jahren, nachdem der Austrittswunsch nach Artikel 50 erklärt 

wurde, abgeschlossen worden sind, würde das Vereinigte Königreich aus der EU aus-

scheiden, sofern der Europäische Rat keine Verlängerung der Verhandlungen be-

schließt. In diesem Fall hätte das Vereinigte Königreich den Status eines Drittstaates, 

d.h., es würden im Bereich des Handels die Regelungen der Welthandelsorganisation 

gelten. Die EU würde den Meistbegünstigungszollsatz auf Einfuhren aus dem Verei-

nigten Königreich anwenden, es gäbe auch keine gemeinsame Regulierung der Gü-

ter-, Dienstleistungs-, Kapital- und Arbeitsmärkte mehr. Die Personenfreizügigkeit 

würde aufgehoben, so dass sich für die Migration ähnliche Effekte wie im Fall einer 

Freihandelszone ergäben. 

3 Folgen für Migration 

Das Vereinigte Königreich ist in absoluten Größen eines der wichtigsten Zielländer 

der Migration in Europa. Im Vereinigten Königreich lebten zum Jahresende 2014 5,3 

Millionen ausländische Staatsbürger, davon 2,9 Millionen Staatsbürger aus Mit-

gliedsstaaten der EU. Davon wiederum stammten gut 1,3 Millionen aus den acht 

neuen Mitgliedsstaaten der ersten Osterweiterungsrunde und 234.000 aus Bulgarien 

und Rumänien. Ein Großteil der Staatsbürger aus den neuen Mitgliedsstaaten der EU 

sind nach dem EU-Beitritt im Jahr 2004 in das Vereinigte Königreich gewandert, u.a. 

weil das Vereinigte Königreich für die acht neuen Mitgliedsstaaten der EU der ersten 

Osterweiterungsrunde die Arbeitnehmerfreizügigkeit ohne Übergangsfristen einge-

führt hat. Dies hat einen Umlenkungsprozess in das Vereinigte Königreich ausgelöst. 

Im Falle des Beitritts von Bulgarien und Rumänien hat auch das Vereinigte Königreich 

Übergangsfristen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit angewendet. 

Im Zuge der Finanzkrise ist die Migration in das Vereinigte Königreich kurzfristig 

leicht zurückgegangen, hat sich aber schnell wieder erholt. Nach den vorläufigen 

Angaben des Nationalen Statistischen Amtes sind 2015 547.000 ausländische Staats-

bürger in das Vereinigte Königreich zugezogen, davon 270.000 Staatsbürger aus der 

EU. Der Wanderungssaldo der Ausländer belief sich auf 373.000 Personen, der Wan-

derungssaldo der EU-Staatsbürger auf 184.000 Personen.5 Es entfiel also rund die 

Hälfte der Zuwanderung und des Wanderungssaldos auf Staatsbürger der EU. 

Die Auswirkungen der Aufhebung der Arbeitnehmerfreizügigkeit können nicht quan-

tifiziert werden. Dazu fehlt es an historischen Präzedenzfällen, auf die sich eine 

Schätzung stützen könnte. Zudem sind die Regelungen, die in diesem Falle gelten 

werden, heute noch nicht bekannt. Es können aber qualitative Überlegungen über 

die Wirkungen einer Aufhebung der Personenfreizügigkeit getroffen werden: 

                                                                                                               

5 Die Angaben beruhen auf Schätzungen der International Passenger Survey, vgl. ONS (2016). 
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 Migration ist eine Investitionsentscheidung, die wie andere Investitionsentschei-

dungen stark von der Ungewissheit über die künftigen wirtschaftlichen und in-

stitutionellen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Insofern ist damit zu rech-

nen, dass die Ungewissheit bereits heute migrationsdämpfend wirkt und poten-

zielle Migranten aus der EU die Migration entweder verschieben oder sich für 

andere Zielländer entscheiden. 

 Die Ungewissheit kann auch dazu führen, dass EU-Staatsbürger im Vereinigten 

Königreich Rückwanderungsentscheidungen vorziehen oder in andere Zielländer 

wandern. Dies dürfte in geringerem Umfang geschehen, weil diese Wanderungen 

mit erheblichen Kosten verbunden sind. 

 Eine Verschlechterung der institutionellen Rahmenbedingungen wirkt auch mig-

rationsdämpfend. Aufgrund von sprachlichen und kulturellen, aber auch von ge-

ografischen und wirtschaftlichen Aspekten sind Länder keine vollkommenen 

Substitute, so dass nicht die gesamten Migrationsströme von EU-Staatsbürgern 

aus dem Vereinigten Königreich in andere EU-Staaten umgelenkt werden kön-

nen. Ein Teil der potenziellen Migranten verbleibt deshalb in den Heimatländern 

oder kehrt dorthin zurück. 

 Langfristig ist damit zu rechnen, dass verschlechterte institutionelle Bedingun-

gen in Abhängigkeit von ihrer Ausgestaltung zu einer Migrationsumlenkung in 

andere Zielländer führen. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Wanderungs-

strukturen und wirtschaftlichen Bedingungen wäre eine Umlenkung nach 

Deutschland, Irland, in die skandinavischen Länder und die Niederlande am 

wahrscheinlichsten. 

4 Fazit 

Die Erfahrungen mit der EU-Osterweiterung und der Finanzkrise haben gezeigt, dass 

die Migrationsströme in Europa heute regional sehr viel flexibler sind als in der Ver-

gangenheit (Bertoli et al., 2016). Insofern kann der Austritt des Vereinigten König-

reichs aus der EU, sofern er zur Aufhebung der Personenfreizügigkeit führt, eine er-

hebliche Umlenkung von Migrationsströmen bewirken. Dies kann aufgrund der ho-

hen Ungewissheit bereits in Kürze einsetzen, wird aber erst in vollem Umfang sicht-

bar werden, wenn die neuen Regelungen bekannt sind. Es ist jedoch nicht damit zu 

rechnen, dass die Zuwanderung von EU-Staatsbürgern vollständig nach Deutschland 

umgelenkt wird. Zum einen wird sich nur ein Teil der potenziellen Migranten für ein 

anderes Zielland entscheiden, zum anderen werden neben Deutschland auch andere 

Zielländer vermehrt Migranten anziehen, die früher in das Vereinigte Königreich ge-

wandert sind. 
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Einleitung

Das britische Referendum am 23. Juni 2016 über einen Austritt aus der  
Europäischen Union (EU) hat die Frage aufgeworfen, welche Folgen ein sol-
cher Schritt hätte und wie gewichtig und methodisch belastbar die Vorteile 
der EU-Integration sind. Der Brexit-Entscheid basierte auf einer kontroversen 
und aufgeheizten Debatte zwischen Befürwortern und Gegnern eines solchen 
Schritts. Die Brexiteers (und das Gros der britischen Medien) haben dabei die 
Nachteile der EU-Mitgliedschaft intensiv betont und für den Fall eines Aus-
tritts wirtschaftliche Vorteile oder zumindest nur überschaubare Nachteile 
avisiert (zum Beispiel Economists for Brexit, 2016). Sie konnten sich dabei 
auf einige ökonomische Studien stützen, die teilweise deutliche Vorteile ei - 
nes EU-Austritts versprechen. Andere Untersuchungen kamen im Vorfeld der 
Entscheidung dagegen zu dem Ergebnis, dass ein Brexit nennenswerte Nach-
teile für das Vereinigte Königreich (UK) haben dürfte. Es gibt sogar Studien, 
die die Vorteile der EU-Integration auf mehr als 20 Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BIP) beziffern. Angesichts einer solchen Spannbreite stellt sich die 
Frage, wie belastbar die jeweiligen Studien sind und was die tatsächlichen 
ökonomischen Folgen eines EU-Austritts sein dürften.

Diese Analyse gibt hierzu einen Überblick über wesentliche Studien, die die 
Effekte der EU-Integration oder eines Brexits mit verschiedenen Methoden 
und Annahmen zu beziffern versuchen. Dabei wird der Fokus nicht auf die 
kurz- bis mittelfristigen Effekte des Brexits gelegt (vgl. hierzu HM Government, 
2016a; IWF, 2016; Kierzenkowski et al., 2016; PwC, 2016), sondern auf die lang-
fristigen ökonomischen Wirkungen für das UK.

Kapitel 2 gibt einen Überblick über die möglichen negativen und positiven 
Wirkungen eines EU-Austritts. Mit verschiedenen Optionen eines zukünfti-
gen EU-UK-Abkommens befasst sich Kapitel 3. Einschlägige modellbasierte 
Studien werden in Kapitel 4 kurz vorgestellt, während Kapitel 5 die daraus 
folgenden Mainstream-Schlussfolgerungen hinterfragt. Das Fazit in Kapitel 6 
beschließt die Analyse.

1
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Folgen eines EU-Austritts

Ein EU-Austritt bedingt den Verzicht auf die Errungenschaften der EU-Integra-
tion und vor allem des Binnenmarktes. Je nach zukünftigem institutionellem 
Arrangement zwischen dem austretenden Land und der EU gehen diese Vor-
teile in unterschiedlichem Ausmaß verloren (vgl. Kapitel 2.1). Gegenzurech-
nen sind die von den Austrittsbefürwortern kritisierten Verpflichtungen, die 
eine EU-Mitgliedschaft mit sich bringt, wie der partielle Verzicht auf natio-
nale Regulierungssouveränität, die Zahlungen in den EU-Haushalt und die in  
Teilen protektionistische Außenhandelspolitik der EU.

2.1 Beeinträchtigung der vier Freiheiten des Binnenmarktes

Freier Warenverkehr
Die EU ist der wichtigste Handelspartner der Briten: 2015 gingen 44,5 Pro-
zent der britischen Warenexporte in die EU. Nach einem Austritt ist es zwar 
nicht sehr wahrscheinlich, aber doch nicht auszuschließen, dass die EU Zölle 
auf die Einfuhren britischer Erzeugnisse erhebt. Möglicherweise rea giert die 
britische Regierung umgekehrt ebenso. Der Marktzugang würde beidseitig 
erschwert, die Kosten für Importe und die Preise für die Verbraucher stiegen.

Der Marktzugang im Warenhandel könnte auch durch nicht tarifäre Handels-
hemmnisse behindert werden, die sich ergäben, wenn die gegenseitige Aner-
kennung von Standards und Regulierungen aufgehoben würde. Über die Zeit, 
wenn Regulierungen und Standards immer weiter divergieren, würde dies 
höhere Handelskosten für beide Partner erzeugen, besonders durch unter-
schiedliche Zulassungsverfahren und Konformitätsbestätigungen. Relevant 
wäre dies bei technischen Vorschriften für Industrieerzeugnisse sowie bei 
sanitären und phytosanitären Vorschriften für Agrarprodukte und Nahrungs-
mittel. Nach Sektoren betrachtet zeigt sich, dass bei Waren die größten Nach-
teile zulasten von Drittländern bei Erzeugnissen der Luft- und Raumfahrt, Che-
mikalien und Automobilerzeugnissen bestehen. Dieser Unterschied macht 
deutlich, welche Vorteile die gegenseitige Anerkennung im EU-Binnenmarkt 
mit sich bringt.

2
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Im Fall eines bilateralen Handelsabkommens mit der EU wären anders als im 
Binnenmarkt Ursprungsregeln und Zollprozeduren erforderlich. Ursprungs-
regeln sollen in einem Handelsabkommen verhindern, dass Importe aus Dritt-
ländern über das Partnerland mit dem niedrigeren Außenzolltarif eingeführt 
und dann unter Nutzung der Handelspräferenzen zollfrei in das Partnerland 
mit einem höheren Außenzolltarif verbracht werden. Sie spielen keine Rolle, 
wenn ein Erzeugnis vollständig in einem der beiden Partnerländer erzeugt 
wird. Sie sind jedoch dann von Bedeutung, wenn mehr als ein gewisser Teil an 
Komponenten aus Drittländern stammt, in einem der Partnerländer weiter-
verarbeitet und dann in das andere Partnerland exportiert wird. In diesem 
Fall gilt die Handelspräferenz zwischen den Partnerländern nicht für dieses 
Produkt, sodass der volle Außenzolltarif fällig wird. Zollprozeduren sind 
erforderlich, um sicherzustellen, dass die Ursprungsregeln eingehalten wer-
den. Für die Unternehmen des austretenden Landes (aber auch für EU-Un-
ternehmen) folgten daraus neue administrative Beschränkungen im gegen-
seitigen Warenhandel. „Die Anpassung an einen auf Ursprungsregeln ba-
sierten zollfreien Handel unter einem neuen UK-EU-Freihandelsabkommen 
wäre mühsam, teuer und störend für den Handel“ (Stewart-Brown/Bungay,  
2012, 1). Neuere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass die Befolgungs-
kosten von Ursprungsregeln in einer Bandbreite von 4 bis 8 Prozent des 
Werts der gehandelten Waren liegen. Auch dies verdeutlicht die Relevanz 
des Binnenmarktes.

Freier Dienstleistungsverkehr
Die EU ist ein sehr bedeutsamer Abnehmer britischer Dienstleistungen. 2015 
gingen mehr als 39 Prozent der gesamten Dienstleistungsexporte des UK an 
die kontinentalen Mitgliedstaaten. Gerade Barrieren für den freien Dienst-
leistungsverkehr würden das Land besonders treffen, weil die britische Wirt-
schaft bei Dienstleistungen außerordentlich stark ist. Daher würden der bri-
tische Dienstleistungssektor und im Besonderen die Finanzdienstleister sehr 
wahrscheinlich mehr unter dem Austritt aus der EU leiden als das Verarbeiten-
de Gewerbe. Der genaue Effekt hängt von den zu verhandelnden Beziehungen 
zur EU ab.

Der innergemeinschaftliche Marktzugang für Dienstleistungen ist in der EU 
viel offener als das multilaterale Regime für den Handel mit Dienstleistungen 
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(General Agreement on Trade in Services – GATS), das die EU auf den Dienst-
leistungshandel mit Drittländern anwendet, die Mitglied der Welthandelsor-
ganisation (WTO) sind. GATS könnte in einigen der in Kapitel 3 beschriebenen 
Optionen für das UK an Bedeutung gewinnen. Es lässt aber mehr Raum für 
Protektionismus und diskriminierende Behandlung von ausländischen Anbie-
tern, als im Binnenmarkt zulässig ist.

Für Dienstleistungsanbieter aus dem UK könnte es demzufolge nach einem 
Austritt ihres Landes aus der EU schwieriger sein, ihre Dienstleistungen in den 
EU-Ländern zu verkaufen. Nicht tarifäre Handelshemmnisse würden die Kos-
ten für Geschäfte in der EU steigen lassen. Bei Dienstleistungen sind die nicht 
tarifären Handelshemmnisse der EU gegenüber Drittländern im Transport-
wesen, im Reiseverkehr und bei der Informations- und Kommunikationstech-
nik am höchsten (CEPR, 2013a, 61).

Freier Kapitalverkehr
Das UK könnte die Fähigkeit verlieren, am freien Kapitalverkehr in der EU 
teilzunehmen. Das ist umso wahrscheinlicher, als das Land seine wiederer-
langte Regulierungsautonomie dazu nutzen möchte, die von der EU aufer-
legte Kapitalmarktregulierung zu ändern. Im Ergebnis könnten über die Zeit 
unterschiedlicher werdende Kapitalmarktregime entstehen, was den freien 
Kapitalverkehr mit der EU deutlich erschweren könnte. Dies ist umso mehr 
von Bedeutung, als die EU eine Kapitalmarktunion mit neuen Regeln schaffen 
möchte, um den freien Kapitalverkehr innerhalb der Union noch besser zu 
fördern.

Ein Austritt aus der EU ohne Zugang zum Binnenmarkt würde bedeuten, 
dass die britischen Banken nicht länger im Besitz der einheitlichen Lizenz für 
Bankdienstleistungen wären. Dieser EU-Bankenpass ermöglicht es, dass ein 
Finanz institut, das in einem Mitgliedstaat zugelassen ist, seine Dienstleistun-
gen auch in allen anderen EU-Ländern anbieten kann, ohne dass es dort einer 
neuen Zulassung bedarf und eine Niederlassung errichten müsste.

London hat sich zu dem dominierenden Finanzplatz in Europa entwickelt. 
Das betrifft auch den Handel und das Clearing von in Euro denominierten 
Wertpapier-, Swap- und Währungsgeschäften. Es ist sehr zweifelhaft, ob die 
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Europäische Zentralbank (EZB) diese Geschäfte nach einem Ausscheiden des 
UK aus der EU noch tolerieren würde. Außerhalb der EU würde das Land auch 
in dieser Beziehung den Schutz des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ver-
lieren. Damit droht das Gros dieser Geschäfte in andere EU-Länder abzuwan-
dern, möglicherweise nach Frankfurt am Main.

Mit Blick auf ausländische Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment – 
 FDI) würde im Fall eines EU-Austritts das Recht für britische Firmen ge-
schwächt, sich in einem EU-Land niederzulassen. Hinzu kommt, dass sie 
dann auch nicht mehr den Rechtsschutz des EuGH in Niederlassungsfragen 
genössen.

Darüber hinaus sprechen zahlreiche Argumente dafür, dass das UK weniger 
attraktiv wird als Ziel für Auslandsinvestoren. In diesem Fall würden dort Pro-
duktion und Beschäftigung sinken und wahrscheinlich würde eine geringere 
Wettbewerbsintensität auch den technischen Fortschritt und die Produktivi-
tät hemmen (Haskel et al., 2007). Bei den ausländischen Direktinvestitionen 
steht viel auf dem Spiel, denn das UK ist das größte Aufnahmeland für FDI in 
der Europäischen Union und die EU ist die wichtigste Quelle für FDI im UK. Die 
Hälfte aller Europazentralen von Drittlandsunternehmen hat ihren Sitz im UK 
(Global Counsel, 2015, 12).

Höhere Handelshemmnisse zwischen der EU und dem UK nach einem Aus-
tritt würden die Anreize für Auslandsinvestitionen im jeweiligen Zielmarkt  
steigern, um damit die Barrieren zu umgehen. Da die EU der größere Markt 
ist, wären Produktionsverlagerungen vom UK in die EU wahrscheinlicher als 
in die andere Richtung. Der britische Dienstleistungssektor wäre vermutlich 
betroffen, weil hier Handelshemmnisse von größerer Bedeutung sind. Doch 
auch die britische Industrie ist davon bedroht. Denn hier könnte auch ein 
geringerer Anstieg der Handelsbarrieren schädlich wirken, weil industrielle 
Wertschöpfungsketten sehr kosten- und zeitsensitiv sind. Schon mögliche 
zusätzliche zeitaufwendige Zollprozeduren könnten die Just-in-time-Wert-
schöpfungsketten stören. In der Folge wäre es möglich, dass EU-Unterneh-
men britische Firmen von ihren internationalen Wertschöpfungsketten aus-
schließen oder zumindest vom Aufbau neuer Wertschöpfungsketten mit dem 
Land Abstand nehmen.
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Aufgrund der austrittsbedingten Nachteile beim Zugang zum Binnenmarkt 
könnte auch die Funktion des UK als Brückenkopf in den EU-Binnenmarkt 
für außereuropäische Unternehmen (und vor allem amerikanische Firmen) 
in Gefahr geraten. So ist beispielsweise die Anwesenheit US-amerikanischer 
Finanzunternehmen ganz klar von den Banklizenzregeln der EU beeinflusst, 
die den freien Dienstleistungsverkehr in der EU ermöglichen (Lannoo, 2016). 
Damit könnten die ausländischen Unternehmen Investitionen aus dem UK 
in die verbleibenden EU-Länder verlagern. Im Finanzsektor beispielsweise 
dürften die Finanzzentren Frankfurt am Main, Paris, Luxemburg oder Dublin 
auf Kosten von London profitieren (Demary/Voigtländer, 2016).

Tatsächlich hatten international tätige Unternehmen bereits im Vorfeld des 
Referendums angekündigt, ihre Investitionsentscheidungen im UK zu über-
denken (FT, 2015; Reuters, 2015; FAZ, 2016). Diese anekdotische Evidenz  
wird gestützt durch eine Umfrage unter 101 Mitgliedern der Organisation 
TheCityUK, der Anbieter von Finanzdienstleistungen und ähnlichen Unter-
nehmensdienstleistungen angehören. Etwa die Hälfte der befragten Firmen 
betrachtet den Zugang zu Kunden in der EU als Vorteil ihres Standorts in Lon-
don und fast 40 Prozent halten eine Verlagerung von Arbeitsplätzen im Fall 
eines Austritts für ziemlich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich oder sicher 
(Ipsos Mori, 2013).

Es gibt grundsätzlich auch empirische Evidenz, dass der Zugang zum EU-
Markt ein relevanter Faktor für den Zufluss von Auslandsinvestitionen nach 
UK ist. Barrett et al. (2015, 35) haben Niederlassungswahrscheinlichkeiten 
kalkuliert, und zwar auf der Grundlage von Daten neu gegründeter ausländi-
scher Tochterunternehmen in den 28 EU-Ländern im Zeitraum 2005 bis 2014 
(Lawless et al., 2014, 10). Die Wahrscheinlichkeit einer Niederlassung im UK 
beträgt im Basisszenario 12,7 Prozent. Sie würde auf 7,1 Prozent sinken, wenn 
der Zugang zum EU-Markt für das UK um 25 Prozent reduziert würde, und auf 
2,9 Prozent im Fall einer Reduzierung der Zugangsbedingungen um 50 Pro-
zent (Barrett et al., 2015, 72). Zahlreiche weitere Studien liefern empirische 
Evidenz dafür, dass die EU-Mitgliedschaft die Direktinvestitionszuflüsse ins 
UK positiv beeinflusst (Fournier et al., 2015; Bruno et al., 2016; Dhingra et al., 
2016a; HM Government, 2016b; IWF, 2016).
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Freier Personenverkehr
Wenn das UK lediglich ein bilaterales Abkommen mit der EU abschließen 
würde, würde der freie Personenverkehr vermutlich eingeschränkt. Damit 
könnten britische Bürger sich nicht mehr frei in der EU bewegen. Doch die 
Diskussion im UK dreht sich stärker um die Einwanderung von Menschen aus 
dem Ausland und deren Zugang zum britischen Arbeitsmarkt und Sozialsys-
tem. Letztlich liegt in diesem Thema einer der wesentlichen Gründe für die 
britische EU-Skepsis.

Im Jahr 2015 wurden im UK knapp drei Millionen Einwohner gezählt, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Mitgliedstaats haben. Das ent-
spricht einem Anteil von 4,6 Prozent. Darunter waren 869.000 aus Polen, die 
zweitstärkste Gruppe waren die Iren mit 337.000 Personen, Portugiesen und  
Rumänen kamen auf jeweils etwa 178.000. Rund 2,4 Millionen Menschen 
hatten die Staatsangehörigkeit eines Drittlandes. Aktuelle Studien kommen 
überdies zu dem Ergebnis, dass die Zuwanderung im UK einen positiven öko-
nomischen Effekt hatte (Dustmann/Frattini, 2013; Aichele/Felbermayr, 2015) 
oder zumindest nicht schädlich gewesen ist (Battisti et al., 2014; für einen 
kurzen Überblick über weitere Studien vgl. IWF, 2016).

Wenn das UK darauf besteht, diesen Zugang für Menschen aus der EU und 
aus Drittländern zu beschränken, könnte die Zuwanderung bei nicht zu star-
ker Einschränkung möglicherweise besser an die Bedürfnisse der britischen 
Wirtschaft angepasst werden. Dies würde jedoch in Anbetracht der poli-
tischen Brisanz dieser Frage sehr wahrscheinlich Vergeltungsmaßnahmen 
der EU-Länder provozieren. Das UK ist bereits ziemlich zurückhaltend bezüg-
lich des Zustroms von Flüchtlingen aus Drittländern. Würde sich die EU auf 
Verteilungsquoten einigen, müssten sich die Briten nach einem Austritt daran 
nicht beteiligen.

Nichtpartizipation an der Weiterentwicklung des Binnenmarktes
Die EU will den Binnenmarkt weiter vertiefen, zum Beispiel mit Blick auf  
digitale Angebote, den Energiesektor und die Kapitalmarktunion. Wenn das 
UK nicht mehr in der EU ist, wird es an den positiven Effekten dieser Verände-
rungen nicht teilhaben können.
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Handelsabkommen mit Drittländern 
Ein aus der EU austretendes Land kann seine Zölle auf Einfuhren aus Dritt-
ländern senken, was nicht möglich ist, solange es der Zollunion der EU an-
gehört. Niedrigere Außenzölle würden die Wohlfahrt erhöhen. Nachteilig 
wäre für das UK, wenn es den präferenziellen Zugang zu den Märkten der 
Drittländer verlöre, mit denen die EU entsprechende Handelsabkommen 
abgeschlossen hat: Das sind etwa 60 Staaten (HM Government, 2016c, 45). 
Das UK müsste die Abkommen nachverhandeln, um den freien Marktzugang 
zu erhalten (House of Commons, 2013, 32). Es müsste überdies eigene Ver-
handlungen mit den Ländern initiieren, mit denen die EU derzeit Handels- 
oder Investitionsabkommen verhandelt – zum Beispiel mit China, Japan 
und den USA.

Die Frage ist, von welcher Art und Qualität diese künftigen Abkommen zwi-
schen dem UK und Drittländern sind. Verschiedene Probleme können in die-
sem Zusammenhang identifiziert werden (Euractiv, 2015):

• Drittländer müssen davon überzeugt werden, dass Verhandlungen mit dem 
UK wichtig sind, und sie müssen diesen zeitliche Priorität einräumen.

• Die Verhandlungskapazität der britischen Regierung würde vor eine große 
Herausforderung gestellt, wenn sie mehr als 30 Abkommen mit über  
50 Ländern und Märkten neu verhandeln müsste (Global Counsel, 2015, 22). 
Die Verhandlung von umfassenden Handelsabkommen erfordert sehr um-
fangreiche und detaillierte Expertise und Erfahrungen in der Handelspo-
litik. Die EU hat diese Erfahrungen über Jahrzehnte erworben, aber es deu-
tet einiges darauf hin, dass dem UK entsprechende Spezialisten fehlen  
(FT, 2016a).

• Es erscheint fraglich, ob das UK ähnlich vorteilhafte Abkommen aushan-
deln kann wie die EU. Denn die britische Verhandlungsmacht dürfte aus 
zwei Gründen deutlich geringer sein als die der EU: Zum einen ist der briti-
sche Markt deutlich kleiner als der von wichtigen Handelspartnern wie  
China, Japan und den USA (Abbildung 1). Zum anderen sind die Briten in 
einer defensiven Position, weil sie diejenigen sind, die die Verhandlungen 
starten wollen.
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• Die britische Verhandlungsmacht könnte dadurch etwas steigen, dass die 
Briten als ein liberales Land wahrscheinlich Drittländern bessere Markt-
zugangsbedingungen anbieten als die EU, besonders im Bereich der Land-
wirtschaft. Es gibt jedoch Gründe (vgl. die beiden ersten Punkte) dafür, dass 
es ziemlich lange dauern könnte, bis neue Abkommen in Kraft treten. Damit 
ergibt sich ein Dilemma für das UK: Um die Wohlfahrtseffekte des Freihan-
dels zu ernten, müsste es einseitig seine Handelshemmnisse eher früher als 
später abbauen. In diesem Fall würde es aber die Trumpfkarte in bilateralen 
Handelsverhandlungen aufgeben, im Gegenzug zum Abbau ausländischer 
Handelsbarrieren auch die Senkung der eigenen anbieten zu können. Dann 
wäre es unsicher, ob die Briten einen signifikanten Marktzugang in Dritt-
ländern durchsetzen könnten.

2.2 Abschaffung oder Minderung von EU-Verpflichtungen

EU-Protektionismus gegenüber Drittländern
Die Befürworter eines EU-Austritts führen verschiedene Vorteile an. Erstens 
zählt dazu die Möglichkeit, eine eigene und liberalere Außenhandelspolitik 

Relative wirtscha�liche Größe 2014 
Relative Marktgröße (gemessen an BIP-Relationen) von drei ausgewählten  
Exportmärkten des UK (USA, China, Japan) im Verhältnis zum UK allein und zum UK in der EU

Daten: http://link.iwkoeln.de/311691
Quellen: Eurostat, 2016; IWF, 2015; eigene Berechnungen
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zu betreiben (vgl. Kapitel 2.1). Es erscheint jedoch fraglich, ob geschützte 
Branchen sich einem Abbau von Handelsbarrieren nicht erfolgreich politisch 
widersetzen.

Nettozahlungen an den EU-Haushalt
Zweitens ermöglicht der Brexit die Minderung oder Abschaffung von Zahlun-
gen an den EU-Haushalt. Abbildung 2 gibt einen Überblick für den Zeitraum 
2010 bis 2015. Im Durchschnitt dieses Zeitraums zahlte das UK 16,2 Milliarden 
Euro an die EU und erhielt 6,8 Milliarden Euro an Rückflüssen. Damit ergab 
sich netto ein Betrag von jährlich knapp 9,4 Milliarden Euro, wobei der Durch-
schnitt durch einen Sondereffekt im Jahr 2015 nach oben gedrückt wurde. In 
den Jahren 2010 bis 2014 lag der Mittelwert bei 8,5 Milliarden Euro, ein Wert, 
der umgerechnet in Euro auch von der britischen Regierung genannt wird 
(HM Government, 2016b, 68). Somit waren die Briten trotz ihres Rabatts der 
zweitgrößte Nettozahler nach Deutschland.

Regulierungssouveränität
Drittens würde das UK mit einem EU-Austritt regulatorische Souveränitäts-
rechte aus Brüssel zurückholen. Das Land könnte auf EU-Recht beruhende 

UK-Beiträge zum EU-Haushalt 
Bruttobeiträge nach Korrektur  

Daten: http://link.iwkoeln.de/311692
Quellen: Europäische Kommission, 2016; Eurostat, 2016; eigene Berechnungen
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Regulierungen durch nationale Rechtsvorschriften ersetzen. Dies ist ein wich-
tiger Aspekt für britische EU-Kritiker.

Über die Nutzen-Kosten-Relation von EU-Regulierungen wird im UK kontro-
vers diskutiert. Der britische Thinktank Open Europe hat im Vorfeld des Re-
ferendums die 100 teuersten von der EU induzierten Regulierungen zusam-
mengestellt, die die britische Wirtschaft jährlich insgesamt schätzungsweise 
33,3 Milliarden Britische Pfund (GBP) kosten (Open Europe, 2015a). Diese 
Regulierungen sind jedoch nicht nur ein Kostenfaktor, sie sollen auch die 
Wohlfahrt der Konsumenten und der Volkswirtschaft verbessern, selbst wenn 
das manchmal teuer wird. Open Europe zufolge kommt die Bewertung dieser 
Regulierungen durch die britische Regierung zu dem Ergebnis, dass sie schät-
zungsweise einen Nutzen von 58,6 Milliarden GBP jährlich stiften – eine Zahl, 
die Open Europe als überzogen bezeichnet. In einer früheren Studie (Gaskell/
Persson, 2010) hat Open Europe das Nutzen-Kosten-Verhältnis der EU-Regu-
lierungen seit 1998 mit 1,02 als positiv eingeschätzt. Dieses Ergebnis ist gleich-
wohl deutlich niedriger als das Verhältnis für britische Regulierungen mit 2,35.

Für die Veränderung der Regulierungsintensität nach einem EU-Austritt sind 
künftig mehrere Aspekte von Bedeutung (vgl. hierzu auch HM Government, 
2016b; IWF, 2016):

• Es könnten sicherlich gewisse EU-bedingte administrative Kosten reduziert 
werden, zum Beispiel bei den als besonders kostenintensiv geltenden Re-
gulierungen wie dem Klimaschutz oder der Arbeitszeitrichtlinie. Allerdings 
werden die Ziele des Umwelt- und Arbeitnehmerschutzes sowie der Finanz-
stabilität weiterhin gesellschaftlich relevant bleiben, sodass EU-induzierte 
durch vergleichbare britische Regulierungen ersetzt werden dürften. Inwie-
weit diese dann kostengünstiger sind, bleibt abzuwarten. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang der Hinweis des Internationalen Währungsfonds 
(IWF, 2016), dass das UK bei Regulierungskosten, die rein nationalen Regeln 
entspringen, im internationalen Vergleich relativ schlecht abschneidet, 
etwa bei der Vergabe für Lizenzen.

• Darüber hinaus ist zu beachten, dass die EU das Land nicht daran gehindert 
hat, im internationalen Vergleich sehr flexible Arbeits- und Produktmärkte 
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zu haben. Vielmehr hat die EU andere Mitgliedstaaten mit rigideren Regu-
lierungen als das UK zu mehr Flexibilisierung angehalten. Vor diesem Hin-
tergrund haben EU-Staaten die Produktmarktregulierung zwischen 1998 
und 2013 deutlich stärker flexibilisiert als Nicht-EU-Staaten.

• Der schon sehr hohe Flexibilitätsgrad der Arbeits- und Produktmarktregu-
lierung im UK begrenzt den Spielraum für weitere Reformen.

• Schließlich gilt: Je mehr die Briten den Zugang zum Binnenmarkt behalten 
wollen, desto weniger werden sie EU-Regulierungen abschaffen können.

Zum institutionellen Arrangement nach 
einem EU-Austritt

3.1 Optionen für das neue institutionelle Verhältnis  
des UK zur EU

Nach dem Austritt des UK aus der EU sind verschiedene bilaterale institutio- 
nelle Arrangements denkbar. Zu den Optionen, die oft diskutiert werden  
(Booth/Howarth, 2012, 30 ff.; CBI, 2013, 132 ff.; Etzold, 2013; House of Com-
mons, 2013; House of Commons Foreign Affairs Committee, 2013; Busch/ 
Matthes, 2016a; HM Government, 2016c), zählen:

Das Modell Norwegen – Europäischer Wirtschaftsraum
Drei Mitgliedstaaten der EFTA (European Free Trade Association) – Island, 
Norwegen und Liechtenstein – sind auch Mitglieder des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) und damit Teil des Binnenmarktes der EU. Der EWR kann 
als eine vertiefte Freihandelszone zwischen der EU und der EFTA (mit Aus-
nahme der Schweiz, die dem EWR-Abkommen nicht beigetreten ist) bezeich-
net werden. Das EWR-Abkommen ist am 1. Januar 1994 in Kraft getreten und 
hat die drei genannten Staaten in den freien Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital einbezogen. Der EWR umfasst nicht die Agrar- 
und Fischereipolitik der EU, die Handelspolitik, die Außen- und Sicherheits-
politik, die Zollunion und sowie die Justiz- und Innenpolitik (Booth/Howarth, 
2012, 30).

3
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Norwegen hat von allen Drittländern die engsten Beziehungen zur EU, weil 
es auch am Schengen-Raum teilnimmt sowie an weiteren EU-Politiken wie 
der Justiz- und Innenpolitik und verteidigungspolitischen Initiativen (Booth/
Howarth, 2012, 31). In einem offiziellen norwegischen Bericht heißt es, Nor-
wegen ist gleichzeitig in der EU und draußen (ONR, 2012, 3). Wenn das UK 
Mitglied des EWR werden wollte, müsste es sich um die Mitgliedschaft in der 
EFTA bemühen (House of Commons, 2013, 19).

Die Teilnahme am Binnenmarkt hat jedoch ihren Preis. Die EWR-Staaten müs-
sen die Binnenmarktregeln der EU anwenden, können diese aber nicht mit-
bestimmen. Ihr Einfluss beschränkt sich auf die Teilnahme von Experten in 
verschiedenen Komitees von Kommission und Rat (Booth/Howarth, 2012, 30). 
EWR-Länder sind auch nicht im Europäischen Parlament (EP) vertreten. Dem 
zitierten Bericht zufolge hat Norwegen mehr als 75 Prozent der EU-Gesetze 
übernommen.

Bei einer Mitgliedschaft des UK im EWR müsste das Land die Arbeits- und 
Sozialregeln der EU, wie die Arbeitszeitrichtlinie, beibehalten (CBI, 2013, 141), 
da dieser Politikbereich zu den Regelungen des Binnenmarktes gehört. Auch 
die Finanzmarktregulierungen der EU würden weitergelten, wenn der briti-
sche Finanzsektor ungehinderten Zugang zum Binnenmarkt behalten soll. 
Das Land müsste also als besonders kritisch angesehene Regulierungen an-
wenden, ohne dass es bei deren Gestaltung mitwirken könnte. Die Norwegen-
Opti on wäre für das UK mit einem Souveränitätsverlust verbunden.

Ein weiterer Nachteil wären die höheren Handelskosten, die entstünden, weil 
der EWR keine Zollunion ist. Hierzu zählen Ursprungsregeln und Zollabfer-
tigungsprozeduren für den Handel zwischen der EU und den EWR-Staaten 
(Oppermann et al., 2009, 52; House of Commons, 2013, 30 f.; House of Com-
mons Foreign Affairs Committee, 2013, 74). Darüber hinaus müsste das UK 
alle Handelsabkommen mit Drittländern neu verhandeln, sowohl die bereits 
beschlossenen als auch die noch in Verhandlung befindlichen.

Bei der Norwegen-Option würde das Land nur einen Teil seiner Beiträge zum 
EU-Haushalt einsparen, denn es müsste sich weiterhin an der Kohäsionspo-
litik der EU finanziell beteiligen. Norwegen leistet diese Beiträge schon seit 
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geraumer Zeit. Kürzlich hat sich das Land verpflichtet, 15 strukturschwächere 
Länder in der EU von 2014 bis 2021 mit rund 400 Millionen Euro zu fördern 
(EEA Grants/Norway Grants, 2016). Je nachdem, ob die britisch-norwegische 
BIP-Relation oder die Bevölkerungsrelation als Maßstab genommen wird, 
errechnet sich für das UK eine Belastung zwischen 2,8 und fast 5 Milliarden 
Euro im Jahr. Auch daran wird deutlich, dass der Zugang zum Binnenmarkt 
nicht kostenlos ist.

Das Modell Schweiz –  
Freihandelsabkommen und viele bilaterale Verträge
Die Beziehungen der Schweiz zur EU sind durch das Freihandelsabkommen 
von 1972 und eine Reihe von sektoralen bilateralen Abkommen geregelt. Die 
Bilaterale I umfasst sieben Abkommen zu diesen Regelungsbereichen: freier 
Personenverkehr, technische Handelshemmnisse, öffentliches Auftragswe-
sen, Landwirtschaft, Landverkehr, Luftverkehr und Forschung. Die Bilatera-
le II besteht aus neun Abkommen, die Folgendes betreffen: Schengen/Dub-
lin, Zinsbesteuerung, Betrugsbekämpfung, verarbeitete landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, Umwelt, Statistik, Filmförderung, Ruhegehälter und Bildung. 
Gegenstand der Abkommen im Rahmen der Bilaterale I sind in erster Linie 
die Liberalisierung und die Marktöffnung. Mit den Bilaterale-II-Abkommen 
wurde die Zusammenarbeit in weiteren Bereichen vertieft (Schweizerische 
Eidgenossenschaft, 2016a). Rund 120 bilaterale Abkommen und zugehörende 
Protokolle sind in Kraft, von denen 20 als Kern des bilateralen Rechts gelten 
(Tobler et al., 2010, 15).

Das Niveau der Schweizer EU-Integration liegt deutlich unter dem Stand, den 
der EWR erreicht hat (Tobler et al., 2010, 34). Ein umfassendes Abkommen 
zwischen der EU und der Schweiz zur Regelung des freien Dienstleistungsver-
kehrs konnte nicht erreicht werden. Die Beziehungen bieten hier ein kompli-
ziertes Bild: Der freie Verkehr von Dienstleistungen ist nur sehr bedingt durch 
bilaterales Recht geregelt und unterliegt verschiedenen Rechtsakten (Tobler 
et al., 2010, 17).

Eine solche Regelung könnte sich in Anbetracht der besonderen Stärke des 
Dienstleistungssektors für das UK als nachteilig erweisen. Speziell bei den 
Finanzdienstleistungen existiert nur ein bilaterales Abkommen zwischen der 
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Schweiz und der EU für den Bereich der direkten Schadensversicherungen. 
Schweizer Banken haben keinen generellen Zugang zum Binnenmarkt für  
Finanzdienstleistungen. Wollen sie in der EU tätig werden, müssen sie dazu 
Niederlassungen errichten, was mit zusätzlichen Kosten und Nachteilen 
verbunden ist (Booth/Howarth, 2012, 37). Das UK wird daher wohl ein um-
fassenderes Dienstleistungsabkommen mit einem besonderen Fokus auf  
Finanz- und Unternehmensdienstleistungen mit der EU verhandeln wol-
len, hat jedoch keine starke Verhandlungsposition. Ein weiterer Nachteil für 
das Land wäre, dass es Ursprungsregeln der EU anwenden muss und Zoll-
formalitäten zu erledigen sind (Eidgenössisches Department für auswärtige 
Angelegen heiten, 2015, 14).

Bei Regulierungsfragen bleibt die Schweiz zumindest formal souverän. Sie 
hat aber keine Mitentscheidungsmöglichkeit bei den Entscheidungsprozes-
sen der EU (Tobler et al., 2010, 12). Gleichwohl muss die Schweiz sich nach 
den Regulierungen der EU richten, wenn diese die Bereiche betreffen, die in 
den bilateralen Abkommen geregelt sind. Einige Abkommen enthalten eine 
buchstäbliche Übernahme des EU-Rechts, zum Beispiel im Fall des zivilen 
Luftverkehrs und der Schengen-Regeln (Booth/Howarth, 2012, 36).

Die bilateralen Abkommen sind statisch, eine automatische Anpassung an 
neue EU-Regeln ist nicht vorgesehen. Neue EU-Regulierungen können mit 
Nachteilen für schweizerische Unternehmen verbunden sein, sodass neue 
einschlägige Abkommen erforderlich werden können.

Ein Vorteil für das UK könnte darin bestehen, dass es nicht länger die Arbeits- 
und Sozialregeln der EU anwenden muss und auch nicht mehr an der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) und der Politik des wirtschaftlichen Zusam-
menhalts teilnehmen muss. Überdies müsste kein regulärer Beitrag mehr zum 
EU-Haushalt gezahlt werden. Die Schweiz beteiligt sich allerdings finanziell 
an der Kohäsionspolitik der EU. 2006 unterzeichneten beide Seiten ein Memo-
randum of Understanding, in dem sich die Schweiz bereiterklärte, einen Bei-
trag zur europäischen Kohäsion in Höhe von 1 Milliarde Schweizer Franken 
während eines Zeitraums von fünf Jahren zu leisten. Nach dem EU-Beitritt 
Bulgariens, Rumäniens und Kroatiens wurde dieser Beitrag auf 1,3 Milliarden 
Franken erhöht (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2016b). Begründet wird 
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der Schweizer Beitrag damit, dass sich durch die EU-Erweiterung der Binnen-
markt auch für die Schweiz um rund 100 Millionen Verbraucher vergrößert hat 
(Europäische Union, 2016).

Die Schweizer Option ist in der EU nicht beliebt. Die bilateralen Abkommen 
waren ursprünglich als Zwischenlösungen vor einem EU-Beitritt der Schweiz 
gedacht. Ein weiteres Problem ist im Zusammenhang mit Migrationsfragen 
entstanden. Die Beziehungen der Schweiz mit der EU verschlechterten sich, 
nachdem die Schweizer sich in einer Volksabstimmung im Jahr 2014 für eine 
Beschränkung des freien Personenverkehrs ausgesprochen haben. Es ist da-
her sehr fraglich, ob die EU bereit ist, mit dem UK eine ähnliche Beziehung 
einzugehen.

Das Modell Kanada – Freihandelsabkommen 
Die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen (FHA) mit Kanada be-
gannen 2009 und wurden 2014 abgeschlossen. Dieses Comprehensive Eco-
nomic and Trade Agreement (CETA) ist umfassender als die Freihandels-
abkommen, die die EU bislang mit Drittländern abgeschlossen hat. Wenn 
es in Kraft getreten ist, werden alle Zölle auf industrielle und die meisten 
landwirtschaftlichen Produkte stufenweise abgebaut (Booth et al., 2015, 57). 
Geregelt werden außerdem diskriminierende Maßnahmen wie Quoten und 
Subventionen für Industriegüter (HM Government, 2016c, 31). Im Vergleich 
zur Mitgliedschaft in der EU ist der Zugang zum EU-Binnenmarkt jedoch ein-
geschränkt (HM Government, 2016c, 31 ff.).

Kanadische Unternehmen, die in die EU exportieren wollen, müssen nachwei-
sen, dass ein ausreichender Teil ihrer Produkte kanadischen Ursprungs ist. 
Berechnungen zufolge könnten Ursprungsregeln britische Firmen mit etwa 
3 Milliarden GBP belasten (CEPR, 2013a, 63 f.). Eine Reihe von kanadischen 
Produkten wie medizinische Ausrüstungen müssen zudem europäische Zu-
lassungsregeln erfüllen.

Der Rechtsschutz ist eingeschränkt: Im Binnenmarkt kann ein Unternehmen 
aus einem EU-Mitgliedsland sowohl nationale Gerichte als auch den Europä-
ischen Gerichtshof anrufen, falls es seine Rechte verletzt sieht. Bei Freihandels-
abkommen sind bei Rechtsverletzungen spezielle Schiedsgerichte zuständig.
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Finanzdienstleistungen werden von dem FHA mit Kanada nicht erfasst. Das 
bedeutet, dass kanadische Banken oder Versicherungen, die in der EU tätig 
werden wollen, dort eine Niederlassung errichten und sich an die EU-Regu-
lierungen und möglichen lokalen Anforderungen anpassen müssen. Die EU 
öffnet im FHA mit Kanada zwar auch ihre Dienstleistungsmärkte. Davon aus-
genommen sind aber einige Sektoren wie audiovisuelle Dienstleistungen und 
der Luftverkehr.

Die Marktöffnung im Agrarbereich ist eingeschränkt. So darf Kanada nicht 
mehr als 50.000 Tonnen Rindfleisch zollfrei in die EU exportieren. Quoten gibt 
es auch für Schweinefleisch. In einer Reihe von Sektoren wie Bankwesen so-
wie Luft- und Raumfahrt bleibt es bei Investitionsbeschränkungen.

Das Modell Türkei – Zollunion
Seit 1996 bilden die EU und die Türkei eine Zollunion. Auf industrielle Erzeug-
nisse und verarbeitete landwirtschaftliche Waren werden keine Zölle erho-
ben. Andere agrarische Erzeugnisse sowie Kohle und Stahlerzeugnisse sind 
nicht einbezogen. Freier Warenverkehr bedeutet die Abschaffung von Zöllen 
und mengenmäßigen Beschränkungen „zwischen beiden Teilen der Zollunion 
für Waren, die entweder vollständig in der Türkei oder in der EG hergestellt 
oder dort nach der Einfuhr aus einem Drittland in den freien Verkehr überge-
führt wurden“ (Europäische Kommission, GD Steuern und Zollunion, 2016). 
Ursprungsregeln sind nicht erforderlich (Booth/Howarth, 2012, 41).

Die türkische Option kann als privilegierte Partnerschaft bezeichnet werden. 
Ein wichtiger Vorteil für das UK wäre, dass der freie Warenverkehr aufrecht-
erhalten würde. Politiken, die im UK oft kritisiert werden, könnten dagegen 
aufgegeben werden: GAP, Gemeinsame Fischereipolitik und die Kohäsions-
politik, auch die Arbeits- und Sozialregeln der EU fielen weg. Beiträge zum 
EU-Haushalt wären nicht mehr zu leisten und der Europäische Gerichtshof 
wäre nicht mehr zuständig. Auch der Einfluss anderer EU-Institutionen würde 
enden. Aus Sicht vieler britischer EU-Gegner hätte dieses Modell vor allem den 
Vorteil, dass das Land seinen Arbeitsmarkt wieder autonom gestalten könnte.

Dieses Integrationsmodell umfasst nicht den freien Verkehr von Dienstleis-
tungen, Kapital und Personen, sodass der britische Dienstleistungssektor 
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und speziell die Finanzwirtschaft vom Binnenmarkt der EU ausgeschlossen 
wären. Das Land müsste daher ein zusätzliches Abkommen mit der EU ver-
handeln, wobei seine Verhandlungsposition wegen der großen Bedeutung 
des Finanzsektors für die britische Volkswirtschaft wahrscheinlich nicht sehr 
stark wäre.

Das UK müsste überdies die notwendigen Regulierungen für den freien Wa-
renverkehr übernehmen, ohne dass es diese beeinflussen könnte, zum Bei-
spiel die Regelungen für Zollwertermittlungen und Zollerklärungen. Das Ab-
kommen über eine Zollunion zwischen der EU und der Türkei umfasst die 
Angleichung des türkischen Zolltarifs an den Gemeinsamen Zolltarif der EU 
einschließlich der Präferenzregelungen und der Harmonisierung handels-
politischer Maßnahmen sowie die Angleichung des Zollrechts und anderer 
Vorschriften etwa zum geistigen Eigentum, zu Steuern und zum Wettbewerb 
(Europäische Kommission, GD Steuern und Zollunion, 2016). Das UK müsste 
zudem die Beihilfevorschriften und die gemeinsamen Produktstandards be-
folgen.

Als Mitglied einer Zollunion hat ein Land nicht nur Vorteile – ein wesentli-
cher besteht aber in der Abwesenheit von Ursprungsregeln im Vergleich zur 
EWR-Option. Vielmehr ergäben sich auch erhebliche Nachteile für das UK, 
weil Drittländer, mit denen die EU ein Freihandelsabkommen ausgehandelt 
hat, damit auch Zugang zu den Märkten jener Länder haben, mit denen die 
EU eine Zollunion bildet. Dies gilt aber nicht automatisch auch umgekehrt, 
sodass das UK nicht ohne weiteres von dem präferenziellen Zugang zu den 
Drittlandsmärkten profitieren könnte (CBI, 2013, 150). Der Anreiz von Dritt-
ländern, mit dem UK ein Freihandelsabkommen abzuschließen, wird dadurch 
erheblich gedämpft.

Alles in allem erscheint es zweifelhaft, ob die wirtschaftlichen Beziehungen 
zur EU mit einer Zollunion ausreichend geregelt sind. Zölle haben an Bedeu-
tung verloren und nicht tarifäre Handelshemmnisse sind umso wichtiger ge-
worden. Der Zugang zum Binnenmarkt kann durch eine Zollunion nicht aufge-
wogen werden, umso mehr, als der davon nicht erfasste Dienstleistungssektor 
für das UK viel bedeutsamer ist als für die Türkei. Dieses Modell bedeutete 
daher einen erheblichen Nachteil für die Briten.
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Fraglich ist zudem, ob die EU eine Zollunion als Modell für ein austretendes 
Land akzeptiert; im Fall der Türkei war diese als Vorläufer einer möglichen 
Mitgliedschaft intendiert.

Die Option WTO – Prinzip der Meistbegünstigung
Käme es zu keiner Verhandlungslösung mit der EU, bliebe quasi als Rückfall-
position für das UK die Mitgliedschaft in der WTO. Diese Option böte aber nur 
einen begrenzten Zugang zum Binnenmarkt der EU auf der Basis des Meist-
begünstigungsprinzips. Das bedeutet, der Marktzugang des Landes würde 
zu den gleichen Regeln und Bedingungen gewährt, die auch für alle anderen 
WTO-Mitgliedstaaten gelten, die keine Handelsabkommen mit der EU ausge-
handelt haben. Damit wäre sichergestellt, dass die britischen Exporte in die 
EU nicht mit höheren Zöllen belastet werden als die Produktlieferungen von 
diesen anderen WTO-Mitgliedstaaten.

Britische Unternehmen müssten die EU-Einfuhrzölle zahlen, wenn sie in die 
EU exportieren wollen. Der durchschnittliche EU-Außenzoll ist mit 4,2 Prozent 
relativ niedrig (WTO, 2016); allerdings wären 90 Prozent der britischen Aus-
fuhrwerte in die EU von Zöllen betroffen (House of Commons, 2013, 27). Für 
einige Produkte sind die Zollsätze der EU deutlich höher: 10 Prozent für Pkws 
und 15 Prozent für Nahrungsmittel (Springford et al., 2014, 32 f.).

Britische Exporteure müssten darüber hinaus die neuen nicht tarifären Han-
delshemmnisse befolgen, die sich aus dem begrenzten Marktzugang für 
britische Waren zum Binnenmarkt ergeben. Die drei anderen Binnenmarkt-
freiheiten wären ebenfalls betroffen. Das General Agreement on Trade in 
Services (GATS) der WTO erlaubt nur einen viel geringeren Marktzugang als 
die Binnenmarktregeln (CBI, 2013, 135). Britische Unternehmen hätten kein 
automatisches Niederlassungsrecht mehr in der EU. Das Ende des freien Per-
sonenverkehrs würde außerdem sowohl britische Bürger als auch britische 
Unternehmen behindern, die Geschäfte mit dem Kontinent machen. Neue 
Regeln würden auch für den Handel mit Drittländern gelten, da das UK beste-
hende Freihandelsabkommen neu verhandeln müsste.

Die Bedingungen der Mitgliedschaft des UK in der WTO müssten ebenfalls neu 
ausgehandelt werden. Das Land kann nicht einfach die EU-Konditionen der 
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WTO-Mitgliedschaft übernehmen. Neu vereinbart werden müssten unter an-
derem die Zollsätze für Waren, Quoten im Agrarbereich oder Subventionen für 
britische Landwirte. Nach Auffassung des Generalsekretärs der WTO könnte 
dies einige Jahre dauern (Azevêdo, 2016; FT, 2016b).

Positiv für das UK wäre, dass es die volle Souveränität in Regulierungs-
angelegenheiten zurückerlangen könnte, die jetzt auf EU-Ebene vergemein-
schaftet sind und als unnötige Belastung für das Land kritisiert wurden. 
Darüber hinaus würden auch die britischen Zahlungen an den EU-Haushalt 
beendet.

3.2 Zwischenfazit

Überblick über die verschiedenen Optionen
Übersicht 1 gibt einen Überblick über die oben beschriebenen Optionen. Es 
ist zu beachten, dass das UK nicht eine davon auswählen müsste, sondern 
auch ein mehr oder weniger umfassendes präferenzielles Handelsabkom-
men als maßgeschneiderte Lösung anstreben könnte. Denkbar sind auch un-
terschiedliche Optionen im Zeitablauf. Selbst mit einer maßgeschneiderten 
Lösung kann ein wichtiger Zielkonflikt nicht vermieden werden. Je höher 
der Grad der Integration zwischen beiden Parteien und je besser damit der 
Zugang für britische Firmen zum Binnenmarkt sein soll, desto geringer wird 
die Entlastung von EU-Beiträgen und EU-Regulierungen ausfallen und umso 
weniger frei wird das UK sein, die Zuwanderung zu beschränken. Bei den Mo-
dellen Norwegen oder Schweiz würden die Briten sogar noch mehr Souverä-
nität abgeben müssen, da sie viele EU-Regulierungen zu übernehmen hätten, 
ohne einen nennenswerten Einfluss in Brüssel ausüben zu können.

Relative Verhandlungsmacht des UK gegenüber der EU
Wie in Kapitel 3.1 gezeigt wurde, gibt es eine Reihe möglicher bilateraler Ar-
rangements mit der EU nach einem Austritt. Das UK wird aber nicht völlig 
frei sein, die Option mit dem besten Nutzen-Kosten-Verhältnis zu wählen, 
weil das institutionelle Arrangement mit der EU verhandelt werden muss. Die 
Verhandlungsposition der EU gegenüber dem UK könnte die Briten bei der 
Auswahl der präferierten Option behindern.
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Auf der einen Seite könnte die Meinung vertreten werden, dass die EU den 
Briten einen vorteilhaften Zugang zum Binnenmarkt anbietet, weil die verblei-
benden EU-Länder ihren Überschuss im Warenhandel mit dem UK absichern 
wollen und daran interessiert sind, gute politische Beziehungen zu einem 
engen und wichtigen Nachbarland aufrechtzuerhalten.

Auf der anderen Seite ist zu beachten, dass das UK stärker auf den Zugang 
zum Markt der EU angewiesen ist als umgekehrt und daher in einer schwäche-
ren Verhandlungsposition ist. Zudem zeigt sich am Beispiel der Schweiz, dass 
sich die Kooperationsbereitschaft der EU verschlechtert, wenn das UK den 
Zustrom von Arbeitsmigranten aus der EU deutlich begrenzen will.

Zudem muss die EU befürchten, dass auch andere Länder aus der Union 
austreten. Das neue bilaterale institutionelle Abkommen mit dem UK hätte  

Alternativen zur EU-Mitgliedschaft und ihre Konsequenzen Übersicht 1

Norwegen 
(EWR)

Schweiz Kanada Türkei WTO

Binnen- 
markt

Zölle für britische 
Exporte von industriellen 
Erzeugnissen in die EU

Nein Nein Nein, mit 
Über-
gangs-
regeln

Nein Ja

Kosten durch Zollab-
fertigung

Ja Ja Ja Nein Ja

Steigende Handelskosten 
durch Ursprungsregeln

Ja Ja Ja Nein Nein

Freier Personenverkehr Ja Ja1) Nein Nein Nein
Freier Kapitalverkehr Ja Ja Teilweise Nein Nein
Freier Dienstleistungs-
verkehr

Ja Teilweise Teilweise Nein, 
GATS-
Regeln

Nein, 
GATS-
Regeln

Neuverhandlung von Freihandels-
abkommen

Ja Ja Ja Ja Ja

Regulierungsautonomie Sehr 
begrenzt

Begrenzt Ja Ja2) Ja

Einfluss auf EU-Regulierungen Nein Nein Nein Nein Nein
Finanzielle Beiträge Ja Ja, 

teilweise
Nein Nein Nein

1) Schweiz will Freizügigkeit begrenzen.
2) Türkei muss die Außenhandelspolitik der EU anwenden.
Eigene Zusammenstellung auf Basis von HM Government, 2016c;  
House of Commons Foreign Affairs Committee, 2013; IFS, 2016
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dann als Präzedenzfall wichtige Signalwirkung. Im Ergebnis dürfte die EU 
nicht besonders großzügig verhandeln. Handelsrestriktionen vonseiten der 
EU sind am ehesten in sensitiven Bereichen, bei denen der Marktzugang von 
Drittländern durch Zölle und Regulierungen bereits beschränkt ist, zu erwar-
ten. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die EU besonders im 
Finanz- und in anderen Dienstleistungssektoren, in denen das UK kompara-
tive Vorteile hat, dem Land keinen großzügigen Zugang zum Binnenmarkt 
einräumt, wenn es nicht auf anderen Gebieten wie der Zuwanderung und 
der Übernahme von EU-Regulierungen Kompromissbereitschaft zeigt. Tat-
sächlich deuten verschiedene Äußerungen von EU-Vertretern auf diese eher 
restriktive Verhandlungsstrategie der EU hin.

Mainstream-Studien zu den ökonomischen 
Auswirkungen eines EU-Austritts

4.1 Überblick über wichtige Ex-ante-Studien
Viele Studien haben versucht, die erwarteten Wirkungen eines möglichen 
EU-Austritts ex ante zu schätzen. Sie können grob in zwei Gruppen eingeteilt 
werden: in wissenschaftliche, modellbasierte Untersuchungen und in Studi-
en, die nicht mit eigenen Modellen arbeiten, sondern sich in unterschiedli-
chem Ausmaß auf eine Auswertung der Literatur, auf modellhafte Elemente 
und auf Plausibilitätsüberlegungen stützen. Die wichtigsten Konzepte, An-
nahmen und Ergebnisse dieser Studien werden kurz dargestellt. Ein tabellari-
scher Überblick findet sich im Anhang.

4.1.1 Handelsmodelle

Booth et al. (2015)
Eine detaillierte modellbasierte Studie über den Einfluss eines Brexits wurde 
von Open Europe, einem britischen Thinktank, veröffentlicht. Die Studie ver-
wendet ein sogenanntes Computable-General-Equilibrium-Handels modell 
(CGE-Modell), um die Wirkungen ex ante zu schätzen (Übersicht 2). Das  
Multi-Sektor- und Multi-Länder-CGE-Modell, das auch intersektorale In-
put-Output-Links basierend auf GTAP (Global Trade Analysis Project) enthält, 

4
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unterstellt perfekt wettbewerbliche Märkte, das heißt keine Gewinnaufschlä-
ge (Mark-ups) und keine Skaleneffekte. Es enthält ebenfalls einige dynami-

CGE-Modelle Übersicht 2

Berechenbare allgemeine Gleichgewichtsmodelle (Computable-General-Equilibrium-Modelle – 
CGE) sind die Standardinstrumente, wenn es um die Schätzung der Effekte von handelspolitischen 
Maßnahmen wie Handelsabkommen geht (Piermartini/Teh, 2005; Plummer et al., 2010). Daher 
sind sie auch geeignet, einen Austritt aus der EU zu simulieren oder den Nutzen für das UK aus 
dem freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen mit den anderen EU-Mitgliedstaaten zu 
quantifizieren. Ein CGE-Modell versucht, die Effekte eines Handelsabkommens auf (endogene) 
Zielvariablen wie das BIP, die Beschäftigung, den Konsum oder die Exporte zu erfassen. Die Er-
gebnisse werden gemessen als Differenz aus zwei zukünftigen Gleichgewichtszuständen (nach 
mehreren Jahren) – dem Wert der Zielvariablen, der sich im Gleichgewicht der Volkswirtschaft 
mit dem simulierten Schock ergibt, und in einem anderen Basisszenario-Gleichgewicht ohne 
diesen Schock. 

Ein CGE-Modell soll eine vereinfachte Version der Gesamtwirtschaft (allgemeines Gleichgewicht) 
repräsentieren – und nicht nur ein vereinfachtes Abbild eines Sektors oder eines Marktes (partielles 
Gleichgewicht). Deshalb werden gewöhnlich viele Länder und Sektoren einbezogen, wie auch die 
wichtigsten Kanäle wirtschaftlicher Transaktionen. Die Modelle versuchen zudem, Interdepen-
denzen und mögliche Zweitrundeneffekte zwischen den Variablen zu erfassen. Daher sind sie 
ziemlich komplex.

Ein CGE-Modell hat verschiedene Vorteile für Politiker, die in der Lage sein müssen, die ökono-
mischen Wirkungen verschiedener Politikmaßnahmen abzuschätzen. Es basiert auf der ökono-
mischen Theorie und erlaubt eine Ex-ante-Simulation der Ergebnisse, sodass umfassende Folgen-
abschätzungen gemacht werden können, bevor eine Politikoption implementiert wird. Zusätzlich 
kann das Modell so kalibriert werden, dass in der Vergangenheit eingetretene wirtschaftliche 
Auswirkungen und damit die reale Welt reflektiert werden. Eine Variation der Annahmen erlaubt, 
die Sensitivität der Ergebnisse auf Veränderungen zu testen.

CGE-Modelle haben allerdings auch Schwächen. Sie sind relativ aufwendig im Hinblick auf die 
Anforderungen an Daten, Zeit und Software. Hinzu kommt, dass die Ergebnisse entscheidend von 
der zugrunde liegenden Theorie, der Konstruktion und den Annahmen des Modells, aber auch 
von den verwendeten Daten abhängig sind. Wie genau diese Faktoren die Ergebnisse beeinflussen, 
ist auch für Experten aufgrund der Komplexität der spezifischen CGE-Modelle (Blackbox-Charak-
ter) sehr schwer zu verstehen. 

Ferner sind CGE-Modelle, die sich mit Handelsfragen beschäftigen, meist statischer Natur (Pelkmans 
et al., 2014) und vergleichen den heutigen Status einer Volkswirtschaft in der Gegenwart mit ihrem 
Status in der Zukunft, wenn nach Anpassung an einen Schock (zum Beispiel die Einführung eines 
Freihandelsabkommens) ein neues Gleichgewicht erreicht wurde. Der Weg zu dem neuen Gleich-
gewicht wird nicht modelliert und es ist nicht ganz klar, wie lange die Anpassungsphase dauert. 
Dynamische Produktivitäts- und Wachstumseffekte infolge höherer Innovationen und Investitionen 
werden in der Regel nicht einbezogen (vgl. Kapitel 5.1).

Die Ergebnisse der CGE-Modelle müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Der Fokus sollte mehr 
auf der Richtung und der Größenordnung der Ergebnisse liegen. Plausibilitätsprüfungen sollten 
durch den Vergleich mit den Ergebnissen anderer Modelle erfolgen.

Eigene Darstellung
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sche Effekte: Investitionen und Kapitalakkumulation, die auch durch den 
Zufluss ausländischer Direktinvestitionen beeinflusst werden, reagieren auf 
höhere Kapitalerträge. Dynamische Wachstumseffekte durch mehr techni-
schen Fortschritt (zum Beispiel infolge von Spillover-Effekten ausländischer 
Direktinvestitionen), durch verschärften Wettbewerb oder durch Selektions-
effekte werden nicht berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf 
Waren, während der Einfluss von Handelshemmnissen auf Dienstleistungen 
und globale Wertschöpfungsketten nicht einbezogen wird – hauptsächlich 
wegen fehlender Daten (Booth et al., 2015, 70 ff.). Die Autoren unterscheiden 
vier Szenarien, die für das Jahr 2030 eine Bandbreite möglicher Effekte um-
fassen:

• Worst-Case-Szenario: Ohne ein präferenzielles Handelsabkommen wird der 
Zugang von britischen Unternehmen zur EU erschwert – ähnlich der oben 
beschriebenen WTO-Option. Freihandelsabkommen mit Drittländern blei-
ben in Kraft. Der britische Nettobeitrag zum EU-Haushalt wird eingespart.

• Mid-Range-Szenario 1 (Freihandelsabkommen 1): Das UK verhandelt ein 
umfassendes Freihandelsabkommen mit der EU, das den freien Zugang 
zum Binnenmarkt für Waren und einen lediglich moderaten Anstieg der 
Handelshemmnisse für Dienstleistungen und ausländische Direktinvesti-
tionen beinhaltet. Freihandelsabkommen mit Drittländern bleiben grund-
sätzlich in Kraft. Es wird nur ein Teil der britischen Beiträge zum EU-Haus-
halt eingespart.

• Mid-Range-Szenario 2 (Freihandelsabkommen 2): Zusätzlich zu dem 
Freihandelsabkommen 1 mit der EU setzt das UK einseitig auf Freihandel 
mit der übrigen Welt und erzielt dadurch weitere Wohlstandsgewinne  
(0,72 Prozent des BIP). Der Ertrag einer ehrgeizigen Deregulierungsagenda 
wird auf 0,7 Prozent des BIP quantifiziert.

• Best-Case-Szenario: Das UK verfolgt einen extrem ehrgeizigen Deregulie-
rungsansatz.

Im Ergebnis schätzen Booth et al. (2015), dass das UK-BIP im Worst-Case-Sze-
nario um 2,2 Prozent und im Mid-Range-Szenario 1 um 0,8 Prozent sinkt, wäh-
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rend es im Mid-Range-Szenario 2 um 0,6 Prozent und im Best-Case-Szenario 
um knapp 1,6 Prozent steigt. Den Autoren zufolge liegt die politisch realisti-
sche Bandbreite der BIP-Effekte zwischen –0,8 und +0,6 Prozent. Die Studie 
weist auch darauf hin, dass eine künftige britische Regierung nach einem 
Austritt durch eine interventionistische Politik die Kosten für die Wirtschaft 
erhöhen und damit die Wettbewerbsfähigkeit unterminieren könnte.

Mansfield (2014)
Die Studie, die 2014 mit dem Brexit-Preis des Institute of Economic Affairs 
ausgezeichnet wurde, stützt sich zwar auch auf ein modernes CGE-Handels-
modell. Aber es handelt sich nicht um ein eigens auf die Frage eines Brexits 
zugeschnittenes Modell, sondern um das Modell, welches von CEPR (2013b) 
für die Abschätzung des Freihandelsabkommens TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership) verwendet wurde. Der Autor unterscheidet drei 
Szenarien:

• Bestes Szenario: Darin ermöglicht ein großzügiges Austrittsabkommen 
nach dem EFTA-Modell Zollfreiheit und den Zugang für signifikante briti-
sche Dienstleistungsexporte. Neue Abkommen werden mit Australien, Bra-
silien, China, Indien und Russland verhandelt, die bestehenden Freihandels-
abkommen mit Drittländern werden teils mit kleinen Änderungen über-
nommen. Direktinvestitionen aus dem Ausland steigen im UK um 10 Pro-
zent. Das UK muss maximal die Hälfte des gesamten EU-Rechts überneh-
men, sodass die jährlichen Regulierungskosten infolge der EU-Mitglied-
schaft in Höhe von 7,5 Milliarden GBP (Schätzung der British Chamber of 
Commerce, 2010) auf 3,75 Milliarden GBP reduziert werden. Der Netto-
beitrag zum EU-Budget in Höhe von 10 Milliarden Euro entfällt.

• Wahrscheinlichstes Szenario: Bei diesem zufriedenstellenden Austrittsab-
kommen herrschen die gleichen Marktzugangsbedingungen wie im ersten 
Szenario. Während neue Abkommen mit Australien und Brasilien geschlos-
sen werden, kommen Verhandlungen mit China, Russland und den USA 
langsamer voran. Bestehende Abkommen mit anderen Drittländern blei-
ben für das UK weitgehend in Kraft. Zufließende Direktinvestitionen blei-
ben konstant. Weil das UK hier per Annahme zwei Drittel des EU-Rechts 
übernehmen muss, geht die Regulierungsbelastung weniger (auf 5 Milliar-
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den GBP) zurück. Beiträge zum EU-Haushalt werden schrittweise innerhalb 
von fünf Jahren abgebaut; das UK zahlt jedoch weiter für eine kleine Anzahl 
gemeinsamer Programme.

• Krisenszenario: Hier erfolgt ein EU-Austritt ohne Abkommen, sodass 
WTO-Meistbegünstigungszölle erhoben werden und der Zugang zum Bin-
nenmarkt verloren geht. Einige existierende Freihandelsabkommen kön-
nen nicht an die neue Situation angepasst werden, neue Freihandelsab-
kommen werden nicht geschlossen. Direktinvestitionen aus dem Ausland 
sinken um 35 Prozent. Ohne Verpflichtung zur Übernahme von EU-Recht 
können die Regulierungskosten auf 3,75 Milliarden GBP gesenkt werden. 
Der Nettobeitrag zum EU-Haushalt entfällt. Risikoprämien auf die Zinsen 
steigen aber um 1,5 Prozentpunkte, was den Schuldendienst verteuert.

Im günstigsten Fall kann das UK sein BIP um 1,1 Prozent erhöhen, im wahr-
scheinlichsten Szenario bleibt das BIP in etwa konstant (0,1 Prozent) und im 
ungünstigsten Szenario wird ein Rückgang des britischen BIP um 2,6 Prozent 
geschätzt.

Ottaviano et al. (2014)
Die Autoren verwenden ein neueres quantitatives Handelsmodell (Über - 
sicht 3), dem im Kern eine Form von Gravitationsmodell (Übersicht 4) zugrun-
de liegt. Ihre Studie basiert auf Handelsspezialisierung durch komparative 
Vorteile, unterstellt vollständige Wettbewerbsmärkte (keine Mark-ups) und 
berücksichtigt Vorleistungshandel. Nicht erfasst sind dynamische Investi-
tionseffekte durch Kapitalakkumulationen, ausländische Direktinvestitionen 
und andere wachstumsfördernde Effekte, zum Beispiel durch mehr techni-
schen Fortschritt. Die Autoren unterscheiden zwei Szenarien:

• Optimistisches Szenario: Auf Basis eines Abkommens mit der EU (ähnlich 
dem der Schweiz oder Norwegens) werden keine Zölle erhoben. Nicht tari-
färe Handelshemmnisse machen ein Viertel des Niveaus aus, das Exporteu-
re aus den USA überwinden müssen, wenn sie in die EU liefern wollen. Das 
UK kann nicht mehr davon profitieren, wenn die EU-internen, nicht tari-
fären Handelshemmnisse in den nächsten zehn Jahren per Annahme um  
20 Prozent schneller reduziert werden als in der übrigen Welt.
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Neue quantitative Handelsmodelle Übersicht 3

Die sogenannten neuen quantitativen Handelsmodelle (New Quantitative Trade Models – NQTM) 
sind eine neue Klasse von Handelsmodellen, die benutzt werden können, um ex ante die Effekte 
von Freihandelsabkommen abzuschätzen. Zwei der anspruchsvolleren Studien (Ottaviano et al., 
2014; Aichele/Felbermayr, 2015) nutzen diese Methode. Auf Basis neuerer theoretischer Erkennt-
nisse wird die Komplexität der CGE-Modelle reduziert, sodass nur einige relativ einfache Glei - 
ch ungen erforderlich sind, um den Modellkern mathematisch korrekt zu erfassen (Arkolakis  
et al., 2012; Costinot/Rodríguez-Clare, 2014). Die zentrale Gleichung basiert auf einer speziellen 
Form der Gravitationsgleichung (vgl. Übersicht 4), kann aber zeigen, wie Änderungen bei Handels-
hemmnissen (und damit Handelskosten) die Wohlfahrt beeinflussen. Dazu ist nur eine begrenzte 
Anzahl makroökonometrischer Parameter zu bestimmen, die relativ einfach aus Datenbanken zu 
extrahieren sind, aus anderen Studien übernommen oder von den Autoren geschätzt werden 
können.

Die NQTM können folgendermaßen beschrieben werden: Je mehr Handel geschaffen wird (und 
je mehr damit Importe einen Teil der Ausgaben für heimische Produkte ersetzen), desto mehr 
steigt die Wohlfahrt. Ein Schlüsselparameter ist die sogenannte Handelselastizität. Das ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Konsument anstelle von heimischen Produkten importierte Güter 
kauft, wenn diese relativ billiger werden, zum Beispiel weil Handelshemmnisse reduziert wurden. 
Je höher diese Wahrscheinlichkeit (und die Elastizität) ist, desto mehr Handel wird geschaffen. 

Es gibt jedoch einen gegenläufigen Effekt. Bei einer hohen Handelselastizität sind inländische und 
ausländische Produkte einander ähnlicher und können sich leichter gegenseitig ersetzen (als bei 
einer niedrigen Handelselastizität). Weil die Konsumenten in diesem Fall ausländische Produkte 
relativ zu heimischen Gütern weniger hoch bewerten, führt mehr Handel (je zusätzliche Einheit) 
zu einem geringeren Wohlfahrtszuwachs (als bei einer niedrigen Handelselastizität).

Ein Vorteil der NQTM liegt darin, dass verschiedene Erscheinungen der realen Welt einbezogen 
werden können, die wichtige Quellen für Handelsgewinne sind, zum Beispiel Handel mit Vorleis-
tungsprodukten, unterschiedliche Marktstrukturen, mehrere Länder sowie Sektoren und hetero-
gene Unternehmen. Hinzu kommt, dass NQTM im Vergleich zu CGE-Modellen, die auf ähnlichen 
Grundannahmen beruhen, besser in der mikroökonomischen Theorie fundiert und deutlich 
transparenter sind. Für Experten ist es leichter zu verstehen, wie die Parameter die Ergebnisse 
beeinflussen, weil weniger Parameter notwendig sind und ihre Herkunft oder Schätzung gründlich 
dokumentiert werden können (und sollten).

Doch existieren auch Nachteile. So ist die Ableitung der Kerngleichung von NQTM von verschie-
denen potenziell sensitiven theoretischen Annahmen abhängig (ähnlich wie bei CGE-Modellen). 
Zum Beispiel kann die Marktstruktur entscheidend die Ergebnisse beeinflussen, sodass Forscher 
eine Marktstruktur wählen müssen, die der realen Welt entspricht, gegebenenfalls für jeden ein-
zelnen Sektor. Die Ergebnisse sollten daher mit Vorsicht und als qualitative Indikation interpretiert 
werden. Außerdem sind NQTM (wie die meisten CGE-Modelle) bisher nur statischer Natur und 
erfassen nicht dynamische Effekte des Wirtschaftswachstums (vgl. Kapitel 5.1).

Gleichwohl sollten NQTM bei der Ex-ante-Schätzung des Einflusses von Freihandelsvereinbarungen 
oder anderer handelspolitischer Maßnahmen als ein Schritt nach vorn betrachtet werden. Sie 
können als ökonomische „State of the Art“-Ansätze betrachtet werden. Einschlägige Veröffent-
lichungen, in denen dieser Ansatz verwendet wird, finden sich in anerkannten referierten Zeit-
schriften und Handbüchern (Arkolakis et al., 2012; Costinot/Rodríguez-Clare, 2014; Ottaviano et 
al., 2014; Felbermayr et al., 2015).

Eigene Darstellung
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• Pessimistisches Szenario: Ohne ein Abkommen mit der EU werden zwi-
schen beiden Seiten WTO-Meistbegünstigungszölle angewendet. Nicht tari-
färe Handelshemmnisse für britische Unternehmen machen zwei Drittel 
des Niveaus aus, mit dem Exporteure aus den USA konfrontiert sind. EU-in-
terne nicht tarifäre Handelshemmnisse werden in den nächsten zehn Jah-
ren um 40 Prozent schneller reduziert als in der übrigen Welt.

In beiden Szenarien besteht der Hauptvorteil für das UK im Wegfall des bri-
tischen Nettobeitrags. Im optimistischen Fall wird das Niveau des britischen 
BIP längerfristig im Saldo der positiven und negativen Effekte um 1,1 Prozent 
reduziert, im pessimistischen Fall um 3,1 Prozent.

Gravitationsmodelle Übersicht 4

Gravitationsmodelle sind ein oft verwendeter ökonometrischer Ansatz, um die wirtschaftlichen 
Auswirkungen von Handelsabkommen auf Handelsströme zwischen Ländern zu schätzen (Pier-
martini/Teh, 2005; Plummer et al., 2010). Sie sind ein Ex-post-Ansatz, der sich auf existierende 
Daten stützt. Gravitationsmodelle erklären bilaterale Handelsströme mit einer Reihe von Variablen 
wie dem Einkommen der Handelspartner und der Entfernung zwischen ihnen. Der Begriff „Gravi-
tation“ stammt von Newtons Gravitationsgesetz. Das Gravitationsmodell nimmt an, dass das 
 bilaterale Handelsvolumen (wie die Gravitationskraft) höher ist, wenn die (wirtschaftliche) Größe 
von zwei Ländern größer und wenn ihre (ökonomische) Entfernung geringer ist, also die Länder 
näher beieinanderliegen und daher niedrigere Transport- und Handelskosten existieren. Zusätz-
liche erklärende Variablen wie gemeinsame Sprache und gemeinsame Grenzen können berück-
sichtigt werden. Das Ergebnis der ökonometrischen Analyse zeigt an, wie weit mit dem geschätz-
ten Modell Handelsströme in der Vergangenheit erklärt werden können und wie bedeutsam 
Freihandelsabkommen dafür sind.

Der Effekt von Handelsabkommen kann durch eine Dummy-Variable in der Regressionsgleichung 
gemessen werden. Sie nimmt den Wert eins an, wenn ein Land Mitglied eines Handelsabkommens 
ist, ansonsten hat sie den Wert null. Wenn die Handelsströme aufgrund eines Handelsabkommens 
zunehmen, hat diese Dummy-Variable eine hohe Relevanz. Der Regressionsansatz erlaubt gene-
rell die Unterscheidung der Einflüsse des Freihandelsabkommens von anderen Gründen für eine 
Handelssteigerung und hat üblicherweise eine hohe Erklärungskraft für bilaterale Handelsströ-
me. Aufgrund dieser Vorteile sind Gravitationsmodelle ein hilfreiches Instrument, den Einfluss 
von Handelsabkommen oder die Mitgliedschaft in Institutionen wie der EU und der WTO zu 
studieren.

Gravitationsmodelle haben aber auch einige Schwächen. Obwohl sie theoretisch fundiert sind, 
berücksichtigen sie nicht die Beziehungen zwischen Sektoren und Märkten. Überdies erklären sie 
nur Handelsströme, nicht aber Wohlstand und Beschäftigung. Die Ergebnisse können verzerrt 
sein, wenn wichtige erklärende Variablen außer Acht gelassen werden, sie sich gegenseitig stark 
beeinflussen oder die benutzten Daten nicht korrekt gemessen werden. Neuere Schätzungen 
versuchen, diese Probleme zu mindern (vgl. Kapitel 5.2).

Eigene Darstellung
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Die Autoren betrachten ihre Schätzungen als untere Grenze für Verluste, weil 
viele andere Quellen für Gewinne aus der wirtschaftlichen Integration nicht 
berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 5.3.1 für zusätzliche Schätzungen durch 
Ottaviano et al., 2014).

In einer neueren Version der Studie mit ähnlichen Annahmen kommen Dhin-
gra et al. (2016b) zu vergleichbaren Ergebnissen. Eine kleine Änderung betrifft 
die Annahme fiskalischer Ersparnisse, die im Vergleich zu Ottaviano et al. 
(2014) reduziert wurden, besonders im Fall des optimistischen Szenarios.

Aichele/Felbermayr (2015)
Eine zweite Studie auf der Grundlage eines NQTM mit einem Gravitationsmo-
dell als Kern (vgl. Übersichten 3 und 4) stammt von Aichele/Felbermayr (2015) 
und wurde von der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht (für eine kürzere Ver-
sion vgl. Schoof et al., 2015). Die Studie basiert auf einem vom ifo Institut ent-
wickelten Handelsmodell (Aichele et al., 2014). Sie ist in ihren Möglichkeiten 
und Grenzen vergleichbar mit der von Ottaviano et al. (2014). Drei Szenarien 
werden unterschieden:

• Sanfter Ausstieg: Bei einem ähnlichen Status, wie Norwegen oder die 
Schweiz ihn haben, bleibt es bei der Zollfreiheit im Warenverkehr; einige 
nicht tarifäre Handelshemmnisse entstehen.

• Tiefer Schnitt: Ein Handelsabkommen mit der EU kommt nicht zustande. 
Zölle und höhere nicht tarifäre Hemmnisse belasten den Handel zwischen 
beiden Seiten. Die Zölle sind so hoch wie die zwischen der EU und den USA.

• Isolierung des UK: Im unvorteilhaftesten Szenario verlieren die Briten auch 
alle Privilegien der Freihandelsabkommen der EU mit Drittländern. Das 
Land kann neue Abkommen aushandeln, das nimmt jedoch Zeit in An-
spruch und die Verhandlungsmacht der Briten ist geringer als die der EU.

Die Schätzung kommt zu dem Ergebnis, dass das reale BIP je Einwohner des 
UK im Jahr 2030 bei einem sanften Ausstieg um 0,6 Prozent niedriger liegt 
als ohne den EU-Austritt. Beim Szenario „Tiefer Schnitt“ belaufen sich die 
Einbußen auf 1,5 bis 2,8 Prozent und bei der Isolierung des UK auf 1,6 bis  
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3 Prozent. Diese Einkommensverluste müssen ein wenig reduziert werden, da 
Beiträge in Höhe von rund 0,5 Prozent zum EU-Haushalt eingespart werden, 
mit Ausnahme des ersten Szenarios.

Der per saldo durchweg negative Effekt würde künftig noch höher ausfallen, 
wenn weitere Handelsgewinne berücksichtigt werden, die durch den Ab-
schluss von Handelsabkommen anfallen, die die EU derzeit mit Drittländern 
verhandelt. Zieht man diese Effekte mit in Betracht (etwa –1 bis –5 Prozent), 
könnte das UK langfristig an Wirtschaftsleistung zwischen rund 1,5 und mehr 
als 7,5 Prozent pro Kopf verlieren.

4.1.2 Nicht handelsbezogene makroökonomische Modelle
Verschiedene Studien nutzen makroökonomische Modelle, die allgemeine 
Gleichgewichte berechnen, aber Handelsbeziehungen nicht so differenziert 
berücksichtigen wie CGE-Handelsmodelle. Teilweise beziehen sie nur die ge-
samten Exporte und Importe des UK ein. Oder es wird zwar nach größeren 
Produktgruppen differenziert, aber kaum nach Handelspartnern – oder nach 
Handelspartnern, aber kaum nach Produktgruppen. Häufig werden nur die 
gesamten durchschnittlichen Handelsbarrieren berücksichtigt, die als Han-
delskosten modelliert werden. Aus diesem Grund werden die Effekte der Han-
delsspezialisierung, die in CGE-Handelsmodellen zu den Schlüsselfaktoren 
zählen, kaum in den Blick genommen.

Pain/Young (2004)
Eine ältere, aber oft zitierte Studie stammt von Pain/Young (2004). Die  
Autoren führen Simulationen mit einem makroökonomischen allgemei  - 
nen Gleichgewichtsmodell durch, dem NiDEM-Modell des National Insti-
tute of Economic and Social Research (NIESR). Dieses Modell ist nur für die  
Analyse der britischen Wirtschaft ausgelegt und modelliert Handelsbezie-
hungen nicht im Detail. Skaleneffekte und Gewinnaufschläge werden nicht 
behandelt, dafür aber begrenzte dynamische Effekte: Erstens reagieren In-
vestitionen auf den Unterschied von Kapitalerträgen und Kapitalkosten, 
sodass niedrigere Handelshemmnisse die Kapitalbildung begünstigen. 
Zweitens beeinflussen ausländische Direktinvestitionen den technischen 
Fortschritt. Es wird geschätzt, dass eine Veränderung des Bestands an aus-
ländischen Direktinvestitionen im Verarbeitenden Gewerbe um 1 Prozent 
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den arbeitsvermehrenden technischen Fortschritt im Verarbeitenden Ge-
werbe um 0,32 Prozent erhöht. Ausländische Direktinvestitionen verbes-
sern zudem die Exporttätigkeit.

Die Modellanalyse geht von höheren Zöllen und administrativen Belastungen 
infolge von Grenzkontrollen und der Kontrolle von Ursprungsregeln aus sowie 
von geringeren Direktinvestitionen. Einige Änderungen durch den Abschied 
von der Gemeinsamen Agrarpolitik sind ebenfalls in dem Modell berücksich-
tigt. Der Nettobeitrag zum EU-Haushalt wird eingespart und mit einem Teil 
der eingesparten Summe werden die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche-
rung reduziert. Im Ergebnis wäre das BIP zu konstanten Preisen infolge eines 
Austritts aus der EU dauerhaft um 2¼ Prozent niedriger.

PwC (2016)
PricewaterhouseCoopers (PwC, 2016) verwendet ein CGE-Modell für die bri-
tische Wirtschaft, um die Wirkungen eines Austritts des Landes aus der EU zu 
quantifizieren. Zwar wird der Handel auf der Ebene wichtiger Sektoren ein-
bezogen, allerdings nur nach EU-Partnern und Nicht-EU-Partnern unterschie-
den. Es werden aber verschiedene zusätzliche Wirkungskanäle berücksichtigt, 
besonders auch Effekte von Änderungen in der Einwanderungspolitik und 
höherer Unsicherheit kurz nach dem Austritt aus der EU. Das CGE-Modell be-
ruht auf unvollständiger Konkurrenz und unterstellt damit Gewinnaufschlä-
ge (Mark-ups) und Skaleneffekte (Economies of Scale). Es bezieht (teilweise  
dynamische) Investitionseffekte mit ein, die vor allem durch die Wirkung 
höherer Handelshemmnisse, regulatorischer Veränderungen und mehr Un-
sicherheit auf die Kapitalerträge entstehen. Ein größerer Kapitalstock und 
geringere Regulierungen können im Modell das Produktivitätsniveau erhö-
hen. Nicht berücksichtigt sind dagegen dynamische Wachstumseffekte durch 
vermehrten technischen Fortschritt, zum Beispiel durch Ausstrahlungseffekte 
(Spillover) von ausländischen Direktinvestitionen, vermehrtem Wettbewerb 
oder Selektionseffekten.

Da ein Szenario mit engerer Anbindung an die EU wie im Fall von Norwegen 
als unrealistisch betrachtet wird, weil es nicht zum Streben nach mehr regula-
torischer Souveränität passt, werden zwei Szenarien mit etwas geringerer und 
deutlich geringerer Integration mit der EU unterschieden:
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• Freihandelsszenario: In diesem stärker integrativen Szenario herrscht Zoll-
freiheit, aber die nicht tarifären Handelshemmnisse nehmen zu. Mit den 
USA schließen die Briten ein 2021 in Kraft tretendes Abkommen, mit den 
übrigen Drittländern ergeben sich keine Änderungen. Die Nettomigration 
von geringqualifizierten Zuwanderungen aus der EU kommt zum Stillstand, 
der Zuzug von hochqualifizierten Migranten aus der EU wird hingegen er-
leichtert. Damit sinkt das gesamte Arbeitsangebot im UK bis 2030 um  
0,7 Prozent. Die fünf Jahre anhaltende und sich dabei abschwächende Un-
sicherheit nach dem Austritt erhöht die Risikoprämien und damit die 
Kapital kosten für britische Firmen.

• WTO-Szenario: In diesem Szenario ohne Freihandelsabkommen mit der EU 
werden WTO-Zolltarife angewendet. Aufgrund größerer regulatorischer  
Abweichungen zur EU steigen die nicht tarifären Handelshemmnisse stär-
ker. Die Freihandelsabkommen der EU mit Drittländern müssen neu ver-
handelt werden und treten 2026 zu den gleichen Bedingungen in Kraft. Ein 
Abkommen mit den USA erlangt erst 2026 Gültigkeit. Der Nettozustrom von 
geringqualifizierten Migranten aus der EU versiegt ebenfalls. Da aber nicht 
mehr hochqualifizierte Beschäftigte zuwandern, sinkt das Arbeitsangebot 
bis 2030 um 1,4 Prozent. Der Einfluss der Unsicherheit in Bezug auf die  
Kapitalkosten bleibt der Gleiche, dauert aber neun Jahre und verblasst 
ebenfalls in der zweiten Hälfte dieser Periode.

Verschiedene Annahmen sind in beiden Szenarien identisch. Die Ersparnis 
durch einen teilweisen Wegfall der britischen Beiträge zum EU-Haushalt (net-
to 0,5 Prozent des BIP) wird jeweils zur Hälfte für die Schuldentilgung und für 
Investitionen verwendet. Der positive Effekt geringerer Regulierungskosten 
wird begrenzt angenommen (0,3 Prozent des BIP im Jahr 2030), ein Regulie-
rungsnutzen wird nicht eingerechnet.

Kurz- bis mittelfristig kommt es per saldo bis 2020 zu einem Rückgang von  
3 bis 5,4 Prozent des realen BIP je Einwohner im Vergleich zum Verbleib in 
der EU. Auf die temporäre Unsicherheit entfallen davon 1,9 und 2,6 Pro-
zentpunkte in den jeweiligen Szenarien. Langfristig wird für das Jahr 2030 
der Rückgang des realen Pro-Kopf-BIP auf 0,8 bis 2,7 Prozent geschätzt; der 
größte Teil resultiert aus negativen Handels- und Migrationseffekten. Der 
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Beschäftigungsrückgang wird für das Jahr 2030 auf 350.000 bis 600.000 ge-
schätzt.

Oxford Economics (2016)
Von Oxford Economics (2016) ist nur eine Zusammenfassung frei verfügbar, 
sodass hier lediglich eine eingeschränkte Wiedergabe möglich ist. Die Studie 
untersucht neun Szenarien bezüglich der Handelsbeziehungen zwischen dem 
UK und der EU nach einem britischen Austritt. Berücksichtigt wird der Einfluss 
von politischen Entscheidungen bei Regulierungen, Migration und Fiskal-
politik auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Ergebnisse basie-
ren auf dem Oxford Economics Global Economic Model, ein hochkomplexes 
makroökonomisches Vielländer-Modell, das ein allgemeines Gleichgewicht  
berechnet, aber nicht handelsspezifisch ist. Ein kurzer Überblick über ausge-
wählte Szenarien zeigt folgende Ergebnisse:

• Bestes Szenario: Dieses Szenario ist der EU-Mitgliedschaft sehr ähnlich 
(Zollunion mit der EU und ein hohes Migrationsniveau). Das reale BIP im 
Jahr 2030 ist nur um 0,1 Prozent geringer.

• Ungünstigstes Szenario: In diesem Fall gibt es kein Freihandelsabkommen 
mit der EU, aber populistische Maßnahmen wie die Kontrolle der Zuwan-
derung und keine Deregulierung). Hier ist das reale BIP im Jahr 2030 um  
3,9 Prozent niedriger.

In den meisten Szenarien kommt es zu signifikanten langfristigen Kosten für 
die britische Wirtschaft. Gleichwohl bezeichnet Oxford Economics sogar die 
ungünstigsten Szenarien als weit entfernt von einem Desaster. Die Autoren ver-
weisen darauf, dass die britische Regierung potenzielle wirtschaftliche  Kosten 
durch eine liberale Wirtschaftspolitik, wie Deregulierungen, Steuer  senkungen 
und nur geringe Restriktionen für die Zuwanderung, begrenzen kann.

4.1.3 Nicht handelsbezogene makroökonomische Modelle mit  
Produktivitätseffekten

Die folgenden drei Studien, die nach der Veröffentlichung der englischen Fas-
sung der vorliegenden Analyse (Busch/Matthes, 2016b) publiziert wurden, 
verwenden ähnliche Modelle wie die in Kapitel 4.1.2, beziehen aber auch  
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einen Rückgang des Produktivitätsniveaus durch einen EU-Austritt ein. Damit 
berücksichtigen sie die in Kapitel 5 geäußerte Kritik teilweise. Hierbei greifen 
sie (wie die in Kapitel 5.2 präsentierten Studien) auf Ex-post-Daten oder beste-
hende Studien zurück, die ihrerseits Ex-post-Daten nutzen. Die so ermittelten 
Annahmen speisen sie als Inputs in das verwendete Modell ein.

HM Government (2016b)
Die britische Regierung hat Mitte April 2016 eine umfassende und sehr gründ-
liche Studie mit Schätzungen zu den Folgewirkungen eines Brexits veröffent-
licht, die auf umfangreichen Literaturübersichten und teils auch eigenen gut 
fundierten Schätzungen basiert.1 Benutzt wird das NiGEM-Modell (National 
Institute Global Econometric Model), ein makroökonomisches Vielländer-Mo-
dell, das ein allgemeines Gleichgewicht berechnet, aber keine Handelsstruk-
tur nach Produktgruppen abbildet.

In dieses Modell speisen die Autoren Rückgänge des Außenhandels, der Aus-
landsinvestitionen (und damit der Investitionen in UK) und der Produktivität 
ein. Dabei wird die Schrumpfung von Außenhandel und Auslandsinvestitio-
nen mit eigenen Gravitationsmodellen (vgl. Übersicht 4, Kapitel 4.1.1) berech-
net und die Ergebnisse werden mit einschlägigen Studien verglichen. Darüber 
hinaus wird davon ausgegangen, dass weniger Handel und Auslandsinvesti-
tionen das Produktivitätsniveau sinken lassen. Dabei wird die handelsbezoge-
ne Wirkung auf die Produktivität aus der akademischen Literatur abgeleitet 
und die auslandsinvestitionsbezogene Wirkung aus einer eigenen ökonomet-
rischen Analyse auf Branchenbasis. Es werden drei Szenarien unterschieden:

• Mitgliedschaft im EWR (wie Norwegen): In diesem Szenario wird der durch 
den Brexit verursachte Rückgang des gesamten britischen Handelsvolu-
mens auf lange Sicht (in 15 Jahren) auf 9 Prozent geschätzt und der Rück-

1 Die englische Version dieser Analyse, die am 13. April 2016 veröffentlicht wurde, wird dabei 
mehrfach zitiert. Diese und die folgenden beiden Studien wurden nach diesem Termin pub-
liziert. Sie berücksichtigen zumindest teilweise, dass fast alle der zuvor erläuterten Modelle 
Produktivitätseffekte (und weitere Wirkungen) einer rückläufigen Integration nicht einbe-
ziehen (vgl. Kapitel 5.1). Daher schätzen sie derartige Produktivitätseffekte, indem sie auf 
bestehende Studien zurückgreifen oder eigene Ex-post-Schätzungen zum Zusammenhang 
zwischen geringerer Integration und Produktivitätsniveau anstellen.
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gang der Direktinvestitionszuflüsse auf 10 Prozent im Vergleich zum Basis-
szenario. Der induzierte Rückgang des Produktivitätsniveaus wird ange-
setzt auf 2 bis 2,8 Prozent.

• Freihandelsabkommen mit der EU, wie sie die EU mit der Schweiz oder 
Kanada hat: In diesem breiten Spektrum möglicher zukünftiger bilateraler 
Regeln wird davon ausgegangen, dass auf lange Sicht der britische Außen-
handel um 14 bis 19 Prozent sinkt, während die Auslandsinvestitionen im 
UK um 15 bis 20 Prozent und das Niveau der Produktivität um 3 bis 6 Pro-
zent zurückgehen.

• WTO-Szenario: Hier wird angenommen, dass der britische Außenhandel 
langfristig um 17 bis 24 Prozent schrumpft, zufließende Direktinvestitionen 
um 18 bis 26 Prozent und das Produktivitätsniveau um 3,7 bis 7,7 Prozent.

Auf Basis der NiGEM-Berechnungen ergibt sich, dass das BIP-Niveau im Fall 
des EWR-Szenarios auf lange Sicht (15 Jahre) um 3,4 bis 4,3 Prozent sinkt, bei 
einem Freihandelsabkommen um 4,6 bis 7,8 Prozent und im WTO-Szenario 
um 5,4 bis 9,5 Prozent.

Kierzenkowski et al. (2016)
Die OECD publizierte Ende April 2016 eine Schätzung zu den Auswirkungen 
eines Brexits und benutzte für diese ebenfalls das NiGEM-Modell. Dabei be-
rücksichtigen die Autoren auch Effekte auf Immigration und Deregulierungs-
anreize. Vor allem beziehen sie negative Wirkungen auf das Produktivitäts-
niveau mit ein. Diese gehen von geringerer Handelsoffenheit, Deregulierung 
und indirekt von geringeren Direktinvestitionszuflüssen aus, die per Annahme 
die unternehmerischen Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) und 
die Managementqualität sinken lassen. Die Zusammenhänge zwischen einem 
Brexit und geringerem Handel und Direktinvestitionszuflüssen einerseits so-
wie die sich ergebenden Wirkungen auf die Produktivität andererseits werden 
durch Rückgriff auf verschiedene OECD-Studien quantifiziert. Die resultieren-
den Zwischenergebnisse fließen als Inputs in das NiGEM-Modell ein.

Drei Szenarien werden unterschieden, deren zahlreiche Annahme-Elemente 
in Tabelle 1 dargestellt werden. Im Ergebnis schätzt die OECD, dass das reale 
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BIP im UK im Jahr 2030 im optimistischen Szenario um 2,7 Prozent, im zen-
tralen Szenario um 5 Prozent und im pessimistischen Szenario um 7,7 Pro-
zent niedriger liegt als im Basisszenario. Diesen Einbußen sind geringfügige  
fiskalische Zugewinne durch eingesparte Nettobeiträge an den EU-Haushalt 
je nach Option von bis zu 0,4 Prozent des BIP gegenzurechnen. In einer sepa ra-
ten Schätzung wird ermittelt, dass der Handel und die Direktinvestitionen zwi-
schen dem UK und der EU für den Fall weiterer Binnenmarktreformen im nied-
rigen einstelligen Bereich zunehmen könnten, wenn das UK in der EU bliebe.

Ebell/Warren (2016) und Ebell et al. (2016) 
Das National Institute of Economic and Social Research (NIESR) nutzt eben-
falls das (institutseigene) NiGEM. Im Mai und Juni 2016 hat das NIESR zwei 
Studien veröffentlicht: In der ersten Studie (Ebell/Warren, 2016) werden drei 
Szenarien (Norwegen, Schweiz, WTO) und in der zweiten Studie (Ebell et al., 
2016) die optimistische Variante der gleichen WTO-Option vertieft analysiert.

Die drei Szenarien basieren auf Annahmen zu einem Rückgang von Handel, 
FDI-Zuflüssen und EU-Beiträgen und im WTO-Szenario auf einem Anstieg des 

Annahmen der OECD-Studie Tabelle 1

Einheit Veränderungen im Jahr 2030  
gegenüber dem Basisszenario
Szenarien
Optimistisch Zentral Pessimistisch

Gesamter Außenhandel Prozent –10 –15 –20
Bestände der zugeflossenen 
Direktinvestitionen aus dem 
Ausland Prozent –10 –30 –45
Jährliche Nettozuwanderung 1.000 –56 –84 –116
Ausgaben für unternehme-
rische Forschung und 
Entwicklung

Prozent des 
BIP –0,11 –0,29 –0,48

Veränderung der Regulie-
rungsintensität von netz-
gebundenen Industrien ETCR-Index1) –0,4 –0,2 0
Rückgang der Management-
qualität Prozent –5 –10 –20

1) Energy, Transport and Communication Regulation (ETCR): Regulierung von  
Energie, Transport und Kommunikation.
Quelle: Kierzenkowski et al., 2016, eigene Übersetzung
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Durchschnittszolls. Die Annahmen werden abgeleitet aus der akademischen 
Literatur und gehen dann als Schocks in das NiGEM-Modell ein. Der EU-Effekt 
auf FDI-Zuflüsse wird dabei wegen des Mangels an Studien (besonders für 
einen EWR-Effekt) abgeleitet aus dem Zusammenhang zwischen Handels-
offenheit und FDI.

• Norwegen-Szenario: Zölle werden nicht erhoben. Der Exportmarktanteil 
des UK in die EU sinkt um 23 bis 39 Prozent. Die FDI-Zuflüsse nehmen um 
knapp 10 Prozent ab und die Nettobeiträge zum EU-Haushalt bleiben un-
verändert.

• Schweiz-Szenario: Hier gibt es ebenfalls keine Zölle. Der Exportmarktanteil 
verringert sich um 31 bis 42 Prozent, während die FDI-Zuflüsse um rund  
17 Prozent sinken. Der EU-Nettobeitrag reduziert sich um 0,3 Prozent des 
BIP – eine Ersparnis, die dem britischen Staatshaushalt zur freien Verfü-
gung steht.

• WTO-Szenario: Es wird ein Durchschnittszoll beim Export in die EU von  
5 Prozent erhoben, der Exportmarktanteil sinkt um 50 bis 72 Prozent, die 
FDI-Zuflüsse gehen um rund 24 Prozent zurück und der EU-Nettobeitrag 
sinkt um 0,3 Prozent des BIP.

Nach Einspeisung dieser Annahmen in das NiGEM-Modell ergeben sich 
folgende langfristige Effekte auf das BIP des UK im Jahr 2030 im Vergleich 
zum Basisszenario: Im Norwegen-Szenario sinkt das Niveau des BIP um  
1,5 bis 2,1 Prozent, im Schweiz-Szenario um 1,9 bis 2,3 Prozent und im 
WTO-Szenario um 2,7 bis 3,7 Prozent. In einer optimistischeren Variante des 
WTO-Szenarios wird zudem noch in Anlehnung an HM Government (2016b) 
ein Schock infolge eines Produktivitätsrückgangs von 5 Prozent eingebaut. 
Damit erhöht sich der BIP-Rückgang von 2,1 auf 7,8 Prozent.

4.1.4 Studien mit nur partiellem Ansatz

Minford et al. (2005) und Minford (2016)
Minford et al. (2005) fokussieren fast ausschließlich auf die Kosten der EU-Mit-
gliedschaft. Sie verwenden nur in begrenztem Maß ein rudimentäres CGE-Mo-
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dell und greifen bei zentralen Annahmen auf andere Studien zurück. Die 
Schätzungen berücksichtigen die folgenden Punkte:

• Die Kosten durch Handelsbarrieren der EU gegenüber Drittländern werden 
im Industriebereich auf 2,5 bis 3 Prozent des BIP und im Agrarsektor auf  
0,3 bis 0,5 Prozent des BIP geschätzt. Die Autoren kalkulieren die Handels-
effekte des EU-Protektionismus mit einem rudimentären CGE-Modell und 
rechnen diese mit einer einfachen traditionellen Überschlagsrechnung in 
Wohlfahrtseffekte um. Entscheidend sind die Annahmen für das Ausmaß 
des EU-Protektionismus. Diese stammen aus einer Studie von Bradford 
(2003), der den Kosteneffekt des Protektionismus auf Basis von internatio-
nalen Preisvergleichen zwischen acht Industrieländern ableitet. Für Indus-
triegüter (ohne Textilien) kommt der Autor auf einen Kosteneffekt von  
58 Prozent, für Agrarwaren auf 39 Prozent und für Textilien und Möbel auf 
16 Prozent. Da der Protektionismus in der Industrie gemeinhin als geringer 
gilt als im Agrarsektor und bei Textilien, erscheinen diese Ergebnisse nicht 
sehr plausibel.

• Der Nettobeitrag zum EU-Haushalt wird mit 0,4 Prozent des BIP beziffert.

Zusammengenommen schätzen Minford et al. (2005) die anhaltenden jähr-
lichen Kosten der EU-Mitgliedschaft des UK auf 3,2 bis 3,7 Prozent des BIP. 
Sie rechnen zudem wegen weiterer EU-Harmonisierung, Vergemeinschaftung 
von Rentensystemen und der Euro-Mitgliedschaft mit zukünftigen substan-
ziellen Kosten einer EU-Mitgliedschaft. Le et al. (2011) mit Minford als Koautor 
kommen zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen, da sie den gleichen Ansatz 
verwenden.

Den Autoren zufolge sind gegenzubuchende wirtschaftliche Vorteile der 
EU-Mitgliedschaft kaum zu finden. Britische Verbraucher würden angeblich 
nicht von einer Verbesserung des Binnenmarktes für Dienstleistungen pro-
fitieren, da sie bereits heute wegen eines wettbewerbsintensiven Marktes in 
den Genuss günstiger Preise für Dienstleistungen kämen.

Minford (2016) nimmt eine Aktualisierung der EU-Protektionskosten vor. Der 
Autor ignoriert dabei mögliche Nachteile eines Brexits, weil er davon ausgeht, 
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dass es dem UK gelingen würde, ein Abkommen mit der EU zu verhandeln, 
das die Handelsbedingungen für britische Unternehmen nicht nennenswert 
verschlechtert. Das Ausmaß des EU-Protektionismus wird erneut auf Basis 
von internationalen Preisvergleichen beziffert, aber mit einem Zolläquivalent 
von 10 Prozent im Agrar- und Industriehandel deutlich geringer angesetzt als 
in den Vorgängerstudien. Zudem wird nicht nur zur Berechnung der Handels-, 
sondern auch der Wohlfahrtseffekte ein (verändertes) rudimentäres CGE-Mo-
dell verwendet. Trotz deutlich niedrigerer EU-Handelsbarrieren werden Pro-
tektionskosten in ähnlicher Höhe (4,1 Prozent des BIP) geschätzt.

Dieses Vorgehen wurde von Sampson et al. (2016) kritisiert. Die Verwendung 
von internationalen Preisunterschieden als Indikator für unterschiedliche 
Handelsbarrieren ist methodisch fragwürdig, weil Preisdivergenzen auch 
durch Unterschiede bei Präferenzen, Produktqualität und kostenmäßiger 
Wettbewerbsfähigkeit bedingt sein können. Zudem machen Sampson et al. 
(2016) deutlich, dass das von Minford (2016) verwendete CGE-Modell wenig 
realistische Züge trägt. Es basiert lediglich auf vier Ländern und vier Sekto-
ren, in denen homogene Güter bei vollkommenem Wettbewerb gehandelt 
werden. Preissenkungen durch einen Abbau von Handelsbarrieren führen 
dabei zu sehr starken Nachfrageverschiebungen, weil Nachfrager nur bei dem 
billigsten Anbieter kaufen, der seine Produktion sehr stark ausdehnen kann. 
Dies erscheint in einer Welt differenzierter Güter wenig realistisch. Auch die 
geografische Entfernung zwischen Handelspartnern, die sich in vielen empi-
rischen Studien als relevant für bilaterale Handelsintensität erwiesen hat und 
in den Gravitationsmodellen ausdrücklich berücksichtigt wird, spielt beim 
CGE-Modell von Minford keine Rolle.

Congdon (2014)
Congdon (2014) – eine Studie, die von UKIP (United Kingdom Independence 
Party) veröffentlicht wurde – befasst sich ebenfalls ausschließlich mit den 
Kosten der EU-Mitgliedschaft für das UK. Verschiedene Kostenkategorien wer-
den einbezogen:

• Die direkten fiskalischen Kosten, also die Bruttobeiträge zum Haushalt der 
EU, werden mit 1,25 Prozent des BIP beziffert. Dieser Wert erscheint aller-
dings deutlich zu hoch angesetzt (vgl. dazu Kapitel 2.2).
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• Die indirekten Kosten werden unter verschiedenen Überschriften zusam-
mengefasst.

o Zu den wesentlichen Komponenten zählen die Regulierungskosten, die 
auf rund 6 Prozent des BIP beziffert werden und die auf mehr oder weni-
ger groben Schätzungen anderer Autoren beruhen (zum Beispiel Cong-
don, 2012, 16).

o Die Kosten des EU-Protektionismus in Industrie und Agrarsektor werden 
in Anlehnung an Minford et al. (2005) auf rund 3,25 Prozent des BIP an-
gesetzt.

Insgesamt gesehen, kalkuliert der Autor die Kosten aus der EU-Mitgliedschaft 
auf ungefähr 11,5 Prozent des BIP pro Jahr.

Congdon (2016) listet kurz und qualitativ EU-Regulierungen in verschiedenen 
Bereichen auf und betrachtet die jährlichen BIP-Wachstumsraten der EU und 
die einiger anderer Länder (zum Beispiel USA, Kanada, Australien und Sin-
gapur) seit 2012 (Daten vom Internationalen Währungsfonds). Der Autor be-
hauptet ohne nähere Untersuchung, dass das relativ schwächere Wachstum 
der EU-Länder vorwiegend an der höheren Regulierung liegen müsse.

CEPR (2013a)
Der Ansatz von CEPR (2013a) berechnet in überschlägiger Weise lediglich ge-
samtwirtschaftliche Handelskosten eines Brexits. Dazu werden die Erkennt-
nisse zu den Handelskosten für die USA beim Zugang zur EU (Berden et al., 
2009; CEPR, 2013b) auf die Handels- und Produktionsstruktur des UK um-
gerechnet. Dabei unterscheiden die Autoren zwei Szenarien für das UK nach 
einem Austritt:

• WTO-Option: Sie impliziert die Erhebung von Meistbegünstigungszöllen 
durch die EU für britische Exporte sowie Kosten nicht tarifärer Handels-
hemmnisse wie für US-Firmen auf dem EU-Binnenmarkt.

• Freihandelsabkommen-Option ähnlich TTIP: Hier werden keine Zölle fällig, 
dafür aber Kosten für Ursprungsregeln in einer Höhe von 6 Prozent des Wa-
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renwerts (wenn diese Kosten die Höhe der Meistbegünstigungszölle über-
schreiten, werden Letztere angesetzt). Zudem sinken die nicht tarifären 
Handelshemmnisse in ähnlicher Weise, wie es für die USA beim Abschluss 
von TTIP angenommen wird.

Die durch einen EU-Austritt bedingten Handelskosten für das UK werden auf 
jährlich 1,8 Prozent des britischen BIP im WTO-Fall und auf 1,2 Prozent im Fall 
eines Freihandelsabkommens geschätzt.

CEBR (2015)
CEBR (2015) verfolgt einen partiellen Ansatz, mit dem die Autoren versuchen, 
den künftigen Nutzen für das UK zu quantifizieren, wenn es in der EU verblie-
be. Es wird angenommen, dass der Binnenmarkt vertieft wird (unter anderem 
in den Bereichen Digitales, Transport und Energie) und dass die EU TTIP und 
andere neue Freihandelsabkommen mit Drittländern abschließt. Die Analy-
se stützt sich auf bereits vorliegende Studien, besonders auf eine Untersu-
chung, die von einer Dienststelle des Europäischen Parlaments verfasst wurde  
(European Added Value Unit/EPRS, 2015), aber auch auf die Einschätzungen 
der Autoren. Insgesamt wird geschätzt, dass das Niveau des britischen BIP 
im Jahr 2030 um 2,8 Prozent höher liegen würde und knapp 800.000 neue 
Arbeitsplätze entstehen würden, wenn das UK in der EU bliebe.

Gonand (2016)
Gonand (2016) argumentiert – wie auch die vorliegende Analyse –, dass Stan-
dardhandelsmodelle zu kurz greifen, um wichtige zusätzliche Wohlfahrtsef-
fekte durch Handelsintegration zu erfassen. Dazu gehören ein Selektionsef-
fekt zwischen den Exporteuren eines Wirtschaftszweigs und ein Technologie-
effekt zugunsten importierender Unternehmen, der sich aus dem Technolo-
giegehalt der Importgüter, vor allem importierter Vorleistungen, ergibt (vgl. 
auch Kapitel 5.1).

Der Autor stützt sich auf spezifische wissenschaftliche Studien, um diese zu-
sätzlichen Handelseffekte zu quantifizieren, und kommt zu der folgenden gro-
ben Schätzung der langfristigen Wohlfahrtskosten eines britischen EU-Aus-
tritts: mehr als 2 Prozent des BIP auf der Grundlage traditioneller Effekte,  
3,2 Prozent des BIP durch den Selektionseffekt unter den Exporteuren und  
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1,8 Prozent des BIP durch den Effekt importierter Technologien. Zusammen-
genommen kommt er zu einer unteren Grenze für den Gesamteffekt von mehr 
als 7 Prozent des BIP über 15 Jahre.

4.2 Schlussfolgerungen aus den Mainstream-Studien
Nur Studien, die positive und negative Effekte eines Brexits berücksichti-
gen, bieten eine gute Basis für zusammenfassende Schlussfolgerungen. Auf 
der Grundlage der verlässlicheren und umfassenderen vorausschauenden 
modellbasierten Mainstream-Studien hatte sich ein vorläufiger Konsens he-
rausgebildet. Demnach wird per saldo ein negativer Nettoeffekt für wahr-
scheinlich gehalten. Allerdings kommen verschiedene frühere Bewertungen 
der vorhandenen Studien zu der ähnlichen Schlussfolgerung, dass die wirt-
schaftlichen Kosten per saldo nur im niedrigeren einstelligen Bereich etwa 
zwischen 1 Prozent und meist deutlich unter 5 Prozent liegen (CBI, 2013, 79; 
CEBR, 2015, 28).2 Somit kann der Eindruck entstehen, ein Brexit würde keine 
unüberschaubaren Risiken mit sich bringen (Ohr, 2015, 107 f.). Vor diesem 
Hintergrund haben die Befürworter eines Brexits die möglichen Risiken klein-
reden können.

Es ist bemerkenswert, dass dieser Konsens zustande gekommen ist, obwohl 
keine der Ex-ante-Studien alle relevanten Aspekte zur gleichen Zeit und in 
ausreichender Detailliertheit abdeckt (vgl. Anhang). Noch relevanter ist, dass 
die bisher vorgestellten Studien weit überwiegend nicht in der Lage sind, 
zusätzliche positive Wirkungen der ökonomischen Integration einzubeziehen 
(vgl. Kapitel 5).

Einige neuere Studien (HM Government, 2016b, Kierzenkowski et al., 2016; 
Ebell/Warren, 2016; Ebell et al., 2016) ermitteln in einem pessimistischen 
Szenario wesentlich negativere Nettoeffekte eines Brexits, die deutlich über  
5 Prozent des BIP hinausgehen und bis zu 9,5 Prozent des BIP reichen. Diese 
Studien wurden nach der Veröffentlichung der englischen Version dieser Ana-

2 Badinger/Breuss (2011) zeigen in einem Überblicksartikel zu den Wirkungen des Binnenmark-
tes, dass Ex-ante-Schätzungen für die Wirkungen des Binnenmarktes und der Euro-Einfüh-
rung zu Ergebnissen in ähnlicher Größenordnung kommen. 
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lyse (Busch/Matthes, 2016b) publiziert. Sie versuchen, wie hier im Folgenden 
gefordert wird, weitere positive Wirkungen der ökonomischen Integration 
(besonders auf die Produktivität) zu kalkulieren. Sie nutzen zwar Ex-ante-Mo-
delle, doch die Inputs für diese Modelle ermitteln sie – wie die in Kapitel 5.2 
und 5.3 vorgestellten Ex-post-Studien – in der Regel durch den Rückgriff auf 
vergangenheitsbezogene Daten. Das gilt vor allem für die Berechnung der 
negativen Produktivitätseffekte, die entscheidend für die stärker negativen 
Nettoeffekte sind. Die Ausführungen in Kapitel 5.1 beziehen sich auf Studien, 
die vor dem Erscheinen der vier hier erwähnten Publikationen veröffentlicht 
wurden.

Relativierung der Mainstream-Ergebnisse: 
Gefahr größerer Risiken 

Die in den in Kapitel 4 dargestellten Ex-ante-Studien angewendeten Metho-
den sind nicht in der Lage, alle relevanten Kanäle zu erfassen, über die wirt-
schaftliche Integration das Wohlfahrtsniveau erhöht. Es stellt sich somit die 
Frage, ob die moderaten Mainstream-Ergebnisse des vorigen Abschnitts nicht 
zu optimistisch sind und ob ein Brexit nicht deutlich höhere wirtschaftliche 
Risiken für das UK mit sich bringt.

Diese Gefahr wird im Folgenden durch zwei Argumentationsschritte unter-
mauert. Erstens werden wohlfahrtsschaffende Integrationseffekte systema-
tisch aufgeführt und es wird geprüft, ob sie von den Ex-ante-Modellen erfasst 
werden (Kapitel 5.1). Zweitens werden Ex-post-Studien aufgeführt, die ver-
gangenheitsbezogen sind und aus bestehenden Datensätzen positive Integ-
rationseffekte zu isolieren versuchen (Kapitel 5.2).

5.1 Nicht von den Mainstream-Studien erfasste  
Integrationseffekte

Die theoretische und empirische Evidenz zu den Wohlfahrtswirkungen öko-
nomischer Integration wird in drei Unterkapiteln in den Blick genommen: Die 
Effekte der Handelsintegration werden in statische und dynamische getrennt 

5
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(Kapitel 5.1.1 und 5.1.2) und zudem werden nicht handels-, aber generell in-
tegrationsbezogene Wohlfahrtseffekte aufgeführt, zum Beispiel durch Aus-
landsinvestitionen (Kapitel 5.1.3). Die erwähnten Integrationseffekte werden 
zunächst theoretisch abgeleitet und dann soweit möglich empirisch belegt. 
Dabei zeigt sich, dass die verfügbare Evidenz zwar für die einzelnen Effekte 
meist gut ist. Sie ist aber überwiegend allgemeiner Natur und selten speziell 
auf die europäische Integration oder einen EU-Austritt bezogen.

5.1.1 Statische Handelseffekte
Die zuvor beschriebenen statischen Ex-ante-Handelsmodelle zur Abschät-
zung des Einflusses der EU-Integration oder eines Austritts beruhen meist 
auf dem theoretischen Rahmen perfekt wettbewerblicher Märkte (Ottavia-
no, 2014; Aichele/Felbermayr, 2015; Booth et al., 2015). Per Annahme decken  
hier die Preise nur die Kosten und es existieren keine dauerhaften Gewinne. 
In der Realität sind die Märkte jedoch oft nicht perfekt wettbewerblich organi-
siert und besonders Unternehmen, die ihre Produkte differenzieren, können 
Preise oberhalb ihrer Kosten setzen (Mark-up-Preissetzung). Ein verschärfter 
internationaler Wettbewerb kann in diesem Fall zu einer Verringerung die-
ser Preisaufschläge führen – zum Nutzen für die Konsumenten. Es konnte 
empirisch gezeigt werden, dass zunehmender internationaler Wettbewerb 
tatsächlich Preisaufschläge vermindert und die Effizienz von Unternehmen 
steigert (Tybout, 2001; Feenstra, 2010a; 2014; Feenstra/Weinstein, 2010; für 
Evidenz in EU-Ländern vgl. Chen et al., 2009). Niedrigere Preise und steigen-
de Realeinkommen sind die Folge. Von beiden Effekten profitieren die Ver-
braucher.

Die Mark-up-Preissetzung spielt vor allem im intraindustriellen Handel zwi-
schen Industrieländern eine Rolle, wo in der Regel differenzierte Produkte 
gehandelt werden. Daher ist dieser Aspekt für die EU-Integration relevant. 
Die Beschränkung von Ex-ante-Modellen auf perfekt wettbewerbliche Märkte 
lässt relevante Handelsvorteile außen vor. Zusätzliche positive statische Han-
delseffekte sind ebenfalls von Bedeutung (Abbildung 3):

• Wenn Unternehmen Skaleneffekte realisieren können, weil sie durch Ex-
porte größere Märkte bedienen und ihre Fixkosten auf ein größeres Produk-
tionsvolumen verteilen, können die Preise sinken (Krugman, 1979).
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• Preisdämpfende Wirkungen offener Märkte sind klar nachgewiesen worden 
(zum Beispiel Erixon, 2008).

• Internationaler Handel erhöht die Produktvielfalt, was ebenfalls die Wohl-
fahrt steigert. Dieser wichtige Aspekt des internationalen Handels beruht 
auf gründlichen theoretischen Analysen (Krugman, 1980; Feenstra, 2010a; 
2010b). Empirisch wurde für die USA gezeigt, dass der Anstieg importierter 
Produkte während der letzten Jahrzehnte die Wohlfahrt der Konsumenten 
um etwa 3 Prozent des BIP erhöhte (Broda/Weinstein, 2006; auch Feenstra/
Kee, 2008). Ähnliche Evidenz existiert für kleinere europäische Länder 
(Mohler/Seitz, 2012).

Statische Handelse�ekte auf das Wohlfahrtsniveau 

Nicht berücksichtigt sind Studien, die nach dem 13. April 2016 publiziert wurden.
Eigene Darstellung

Abbildung 3

E�ekt von nur sehr wenigen Ex-ante-Modellen erfasst
E�ekt von Ex-ante-Modellen nicht erfasst

E�ekt von den Ex-ante-Handelsmodellen erfasst (aber zumeist nicht von 
den nicht handelsbezogenen Modellen in den Kapiteln 4.1.2 und 4.1.3) 
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• Unternehmen sind in der Realität heterogen, was in den Modellen der 
Ex-ante-Studien in aller Regel nicht abgebildet wird. Auf kompetitiven 
Märkten führen sowohl Importwettbewerb als auch Exportaktivitäten zu 
einer Reallokation von Ressourcen – innerhalb und zwischen den Sektoren. 
Diese Reallokation erfolgt von weniger produktiven Unternehmen, die 
schrumpfen oder schließen, zu produktiveren Unternehmen, die expandie-
ren können. Dieser Effekt erhöht die Effizienz und Produktivität einer Volks-
wirtschaft, was in verschiedenen Studien gezeigt wurde (Tybout, 2001; 
Feenstra, 2010a; 2010b; Edmond et al., 2012; Melitz/Redding, 2012; für die 
EU vgl. Corcos et al., 2012).

5.1.2 Dynamische Handelseffekte
Ebenso in den oben erwähnten Ex-ante-Modellen nicht erfasst sind wichtige 
dynamische Effekte, die längerfristig oder sogar dauerhaft zu mehr Wachs-
tum führen können. Die Ex-ante-Mainstream-Studien schätzen in der Regel 
eine einmalige mittelfristige Änderung des Einkommensniveaus oder des 
Lebensstandards, indem sie zwei alternative Szenarien für die Zukunft ver-
gleichen. Sie werden daher als komparativ-statisch bezeichnet. Theoretische 
Überlegungen unterstützen jedoch die Ansicht, dass von freierem Handel 
und mehr wirtschaftlicher Integration zusätzliche dynamische Effekte auf das 
Wirtschaftswachstum ausgehen. Verschiedene Wirkungskanäle sind hier von 
Bedeutung (Abbildung 4):

• Höhere Einkommen, die durch die statischen Effekte erzeugt werden, impli-
zieren höhere Kapitalerträge und fördern so Anreize für mehr Investitionen, 
die den Kapitalstock vergrößern und damit Wachstum erzeugen. Tatsäch-
lich lässt sich zeigen, dass die Kapitalbildung infolge niedrigerer Handels-
hemmnisse zunimmt (Baldwin/Seghezza, 2008). Dieser Effekt könnte nicht 
nur vorübergehend sein, das heißt, bis das neue gleichgewichtige Produk-
tionsniveau in der mittleren Frist erreicht ist. Denkbar sind auch selbstver-
stärkende Effekte, die einen dynamischen und länger anhaltenden Wachs-
tumsprozess in Gang setzen (Sauernheimer, 2008). Wacziarg (2001) sowie 
Wacziarg/Horn Welch (2008) betonen die Bedeutung der Kapitalakkumula-
tion als wichtiger Kanal für den positiven Effekt von Handel auf das Wachs-
tum. Auf der Grundlage der Analyse einer großen Anzahl von Ländern im 
Zeitraum 1950 bis 1998 fanden Wacziarg/Horn Welch (2008) heraus, dass 
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Länder, die ihren Handel liberalisiert haben, eine um 1,5 Prozentpunkte hö-
here jährliche Wachstumsrate und eine um 1,5 bis 2 Prozentpunkte höhere 
jährliche Investitionsrate realisieren konnten als vor der Liberalisierung.

• Wenn Zölle und andere Schranken für ausländische Märkte gesenkt werden 
und Unternehmen in der Folge Exporterlöse und Gewinne steigern, neh-
men Anreize und Fähigkeiten zu, in Forschung und Entwicklung zu investie-
ren. Verbesserte Technologien und mehr Innovationen begünstigen das 
Wirtschaftswachstum und haben damit dynamische Effekte. Dieser theore-
tisch abgeleitete Zusammenhang ist auch empirisch belegbar (Aw et al., 
2011; Bustos, 2011).

• Verschärfter Wettbewerb aufgrund von Handelsliberalisierungen erhöht 
ebenfalls die Anreize, in FuE zu investieren und effizienter und produktiver 

Dynamische Handelse�ekte auf das Wirtscha
swachstum Abbildung 4
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zu werden. Der Link zwischen Wettbewerb und zunehmender FuE kann em-
pirisch gestützt werden (Bloom et al., 2011; Impullitti/Licandro, 2013). Ver-
schiedene Studien zeigen auch, dass mehr internationaler Wettbewerb  
– besonders aus Niedriglohnländern – und steigende Produktivität Hand in 
Hand gehen (für die USA vgl. Bernard et al., 2006; Auer/Fischer, 2008; für 
verschiedene EU-Länder vgl. Chen et al., 2009).

• Ein positiver Effekt auf das Produktivitätswachstum und damit auf das wirt-
schaftliche Wachstum kann auch von mehr Wettbewerb durch sogenannte 
Selektionseffekte ausgehen. Sie führen empirisch nachweisbar zu einer 
Reallokation von Ressourcen innerhalb eines Sektors (Bernard et al., 2006; 
Bloom et al., 2011; Impullitti/Licandro, 2013; Sampson, 2013). Weniger ef-
fiziente Unternehmen verschwinden vom Markt infolge von höherem Wett-
bewerbsdruck, während Unternehmen mit größerer Innovationskraft und 
stärkerem Produktivitätsfortschritt wachsen und mehr Ressourcen absor-
bieren. Auch exportseitig findet nachweislich ein (Selbst-)Selektionspro-
zess statt, bei dem produktivere und innovativere Unternehmen zu Expor-
teuren werden und mit der Nutzung neuer Absatzmöglichkeiten weiter 
expandieren (zum Beispiel Aw et al., 2011). Durch die Veränderung der Res-
sourcenallokation zugunsten innovativerer Firmen erhöht sich auch die 
Innovationsfähigkeit einer Volkswirtschaft.

• Die Zunahme der Wettbewerbsintensität, höhere Innovationsanreize und 
die erwähnten Selektionseffekte laufen parallel ab und müssen daher im 
Zusammenhang gesehen werden. Tatsächlich haben einige wenige Studien 
versucht, diese kombinierten Effekte zu quantifizieren. Beispielsweise 
schätzen Impullitti/Licandro (2013) in einem Modell mit Daten für die USA, 
dass diese kombinierten wachstumssteigernden Effekte zu 60 Prozent zu 
den gesamten Wohlfahrtsgewinnen beitragen, wenn die Handelskosten von 
13 Prozent des Importwerts auf null reduziert werden. Bloom et al. (2011) 
kalkulieren für ein Panel von bis zu einer halben Million Unternehmen aus 
zwölf europäischen Ländern, dass zwischen 2000 und 2007 allein die Zu-
nahme des Wettbewerbs aus China rund 15 Prozent zur gesamten techno-
logischen Verbesserung („Upgrading“) in Europa beitrug. Diese Ergebnisse 
sollten mit Vorsicht interpretiert werden und nur als grobe Indikation die-
nen, da sie von der Spezifikation der jeweiligen Modelle abhängig sind.
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• Theoretisch können dynamische Effekte auf das Wirtschaftswachstum 
auch durch technologische Spillover-Effekte und Lerneffekte entstehen, die 
durch Handel ausgelöst wurden (Grossman/Helpman, 1991; Coe/Helpman, 
1995). Importierte Güter enthalten technologisches Know-how, das von 
heimischen Firmen entschlüsselt und genutzt werden kann. Buera/Ober-
field (2016) zeigen, dass die Handelseffekte deutlich (bis zu dreimal) größer 
ausfallen, wenn dieser dynamische Kanal berücksichtigt wird. Ein Zusam-
menhang konnte besonders für importierte Vorleistungsgüter nachgewie-
sen werden (Keller, 1999; 2002; Altomonte et al., 2013; für einen kurzen 
Überblick vgl. Gonand, 2016). Auch Exporteure können von den auf den 
Weltmärkten vertretenen Anbietern neuer Technologien lernen, Erfahrun-
gen sammeln und so nach Eintritt in die Exportmärkte produktiver werden 
(Albornoz et al., 2012; Loecker, 2013). Handelsbezogene Technologie-Spill-
over wurden empirisch als relevanter Kanal nachgewiesen: Sie haben ge-
mäß Wacziarg (2001) zu etwa 20 Prozent zu dem positiven Effekt der Han-
delsliberalisierung auf das Wirtschaftswachstum beigetragen, den der Au-
tor in einer Studie für 57 Länder im Zeitraum von 1950 bis 1989 feststellte.

5.1.3 Nicht handelsbezogene Integrationseffekte
Die in den Kapiteln 5.1.1 und 5.1.2 erwähnten Auswirkungen beziehen sich 
nur auf die Effekte des Handels mit Waren und Dienstleistungen auf die Wohl-
fahrt. Der Binnenmarkt besteht aber nicht nur aus diesen zwei Freiheiten, 
sondern aus vier. Um ein umfassendes Bild der möglichen ökonomischen 
Konsequenzen eines Brexits zu zeichnen, müssen auch die Wohlfahrtseffekte 
der Freizügigkeit für Arbeit und Kapital berücksichtigt werden. Abbildung 5 
liefert einen Überblick über ausgewählte Kanäle in diesem Zusammenhang 
und fokussiert auf die Bedeutung von Direktinvestitionen aus dem Ausland.

Generell trifft zu, dass die Mobilität der Produktionsfaktoren für eine bessere 
internationale Ressourcenallokation sorgt, die die Wohlfahrt steigert. Das gilt 
für den Faktor Kapital (Jäger-Ambrożewicz/Matthes, 2012) – und trotz des po-
litisch heiklen Themas der Migration auch für die Arbeitsmobilität (Giovanni 
et al., 2012; Aichele/Felbermayr, 2015; Wadsworth, 2015). Was das Kapital an-
belangt, so können Investoren ihr Portfolio durch internationale Anlagestra-
tegien besser diversifizieren, um die Beziehung zwischen Risiko und Ertrag zu 
optimieren.
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Eine freie internationale Standortwahl ermöglicht es Firmen, ihre Wertschöp-
fungsketten zu globalisieren und so zu optimieren – sei es durch Auslagerung 
von Herstellungsstufen (Offshoring) oder durch eigene Vertriebs- oder Pro-
duktionsstätten im Ausland (Markusen, 2002). Empirisch ist die Berücksichti-
gung von Aktivitäten multinationaler Unternehmen (MNU) sehr wichtig in Be-
zug auf die ökonomische Wohlfahrt. Wird zusätzlich zu den Handelseffekten 
die Produktion ausländischer Niederlassungen von MNU einbezogen, wird 
geschätzt, dass dies in einer Verdoppelung der Wohlfahrtseffekte internatio-
naler Transaktionen resultiert (Ramondo/Rodriguez-Clare, 2013). Zusätzlich 
konnten besonders durch Offshoring Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit 
und auch die Wohlfahrt insgesamt gesteigert werden (OECD, 2007; Grossman/
Rossi-Hansberg, 2008; Matthes, 2008; Melitz/Redding, 2014).

Nicht handelsbezogene E�ekte der ökonomischen Integration Abbildung 5
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Aus dem Ausland zufließende Direktinvestitionen sind für das UK als größtes 
Empfängerland in Europa von besonderer Bedeutung. Verschiedene positive  
Effekte auf Wohlfahrt und Wachstum können in diesem Zusammenhang  
unterschieden werden. Direktinvestitionen aus dem Ausland können

• den heimischen Kapitalstock erhöhen, sofern sie nicht heimische Investi-
tionen ersetzen, was nur dann wahrscheinlich ist, wenn der Auslastungs-
grad des bestehenden Kapitalstocks hoch ist (Booth et al., 2015);

• den Wettbewerbsdruck erhöhen, sodass der Anreiz für heimische Unter-
nehmen steigt, produktiver und innovativer zu werden;

• zu Technologie- und Wissensübertragungen von ausländischen auf hei-
mische Unternehmen (Spillover-Effekte) führen. Auf diese Weise werden 
nachgewiesenermaßen technischer Fortschritt und vorteilhafte Manage-
mentpraktiken verbreitet (MacDuffie/Helper, 1997; Baldwin et al., 2005).

Pain/Young (2004) weisen nach, dass ein Anstieg des Bestands an zufließen-
den Direktinvestitionen aus dem Ausland das Niveau des technischen Fort-
schritts anhebt.

5.1.4 Zwischenfazit
In Kapitel 5.1 wurde dargelegt, dass es vielfältige statische und dynamische 
Wohlfahrtseffekte ökonomischer Integration gibt, die von den in Kapitel 4 
vorgestellten Ex-ante-Studien nicht erfasst werden. Dies ist nicht den Studien 
anzulasten, sondern ein Problem des bestehenden ökonomischen Wissens-
stands. Denn derzeit gibt es keine allgemein akzeptierte Ex-ante-Methode, mit 
der all diese Effekte explizit und umfassend berücksichtigt werden können.

5.2 Ex-post-Analysen mit höheren Handelseffekten als in  
Ex-ante-Modellen

Mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse stellt sich die Frage, ob Ex-post- 
Analysen von bestehenden Handelsabkommen und vergangenheitsbezo-
genen Handelsdaten zu anderen Ergebnissen kommen als Ex-ante-Modelle. 
Ex-post-Studien wie Gravitationsmodelle (vgl. Übersicht 4, Kapitel 4.1.1) 
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fokussieren gewöhnlich auf die Handelswirkungen von Handelsabkommen, 
sodass nur ein direkter Vergleich mit den in Ex-ante-Modellen ermittelten 
Handelseffekten erfolgen kann – und nicht mit den Wohlfahrtseffekten.

Tatsächlich tendieren Ex-post-Studien dazu, signifikant größere Handelseffek-
te von Handelsabkommen zu ermitteln als Ex-ante-Modelle wie die CGE-Mo-
delle (Baier et al., 2008; Pelkmans et al., 2014). CGE-Modelle werden auch 
weithin dafür kritisiert, dass sie die Effekte von Handelsabkommen auf den 
Handel beträchtlich unterschätzen (Rosa/Gilbert, 2005; Sally, 2007). Analy-
sen der Wirkungen des Freihandelsabkommens NAFTA (North American Free 
Trade Agreement) zeigen zum Beispiel, dass die Unterschätzungen beträcht-
lich sein können (Kehoe, 2003). Einem statischen CGE-Modell zufolge wur-
de erwartet, dass die mexikanischen Exporte relativ zum BIP zwischen 1988 
und 1999 um 51 Prozent steigen würden (Brown et al., 1992). Ex-post-Analy-
sen zeigen, dass der Zuwachs der Exporte während dieser Periode mit rund  
140 Prozent deutlich höher war (Kehoe, 2003).

Einige neuere Studien ermitteln noch größere Unterschiede zwischen Ex-ante-  
und Ex-post-Handelseffekten von Handelsabkommen. Ein neuer Litera-
turstrang argumentiert, dass traditionelle Gravitationsmodelle – der Stan  - 
d ardansatz der Ex-post-Analysen von Handelsabkommen – dazu tendieren, 
die Handelseffekte zu unterschätzen (Baier/Bergstrand, 2007; Egger et al., 
2011). Tatsächlich sind traditionelle Gravitationsmodelle zuweilen nicht in 
der Lage, signifikante Handelseffekte von Handelsabkommen zu identifi-
zieren (Baier et al., 2008). Frankel (1997) beispielsweise benutzte den Gravi-
tationsansatz. Er fand zwar signifikant positive Effekte der Freihandelszone 
Mercosur, aber insignifikante Effekte des Andenpakts und sogar signifikant 
negative Effekte der Mitgliedschaft in der EG (Europäische Gemeinschaft). 
Ghosh/Yamarik (2004) weisen nach, dass Schätzungen von klassischen Gravi-
ta  tionsmodellen ziemlich fragil sind und keine verlässlichen Ergebnisse  
liefern.

Ein wichtiger Grund für diese Unzulänglichkeit liegt in der Tatsache, dass un-
beobachtbare Determinanten von Freihandelsabkommen tendenziell einen 
negativen Einfluss auf das bilaterale Handelsvolumen haben. Wird dies igno-
riert, liefern traditionelle Gravitationsmodelle nach unten verzerrte Ergebnis-
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se (Egger et al., 2011). Ein anderer wichtiger Grund ist das sogenannte Endo-
genitätsproblem: Länder, die intensiven Handel miteinander treiben, haben 
mit größerer Wahrscheinlichkeit ein bilaterales Handelsabkommen. Daher 
kann die Kausalität in beide Richtungen gehen: Einerseits führt viel bilateraler 
Handel zum Abschluss eines Freihandelsabkommens, andererseits intensi-
viert ein solches Abkommen den bilateralen Handel. Traditionelle Gravita-
tionsmodelle berücksichtigen dieses Problem nicht (Baier/Bergstrand, 2007). 
Ökonomen, die diese Unzulänglichkeit korrigieren, finden deutlich höhere 
Wirkungen von Freihandelsabkommen auf den Handel. Sie nutzen dazu soge-
nannte instrumentierte Regressionsschätzungen oder länderpaarspezifische 
Fixed Effects. Baier/Bergstrand (2007) sowie Baier et al. (2008) beispielsweise 
kommen zu dem Ergebnis, dass Freihandelsabkommen den Handel zwischen 
zwei Ländern nach zehn bis 15 Jahren annäherungsweise verdoppeln. Lang-
fristig kann der Handel durch solche Abkommen sogar um rund 300 Prozent 
steigen (Baier/Bergstrand, 2009). Diese neuen Methoden sind auch auf den 
EU-Kontext angewendet worden:

• Baier et al. (2008) schätzen für den Zeitraum 1960 bis 2000, dass die Mit-
gliedschaft in der EU und in ihren Vorgängerinstitutionen den Handel zwi-
schen den Mitgliedstaaten über eine 15-Jahres-Periode insgesamt um etwa 
100 bis 125 Prozent erhöht hat. HM Government (2016b) kommt zu etwas 
geringeren Ergebnissen von 76 Prozent in der zentralen Schätzung über  
15 Jahre und gibt einen Überblick über die Ergebnisse anderer Studien, die 
jedoch nicht alle auf identischen Schätzmethoden basieren.3

• Bergstrand et al. (2011) schätzen den Effekt von sechs kürzlich abgeschlos-
senen Freihandelsabkommen der EU. Sie finden starke Evidenz für einen 
beachtlichen Anstieg der EU-Exporte. Obwohl erst eine überschaubare Zeit 
vergangen ist, haben die Abkommen mit Tunesien und Marokko die EU-Ex-
porte dorthin schätzungsweise um 80 Prozent erhöht. Nach Chile haben 

3 Die Studie des IWF (2016) weist darauf hin, dass die geschätzten Handelseffekte Durchschnitts-
werte über viele Länder sind. Sie schätzt daher (mit einem traditionellen Gravitationsmodell) 
die Effekte mit UK-spezifischen Daten und ermittelt, dass die EU-Mitgliedschaft den Handel 
zwischen der EU und dem UK um 116 Prozent erhöht hat. Damit liegt der UK-spezifische  
Effekt in einer ähnlichen Größenordnung, wie sie für Länderdurchschnitte in den einschlägi-
gen Studien nachgewiesen werden. 
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sich die EU-Exporte durch das Freihandelsabkommen den Berechnungen 
gemäß bereits verdoppelt.

Die bemerkenswert positiven Handelseffekte gelten für den Abschluss von 
Abkommen. Bei einem Austritt aus der EU werden sie weitgehend rückgängig 
gemacht. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass ein Anstieg des Handels um 
beispielsweise die Hälfte bei einer vollständigen Rückentwicklung zu einem 
Rückgang um ein Drittel führt.

Insgesamt zeigt die neuere Forschung, dass die Handelseffekte von Freihan-
delsabkommen und EU-Integration deutlich größer sind, als sie von Ex-ante- 
Modellen vorhergesagt wurden. Daher stellt sich die Frage, inwieweit diese 
Divergenz auch für Wohlfahrtseffekte gilt.

5.3 Versuche zur Quantifizierung zusätzlicher  
Wohlfahrts effekte

Im Folgenden werden verschiedene Ex-post-Studien beschrieben, die Wohl-
fahrtseffekte der EU-Integration oder eines EU-Austritts umfassend quanti-
fizieren. Damit wird in ökonomischer Sicht weniger solider Boden betreten. 
Denn die Ex-post-Studien versuchen, aus vergangenheitsbezogenen Daten 
die Effekte der EU-Integration auf Handel und Wohlfahrt herauszufiltern. Da-
mit werden zwar grundsätzlich alle mit der EU-Integration verbundenen posi-
tiven ökonomischen Wirkungen erfasst. Aber dies erfolgt nur implizit und 
nicht auf Basis einer expliziten Modellierung der einzelnen Einflusskanäle.

Jeder der vorgestellten Versuche kann für sich genommen bis zu einem ge-
wissen Grad kritisiert werden. Zusammengenommen deuten sie jedoch da-
rauf hin, dass ein Brexit in einem pessimistischeren Szenario einen deutlich 
negativeren wirtschaftlichen Einfluss haben könnte, als die Ex-ante- Main-
stream-Studien in Kapitel 4 suggerieren.

5.3.1 Einkommenseffekte von Ex-post-Handelseffekten
Die in Kapitel 5.2 aufgezeigten höheren Handelswirkungen von Handelsab-
kommen, die von Ex-post-Studien mit neueren Gravitationsmodellen ermit-
telt wurden, können in Einkommens- oder Wohlfahrtseffekte umgerechnet 
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werden. Die umgerechneten Ex-post-Einkommenseffekte können dann mit 
den Einkommenseffekten verglichen werden, die mit Ex-ante-Studien ge-
schätzt wurden. Dieser Ansatz ist auf Kritik gestoßen und als „aus dem Nichts 
herausgeholt“ („pulled out of nowhere“) deklariert worden (Open Europe, 
2015b). Trotz gewisser Probleme dieses Ansatzes sollte er nicht prinzipiell 
ausgeschlossen werden, wobei die Ergebnisse allerdings mit Vorsicht zu in-
terpretieren sind.

Tatsächlich sind die Zusammenhänge zwischen Handel und Wachstum kom-
plex. Verschiedene Studien haben versucht, sie verlässlich zu identifizieren 
(für einen Überblick über frühere Studien vgl. Matthes, 2005). Problematisch 
ist hierbei, dass die Kausalität in beide Richtungen geht. Einerseits kann Han-
del über die oben beschriebenen Kanäle zu mehr Wachstum führen, ande-
rerseits kann auch wirtschaftliches Wachstum zu intensiverem Handel bei-
tragen. Ökonomen verwenden hier eine indirekte Methode: die sogenannte 
Instrumentenvariablen-Schätzung. Die Verlässlichkeit der Ergebnisse dieses 
ökonometrischen Verfahrens hängt entscheidend von der Qualität der Indi-
katoren ab, die als „Instrumentenvariablen“ verwendet werden. Zwei neuere 
Studien arbeiten hier mit verschiedenen Ansätzen, kommen aber zu ähn-
lichen Schlussfolgerungen (Feyrer, 2009; Felbermayr/Gröschl, 2014). Nach 
Feyrer (2009) dürfte die Außenhandelselastizität des Einkommens zwischen  
0,5 und 0,75 liegen – das heißt, wenn der Handel um 1 Prozent zunimmt, steigt 
das Wachstum um 0,5 bis 0,75 Prozent.

Aufbauend auf diesem Zusammenhang schätzen Ottaviano et al. (2014),  
Aichele/Felbermayr (2015) und Crafts (2015) Einkommenseffekte eines Aus-
tritts des UK aus der EU:

• Ottaviano et al. (2014) bauen auf einer robusten Schätzung von Baier et al. 
(2008) auf, wonach der Handel des UK mit der EU wahrscheinlich langfristig 
um etwa 25 Prozent zurückgeht, wenn ein Land die EU verlässt und der 
EFTA beitritt. Dieses Szenario sollte ungefähr der norwegischen oder 
schweizerischen Option entsprechen, bei der das UK relativ eng mit der EU 
verbunden bleibt. Da der Handel des UK mit der EU rund 50 Prozent des 
gesamten britischen Außenhandels ausmacht, würde sich aus der 25-pro-
zentigen Reduktion ein Rückgang des gesamten britischen Außenhandels 
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um rund 12,6 Prozent ergeben. Damit kann der Einkommenseffekt berech-
net werden. Ottaviano et al. (2014) verwenden dazu Feyrers (2009) Schät-
zungen der Außenhandelselastizität des Einkommens (0,5 bis 0,75) und er-
rechnen einen Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens für das UK um 6,3 bis 
9,5 Prozent (12,6 multipliziert mit 0,5 oder 0,75). Wird berücksichtigt, dass 
dieses Ergebnis aus der EFTA-Option folgt, könnten die Einkommensrück-
gänge für die Briten noch größer ausfallen, wenn sich das UK für mehr Sou-
veränität und weniger Integration, etwa für die WTO-Option, entschiede.

• Aichele/Felbermayr et al. (2015) schätzen den Rückgang des UK-Handels 
mit der EU bei einem Brexit ebenfalls mit einem modernen Gravitationsmo-
dell. Abhängig vom jeweiligen Szenario würde der gesamte Außenhandel 
des UK um 3 Prozent im optimistischen Fall und um 13 Prozent im pessi-
mistischen Szenario zurückgehen; das entspricht in etwa der WTO-Option. 
Die Prognose für die WTO-ähnliche Option ist optimistischer als die von 
Ottaviano et al. (2014) verwendete Schätzung von Baier et al. (2008), die für 
die EFTA-Option bereits zu einem ähnlich hohen Rückgang des britischen 
Außenhandels führt (–12,6 Prozent). Aichele/Felbermayr (2015) arbeiten 
aber mit einer etwas höheren Außenhandelselastizität des Einkommens 
von etwas über eins, die aus Felbermayr/Gröschl (2014) abgeleitet ist. Da-
mit berechnen sie Einkommensrückgänge für das UK zwischen mehr  
als 3 und rund 14 Prozent pro Kopf. Wenn sie eine etwas niedrigere 
Außenhandels elastizität des Einkommens von 0,66 Prozent (Feyrer, 2009) 
zugrunde legen, gelangen sie zu leicht geringeren Einkommensverlusten 
für das UK zwischen 2 Prozent im optimistischen und fast 9 Prozent im 
pessi mistischen Szenario.

• Crafts (2015) unternimmt eine ähnliche Berechnung, aber für die EU-Integ-
ration im Jahr 2000 (und nicht explizit für den Brexit). Er geht von der oben 
erwähnten Schätzung des gesamten Handelseffekts der EU-Integration 
durch Baier et al. (2008) in der Größenordnung von 100 bis 125 Prozent für 
den innergemeinschaftlichen Handel aus und verwendet die Außenhandels-
elastizität des Einkommens von Frankel/Romer (1999) von 0,5. Als Ergebnis 
schätzt der Autor, dass die EU-Integration über die Zunahme des  
Intra-EU-Außenhandels einen Anstieg des BIP in der Größenordnung von  
9 Prozent bewirkt hat.
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Ein ernst zu nehmender Mangel dieser Ansätze ist das Fehlen von Außenhan-
delselastizitäten des Einkommens, die konkret auf das UK angepasst sind. 
Die verwendeten Elastizitätswerte ergeben sich aus Schätzungen von Daten-
sätzen mit großen Ländergruppen und repräsentieren damit einen interna-
tionalen Durchschnitt. Die Werte für das UK könnten davon abweichen. Eine 
große Länderauswahl ist jedoch unverzichtbar, um robuste Elastizitäten zu 
schätzen, sodass alternative Möglichkeiten fehlen, den Einfluss des niedrige-
ren Handels auf die Wohlfahrt für das UK zu kalkulieren.

Trotz der Vorbehalte erhärten die präsentierten Schätzungen der ex post ge-
messenen Wohlfahrtseffekte die Vermutung, dass die ökonomischen Kon-
sequenzen eines Brexits deutlich größer sein könnten, als die Ex-ante-Main-
stream-Studien ermitteln (vgl. Kapitel 4.2). Als vorsichtiges Zwischenfazit ist 
festzuhalten, dass im Fall eines Brexits in einem pessimistischeren Szenario 
langfristige Einkommensverluste in einer Größenordnung von 10 Prozent und 
mehr nicht ausgeschlossen werden können.

5.3.2 Regressionsanalysen
Eine andere Möglichkeit für die Nutzung vergangenheitsbezogener Daten 
und die Schätzung umfassender Integrationseffekte sind Regressionsanaly-
sen. Die verfügbaren Studien schätzen nicht den Effekt eines Brexits, sondern 
den der EU-Integration. Dabei fließen wie erläutert implizit alle ökonomi-
schen Integrationswirkungen in die Ergebnisse ein. Im Fall eines Brexits wür-
den zwar nicht alle, aber doch ein Großteil der Vorteile der EU-Integration 
verschwinden – abhängig von dem Integrationsszenario nach einem Austritt.

Mit einer Regressionsschätzung wird versucht, Erklärungsfaktoren (ein-
schließlich EU-Mitgliedschaft) für das Niveau oder das Wachstum von Ein-
kommen oder BIP zu identifizieren. Regressionen verwenden eine statisti-
sche Methode, mit der identifiziert wird, wie eng eine abhängige Variable, 
zum Beispiel das BIP-Wachstum, mit den erklärenden Variablen verbunden 
ist. Ziel ist es hierbei, die Wirkung der EU-Integration zu isolieren. Da das 
BIP-Wachstum in erster Linie von einschlägigen Faktoren wie etwa Bildung, 
Investitionen oder Handelsoffenheit beeinflusst wird, werden diese Varia-
blen und mögliche andere als Kontrollgrößen in die Regressionsgleichung 
einbezogen.
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Es ist jedoch eine große methodische Herausforderung, die Effekte der EU-In-
tegration aus den Daten verlässlich herauszufiltern und genau zu quanti-
fizieren. Denn Niveau und Wachstum des BIP werden von vielen Faktoren 
beeinflusst. Daher können verschiedene Ansätze genutzt werden, um eine 
Regressionsanalyse zu erstellen (Durlauf et al., 2005), mit der die Effekte 
der EU-Mitgliedschaft identifiziert werden sollen. Dabei besteht die Gefahr, 
dass relevante Einflussfaktoren außer Acht gelassen werden und die Ergeb-
nisse nicht völlig robust sind gegenüber verschiedenen Konfigurationen der  
Regressionsanalyse. Die wichtigsten Regressionsanalysen werden im Folgen-
den kurz wiedergegeben:

• Henrekson et al. (1997) schätzten Regressionen für viele Variablen und de-
ren Kombinationen, um das Risiko zu minimieren, dass wichtige Variablen 
nicht berücksichtigt würden. Der Effekt der EU-Integration wird mithilfe 
einer sogenannten Dummy-Variablen erfasst, die für Mitgliedstaaten den 
Wert eins und für Nicht-Mitgliedstaaten den Wert null annimmt. Die Auto-
ren finden, dass die Zugehörigkeit zur EU nicht nur das Niveau des BIP, 
sondern auch die Wachstumsrate beeinflusst; allerdings sind die Ergeb-
nisse nicht völlig robust gegenüber Änderungen in der Zusammenstellung 
der Kontrollvariablen. Den Ergebnissen zufolge erhöht die Mitgliedschaft 
in der Europäischen Gemeinschaft ähnlich wie in der EFTA die Wachstums-
raten des realen BIP deutlich – um 0,6 bis 0,8 Prozentpunkte jährlich. Dies 
addiert sich zu beachtlichen Effekten über einen längeren Zeitraum. Bei-
spielsweise führt eine um 0,6 Prozentpunkte höhere Wachstumsrate in-
folge der Mitgliedschaft nach 20 Jahren zu einem um 13 Prozent höheren 
realen BIP und nach 40 Jahren zu einem um 27 Prozent höheren BIP als 
ohne EU-Zugehörigkeit.

• Badinger (2005) wählt einen etwas anderen Ansatz und misst die Mitglied-
schaft in der EU (15 Staaten) nicht mit einem Ja-/Nein-Zustand, sondern mit 
einem Integrationsindex, der die verschiedenen Stufen der europaweiten 
Integration reflektiert. Dem Ergebnis der Regressionsanalyse zufolge beein-
flusst die EU-Mitgliedschaft zwar nicht permanent die Wachstumsge-
schwindigkeit, aber das Niveau des BIP pro Kopf. Bezogen auf den Zeitraum 
1950 bis 2000 wird der Effekt der europäischen Integration auf das BIP- 
Niveau im Durchschnitt auf rund 20 Prozent geschätzt (gemessen am BIP- 
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Niveau des Jahres 2000). Für das UK werden mehr als 25 Prozent ermittelt. 
Die Ergebnisse sind nicht völlig robust, wenn Variablen berücksichtigt wer-
den, die für einen gemeinsamen zeitlichen Effekt kontrollieren (Time Fixed 
Effects). Damit können zum Beispiel Situationen erfasst werden, in denen 
in mehreren Ländern eine Rezession herrscht und daher das BIP in all die-
sen Ländern zurückgeht. Allerdings können solche Time Fixed Effects auch 
Effekten der EU-Integration zugeschrieben werden, da mehrfach mehrere 
Länder gleichzeitig der EU beigetreten sind (1995 und 2004). Somit würde 
der durch die Regression ermittelte Effekt der EU-Integration geringer aus-
gewiesen. Diese Erklärung lässt den Mangel an Robustheit etwas weniger 
relevant erscheinen.

• Crespo Cuaresma et al. (2008) versuchten, den Einfluss der EU-Mitglied-
schaft auf das Wirtschaftswachstum über die Dauer der Zugehörigkeit zu 
messen. Dahinter steht die Hypothese, dass die EU mit der Zeit größer ge-
worden ist und der Wettbewerb sich durch die Marktvergrößerung ver-
schärft hat, was wiederum die Anreize für Investitionen in FuE erhöht haben 
dürfte. Da Innovationen zu den entscheidenden Wachstumstreibern zählen, 
könnte jede Erweiterung zu neuen Wachstumsimpulsen geführt haben. Die 
Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Dauer der Mitgliedschaft einen 
signifikant positiven Effekt auf das Wirtschaftswachstum hatte. Je länger 
ein Land der EU angehörte, desto mehr profitierte es von der Mitgliedschaft. 
Wegen der Fokussierung auf die Dauer der EU-Zugehörigkeit sind die Ergeb-
nisse quantitativ nicht direkt vergleichbar mit den Ergebnissen der zwei 
vorgenannten Studien. Bemerkenswert ist, dass die gefundenen Wachs-
tumseffekte dauerhaft sind und nicht temporär wie bei Badinger (2005).

Die Ergebnisse der verschiedenen Regressionsanalysen zur Messung des  
Effekts der EU-Mitgliedschaft auf das BIP unterscheiden sich in einigen wich-
tigen Aspekten. Besonders die Frage, ob es einen dauerhaften oder einen 
temporären Wachstumseffekt gibt, wird nicht einheitlich beantwortet. Im Ver-
gleich zu früheren Studien (Melo et al., 1992; Landau, 1995), die keine eindeu-
tigen Effekte der regionalen Integration auf das Wachstum feststellen konn-
ten, können die erwähnten Analysen mit moderneren Schätzungsmethoden 
jedoch nennenswerte Wirkungen auf das Niveau oder das Wachstum des BIP 
identifizieren. Weitere Hinweise auf die grundsätzliche Verlässlichkeit dieser 
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Resultate ergeben sich daraus, dass die erwähnten Studien in anerkannten 
und referierten Journals und Publikationen veröffentlicht wurden.

Insgesamt gesehen, sind die Ergebnisse zwar aufgrund der erläuterten 
Schwierigkeiten bei der Konzeption von Wachstumsprognosen nicht immer 
vollständig robust. Die Größenordnung der identifizierten Effekte gibt je-
doch erneut Anlass zu der Befürchtung, dass ein Austritt aus der EU mögli-
cherweise deutlich größere negative wirtschaftliche Effekte haben könnte, 
als Ex-ante-Mainstream-Studien für den Fall eines Brexits nahelegen. Eine 
Größenordnung von 10 Prozent der Wirtschaftsleistung oder mehr in einem 
pessimistischeren Fall erscheint auch vor dem Hintergrund der vorgestellten 
Regressionsanalysen nicht ausgeschlossen.

5.3.3 Synthetische kontrafaktische Methode
Campos et al. (2014; 2015) schätzen ebenfalls die gesamten Vorteile der 
EU-Mitgliedschaft für das UK und für andere Mitgliedstaaten. Die Autoren ver-
wenden eine neue Methode, die sogenannte Synthetische kontrafaktische 
Methode (Synthetic Counterfactual Method – SCM), die auch als die Model-
lierung „synthetischer kontrafaktischer Szenarien“ bezeichnet werden kann 
(Böhmer et al., 2014). Auch diese Ex-post-Methode kann implizit die gesamten 
Vorteile der EU-Mitgliedschaft aufzeigen. Die Fragestellung dabei lautet: Wie 
hoch wäre das Niveau des BIP je Einwohner und der Arbeitsproduktivität, 
wenn das betreffende Land nicht Mitglied der EU geworden wäre? Eine valide 
Identifizierung einer solchen kontrafaktischen Situation ist nicht möglich, 
weil sie schlichtweg nicht existiert.

Campos et al. (2014; 2015) versuchen, die kontrafaktische Situation abzu-
schätzen und folgen einem kürzlich entwickelten Ansatz (Abadie/Gardeaza-
bal, 2003). Hierzu konstruieren sie eine synthetische Kontrollgruppe. Die Idee 
stammt von klinischen Versuchen, bei denen eine Gruppe von Patienten mit 
einem neuen Medikament behandelt wird und eine andere Gruppe (die Kon-
trollgruppe) nicht. Das Problem in der Makroökonomie besteht darin, dass 
– anders als in der Medizin – kontrollierte Experimente grundsätzlich nicht 
möglich sind. Daher wird eine künstliche Kontrollgruppe konstruiert, indem 
Länder ausgewählt werden, die dem betreffenden Mitgliedstaat in Bezug auf 
die wirtschaftliche Entwicklung über einen längeren Zeitraum vor dem EU-
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Beitritt ähneln (Pre Treatment Period). Eine gewichtete Kombination solcher 
ähnlichen Länder bildet die synthetische Kontrollgruppe. Die Ländergewich-
te sind so gewählt, dass die wirtschaftliche Entwicklung des untersuchten 
EU-Staates möglichst eng nachgebildet wird bezüglich eines Sets von Varia-
blen, die das BIP beeinflussen. Wie in der Medizin nach der Behandlung mit 
einem Medikament kann die Wirkung einer Maßnahme (in diesem Fall der 
EU-Beitritt) aus der Differenz zwischen dem wirtschaftlichen Ergebnis für das 
Mitgliedsland und jenem für die Kontrollgruppe abgeleitet werden.

Campos et al. (2015) vergleichen die Entwicklung des realen BIP je Einwohner 
und der Produktivität im UK, das 1973 der EU beitrat, mit der in der synthe-
tischen Kontrollgruppe, die hauptsächlich aus Neuseeland besteht und zu 
einem kleineren Teil Argentinien sowie beim Produktivitätsvergleich auch Ja-
pan einbezieht. Über eine lange Frist bis zum Jahr 2008 fiel demnach das reale 
BIP je Einwohner im UK fast um 24 Prozent höher aus als in der synthetischen 
Kontrollgruppe. Zehn Jahre nach dem Beitritt betrug die geschätzte Differenz 
fast 9 Prozent für das reale BIP und für das Produktivitätsniveau.

Bei der Einordnung dieser Ergebnisse steht auf der positiven Seite, dass die 
Studie von Abadie/Gardeazabal (2003), mit der der SCM-Ansatz eingeführt 
wurde (zur Schätzung der Wirkungen des ETA-Terrorismus im spanischen 
Baskenland), in einer sehr hoch gerankten, referierten ökonomischen Zeit-
schrift veröffentlicht und sehr oft zitiert wurde. Außerdem liefert die SCM von 
Campos et al. (2015) plausible positive Ergebnisse der EU-Mitgliedschaft für 
nahezu alle Länder (mit Ausnahme von Griechenland), wenn für die mittel- 
und osteuropäischen EU-Länder vor dem Beitritt die Antizipationseffekte be-
rücksichtigt werden. Interessant ist im Übrigen, dass Campos et al. (2015) die 
Bedeutung von Nicht-Handelseffekten untermauern können, indem sie eine 
Korrelation zwischen dem Nettonutzen der EU-Mitgliedschaft und der finan-
ziellen Integration feststellen.

Kritisch muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Beurteilung der 
Robustheit der Ergebnisse gemischt ausfällt. Eine sensible Annahme ist die 
Wahl der Kontrollgruppe für das UK. Ein hohes Gewicht für ein einzelnes Land 
(Neuseeland) in der Kontrollgruppe macht die Methode anfällig für besonde-
re länderspezifische Entwicklungen nach 1973. Dieser Nachteil wird etwas 
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relativiert dadurch, dass Neuseeland auch angelsächsisch geprägt ist und in 
den 1980er Jahren wie das UK unter Margaret Thatcher eine Phase angebots-
orientierter Reformen durchlief.

Campos et al. (2015) führen Tests auf Robustheit durch, die geringere Ergeb-
nisse für den Einkommenseffekt aus der britischen EU-Mitgliedschaft liefern. 
Werden daher die robusteren Ergebnisse für die Produktivitätssteigerungen 
über einen Zeitraum von zehn Jahren betrachtet, kommt man auf Werte von 
6,5 bis 10 Prozent. Dies ist immer noch ein substanzielles Ergebnis, besonders 
wenn berücksichtigt wird, dass der Nutzen auf längere Sicht noch zugenom-
men haben dürfte.

Insgesamt ist die Studie von Campos et al. (2015) trotz ihrer Schwächen ein 
Fortschritt für die Quantifizierung der wirtschaftlichen Vorteile der EU-Mit-
gliedschaft. Obwohl die Ergebnisse für das UK nicht sehr robust sind, liefern 
die Autoren zusätzliche Hinweise dafür, dass die wirtschaftlichen Verluste 
eines EU-Austritts deutlich höher liegen könnten als im niedrigen einstelligen 
Bereich.

Fazit

Zahlreiche Analysen haben versucht, die längerfristigen wirtschaftlichen 
Konsequenzen eines Brexits für das UK zu quantifizieren. Die Ergebnisse sind 
eher verwirrend: Sie reichen von signifikanten Vorteilen bis hin zu deutlichen 
Verlusten. Dies ist mit Unterschieden bei den verwendeten Methoden, An-
nahmen und berücksichtigten Einflussfaktoren zu erklären, wie diese umfas-
sende Metastudie zu den langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen eines 
Brexits zeigt. Die meisten der verlässlicheren unter den vielen berücksichtig-
ten Ex-ante-Studien schätzen moderate ökonomische Nettokosten in einer 
Bandbreite von 1 Prozent bis meistens weniger als 5 Prozent des BIP-Niveaus 
im Vergleich zu einem Basisszenario ohne Brexit. Die vorliegende Analyse 
stellt jedoch diese verbreitete Sichtweise infrage. Die Risiken eines Brexits 
werden wahrscheinlich unterschätzt und der wirtschaftliche Schaden für das 
UK könnte deutlich höher sein als gemeinhin erwartet.

6
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Die Autoren legen nahe, dass die einschlägigen theoretischen Ex-ante-Model-
le nicht in der Lage sind, die vielen bedeutsamen Vorteile der ökonomischen 
Integration zwischen dem UK und der EU in vollständiger Weise zu erfassen. 
Sie liefern einen gründlichen Überblick über die vielfältigen Integrationsef-
fekte, die in der Regel nicht berücksichtigt werden, und weisen auf ihre Be-
deutung für Wachstum und Wohlfahrt hin. Derzeit existiert jedoch keine allge-
mein akzeptierte Methode, um alle Aspekte umfassend in die Quantifizierung 
der Auswirkungen einzubeziehen.

Eine Reihe von empirischen Ex-post-Studien quantifiziert die Handels- und 
Wohlfahrtseffekte der EU-Integration oder eines EU-Austritts in einer ausführ-
licheren Weise. Sie versuchen dies auf der Basis von vergangenheitsbezoge-
nen Daten. Somit werden zwar grundsätzlich alle mit der EU-Integration ver-
bundenen positiven ökonomischen Wirkungen erfasst. Aber dies erfolgt nur 
implizit und nicht auf der Basis einer expliziten Modellierung der einzelnen 
Einflusskanäle. Diese Studien können bis zu einem gewissen Grad kritisch hin-
terfragt werden, sie deuten aber auf deutlich größere Risiken für das UK hin.

Aufgrund der in den Ex-ante-Modellen nicht erfassten Wohlfahrtseffekte und 
der stärker negativen Effekte, die durch Ex-post-Studien ermittelt werden, 
lässt sich schlussfolgern, dass für das UK langfristig ein BIP-Rückgang in der 
Größenordnung von etwa 10 Prozent oder mehr in einem pessimistischeren 
Szenario nicht ausgeschlossen werden kann.

Hinter den Nettoeffekten der Ergebnisse stehen gegenläufige Einflüsse. Auf 
der britischen Habenseite sind bei einem Brexit niedrigere oder keine Beiträge 
zum EU-Haushalt zu verbuchen, ebenso wie geringere von der EU verursachte 
Regulierungslasten und weniger Wohlfahrtsverluste durch den Protektionis-
mus der EU. Diese Effekte erscheinen jedoch eher moderat und werden in den 
meisten verlässlichen Studien von den Nachteilen geringerer wirtschaftlicher 
Integration mit der EU übertroffen.

Dies kann vor allem damit erklärt werden, dass die EU der Haupthandelspart-
ner für die britische Wirtschaft ist: Gut 42 Prozent der britischen Exporte von 
Waren und Dienstleistungen gingen im Jahr 2015 an den Kontinent. Je nach 
der Art der künftigen Beziehungen zwischen dem UK und der EU könnte ein 
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Brexit zu höheren Handelshemmnissen führen. Die Transaktionskosten des 
Handels würden steigen und Zollabfertigungsverfahren wären mit Verzöge-
rungen für britische Firmen verbunden, die in die EU exportieren wollen. Hin-
zu kommt, dass das UK teilweise den Zugang zum Binnenmarkt der EU verlie-
ren würde, was besonders die Dienstleistungs- und die Niederlassungsfreiheit 
für britische Firmen in der EU träfe. Höhere Handelsbarrieren der EU könnten 
sowohl britische als auch Unternehmen aus Drittländern veranlassen, Arbeits-
plätze von der Insel auf den Kontinent zu verlagern. Das UK und besonders 
der Londoner Finanzdistrikt könnten darunter leiden, da vor allem US-Firmen 
das Land als Brückenkopf zur EU nutzen, was nach einem britischen Austritt 
deutlich komplizierter würde. Hinzu kommt, dass Unternehmen aus der EU 
wegen der gestiegenen Handelskosten und der zeitlichen Verzögerungen bri-
tische Firmen aus ihren grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten, die 
„just in time“ getaktet sind, ausschließen könnten. Schließlich würde das UK 
nach einem Brexit nicht mehr von künftigen Freihandelsabkommen der EU 
mit Drittstaaten und weiteren Liberalisierungsfortschritten im Binnenmarkt 
profitieren können.

Es hängt viel davon ab, auf welchen vertraglichen Grundlagen die wirtschaftli-
chen Beziehungen des UK mit der EU und der übrigen Welt künftig stattfinden 
werden. In Bezug auf die Verhandlungen über die institutionellen Beziehun-
gen zur EU und die vielen Freihandelsabkommen mit Drittländern besteht die 
Gefahr von Fehleinschätzungen:

• Manche Befürworter des Austritts suggerieren, dass das UK wegen seines 
Handelsbilanzdefizits mit der EU in einer starken Verhandlungsposition 
wäre. Ein weiterer Grund dafür sei der Wunsch der EU, gute politische Be-
ziehungen mit dem Land aufrechtzuerhalten. Dieser Optimismus könnte 
unangebracht sein. Das UK ist bei den Verhandlungen voraussichtlich in 
einer defensiven Position, weil es Forderungen an die EU stellt und – was 
noch wichtiger ist – weil es viel stärker auf den Zugang zu dem deutlich 
größeren EU-Markt angewiesen ist als umgekehrt. Hinzu kommt, dass die 
EU wahrscheinlich keine großzügigen Marktzugangskonditionen anbieten 
wird, um einen Präzedenzfall zu verhindern, der zur Nachahmung anregen 
könnte. Eine spieltheoretische Analyse unterstützt diese Aussage (Busch et 
al., 2016).
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• Das UK wird nicht frei sein, zwischen den verschiedenen Alternativen zur 
Mitgliedschaft in der EU zu wählen. Die EU wird sich nicht auf ein Rosinen-
picken einlassen. Je stärker der politische Wille der Briten zur unangetas-
teten Souveränität ist, desto höher ist der ökonomische Preis in Form eines 
geringeren Zugangs zum Binnenmarkt der EU.

• Befürworter eines Austritts argumentieren, dass das Land seine Handels-
politik gegenüber Drittländern zum Nutzen der britischen Konsumenten 
liberalisieren und es gleichzeitig attraktive Bedingungen für den Zugang 
britischer Unternehmen zu den Märkten dieser Länder sicherstellen kann. 
Diese Vorstellung könnte sich jedoch als zu optimistisch erweisen, weil das 
UK nur einen wesentlich kleineren Markt als die EU aufzuweisen hat und es 
sich in einer Forderungsposition befindet. Mehr noch, hier entstünde ein 
Dilemma für das UK: Um die Konsumentenwohlfahrt durch Freihandel zu 
steigern, müsste es eher früher als später seine Handelshemmnisse einsei-
tig reduzieren. Dann verliert es aber eine wichtige Trumpfkarte in den nach 
dem Prinzip des Gebens und Nehmens geprägten Verhandlungen mit Dritt-
ländern über Freihandelsabkommen.
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Studien auf Grundlage von Ex-ante-Handelsmodellen (Kapitel 4.1.1)
Studie Studiengegen-

stand
Typ der 
Schätzung

Handelsspeziali-
sierungseffekte

Dynamische  
und andere 
Handelseffekte

Booth et al., 2015 Brexit-Effekt Computable-
General-
Equilibrium-
Handels modell 
(CGE)

x Keine Gewinn-
aufschläge und 
Skaleneffekte 

FDI-Rückgang 
senkt Investi-
tionen, Zuwan-
derungsrück-
gang senkt 
Arbeitsangebot 

Keine weiteren 
dynamischen 
Wachstums-
effekte

Mansfield, 2014 Brexit-Effekt Nutzung des 
CGE-Handels-
modells für TTIP

x Sektoren teils 
mit Gewinnauf-
schlägen

FDI-Rückgang 
senkt Investi-
tionen 

Keine weiteren 
dynamischen 
Wachstums-
effekte

Ottaviano et al., 
2014 (modellba-
sierte Schätzung)

Brexit-Effekt Neues quantita-
tives Handels-
modell (NQTM)

x Keine Gewinn-
aufschläge und 
Skaleneffekte 

Keine dyna-
mischen 
Wachstums-
effekte

Aichele/Felber-
mayr, 2015 
(modellbasierte 
Schätzung) 

Brexit-Effekt Neues quantita-
tives Handels-
modell (NQTM)

x Keine Gewinn-
aufschläge und 
Skaleneffekte 

Keine dyna-
mischen 
Wachstums-
effekte

Eigene Zusammenstellung 

Anhang: Überblick über ausgewählte Studien
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Künftige 
Integrations-
effekte

Explizite 
Regulierungs-
effekte

Ökonomische 
Verzerrungen 
durch EU

Beiträge zum 
EU-Haushalt

Langfristige 
Effekte (Band-
breite gemäß 
verschiedenen 
Szenarien)

Deregulierung in 
einigen Szenarien

Teils Abbau der 
EU-Handels-
barrieren 
gegenüber 
Drittländern 
durch UK

x +1,6 % bis  
–2,2 % BIP

(Brexit)

Neue FHA 
zwischen UK und 
Drittländern

Reduzierung von 
EU-Regulierungs-
kosten durch 
Austritt

x +1,1 % bis  
–2,6 % BIP

(Brexit)

Entgangener 
Nutzen durch 
Abbau nicht 
tarifärer 
Handels-
hemmnisse im 
Binnenmarkt

x –1,1 % bis  
–3,1 % BIP

(Brexit)

Entgangener 
Nutzen durch 
Abbau nicht 
tarifärer 
Handels-
hemmnisse im 
Binnenmarkt

x –1,5 % bis  
–7,5 %  

BIP pro Kopf
(Brexit)
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Studien auf Grundlage von nicht handelsbezogenen makroökonomischen 
Ex-ante-Modellen (Kapitel 4.1.2)
Studie Studiengegen-

stand
Typ der 
Schätzung

Handelsspeziali-
sierungseffekte

Dynamische  
und andere 
Handelseffekte

Pain/Young, 2004 Brexit-Effekt NiDEM-Modell 
für die britische 
Wirtschaft 
(Non-Trade)

Kaum Keine Gewinn-
aufschläge und 
Skaleneffekte 

FDI-Rückgang 
senkt Investi-
tionen, Innova-
tionen und 
Exporte 

Keine weiteren 
dynamischen 
Wachstums-
effekte 

PwC, 2016 Brexit-Effekt Nicht handels-
bezogenes 
CGE-Modell für 
die britische 
Wirtschaft mit 
ausgewählten 
Sektoren, aber 
als Handelspart-
ner nur EU und 
Nicht-EU

Wenig Gewinnauf-
schläge, 
Skaleneffekte 

Investitionen 
sinken durch 
FDI-Rückgang 
und höhere 
Handels-
barrieren 

Zuwanderungs-
rückgang senkt 
Arbeitsangebot 

Produktivität 
erhöht durch 
Deregulierung 

Keine weiteren 
dynamischen 
Wachstums-
effekte 

Oxford Economics, 
2016 (Studie  
nicht kostenfrei 
verfügbar)

Brexit-Effekt Oxford Econo-
mics Global 
Economic Model 
(Non-Trade)

Kaum Nicht verfügbar

Eigene Zusammenstellung 
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Künftige 
Integrations-
effekte

Explizite 
Regulierungs-
effekte

Ökonomische 
Verzerrungen 
durch EU

Beiträge zum 
EU-Haushalt

Langfristige 
Effekte (Band-
breite gemäß 
verschiedenen 
Szenarien)

Gemeinsame 
Agrarpolitik 
(GAP)

x –2¼ % BIP 
(Brexit)

UK schließt 
Freihandelsab-
kommen mit 
USA und anderen 
Ländern

Deregulierung in 
beiden Szenarien

x –0,8 % bis  
–2,7 %  

BIP pro Kopf 
(Brexit)

Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar –0,1 % bis  
–3,9 %  

BIP (real)  
(Brexit)
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Studien auf Grundlage von nicht handelsbezogenen makroökonomischen 
Ex-ante-Modellen mit Produktivitätseffekten (Kapitel 4.1.3)
Studie Studiengegen-

stand
Typ der 
Schätzung

Handelsspeziali-
sierungseffekte

Dynamische  
und andere 
Handelseffekte

HM Government, 
2016b

Brexit-Effekt NiGEM-  
Vielländer- 
Modell  
(Nutzung 
existierender 
Studien)

Kaum Gewinnauf-
schläge, keine 
Skalenerträge 

FDI-Rückgang 
senkt Investi-
tionen 

Zuwanderungs-
rückgang senkt 
Arbeitsangebot 
(nur bei OECD) 

Schrumpfung 
von Handel  
und FDI senkt 
BIP und 
Produktivitäts-
niveau (OECD 
mit verschie-
denen Kanälen) 
(Schätzung der 
Zusammenhän-
ge auf Basis von 
Ex-post-Daten 
und teils auf 
Basis anderer 
Studien)

Kierzenkowski  
et al., 2016 (OECD)

Brexit-Effekt NiGEM-  
Vielländer- 
Modell  
(Nutzung von 
OECD-Studien)

Kaum

Ebell et al., 2016; 
Ebell/Warren, 2016 
(NIESR)

Brexit-Effekt NiGEM-  
Vielländer- 
Modell  
(Nutzung 
existierender 
Studien)

Kaum

Eigene Zusammenstellung 
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Künftige 
Integrations-
effekte

Explizite 
Regulierungs-
effekte

Ökonomische 
Verzerrungen 
durch EU

Beiträge zum 
EU-Haushalt

Langfristige 
Effekte (Band-
breite gemäß 
verschiedenen 
Szenarien)

Freihandelsab-
kommen der EU 
nach und nach 
ersetzt

x –3,4 % bis  
–9,5 % BIP (real)  

(Brexit)

Entgangener 
Nutzen durch 
Abbau nicht 
tarifärer 
Handelshemm-
nisse im 
Binnenmarkt

Teils Deregulie-
rung in netzg e-
bundenen 
Industrien

x –2,7 % bis  
–7,7 % BIP (real)  

(Brexit)

x x –1,5 % bis  
–7,8 % BIP (real)  

(Brexit)
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Ex-ante-Studien mit nur partiellem Ansatz (Kapitel 4.1.4)
Studie Studiengegen-

stand
Typ der 
Schätzung

Handelsspeziali-
sierungseffekte

Dynamische  
und andere 
Handelseffekte

Minford et al.,  
2005

EU-Effekt Rudimentäres 
CGE-Handels-
modell (Nutzung 
existierender 
Studien)

(x) Handels- 
vorteile der 
EU-Integration 
für UK werden 
negiert

Minford, 2016 EU-Effekt Rudimentäres 
CGE-Handels-
modell

(x) Keine Nachteile 
durch Brexit 
wegen vorteil-
haften Abkom-
mens mit EU

Congdon, 2014 EU-Effekt Literatur-
überblick 

Daumenregel-
schätzungen

(x) Handels- 
vorteile der 
EU-Integration 
für UK werden 
negiert

CEPR, 2013a Brexit-Effekt Nur Abschätzung 
von Handels-
kosten auf Basis 
von TTIP-Studien

CEBR, 2015 EU-Effekt Nutzung anderer 
Modelle, 
Literatur-
überblick 

Daumenregel-
schätzungen

x

Gonand, 2016 Brexit-Effekt Nutzung anderer 
wissenschaft-
licher Studien

x Technologie-
Spillover durch 
Importe 
Unternehmens-
selektion

Eigene Zusammenstellung 



77

Künftige 
Integrations-
effekte

Explizite 
Regulierungs-
effekte

Ökonomische 
Verzerrungen 
durch EU

Beiträge zum 
EU-Haushalt

Langfristige 
Effekte (Band-
breite gemäß 
verschiedenen 
Szenarien)

Kosten des 
EU-Protek-
tionismus

x –3,2 % bis  
–3,7 % BIP  
(EU-Effekt)

Kosten des 
EU-Protek-
tionismus

x –4,1 % BIP 
(EU-Effekt)

Kosten von 
EU-Regulie-
rungen

Kosten des 
EU-Protek-
tionismus 

Kosten der 
Gemeinsamen 
Agrar politik 
(GAP)

x –11,5 % BIP 
(EU-Effekt)

–1,2 % bis  
–1,8 % BIP 

(Handelskosten 
Brexit)

Künftige Nutzen 
durch EU-Frei-
handelsabkom-
men und interne 
Liberalisierung

+2,8 % BIP  
(nur künftiger 

EU-Effekt)

–7¼ % BIP, 
 –0,5 Prozent- 
punkte beim  

BIP-Wachstum 
(über 15 Jahre)
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Ex-post-Studien mit (impliziter) Quantifizierung zusätzlicher Wohlfahrts-
effekte (Kapitel 5.3)
Studie Studiengegen-

stand
Typ der 
Schätzung

Handelsspeziali-
sierungseffekte

Dynamische  
und andere 
Handelseffekte

Ottaviano et al., 
2014 (ergänzende 
Schätzung)

Brexit-Effekt Schätzungen mit 
der Handels-
elastizität des 
Wachstums

x Umfassende 
implizite 
dynamische 
Effekte

Aichele/Felber-
mayr, 2015 
(ergänzende 
Schätzung)

Brexit-Effekt Schätzungen mit 
der Handels-
elastizität des 
Wachstums

x Umfassende 
implizite 
dynamische 
Effekte

Henrekson et al., 
1997

EU-Effekt Regression x Umfassende 
implizite 
dynamische 
Effekte

Badinger, 2005 EU-Effekt Regression x Umfassende 
implizite 
dynamische 
Effekte

Campos et al., 
2015

EU-Effekt Synthetische 
kontrafaktische 
Methode (SCM)

x Umfassende 
implizite 
dynamische 
Effekte

Eigene Zusammenstellung 
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Künftige 
Integrations-
effekte

Explizite 
Regulierungs-
effekte

Ökonomische 
Verzerrungen 
durch EU

Beiträge zum 
EU-Haushalt

Langfristige 
Effekte (Band-
breite gemäß 
verschiedenen 
Szenarien)

–6,3 % bis  
–9,5 % Pro-Kopf- 

Einkommen 
(Wechsel von der 

EU zur EFTA) 
–3,3 % bis  

–14,1 % 
Pro-Kopf- 

Einkommen
(Brexit)
+0,6 bis  

+0,8 Prozent-
punkte Wachs-
tum des realen 

BIP je Jahr 
(EU-Effekt)

+25,5 % BIP je 
Einwohner 
(EU-Effekt)

+23,7 % BIP je 
Einwohner
(EU-Effekt)
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Kurzdarstellung
In dieser IW-Analyse geht es um die positiven Wohlfahrtseffekte der EU-Inte - 
gration, die am Beispiel der langfristigen Auswirkungen eines Brexits illu s- 
 triert werden. Dazu werden wesentliche Studien zu den Auswirkungen  
eines Brexits kategorisiert und kurz vorgestellt. Die bis Anfang April 2016 
publizierten belastbaren Ex-ante-Studien prognostizieren per saldo lang-
fristige Nachteile für das austretende Vereinigte Königreich, allerdings nur 
in niedriger einstelliger Höhe. Die vorliegende Analyse hinterfragt deren 
Aussagekraft und warnt vor höheren Risiken: Zum einen sind die verwen-
deten Ex-ante-Modelle nicht in der Lage, alle wichtigen Wohlfahrts effekte 
ökonomischer Integration einzubeziehen, die hier individuell empirisch 
belegt werden. Zum anderen weisen Ex-post-Studien, auch wenn sie indi-
viduell nicht immer zu robusten Ergebnissen kommen, deutlich größere 
Wohlfahrtseffekte der EU-Integration aus. Daher ist nach Ansicht der Auto-
ren nicht auszuschließen, dass ein EU-Austritt des Vereinigten Königreichs in  
einem pessimistischeren Szenario per saldo langfristige negative BIP-Effekte 
in der Größenordnung von 10 Prozent oder mehr haben könnte.
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Abstract
This IW analysis deals with the positive welfare effects of EU integration as  
illustrated by the long-term consequences of Brexit. A categorisation and 
brief outline of important previous studies on the consequences of Brexit are 
provided. Although on balance the reliable ex-ante studies published by the 
beginning of April 2016 forecast long-term disadvantages for United Kingdom 
outside the Union, these only amounted to a low-single-digit figure. The pre-
sent IW analysis examines how convincing their conclusions are and warns of 
higher risks. On the one hand, the ex-ante models they employ are unable to 
include all the important welfare effects of economic integration which are 
individually and empirically documented here. On the other hand, ex-post 
studies come up with considerably greater benefits from EU integration, even 
if their conclusions are individually not always robust. In the opinion of the 
authors it can therefore not be ruled out that, in a more pessimistic scenario, 
the United Kingdom’s exit from the EU could ultimately have long-term nega-
tive effects on GDP in the range of 10 per cent or more.
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 Council of the EU

PRESS
DE

ERKLÄRUNGEN UND BEMERKUNGEN
159/17

29.03.2017

Erklärung des Europäischen Rates (Artikel 50) zur Mitteilung
des Vereinigten Königreichs
Erklärung des Europäischen Rates 1

Heute hat der Europäische Rat ein Schreiben der britischen Premierministerin Theresa May erhalten, in dem mitgeteilt wird, dass
das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union auszutreten beabsichtigt. Diese Mitteilung folgt auf das Referendum vom
23. Juni 2016 und löst den Austrittsprozess nach Artikel 50 des Vertrags aus. Wir bedauern, dass das Vereinigte Königreich die
Europäische Union verlassen wird, sind aber für das Verfahren, das wir nun befolgen müssen, vorbereitet.

Auf Seiten der Europäischen Union wird nun der Europäische Rat in einem ersten Schritt Leitlinien für die Verhandlungen
annehmen. In diesen Leitlinien wird er die allgemeinen Standpunkte und Grundsätze festlegen, von denen sich die Union, die von
der Europäischen Kommission vertreten wird, bei den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich, leiten lassen wird.

In diesen Verhandlungen wird die Union mit einer Stimme sprechen und ihre Interessen wahren. Unsere oberste Priorität wird sein,
die Unsicherheit, die durch die Entscheidung des Vereinigten Königreichs für unsere Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und
Mitgliedstaaten entstanden ist, so weit wie möglich zu verringern. Deshalb werden wir uns zunächst auf alle wichtigen
Vorkehrungen für einen geordneten Austritt konzentrieren.

Wir werden diese Gespräche konstruktiv angehen und uns um eine Einigung bemühen. Wir hoffen, dass das Vereinigte
Königreich auch künftig ein enger Partner für uns sein wird.

Präsident Tusk hat den Europäischen Rat für den 29. April 2017 zu einer Tagung einberufen.

 1 Nach Eingang der Mitteilung gemäß Artikel 50 EUV nimmt das Mitglied des Europäischen Rates, das den austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen

Mitgliedstaat betreffenden Beratungen noch an der entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen Rates teil.

Schriftliche Mitteilung des Vereinigten Königreichs nach Artikel 50
×

Diese Publikation ist derzeit nur in folgender/folgenden Sprache(n) verfügbar:

EN

Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319 
press.office@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 1995Jahrgang 1995 Nr. 68Nr. 68 ausgegeben am 28. April 1995ausgegeben am 28. April 1995

AbkommenAbkommen
vom 2. Mai 1992

über den Europäischen Wirtschaftsraumüber den Europäischen Wirtschaftsraum

Abgeschlossen in Porto am 2. Mai 1992
Zustimmung des Landtags: 21. Oktober 1992

Zustimmung des Volkes: 13. Dezember 1992 / 9. April 1995
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. Mai 1995

Die Europäische Gemeinschaft,
das Königreich Belgien,
die Republik Bulgarien,
die Tschechische Republik,
das Königreich Dänemark,
die Bundesrepublik Deutschland,
die Republik Estland,
Irland,
die Hellenische Republik,
das Königreich Spanien,
die Französische Republik,
die Republik Kroatien,
die Italienische Republik,
die Republik Zypern,
die Republik Lettland,
die Republik Litauen,
das Grossherzogtum Luxemburg,
Ungarn,
Malta,
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das Königreich der Niederlande,
die Republik Österreich,
die Republik Polen,
die Portugiesische Republik,
Rumänien,
die Republik Slowenien,
die Slowakische Republik,
die Republik Finnland,
das Königreich Schweden,
das Vereinigte Königreich Grossbritannien und Nordirland
und
Island,
das Fürstentum Liechtenstein,
das Königreich Norwegen,

nachstehend die VertragsparteienVertragsparteien genannt,

inin derder Überzeugung,Überzeugung, dass ein Europäischer Wirtschaftsraum einen Beitrag
zur Errichtung eines auf Frieden, Demokratie und Menschenrechte gegrün-
deten Europas leisten wird,

unterunter erneutererneuter BestätigungBestätigung der hohen Priorität, die sie den privilegierten
Beziehungen zwischen der Europäischen Gemeinschaft, ihren Mitglied-
staaten und den EFTA-Staaten zuerkennen, welche auf Nachbarschaft, den
traditionellen gemeinsamen Werten und der europäischen Identität
beruhen,

inin demdem festenfesten Willen,Willen, auf der Grundlage der Marktwirtschaft zur Liberali-
sierung des Welthandels und zur weltweiten handelspolitischen Zusammen-
arbeit beizutragen, insbesondere im Einklang mit dem Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommen und dem Übereinkommen über die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,

inin AnbetrachtAnbetracht desdes ZielsZiels, einen dynamischen und homogenen Europäischen
Wirtschaftsraum zu errichten, der auf gemeinsamen Regeln und gleichen
Wettbewerbsbedingungen beruht und in dem angemessene Mittel für deren
Durchsetzung - und zwar auch auf gerichtlicher Ebene - vorgesehen sind
und der auf der Grundlage der Gleichheit und Gegenseitigkeit sowie eines
Gesamtgleichgewichts der Vorteile, Rechte und Pflichten der Vertragspar-
teien verwirklicht wird,

inin demdem festenfesten Willen,Willen, für die weitestmögliche Verwirklichung der Freizü-
gigkeit und des freien Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs inner-
halb des ganzen Europäischen Wirtschaftsraums sowie für eine verstärkte
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und erweiterte Zusammenarbeit bei den begleitenden und horizontalen
Politiken zu sorgen,

inin demdem Bestreben,Bestreben, die harmonische Entwicklung des Europäischen Wirt-
schaftsraums zu fördern, und überzeugt von der Notwendigkeit, durch die
Anwendung dieses Abkommens zur Verringerung der wirtschaftlichen und
sozialen regionalen Ungleichgewichte beizutragen,

inin demdem Wunsch,Wunsch, zu einer Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedern des Europäischen Parlaments und der Parlamente der EFTA-
Staaten sowie zwischen den Sozialpartnern in der Europäischen Gemein-
schaft und den EFTA-Staaten beizutragen,

überzeugtüberzeugt vonvon derder wichtigenwichtigen Rolle,Rolle, die der einzelne im Europäischen Wirt-
schaftsraum durch die Ausübung der ihm durch dieses Abkommen verlie-
henen Rechte und durch die gerichtliche Geltendmachung dieser Rechte
spielen wird,

inin demdem festenfesten Willen,Willen, die Umwelt zu bewahren, zu schützen und ihre
Qualität zu verbessern und die umsichtige und rationelle Verwendung der
natürlichen Ressourcen auf der Grundlage insbesondere des Grundsatzes
der umweltverträglichen Entwicklung sowie des Grundsatzes der Vorsorge
und Vorbeugung zu gewährleisten,

inin demdem festenfesten Willen,Willen, bei der Weiterentwicklung von Vorschriften ein hohes
Schutzniveau für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zugrunde zu legen,

inin KenntnisKenntnis derder BedeutungBedeutung der Entwicklung der sozialen Dimension ein-
schliesslich der Gleichbehandlung von Mann und Frau im Europäischen
Wirtschaftsraum und in dem Wunsch, den wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt zu gewährleisten und die Voraussetzungen für Vollbeschäfti-
gung, einen höheren Lebensstandard und verbesserte Arbeitsbedingungen
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu fördern,

inin demdem festenfesten Willen,Willen, im Streben nach einem hohen Verbraucherschutzni-
veau die Interessen der Verbraucher zu fördern und ihre Marktposition zu
stärken,

inin demdem Vorsatz,Vorsatz, gemeinsam die wissenschaftliche und technologische
Grundlage der europäischen Industrie zu stärken und deren Wettbewerbs-
fähigkeit auf internationaler Ebene zu fördern,

inin derder Erwägung,Erwägung, dass der Abschluss dieses Abkommens in keiner Weise die
Möglichkeit eines Beitritts eines jeden EFTA-Staates zu den Europäischen
Gemeinschaften berührt,

EWR Abkommen (EWRA) 0.110
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inin AnbetrachtAnbetracht desdes ZielesZieles der Vertragsparteien, bei voller Wahrung der
Unabhängigkeit der Gerichte eine einheitliche Auslegung und Anwendung
dieses Abkommens und der gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen, die
in ihrem wesentlichen Gehalt in dieses Abkommen übernommen werden,
zu erreichen und beizubehalten und eine Gleichbehandlung der Einzelper-
sonen und Marktteilnehmer hinsichtlich der vier Freiheiten und der Wett-
bewerbsbedingungen zu erreichen,

inin AnbetrachtAnbetracht derder Tatsache,Tatsache, dass vorbehaltlich der Bestimmungen dieses
Abkommens und der durch das Völkerrecht gesetzten Grenzen dieses
Abkommen weder die Autonomie der Beschlussfassung noch die Befugnis
zum Vertragsschluss der Vertragsparteien beschränkt,

haben beschlossen,haben beschlossen, folgendes Abkommen zu schliessen:1

Teil I

Ziele und GrundsätzeZiele und Grundsätze

Art. 1

1) Ziel dieses Assoziierungsabkommens ist es, eine beständige und aus-
gewogene Stärkung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen
den Vertragsparteien unter gleichen Wettbewerbsbedingungen und die Ein-
haltung gleicher Regeln zu fördern, um einen homogenen Europäischen
Wirtschaftsraum, nachstehend EWR genannt, zu schaffen.

2) Zur Verwirklichung der in Abs. 1 genannten Ziele umfasst die Asso-
ziation im Einklang mit den Bestimmungen dieses Abkommens:
a) den freien Warenverkehr,
b) die Freizügigkeit,
c) den freien Dienstleistungsverkehr,
d) den freien Kapitalverkehr,
e) die Einrichtung eines Systems, das den Wettbewerb vor Verfälschungen

schützt und die Befolgung der diesbezüglichen Regeln für alle in gleicher
Weise gewährleistet, sowie

f) eine engere Zusammenarbeit in anderen Bereichen wie Forschung und
Entwicklung, Umwelt, Bildungswesen und Sozialpolitik.

Art. 2

Im Sinne dieses Abkommens bedeutet:

0.110 EWR Abkommen (EWRA)
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a) "Abkommen": das Hauptabkommen, die Protokolle und Anhänge dazu
sowie die Rechtsakte, auf die darin verwiesen wird;

b) "EFTA-Staaten": Island, das Fürstentum Liechtenstein und das König-
reich Norwegen,2

c) "Vertragsparteien" im Falle der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten:
die Gemeinschaft und die EG-Mitgliedstaaten oder die Gemeinschaft
oder die EG-Mitgliedstaaten. Die jeweilige Bedeutung dieses Begriffs
ist im Einzelfall abzuleiten aus den einschlägigen Bestimmungen dieses
Abkommens und aus den Zuständigkeiten der Gemeinschaft bzw. der
Mitgliedstaaten, wie sie sich aus dem Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft ergeben.3

d) "Beitrittsakte vom 16. April 2003": die am 16. April 2003 in Athen
angenommene Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechi-
schen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Repu-
blik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik
Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowa-
kischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union
begründenden Verträge.4

e) "Beitrittsakte vom 25. April 2005": die am 25. April 2005 in Luxemburg
angenommene Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik
Bulgarien und Rumäniens und die Anpassungen der die Europäische
Union begründenden Verträge.5

f) der Ausdruck "Beitrittsakte vom 9. Dezember 2011" bezeichnet die
"Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Kroatien und
die Anpassungen des Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union und des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, die am 9. Dezember
2011 in Brüssel unterzeichnet wurde."6

Art. 3

Die Vertragsparteien treffen alle geeigneten Massnahmen allgemeiner
oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus diesem
Abkommen ergeben.

Sie unterlassen alle Massnahmen, welche die Verwirklichung der Ziele
dieses Abkommens gefährden könnten.

Sie fördern ausserdem die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Abkommens.

Art. 4
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Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieses Abkommens ist in
seinem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staats-
angehörigkeit verboten.

Art. 5

Die Vertragsparteien können nach Massgabe des Art. 92 Abs. 2 bezie-
hungsweise des Art. 89 Abs. 2 jederzeit ein Anliegen im Gemeinsamen
EWR-Ausschuss oder im EWR-Rat zur Sprache bringen.

Art. 6

Unbeschadet der künftigen Entwicklungen der Rechtsprechung werden
die Bestimmungen dieses Abkommens, soweit sie mit den entsprechenden
Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und des Vertrags über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl sowie der aufgrund dieser beiden Ver-
träge erlassenen Rechtsakte in ihrem wesentlichen Gehalt identisch sind, bei
ihrer Durchführung und Anwendung im Einklang mit den einschlägigen
Entscheidungen ausgelegt, die der Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens
erlassen hat.

Art. 7

Rechtsakte, auf die in den Anhängen zu diesem Abkommen oder in den
Entscheidungen des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Bezug genommen
wird oder die darin enthalten sind, sind für die Vertragsparteien verbindlich
und Teil des innerstaatlichen Rechts oder in innerstaatliches Recht umzu-
setzen, und zwar wie folgt:
a) Ein Rechtsakt, der einer EWG-Verordnung entspricht, wird als solcher

in das innerstaatliche Recht der Vertragsparteien übernommen.
b) Ein Rechtsakt, der einer EWG-Richtlinie entspricht, überlässt den

Behörden der Vertragsparteien die Wahl der Form und der Mittel zu
ihrer Durchführung.

0.110 EWR Abkommen (EWRA)
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Teil II

Freier WarenverkehrFreier Warenverkehr

Kapitel 1

GrundsätzeGrundsätze

Art. 8

1) Der freie Warenverkehr zwischen den Vertragsparteien wird nach
Massgabe dieses Abkommens verwirklicht.

2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Art. 10 bis 15, 19, 20,
25, 26 und 27 nur für Ursprungswaren der Vertragsparteien.

3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen dieses
Abkommens lediglich für
a) Waren, die unter die Kapitel 25 bis 97 des Harmonisierten Systems zur

Bezeichnung und Kodierung der Waren fallen, mit Ausnahme der in
Protokoll 2 aufgeführten Waren;

b) Waren, die in Protokoll 3 aufgeführt sind, vorbehaltlich der dort getrof-
fenen Sonderregelungen.

Art. 9

1) Die Ursprungsregeln sind in Protokoll 4 niedergelegt. Sie gelten unbe-
schadet der internationalen Verpflichtungen, die die Vertragsparteien im
Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens eingegangen sind
oder eingehen werden.

2) Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der in diesem Abkommen
erzielten Ergebnisse werden die Vertragsparteien ihre Bemühungen fort-
setzen, um die Ursprungsregeln in allen Aspekten weiter zu verbessern und
zu vereinfachen und die Zusammenarbeit in Zollfragen zu vertiefen.

3) Eine Überprüfung wird erstmals vor Ende 1993 vorgenommen.
Danach werden alle zwei Jahre weitere Überprüfungen vorgenommen. Die
Vertragsparteien verpflichten sich, auf der Grundlage dieser Überprüfungen
über die Einbeziehung geeigneter Massnahmen in das Abkommen zu
beschliessen.

Art. 10
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Ein- und Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung zwischen den
Vertragsparteien sind verboten. Unbeschadet der Regelungen des Proto-
kolls 5 gilt dieses Verbot auch für Fiskalzölle.

Art. 11

Mengenmässige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Massnahmen glei-
cher Wirkung zwischen den Vertragsparteien sind verboten.

Art. 12

Mengenmässige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Massnahmen glei-
cher Wirkung zwischen den Vertragsparteien sind verboten.

Art. 13

Die Bestimmungen der Art. 11 und 12 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und
Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen
der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutze der
Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des natio-
nalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologi-
schem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerecht-
fertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein
Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschrän-
kung des Handels zwischen den Vertragsparteien darstellen.

Art. 14

Die Vertragsparteien erheben auf Waren aus anderen Vertragsparteien
weder unmittelbar noch mittelbar höhere inländische Abgaben gleich wel-
cher Art, als gleichartige inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu
tragen haben.

Die Vertragsparteien erheben auf Waren der anderen Vertragsparteien keine
inländischen Abgaben, die geeignet sind, andere Produktionen mittelbar zu
schützen.

Art. 15

Werden Waren in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei ausgeführt, so
darf die Rückvergütung für inländische Abgaben nicht höher sein als die auf
die ausgeführten Waren mittelbar oder unmittelbar erhobenen inländischen
Abgaben.
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Art. 16

1) Die Vertragsparteien tragen dafür Sorge, dass ihre staatlichen Han-
delsmonopole so umgeformt werden, dass jede Diskriminierung in den Ver-
sorgungs- und Absatzbedingungen zwischen den Angehörigen der EG-
Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten ausgeschlossen ist.

2) Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die die zuständigen
Behörden der Vertragsparteien unmittelbar oder mittelbar die Einfuhr oder
die Ausfuhr zwischen den Vertragsparteien rechtlich oder tatsächlich kon-
trollieren, lenken oder merklich beeinflussen. Er gilt auch für die von einem
Staat auf andere Rechtsträger übertragenen Monopole.

Kapitel 2

Landwirtschaftliche Erzeugnisse und FischereierzeugnisseLandwirtschaftliche Erzeugnisse und Fischereierzeugnisse

Art. 17

Die besonderen Bestimmungen und besonderen Regelungen für das
Veterinärwesen und den Pflanzenschutz sind in Anhang I enthalten.

Art. 18

Unbeschadet der besonderen Regelungen für den Handel mit landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen tragen die Vertragsparteien dafür Sorge, dass die
Regelungen nach Art. 17 und Art. 23 Bst. a und b, sofern sie für andere
Waren gelten als die in Art. 8 Abs. 3 genannten, nicht durch andere techni-
sche Handelshemmnisse beeinträchtigt werden. Art. 13 findet Anwendung.

Art. 19

1) Die Vertragsparteien untersuchen alle Schwierigkeiten, die sich im
Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen ergeben könnten, und
bemühen sich um geeignete Lösungen.

2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre Bemühungen um eine
schrittweise Liberalisierung des Agrarhandels fortzusetzen.

3) Zu diesem Zweck nehmen die Vertragsparteien vor Ende 1993 und
danach alle zwei Jahre eine Überprüfung der Bedingungen im Handel mit
landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor.

4) Im Lichte der Ergebnisse dieser Überprüfungen im Rahmen ihrer
jeweiligen Agrarpolitik und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der
Uruguay-Runde beschliessen die Vertragsparteien im Rahmen dieses
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Abkommens auf präferentieller, bilateraler oder multilateraler Grundlage
und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und des beiderseitigen Nutzens
über einen weiteren Abbau der Handelshemmnisse aller Art im Agrar-
sektor, einschliesslich der Hemmnisse, die sich aus staatlichen Handelsmo-
nopolen im Agrarbereich ergeben.

Art. 20

Die Bestimmungen und Regelungen über Fisch und andere Meereser-
zeugnisse sind in Protokoll 9 niedergelegt.

Kapitel 3

Zusammenarbeit in Zollsachen und HandelserleichterungenZusammenarbeit in Zollsachen und Handelserleichterungen

Art. 21

1) Zur Erleichterung des Handels zwischen Vertragsparteien vereinfa-
chen diese die Kontrollen und Formalitäten an den Grenzen. Die entspre-
chenden Regelungen sind in Protokoll 10 niedergelegt.

2) Die Vertragsparteien leisten einander Amtshilfe in Zollsachen, um
die ordnungsgemässe Anwendung der Zollvorschriften sicherzustellen. Die
entsprechenden Regelungen sind in Protokoll 11 niedergelegt.

3) Die Vertragsparteien verstärken und erweitern die Zusammenarbeit
zur Vereinfachung der Verfahren im Warenverkehr, insbesondere im
Rahmen von Gemeinschaftsprogrammen, -projekten und -aktionen zur
Handelserleichterung nach Massgabe der Regeln des Teils VI.

4) Dieser Artikel gilt unbeschadet des Art. 8 Abs. 3 für alle Waren.

Art. 22

Eine Vertragspartei, die beabsichtigt, ihre tatsächlich angewandten Zölle
oder Abgaben gleicher Wirkung gegenüber Drittländern, denen die Meist-
begünstigungsklausel zugutekommt, zu senken oder ihre Anwendung aus-
zusetzen, notifiziert - sofern dies möglich ist - diese Senkung oder Aus-
setzung dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss spätestens 30 Tage vor ihrem
Inkrafttreten. Sie nimmt von Darlegungen der anderen Vertragsparteien
über Verzerrungen Kenntnis, die sich aus dieser Senkung oder Aussetzung
ergeben könnten.
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Kapitel 4

Sonstige Regeln für den freien WarenverkehrSonstige Regeln für den freien Warenverkehr

Art. 23

Besondere Bestimmungen und besondere Regelungen sind festgelegt in:
a) Protokoll 12 und Anhang II (Technische Vorschriften, Normen, Prüfung

und Zertifizierung);
b) Protokoll 47 (Beseitigung technischer Handelshemmnisse für Wein);
c) Anhang III (Produkthaftung).

Sie gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, für alle Waren.

Art. 24

Besondere Bestimmungen und besondere Regelungen für den Energie-
bereich sind in Anhang IV enthalten.

Art. 25

Führt die Beachtung der Art. 10 und 12
a) zu einer Wiederausfuhr in ein Drittland, dem gegenüber die ausführende

Vertragspartei für die betreffende Ware mengenmässige Ausfuhrbe-
schränkungen, Ausfuhrzölle oder Massnahmen oder Abgaben gleicher
Wirkung aufrechterhält, oder

b) zu einer schwerwiegenden Verknappung oder der Gefahr einer schwer-
wiegenden Verknappung bei einer für die ausführende Vertragspartei
wesentlichen Ware,

und ergeben sich aus den angeführten Sachverhalten tatsächlich oder vor-
aussichtlich für die ausführende Vertragspartei erhebliche Schwierigkeiten,
so kann diese Vertragspartei nach dem Verfahren des Art. 113 geeignete
Massnahmen treffen.

Art. 26

Soweit in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist, werden im
Verhältnis zwischen den Vertragsparteien Antidumpingmassnahmen, Aus-
gleichszölle und Massnahmen zum Schutz gegen unlautere Handelsprak-
tiken von Drittländern nicht angewendet.
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Kapitel 5

Kohle- und StahlerzeugnisseKohle- und Stahlerzeugnisse

Art. 27

Die Bestimmungen und Regelungen für Kohle- und Stahlerzeugnisse
sind in den Protokollen 14 und 25 niedergelegt.

Teil III

Freizügigkeit, freier Dienstleistungs- und KapitalverkehrFreizügigkeit, freier Dienstleistungs- und Kapitalverkehr

Kapitel 1

Arbeitnehmer und selbständig ErwerbstätigeArbeitnehmer und selbständig Erwerbstätige

Art. 28

1) Zwischen den EG-Mitgliedstaaten und den EFTA-Staaten wird die
Freizügigkeit der Arbeitnehmer hergestellt.

2) Sie umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beru-
henden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der EG-Mitglied-
staaten und der EFTA-Staaten in bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und
sonstige Arbeitsbedingungen.

3) Sie gibt - vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung,
Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen - den Arbeit-
nehmern das Recht,
a) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben;
b) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der EG-Mitgliedstaaten und der

EFTA-Staaten frei zu bewegen;
c) sich im Hoheitsgebiet eines EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates

aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer dieses Staates gel-
tenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung auszu-
üben;

d) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines EG-Mit-
gliedstaats oder eines EFTA-Staates zu verbleiben.

4) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung im
öffentlichen Dienst.
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5) Die besonderen Bestimmungen über die Freizügigkeit der Arbeit-
nehmer sind in Anhang V enthalten.

Art. 29

Zur Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der selbständig
Erwerbstätigen stellen die Vertragsparteien auf dem Gebiet der sozialen
Sicherheit gemäss Anhang VI für Arbeitnehmer und selbständig Erwerbstä-
tige sowie deren Familienangehörige insbesondere folgendes sicher:
a) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen

Rechtsvorschriften berücksichtigten Zeiten für den Erwerb und die Auf-
rechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die Berechnung der
Leistungen;

b) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der
Vertragsparteien wohnen.

Art. 30

Um Arbeitnehmern und selbständig Erwerbstätigen die Aufnahme und
Ausübung von Erwerbstätigkeiten zu erleichtern, treffen die Vertragspar-
teien die erforderlichen Massnahmen nach Anhang VII zur gegenseitigen
Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähi-
gungsnachweisen sowie zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Vertragsparteien über die Aufnahme und Ausübung von
Erwerbstätigkeiten durch Arbeitnehmer und selbständig Erwerbstätige.

Kapitel 2

NiederlassungsrechtNiederlassungsrecht

Art. 31

1) Im Rahmen dieses Abkommens unterliegt die freie Niederlassung
von Staatsangehörigen eines EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates im
Hoheitsgebiet eines dieser Staaten keinen Beschränkungen. Das gilt glei-
chermassen für die Gründung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder
Tochtergesellschaften durch Angehörige eines EG-Mitgliedstaats oder eines
EFTA-Staates, die im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ansässig sind.

Vorbehaltlich des Kapitels 4 umfasst die Niederlassungsfreiheit die Auf-
nahme und Ausübung selbständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Grün-
dung und Leitung von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften im
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Sinne des Art. 34 Abs. 2, nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats für
seine eigenen Angehörigen.

2) Die besonderen Bestimmungen über das Niederlassungsrecht sind in
den Anhängen VIII bis XI enthalten.

Art. 32

Auf Tätigkeiten, die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei dauernd oder
zeitweise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind, findet
dieses Kapitel im Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei keine
Anwendung.

Art. 33

Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getroffenen Massnahmen
beeinträchtigen nicht die Anwendbarkeit der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, die eine besondere Regelung für Ausländer vorsehen und aus
Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfer-
tigt sind.

Art. 34

Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den Rechtsvor-
schriften eines EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates gegründeten
Gesellschaften, die ihren satzungsmässigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder
ihre Hauptniederlassung im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien haben, den
natürlichen Personen gleich, die Angehörige der EG-Mitgliedstaaten oder
der EFTA-Staaten sind.

Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und
des Handelsrechts einschliesslich der Genossenschaften und die sonstigen
juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Ausnahme
derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen.

Art. 35

Auf das in diesem Kapitel geregelte Sachgebiet findet Art. 30 Anwen-
dung.
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Kapitel 3

DienstleistungenDienstleistungen

Art. 36

1) Im Rahmen dieses Abkommens unterliegt der freie Dienstleistungs-
verkehr im Gebiet der Vertragsparteien für Angehörige der EG-Mitglied-
staaten und der EFTA-Staaten, die in einem anderen EG-Mitgliedstaat
beziehungsweise einem anderen EFTA-Staat als demjenigen des Leistungs-
empfängers ansässig sind, keinen Beschränkungen.

2) Die besonderen Bestimmungen über den freien Dienstleistungsver-
kehr sind in den Anhängen IX bis XI enthalten.

Art. 37

Dienstleistungen im Sinne dieses Abkommens sind Leistungen, die in
der Regel gegen Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften
über den freien Waren- und Kapitalverkehr und über die Freizügigkeit
unterliegen.

Als Dienstleistungen gelten insbesondere:
a) gewerbliche Tätigkeiten,
b) kaufmännische Tätigkeiten,
c) handwerkliche Tätigkeiten,
d) freiberufliche Tätigkeiten.

Unbeschadet des Kapitels 2 kann der Leistende zwecks Erbringung
seiner Leistungen seine Tätigkeit vorübergehend in dem Staat ausüben,
in dem die Leistung erbracht wird, und zwar unter den Vorausset-
zungen, welche dieser Staat für seine eigenen Angehörigen vorschreibt.

Art. 38

Für den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet des Verkehrs
gelten die Bestimmungen des Kapitels 6.

Art. 39

Auf das in diesem Kapitel geregelte Sachgebiet finden die Art. 30, 32, 33
und 34 Anwendung.
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Kapitel 4

KapitalverkehrKapitalverkehr

Art. 40

Im Rahmen dieses Abkommens unterliegt der Kapitalverkehr in bezug
auf Berechtigte, die in den EG-Mitgliedstaaten oder den EFTA-Staaten
ansässig sind, keinen Beschränkungen und keiner Diskriminierung auf-
grund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnortes der Parteien oder des
Anlageortes. Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel sind in
Anhang XII enthalten.

Art. 41

Die laufenden Zahlungen, die mit dem Verkehr von Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital zwischen den Vertragsparteien im Rahmen
dieses Abkommens zusammenhängen, unterliegen keinen Beschränkungen.

Art. 42

1) Bei der Anwendung der innerstaatlichen Vorschriften für den Kapital-
markt und das Kreditwesen auf die nach diesem Abkommen liberalisierten
Kapitalbewegungen sehen die Vertragsparteien von Diskriminierungen ab.

2) Anleihen zur mittelbaren oder unmittelbaren Finanzierung eines EG-
Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates oder seiner Gebietskörperschaften
dürfen in einem anderen EG-Mitgliedstaat oder einem anderen EFTA-Staat
nur aufgelegt oder untergebracht werden, wenn sich die beteiligten Staaten
darüber geeinigt haben.

Art. 43

1) Benutzen in einem EG-Mitgliedstaat oder einem EFTA-Staat ansäs-
sige Personen wegen Unterschieden zwischen den Devisenvorschriften der
EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten die in Art. 40 vorgesehenen
Transfererleichterungen im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien, um die für
den Kapitalverkehr mit Drittländern geltenden Vorschriften eines EG-Mit-
gliedstaats oder eines EFTA-Staates zu umgehen, so kann die betreffende
Vertragspartei geeignete Massnahmen zur Behebung dieser Schwierigkeiten
treffen.

2) Haben Kapitalbewegungen Störungen im Funktionieren des Kapi-
talmarkts eines EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates zur Folge, so
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kann die betreffende Vertragspartei Schutzmassnahmen auf dem Gebiet des
Kapitalverkehrs treffen.

3) Nehmen die zuständigen Behörden einer Vertragspartei eine Ände-
rung des Wechselkurses vor, die die Wettbewerbsbedingungen schwerwie-
gend verfälscht, so können die anderen Vertragsparteien für eine genau
begrenzte Frist die erforderlichen Massnahmen treffen, um den Folgen
dieses Vorgehens zu begegnen.

4) Ist ein EG-Mitgliedstaat oder ein EFTA-Staat hinsichtlich seiner Zah-
lungsbilanz von Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht, die sich
entweder aus einem Ungleichgewicht seiner Gesamtzahlungsbilanz oder
aus der Art der ihm zur Verfügung stehenden Devisen ergeben, und sind
diese Schwierigkeiten geeignet, insbesondere das Funktionieren dieses
Abkommens zu gefährden, so kann die betreffende Vertragspartei Schutz-
massnahmen treffen.

Art. 44

Zur Durchführung des Art. 43 wenden sowohl die Gemeinschaft als
auch die EFTA-Staaten gemäss dem Protokoll 18 ihre internen Verfahren
an.

Art. 45

1) Entscheidungen, Stellungnahmen und Empfehlungen, die sich auf die
in Art. 43 aufgeführten Massnahmen beziehen, werden dem Gemeinsamen
EWR-Ausschuss mitgeteilt.

2) Alle Massnahmen sind Gegenstand vorheriger Konsultationen und
eines vorherigen Informationsaustauschs im Gemeinsamen EWR-Aus-
schuss.

3) In Fällen nach Art. 43 Abs. 2 kann eine Vertragspartei jedoch aus
Gründen der Geheimhaltung und Dringlichkeit die sich als notwendig
erweisenden Massnahmen treffen, ohne dass zuvor Konsultationen und ein
Informationsaustausch stattgefunden haben.

4) Tritt plötzlich eine Zahlungsbilanzkrise im Sinne von Art. 43 Abs.
4 ein und können die in Abs. 2 genannten Verfahren nicht angewendet
werden, so kann die betreffende Vertragspartei vorsorglich die erforderli-
chen Schutzmassnahmen treffen. Sie dürfen nur ein Mindestmass an Stö-
rungen im Funktionieren dieses Abkommens hervorrufen und nicht über
das zur Behebung der plötzlich aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt
erforderliche Mass hinausgehen.
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5) Werden Massnahmen nach den Abs. 3 und 4 getroffen, so sind sie
spätestens zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens mitzuteilen; der Informati-
onsaustausch und die Konsultationen sowie die Mitteilungen nach Abs. 1
erfolgen danach so bald wie möglich.

Kapitel 5

Wirtschafts- und währungspolitische ZusammenarbeitWirtschafts- und währungspolitische Zusammenarbeit

Art. 46

Die Vertragsparteien führen einen Meinungs- und Informationsaus-
tausch über die Durchführung dieses Abkommens und die Auswirkungen
der Integration auf die Wirtschaftstätigkeiten und die Wirtschafts- und
Währungspolitik. Sie können ferner makroökonomische Gegebenheiten,
Politiken und Aussichten erörtern. Dieser Meinungs- und Informationsaus-
tausch ist unverbindlich.

Kapitel 6

VerkehrVerkehr

Art. 47

1) Die Art. 48 bis 52 gelten für die Beförderungen im Eisenbahn-,
Strassen- und Binnenschiffsverkehr.

2) Die besonderen Bestimmungen für sämtliche Verkehrsträger sind in
Anhang XIII enthalten.

Art. 48

1) Die Bestimmungen eines EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates
für den Eisenbahn-, Strassen- und Binnenschiffsverkehr, die nicht unter
Anhang XIII fallen, dürfen in ihren unmittelbaren oder mittelbaren Aus-
wirkungen auf die Verkehrsunternehmer anderer Staaten im Vergleich zu
den inländischen Verkehrsunternehmern nicht ungünstiger sein.

2) Eine Vertragspartei, die von dem Grundsatz in Abs. 1 abweicht,
teilt dies dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss mit. Die anderen Vertrags-
parteien, die diese Abweichung nicht akzeptieren, können entsprechende
Gegenmassnahmen treffen.

Art. 49
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Mit diesem Abkommen vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen
der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter mit dem
Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entspre-
chen.

Art. 50

1) Im Verkehr im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien dürfen keine Dis-
kriminierungen in der Form bestehen, dass ein Verkehrsunternehmen in
denselben Verkehrsverbindungen für die gleichen Güter je nach ihrem Her-
kunfts- oder Bestimmungsland unterschiedliche Frachten und Beförde-
rungsbedingungen anwendet.

2) Das gemäss Teil VII zuständige Organ prüft von sich aus oder auf
Antrag eines EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates die unter diesen
Artikel fallenden Diskriminierungsfälle und erlässt die erforderlichen Ent-
scheidungen im Rahmen seiner Geschäftsordnung.

Art. 51

1) Im Verkehr im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien sind die von einer
Vertragspartei auferlegten Frachten und Beförderungsbedingungen ver-
boten, die in irgendeiner Weise der Unterstützung oder dem Schutz eines
oder mehrerer bestimmter Unternehmen oder Industrien dienen, es sei
denn, dass das gemäss Art. 50 Abs. 2 zuständige Organ die Genehmigung
hierzu erteilt.

2) Das zuständige Organ prüft von sich aus oder auf Antrag eines EG-
Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates die in Abs. 1 bezeichneten Frachten
und Beförderungsbedingungen; hierbei berücksichtigt es insbesondere
sowohl die Erfordernisse einer angemessenen Standortpolitik, die Bedürf-
nisse der unterentwickelten Gebiete und die Probleme der durch politische
Umstände schwer betroffenen Gebiete als auch die Auswirkungen dieser
Frachten und Beförderungsbedingungen auf den Wettbewerb zwischen den
Verkehrsarten.

Das zuständige Organ erlässt die erforderlichen Entscheidungen im
Rahmen seiner Geschäftsordnung.

3) Das in Abs. 1 genannte Verbot betrifft nicht die Wettbewerbstarife.

Art. 52

EWR Abkommen (EWRA) 0.110

Fassung: 01.08.2016 19



Die Abgaben oder Gebühren, die ein Verkehrsunternehmer neben den
Frachten beim Grenzübergang in Rechnung stellt, dürfen unter Berück-
sichtigung der hierdurch tatsächlich verursachten Kosten eine angemessene
Höhe nicht übersteigen. Die Vertragsparteien werden bemüht sein, diese
Kosten schrittweise zu verringern.

Teil IV

Wettbewerbs- und sonstige gemeinsame RegelnWettbewerbs- und sonstige gemeinsame Regeln

Kapitel 1

Vorschriften für UnternehmenVorschriften für Unternehmen

Art. 53

1) Mit diesem Abkommen unvereinbar und verboten sind alle Verein-
barungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereini-
gungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel
zwischen den Vertragsparteien zu beeinträchtigen geeignet sind und eine
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs im
räumlichen Geltungsbereich dieses Abkommens bezwecken oder bewirken,
insbesondere
a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufs-

preise oder sonstiger Geschäftsbedingungen;
b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der

technischen Entwicklung oder der Investitionen;
c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;
d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leis-

tungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb
benachteiligt werden;

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Ver-
tragsparteien zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch
nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.

2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse
sind nichtig.

3) Die Bestimmungen des Abs. 1 können für nicht anwendbar erklärt
werden auf
- Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unter-

nehmen,
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- Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereini-
gungen,

- aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen,
die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden
Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur
Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen,
ohne dass den beteiligten Unternehmen
a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele

nicht unerlässlich sind, oder
b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betref-

fenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.

Art. 54

Mit diesem Abkommen unvereinbar und verboten ist die missbräuch-
liche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung im räumlichen Geltungs-
bereich dieses Abkommens oder in einem wesentlichen Teil desselben
durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den
Handel zwischen den Vertragsparteien zu beeinträchtigen.

Dieser Missbrauch kann insbesondere in folgendem bestehen:
a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen

Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen;
b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen

Entwicklung zum Schaden der Verbraucher;
c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leis-

tungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb
benachteiligt werden;

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Ver-
tragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch
nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.

Art. 55

1) Unbeschadet der Bestimmungen des Protokolls 21 und des Anhangs
XIV zur Durchführung der Art. 53 und 54 achten die EG-Kommission und
die in Art. 108 Abs. 1 genannte EFTA-Überwachungsbehörde auf die Ver-
wirklichung der in den Art. 53 und 54 niedergelegten Grundsätze.

Das gemäss Art. 56 zuständige Überwachungsorgan untersucht von Amts
wegen, auf Antrag eines Staates in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich
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oder auf Antrag des anderen Überwachungsorgans die Fälle, in denen
Zuwiderhandlungen gegen diese Grundsätze vermutet werden. Das zustän-
dige Überwachungsorgan führt diese Untersuchungen in Zusammenarbeit
mit den zuständigen einzelstaatlichen Behörden in dem jeweiligen Zustän-
digkeitsbereich und dem anderen Überwachungsorgan durch, das ihm nach
Massgabe seiner Geschäftsordnung Amtshilfe leistet.

Stellt es eine Zuwiderhandlung fest, so schlägt es geeignete Mittel vor, um
diese abzustellen.

2) Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft das zuständige
Überwachungsorgan in einer mit Gründen versehenen Entscheidung die
Feststellung, dass eine derartige Zuwiderhandlung vorliegt.

Das zuständige Überwachungsorgan kann die Entscheidung veröffentlichen
und die Staaten seines Zuständigkeitsbereichs ermächtigen, die erforderli-
chen Abhilfemassnahmen zu treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten
es festlegt. Es kann auch das andere Überwachungsorgan ersuchen, die
Staaten in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu ermächtigen, solche
Massnahmen zu treffen.

Art. 56

1) Einzelfälle, die in den Anwendungsbereich des Art. 53 fallen, werden
von den Überwachungsorganen wie folgt entschieden:
a) Einzelfälle, die nur den Handel zwischen EFTA-Staaten beeinträchtigen,

werden von der EFTA-Überwachungsbehörde entschieden.
b) Unbeschadet des Buchstabens c entscheidet die EFTA-Überwachungs-

behörde nach Massgabe des Art. 58, des Protokolls 21 und der dies-
bezüglichen Durchführungsbestimmungen, des Protokolls 23 und des
Anhangs XIV in Fällen, in denen der Umsatz der betreffenden Unter-
nehmen im Hoheitsgebiet der EFTA-Staaten 33 % oder mehr ihres
Umsatzes im räumlichen Geltungsbereich dieses Abkommens ausmacht.

c) In allen sonstigen Fällen sowie in Fällen gemäss Buchstabe b, die den
Handel zwischen EG-Mitgliedstaaten beeinträchtigen, entscheidet die
EG-Kommission unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Art.
58, des Protokolls 21, des Protokolls 23 und des Anhangs XIV.

2) Einzelfälle, die in den Anwendungsbereich des Art. 54 fallen, werden
von dem Überwachungsorgan entschieden, in dessen Zuständigkeitsbereich
die beherrschende Stellung festgestellt wird. Besteht die beherrschende Stel-
lung in den Zuständigkeitsbereichen beider Überwachungsorgane, so gilt
Abs. 1 Bst. b und c.
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3) Einzelfälle, die in den Anwendungsbereich des Abs. 1 Bst. c fallen
und die keine spürbaren Auswirkungen auf den Handel zwischen EG-Mit-
gliedstaaten oder auf den Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaft haben,
werden von der EFTA-Überwachungsbehörde entschieden.

4) Die Begriffe "Unternehmen" und "Umsatz" im Sinne dieses Artikels
werden in Protokoll 22 bestimmt.

Art. 57

1) Zusammenschlüsse, deren Kontrolle in Abs. 2 vorgesehen ist und die
eine beherrschende Stellung begründen oder verstärken, durch die wirk-
samer Wettbewerb im räumlichen Geltungsbereich dieses Abkommens
oder in einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindert wird, werden
für mit diesem Abkommen unvereinbar erklärt.

2) Die Kontrolle der Zusammenschlüsse im Sinne des Abs. 1 wird durch-
geführt von:
a) der EG-Kommission in den unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89

fallenden Fällen im Einklang mit jener Verordnung und den Protokollen
21 und 24 sowie dem Anhang XIV dieses Abkommens. Vorbehaltlich
einer Überprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften hat die EG-Kommission in diesen Fällen die alleinige Entschei-
dungsbefugnis;

b) der EFTA-Überwachungsbehörde in den nicht unter Bst. a genannten
Fällen, sofern die einschlägigen Schwellen des Anhangs XIV im
Hoheitsgebiet der EFTA-Staaten erreicht werden, im Einklang mit den
Protokollen 21 und 24 sowie dem Anhang XIV und unbeschadet der
Zuständigkeiten der EG-Mitgliedstaaten.

Art. 58

Die zuständigen Organe der Vertragsparteien arbeiten nach Massgabe
der Protokolle 23 und 24 zusammen, um im gesamten Europäischen Wirt-
schaftsraum eine einheitliche Überwachung für den Wettbewerbsbereich
zu entwickeln und aufrechtzuerhalten und um eine homogene Durchfüh-
rung, Anwendung und Auslegung der einschlägigen Bestimmungen dieses
Abkommens zu fördern.

Art. 59

1) Die Vertragsparteien sorgen dafür, dass in bezug auf öffentliche
Unternehmen und auf Unternehmen, denen EG-Mitgliedstaaten oder
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EFTA-Staaten besondere oder ausschliessliche Rechte gewähren, keine
Massnahmen getroffen oder beibehalten werden, die diesem Abkommen,
insbesondere Art. 4 und den Art. 53 bis 63, widersprechen.

2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmono-
pols haben, gelten die Vorschriften dieses Abkommens, insbesondere die
Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die
Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tat-
sächlich verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in
einem Ausmass beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Vertragspar-
teien zuwiderläuft.

3) Die EG-Kommission und die EFTA-Überwachungsbehörde achten
im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit auf die Anwendung dieses Arti-
kels und treffen erforderlichenfalls die geeigneten Massnahmen gegenüber
den Staaten in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich.

Art. 60

Die besonderen Bestimmungen zur Durchführung der Grundsätze der
Art. 53, 54, 57 und 59 sind in Anhang XIV enthalten.

Kapitel 2

Staatliche BeihilfenStaatliche Beihilfen

Art. 61

1) Soweit in diesem Abkommen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind
Beihilfen der EG-Mitgliedstaaten oder der EFTA-Staaten oder aus staatli-
chen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begüns-
tigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb
verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Funktionieren dieses
Abkommens unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Vertragsparteien
beeinträchtigen.

2) Mit dem Funktionieren dieses Abkommens vereinbar sind:
a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskrimi-

nierung nach der Herkunft der Waren gewährt werden;
b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen

oder sonstige aussergewöhnliche Ereignisse entstanden sind;
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c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands
betroffener Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum
Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile
erforderlich sind.

3) Als mit dem Funktionieren dieses Abkommens vereinbar können
angesehen werden:
a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten,

in denen die Lebenshaltung aussergewöhnlich niedrig ist oder eine
erhebliche Unterbeschäftigung herrscht;

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem euro-
päischem Interesse oder zur Behebung einer beträchtlichen Störung im
Wirtschaftsleben eines EG-Mitgliedstaats oder eines EFTA-Staates;

c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige
oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die Handelsbedingungen nicht in
einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;

d) sonstige Arten von Beihilfen, die der Gemeinsame EWR-Ausschuss
gemäss Teil VII festlegt.

Art. 62

1) Alle bestehenden Beihilferegelungen im Hoheitsgebiet der Vertrags-
parteien sowie die geplante Gewährung oder Änderung staatlicher Beihilfen
werden fortlaufend auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 61 überprüft. Zuständig
für diese Prüfung ist
a) im Falle der EG-Mitgliedstaaten die EG-Kommission gemäss Art. 93 des

Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
b) im Falle der EFTA-Staaten die EFTA-Überwachungsbehörde gemäss

den Bestimmungen eines Abkommens zwischen den EFTA-Staaten zur
Errichtung einer EFTA-Überwachungsbehörde, die mit den in Proto-
koll 26 festgelegten Aufgaben und Befugnissen betraut ist.

2) Die EG-Kommission und die EFTA-Überwachungsbehörde arbeiten
nach Massgabe des Protokolls 27 zusammen, um eine einheitliche Über-
wachung der staatlichen Beihilfen im gesamten räumlichen Geltungsbereich
dieses Abkommens sicherzustellen.

Art. 63

Die besonderen Bestimmungen über die staatlichen Beihilfen sind in
Anhang XV enthalten.
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Art. 64

1) Ist eines der Überwachungsorgane der Ansicht, dass die Durchfüh-
rung der Art. 61 und 62 dieses Abkommens sowie des Art. 5 des Protokolls
14 durch das andere Überwachungsorgan nicht der Aufrechterhaltung glei-
cher Wettbewerbsbedingungen im räumlichen Geltungsbereich dieses
Abkommens entspricht, so findet innerhalb von zwei Wochen ein Mei-
nungsaustausch nach dem Verfahren des Protokolls 27 Bst. f statt.

Wird bis zum Ablauf dieser Zweiwochenfrist keine einvernehmliche
Lösung gefunden, so kann die zuständige Behörde der betroffenen Ver-
tragspartei unverzüglich geeignete vorläufige Massnahmen ergreifen, um
der sich ergebenden Wettbewerbsverfälschung zu begegnen.

Danach finden Konsultationen im Gemeinsamen EWR-Ausschuss statt, um
eine für alle Seiten annehmbare Lösung zu finden.

Kann der Gemeinsame EWR-Ausschuss innerhalb von drei Monaten keine
solche Lösung finden und führt die betreffende Verhaltensweise zu einer
den Handel zwischen den Vertragsparteien beeinträchtigenden Wettbe-
werbsverfälschung oder droht sie dazu zu führen, so können die vorläufigen
Massnahmen durch die endgültigen Massnahmen ersetzt werden, die unbe-
dingt erforderlich sind, um die Auswirkungen der Verfälschung auszuglei-
chen. Es sind vorrangig solche Massnahmen zu ergreifen, die das Funktio-
nieren des EWR am wenigsten stören.

2) Dieser Artikel gilt auch für staatliche Monopole, die nach der Unter-
zeichnung des Abkommens errichtet werden.

Kapitel 3

Sonstige gemeinsame RegelnSonstige gemeinsame Regeln

Art. 65

1) Die besonderen Bestimmungen und besonderen Regelungen über das
öffentliche Auftragswesen sind in Anhang XVI enthalten und gelten, sofern
nichts anderes bestimmt ist, für alle Waren und die aufgeführten Dienstleis-
tungen.

2) Die besonderen Bestimmungen und besonderen Regelungen über das
geistige Eigentum und den gewerblichen Rechtsschutz sind in Protokoll 28
und in Anhang XVII enthalten und gelten, sofern nichts anderes bestimmt
ist, für alle Waren und Dienstleistungen.
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Teil V

Horizontale Bestimmungen im Zusammenhang mit den vierHorizontale Bestimmungen im Zusammenhang mit den vier
FreiheitenFreiheiten

Kapitel 1

SozialpolitikSozialpolitik

Art. 66

Die Vertragsparteien sind sich über die Notwendigkeit einig, auf eine
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte hin-
zuwirken.

Art. 67

1) Die Vertragsparteien bemühen sich, die Verbesserung insbesondere
der Arbeitsumwelt zu fördern, um die Sicherheit und die Gesundheit der
Arbeitnehmer zu schützen. Als Beitrag zur Verwirklichung dieses Zieles
werden Mindestvorschriften angewendet, die unter Berücksichtigung der
bestehenden Bedingungen und technischen Regelungen der einzelnen Ver-
tragsparteien schrittweise durchzuführen sind. Derartige Mindestvor-
schriften hindern die einzelnen Vertragsparteien nicht daran, Massnahmen
zum verstärkten Schutz der Arbeitsbedingungen beizubehalten oder zu
treffen, die mit diesem Abkommen vereinbar sind.

2) Die Bestimmungen, die als Mindestvorschriften im Sinne des Abs. 1
durchzuführen sind, sind in Anhang XVIII aufgeführt.

Art. 68

Auf dem Gebiet des Arbeitsrechts führen die Vertragsparteien die für
das gute Funktionieren dieses Abkommens erforderlichen Massnahmen ein.
Diese Massnahmen sind in Anhang XVIII aufgeführt.

Art. 69

1) Jede Vertragspartei wird den Grundsatz des gleichen Entgelts für
Männer und Frauen bei gleicher Arbeit anwenden und beibehalten.

Unter "Entgelt" im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder
Mindestlöhne und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen,
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die der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer
mittelbar und unmittelbar in bar oder in Sachleistungen zahlt.

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts bedeutet:
a) dass das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund

der gleichen Masseinheit festgesetzt wird;
b) dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeits-

platz gleich ist.

2) Die besonderen Durchführungsbestimmungen zu Abs. 1 sind in
Anhang XVIII enthalten.

Art. 70

Die Vertragsparteien fördern den Grundsatz der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen mit der Durchführung der in Anhang XVIII enthal-
tenen Bestimmungen.

Art. 71

Die Vertragsparteien bemühen sich darum, den Dialog zwischen den
Sozialpartnern auf europäischer Ebene zu fördern.

Kapitel 2

VerbraucherschutzVerbraucherschutz

Art. 72

Die Bestimmungen über den Verbraucherschutz sind in Anhang XIX
enthalten.

Kapitel 3

UmweltUmwelt

Art. 73

1) Die Umweltpolitik der Vertragsparteien hat zum Ziel,
a) die Umwelt zu erhalten, zu schützen und ihre Qualität zu verbessern;
b) zum Schutz der menschlichen Gesundheit beizutragen;
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c) eine umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen
zu gewährleisten.

2) Die Tätigkeit der Vertragsparteien im Bereich der Umwelt unterliegt
dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen vorzubeugen und sie nach
Möglichkeit an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie dem Verursacher-
prinzip. Die Erfordernisse des Umweltschutzes sind Bestandteil der
anderen Politiken der Vertragsparteien.

Art. 74

Die besonderen Bestimmungen über die Schutzmassnahmen nach Art.
73 sind in Anhang XX enthalten.

Art. 75

Die Schutzmassnahmen nach Art. 74 hindern die einzelnen Vertrags-
parteien nicht daran, verstärkte Schutzmassnahmen beizubehalten oder zu
ergreifen, die mit diesem Abkommen vereinbar sind.

Kapitel 4

StatistikStatistik

Art. 76

1) Die Vertragsparteien sorgen für die Erstellung und Verbreitung von
kohärenten und vergleichbaren Statistiken für die Beschreibung und Über-
wachung aller einschlägigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Aspekte des EWR.

2) Zu diesem Zweck entwickeln und benutzen die Vertragsparteien har-
monisierte Methoden, Definitionen und Klassifikationen sowie gemeinsame
Programme und Verfahren, in denen die Zusammenarbeit der zuständigen
Verwaltungsebenen im Bereich der Statistik organisiert wird und der
Datenschutz gebührende Beachtung findet.

3) Die besonderen Bestimmungen über die Statistik sind in Anhang XXI
enthalten.

4) Die besonderen Bestimmungen über die Gestaltung der Zusammen-
arbeit im Bereich der Statistik sind in Protokoll 30 enthalten.
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Kapitel 5

GesellschaftsrechtGesellschaftsrecht

Art. 77

Die besonderen Bestimmungen über das Gesellschaftsrecht sind in
Anhang XXII enthalten.

Teil VI

Zusammenarbeit ausserhalb der vier FreiheitenZusammenarbeit ausserhalb der vier Freiheiten

Art. 78

Die Vertragsparteien verstärken und erweitern ihre Zusammenarbeit im
Rahmen der Gemeinschaftsaktionen in den Bereichen
- Forschung und technologische Entwicklung,
- Informationsdienste,
- Umwelt,
- allgemeine und berufliche Bildung und Jugend,
- Sozialpolitik,
- Verbraucherschutz,
- kleine und mittlere Unternehmen,
- Fremdenverkehr,
- audiovisueller Sektor und
- Katastrophenschutz,

soweit diese Sachgebiete nicht unter andere Teile dieses Abkommens fallen.

Art. 79

1) Die Vertragsparteien vertiefen den Dialog miteinander in jeder geeig-
neten Weise, insbesondere gemäss den Verfahren des Teils VII, um festzu-
stellen, auf welchen Gebieten und in welchen Arbeitsbereichen eine engere
Zusammenarbeit zur Verwirklichung ihrer in Art. 78 aufgeführten gemein-
samen Ziele beitragen könnte.

2) Sie tauschen insbesondere Informationen aus und führen auf Antrag
einer Vertragspartei Konsultationen im Gemeinsamen EWR-Ausschuss
über Pläne oder Vorschläge für die Aufstellung oder Änderung von Rah-
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menprogrammen, Sonderprogrammen, Aktionen und Vorhaben in den in
Art. 78 aufgeführten Bereichen.

3) Teil VII gilt sinngemäss für diesen Teil, soweit dieser Teil oder Proto-
koll 31 dies ausdrücklich vorsehen.

Art. 80

Die Zusammenarbeit nach Art. 78 gestaltet sich in der Regel wie folgt:
- Beteiligung der EFTA-Staaten an Rahmenprogrammen, Sonderpro-

grammen, Projekten oder anderen Aktionen der Gemeinschaft;
- Festlegung gemeinsamer Tätigkeiten in besonderen Bereichen; dazu

gehören auch Konzertierung oder Koordinierung der Tätigkeiten,
Zusammenschluss bisheriger Tätigkeiten und Festlegung gemeinsamer
Ad-hoc-Tätigkeiten;

- Austausch oder Bereitstellung von Informationen auf formeller und infor-
meller Grundlage;

- gemeinsames Bemühen zur Förderung bestimmter Tätigkeiten im
gesamten Hoheitsgebiet der Vertragsparteien;

- soweit zweckmässig, parallele Gesetzgebung gleichen oder gleichartigen
Inhalts;

- Koordinierung der Bemühungen und Tätigkeiten mittels oder im Rahmen
internationaler Organisationen sowie der Zusammenarbeit mit Drittlän-
dern, soweit dies im gegenseitigen Interesse liegt.

Art. 81

Die Zusammenarbeit in Form einer Beteiligung der EFTA-Staaten an
Rahmenprogrammen, Sonderprogrammen, Projekten oder anderen
Aktionen der Gemeinschaft beruht auf folgenden Grundsätzen:
a) Die EFTA-Staaten haben Zugang zu allen Teilen eines Programms.
b) Bei der Festlegung des Status der EFTA-Staaten in den Ausschüssen,

die die EG-Kommission bei der Durchführung oder Entwicklung von
Tätigkeiten der Gemeinschaft unterstützen, zu denen die EFTA-Staaten
aufgrund ihrer Beteiligung finanzielle Beiträge leisten, wird diesen Bei-
trägen voll Rechnung getragen.

c) Die Entscheidungen der Gemeinschaft, die nicht den Gesamthaushalt der
Gemeinschaft betreffen und die sich unmittelbar oder mittelbar auf ein
Rahmenprogramm, ein Sonderprogramm, ein Projekt oder eine andere
Aktion auswirken, an denen sich EFTA-Staaten aufgrund einer Ent-
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scheidung nach diesem Abkommen beteiligen, werden gemäss Art. 79
Abs. 3 getroffen. Die Bedingungen der weiteren Beteiligung an den
betreffenden Massnahmen können von dem Gemeinsamen EWR-Aus-
schuss gemäss Art. 86 überprüft werden.

d) Bei der Projektvorbereitung haben die Institutionen, Unternehmen,
Organisationen und Angehörigen der EFTA-Staaten im Rahmen der
Programme und anderen Aktionen der Gemeinschaft die gleichen
Rechte und Pflichten wie die Institutionen, Unternehmen, Organisa-
tionen und Angehörigen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Das
gleiche gilt sinngemäss im Rahmen der jeweiligen Aktionen für die Teil-
nehmer am Austausch zwischen EG-Mitgliedstaaten und EFTA-
Staaten.

e) Die EFTA-Staaten, ihre Einrichtungen, Unternehmen, Organisationen
und Angehörigen haben hinsichtlich der Verbreitung, Bewertung und
Verwertung von Ergebnissen die gleichen Rechte und Pflichten wie die
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, ihre Institutionen, Unternehmen,
Organisationen und Angehörigen.

f) Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Einklang mit ihren jeweiligen
Regelungen und Vorschriften die Mobilität der Teilnehmer an den Pro-
grammen und anderen Aktionen im erforderlichen Umfang zu erleich-
tern.

Art. 82

1) Ist mit der in diesem Teil vorgesehenen Zusammenarbeit eine finanzi-
elle Beteiligung der EFTA-Staaten verbunden, so gestaltet sich diese je nach
Fall wie folgt:
a) Der Beitrag der EFTA-Staaten aufgrund ihrer Beteiligung an Mass-

nahmen der Gemeinschaft berechnet sich proportional
- zu den Verpflichtungsermächtigungen und
- zu den Zahlungsermächtigungen,

die für die Gemeinschaft jährlich in den jeweiligen Haushaltsposten
für die betreffenden Massnahmen im Gesamthaushaltsplan der Gemein-
schaft veranschlagt sind.

Der Proportionalitätsfaktor, der die Höhe der Beteiligung der EFTA-
Staaten bestimmt, ist die Summe der Zahlen, die das jeweilige Verhältnis
wiedergeben zwischen dem Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen
jedes einzelnen EFTA-Staates einerseits und der Summe der Bruttoin-
landsprodukte zu Marktpreisen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
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und des betreffenden EFTA-Staates andererseits. Dieser Faktor wird
für jedes Haushaltsjahr auf der Grundlage der neuesten Statistiken
berechnet.

Der Beitrag der EFTA-Staaten wird sowohl bei den Verpflichtungser-
mächtigungen als auch bei den Zahlungsermächtigungen zusätzlich zu
den Beträgen bereitgestellt, die für die Gemeinschaft in dem jeweiligen
Posten für die betreffenden Massnahmen im Gesamthaushaltsplan ver-
anschlagt sind.

Die jährlich zu zahlenden Beiträge der EFTA-Staaten werden auf der
Grundlage der Zahlungsermächtigungen festgesetzt.

Weder Verpflichtungen, die die Gemeinschaft eingegangen war, bevor
die Beteiligung der EFTA-Staaten an den betreffenden Massnahmen auf-
grund dieses Abkommens in Kraft getreten ist, noch hierauf geleistete
Zahlungen begründen eine Beitragspflicht der EFTA-Staaten.

b) Der finanzielle Beitrag der EFTA-Staaten aufgrund ihrer Beteiligung
an bestimmten Projekten oder anderen Massnahmen beruht auf dem
Grundsatz, dass jede Vertragspartei ihre eigenen Kosten trägt und einen
angemessenen Beitrag zur Deckung der Gemeinkosten der Gemein-
schaft leistet, den der Gemeinsame EWR-Ausschuss festsetzt.

c) Der Gemeinsame EWR-Ausschuss fasst die notwendigen Beschlüsse
über den Beitrag der Vertragsparteien zu den Kosten der betreffenden
Massnahme.

2) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel sind in Proto-
koll 32 im einzelnen niedergelegt.

Art. 83

Unter Beachtung der Erfordernisse der Vertraulichkeit, die vom
Gemeinsamen EWR-Ausschuss festgelegt werden, haben die EFTA-Staaten
im Falle der Zusammenarbeit in Form eines Informationsaustauschs zwi-
schen Behörden das gleiche Informationsrecht und die gleiche Informati-
onspflicht wie die EG-Mitgliedstaaten.

Art. 84

Die Bestimmungen über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen
sind in Protokoll 31 niedergelegt.

Art. 85

EWR Abkommen (EWRA) 0.110

Fassung: 01.08.2016 33



Soweit in Protokoll 31 nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Zusam-
menarbeit, die zwischen der Gemeinschaft und einzelnen EFTA-Staaten in
den in Art. 78 aufgeführten Bereichen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Abkommens bereits bestand, nach diesem Zeitpunkt die einschlä-
gigen Bestimmungen dieses Teils und des Protokolls 31.

Art. 86

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss fasst nach Massgabe des Teils VII
alle für die Durchführung der Art. 78 bis 85 und der daraus abgeleiteten
Massnahmen erforderlichen Beschlüsse, wozu unter anderem die Ergän-
zung oder Anpassung des Protokolls 31 wie auch der Erlass von für die
Durchführung des Art. 85 erforderlichen Übergangsregelungen gehören
kann.

Art. 87

Die Vertragsparteien unternehmen die notwendigen Schritte, um die
Zusammenarbeit bei Massnahmen der Gemeinschaft in Bereichen, die nicht
in Art. 78 aufgeführt sind, zu entwickeln, zu verstärken oder zu erweitern,
wenn eine derartige Zusammenarbeit geeignet erscheint, einen Beitrag zur
Verwirklichung der Ziele dieses Abkommens zu leisten, oder nach Ansicht
der Vertragsparteien auf sonstige Weise im gegenseitigen Interesse liegt.
Dazu kann gehören, dass Art. 78 durch Einbeziehung weiterer Bereiche
ergänzt wird.

Art. 88

Unbeschadet der Bestimmungen anderer Teile dieses Abkommens hin-
dern die Bestimmungen dieses Teils eine Vertragspartei nicht daran, unab-
hängig Massnahmen vorzubereiten, zu ergreifen und durchzuführen.
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Teil VII

Institutionelle BestimmungenInstitutionelle Bestimmungen

Kapitel 1

Struktur der AssoziationStruktur der Assoziation

Abschnitt 1

Der EWR-RatDer EWR-Rat

Art. 89

1) Es wird ein EWR-Rat eingesetzt. Er hat insbesondere die Aufgabe,
die politischen Anstösse für die Durchführung dieses Abkommens zu geben
und die allgemeinen Leitlinien für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss fest-
zulegen.

Zu diesem Zweck bewertet der EWR-Rat das allgemeine Funktionieren und
die Entwicklung des Abkommens. Er trifft die politischen Entscheidungen,
die zu Änderungen des Abkommens führen.

2) Die Vertragsparteien können - hinsichtlich der Gemeinschaft und
der EG-Mitgliedstaaten innerhalb des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs -
eine Frage, die zu einer Schwierigkeit führen kann, nach ihrer Erörterung
im Gemeinsamen EWR-Ausschuss oder in besonders dringenden Fällen
unmittelbar im EWR-Rat zur Sprache bringen.

3) Der EWR-Rat gibt sich durch Beschluss eine Geschäftsordnung.

Art. 90

1) Der EWR-Rat besteht aus den Mitgliedern des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften und Mitgliedern der EG-Kommission sowie je
einem Mitglied der Regierung jedes EFTA-Staates.

Die Mitglieder des EWR-Rates können sich nach Massgabe der in seiner
Geschäftsordnung festzulegenden Bestimmungen vertreten lassen.

2) Der EWR-Rat fasst seine Beschlüsse im Einvernehmen zwischen der
Gemeinschaft einerseits und den EFTA-Staaten andererseits.

Art. 91
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1) Der Vorsitz im EWR-Rat liegt abwechselnd für jeweils sechs Monate
bei einem Mitglied des Rates der Europäischen Gemeinschaften und bei
einem Mitglied der Regierung eines EFTA-Staates.

2) Der EWR-Rat wird zweimal jährlich von seinem Präsidenten einbe-
rufen. Der EWR-Rat tritt nach Massgabe seiner Geschäftsordnung ferner
zusammen, sooft die Umstände dies erfordern.

Abschnitt 2

Der Gemeinsame EWR-AusschussDer Gemeinsame EWR-Ausschuss

Art. 92

1) Es wird ein Gemeinsamer EWR-Ausschuss eingesetzt. Er gewähr-
leistet die wirksame Durchführung und Anwendung dieses Abkommens.
Zu diesem Zweck führt er einen Meinungs- und Informationsaustausch und
fasst in den in diesem Abkommen vorgesehenen Fällen Beschlüsse.

2) Im Gemeinsamen EWR-Ausschuss beraten die Vertragsparteien -
hinsichtlich der Gemeinschaft und der EG-Mitgliedstaaten innerhalb des
jeweiligen Zuständigkeitsbereichs - über eine das Abkommen betreffende
Frage, die zu Schwierigkeiten führen kann und die von einer der Vertrags-
parteien zur Sprache gebracht wird.

3) Der Gemeinsame EWR-Ausschuss gibt sich durch Beschluss eine
Geschäftsordnung.

Art. 93

1) Der Gemeinsame EWR-Ausschuss besteht aus Vertretern der Ver-
tragsparteien.

2) Der Gemeinsame EWR-Ausschuss fasst seine Beschlüsse im Einver-
nehmen zwischen der Gemeinschaft einerseits und den mit einer Stimme
sprechenden EFTA-Staaten andererseits.

Art. 94

1) Der Vorsitz im Gemeinsamen EWR-Ausschuss liegt abwechselnd für
jeweils sechs Monate bei dem Vertreter der Gemeinschaft, d.h. der EG-
Kommission, und bei einem Vertreter eines der EFTA-Staaten.

2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben tritt der Gemeinsame EWR-Aus-
schuss grundsätzlich mindestens einmal monatlich zusammen. Er wird nach
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Massgabe seiner Geschäftsordnung ferner von seinem Präsidenten oder auf
Antrag einer Vertragspartei einberufen.

3) Der Gemeinsame EWR-Ausschuss kann die Einsetzung von Unter-
ausschüssen oder Arbeitsgruppen beschliessen, die ihn bei der Erfüllung
seiner Aufgaben unterstützen. Der Gemeinsame EWR-Ausschuss legt in
seiner Geschäftsordnung Zusammensetzung und Arbeitsweise dieser
Unterausschüsse und Arbeitsgruppen fest. Die Aufgaben dieser Gremien
werden für jeden Einzelfall vom Gemeinsamen EWR-Ausschuss festgelegt.

4) Der Gemeinsame EWR-Ausschuss erstellt einen Jahresbericht über
das Funktionieren und die Entwicklung dieses Abkommens.

Abschnitt 3

Die parlamentarische ZusammenarbeitDie parlamentarische Zusammenarbeit

Art. 95

1) Es wird ein Gemeinsamer Parlamentarischer EWR-Ausschuss einge-
setzt. Er besteht zu gleichen Teilen aus Mitgliedern des Europäischen Par-
laments einerseits und aus Mitgliedern der Parlamente der EFTA-Staaten
andererseits. Die Gesamtzahl der Ausschussmitglieder ist in der Satzung in
Protokoll 36 festgelegt.

2) Der Gemeinsame Parlamentarische EWR-Ausschuss hält seine Sit-
zungen nach Massgabe der in Protokoll 36 festgelegten Bestimmungen
abwechselnd in der Gemeinschaft und in einem EFTA-Staat ab.

3) Der Gemeinsame Parlamentarische EWR-Ausschuss trägt durch
Dialog und Beratung zu einer besseren Verständigung zwischen der
Gemeinschaft und den EFTA-Staaten in den unter dieses Abkommen fal-
lenden Bereichen bei.

4) Der Gemeinsame Parlamentarische EWR-Ausschuss kann je nach
Zweckmässigkeit Stellungnahmen in Form von Berichten oder Entschlies-
sungen abgeben. Insbesondere prüft er den vom Gemeinsamen EWR-Aus-
schuss gemäss Art. 94 Abs. 4 erstellten Jahresbericht über das Funktionieren
und die Entwicklung dieses Abkommens.

5) Der Präsident des EWR-Rates kann vor dem Gemeinsamen Parla-
mentarischen EWR-Ausschuss auftreten, um von diesem gehört zu werden.

6) Der Gemeinsame Parlamentarische EWR-Ausschuss gibt sich eine
Geschäftsordnung.
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Abschnitt 4

Die Zusammenarbeit zwischen den Wirtschafts- und SozialpartnernDie Zusammenarbeit zwischen den Wirtschafts- und Sozialpartnern

Art. 96

1) Die Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses und anderer
Gremien, die die Sozialpartner in der Gemeinschaft vertreten, sowie die
Mitglieder der entsprechenden Gremien in den EFTA-Staaten bemühen
sich, ihre Kontakte zu verstärken sowie in organisierter und regelmässiger
Weise zusammenzuarbeiten, um das Bewusstsein für die wirtschaftlichen
und sozialen Aspekte der zunehmenden Verflechtung der Volkswirt-
schaften der Vertragsparteien und deren Interessen im Rahmen des EWR zu
fördern.

2) Zu diesem Zweck wird ein Beratender EWR-Ausschuss eingesetzt. Er
besteht zu gleichen Teilen aus Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses der Gemeinschaft und des Beratenden Ausschusses der EFTA. Der
Beratende EWR-Ausschuss kann je nach Zweckmässigkeit Stellungnahmen
in Form von Berichten oder Entschliessungen abgeben.

3) Der Beratende EWR-Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Kapitel 2

BeschlussfassungsverfahrenBeschlussfassungsverfahren

Art. 97

Dieses Abkommen berührt nicht das Recht jeder Vertragspartei, unter
Beachtung des Grundsatzes der Nicht-Diskriminierung und nach Unter-
richtung der übrigen Vertragsparteien ihre internen Rechtsvorschriften in
den unter dieses Abkommen fallenden Bereichen zu ändern,
- sofern der Gemeinsame EWR-Ausschuss feststellt, dass die geänderten

Rechtsvorschriften das gute Funktionieren dieses Abkommens nicht
beeinträchtigen, oder

- sofern das Verfahren nach Art. 98 abgeschlossen ist.

Art. 98

Die Anhänge zu diesem Abkommen sowie die Protokolle 1 bis 7, 9,
10, 11, 19 bis 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41 und 47 können je nach Fall durch
Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses gemäss Art. 93 Abs. 2 und
den Art. 99, 100, 102 und 103 geändert werden.
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Art. 99

1) Sobald die EG-Kommission neue Rechtsvorschriften in einem unter
dieses Abkommen fallenden Bereich ausarbeitet, holt sie auf informellem
Wege den Rat von Sachverständigen der EFTA-Staaten ein, so wie sie bei
der Ausarbeitung ihrer Vorschläge den Rat von Sachverständigen der EG-
Mitgliedstaaten einholt.

2) Wenn die EG-Kommission dem Rat der Europäischen Gemein-
schaften ihren Vorschlag übermittelt, übermittelt sie den EFTA-Staaten
Abschriften davon.

Auf Antrag einer Vertragspartei findet im Gemeinsamen EWR-Ausschuss
ein erster Meinungsaustausch statt.

3) In den wichtigen Abschnitten der der Beschlussfassung des Rates der
Europäischen Gemeinschaften vorausgehenden Phase konsultieren die Ver-
tragsparteien einander auf Antrag einer Vertragspartei im Rahmen eines ste-
tigen Informations- und Konsultationsprozesses erneut im Gemeinsamen
EWR-Ausschuss.

4) Während der Informations- und Konsultationsphase arbeiten die Ver-
tragsparteien nach Treu und Glauben zusammen, um die Beschlussfassung
im Gemeinsamen EWR-Ausschuss am Ende dieses Prozesses zu erleichtern.

Art. 100

Die EG-Kommission gewährleistet, dass Sachverständige der EFTA-
Staaten je nach Bereich so weitgehend wie möglich an der Ausarbeitung
jener Massnahmenentwürfe beteiligt werden, die anschliessend den Aus-
schüssen zu unterbreiten sind, die die EG-Kommission bei der Ausübung
ihrer Durchführungsbefugnisse unterstützen. In diesem Zusammenhang
zieht die EG-Kommission bei der Ausarbeitung von Massnahmenent-
würfen Sachverständige der EFTA-Staaten auf derselben Grundlage heran
wie Sachverständige der EG-Mitgliedstaaten.

In den Fällen, in denen der Rat der Europäischen Gemeinschaften nach dem
für den beteiligten Ausschuss geltenden Verfahren mit dem Entwurf befasst
wird, übermittelt die EG-Kommission dem Rat der Europäischen Gemein-
schaften die Stellungnahmen der Sachverständigen der EFTA-Staaten.

Art. 101
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1) An den Arbeiten von Ausschüssen, die weder unter Art. 81 noch
unter Art. 100 fallen, werden Sachverständige aus EFTA-Staaten beteiligt,
wenn dies für das gute Funktionieren dieses Abkommens erforderlich ist.

Diese Ausschüsse sind in Protokoll 37 aufgeführt. Die Modalitäten einer
solchen Beteiligung sind in den Protokollen und Anhängen festgelegt, die
sich mit dem jeweiligen Sachgebiet befassen.

2) Gelangen die Vertragsparteien zu der Auffassung, dass eine solche
Beteiligung auf andere Ausschüsse, die ähnliche Merkmale aufweisen, aus-
gedehnt werden sollte, so kann der Gemeinsame EWR-Ausschuss das Pro-
tokoll 37 ändern.

Art. 102

1) Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit und der Homogenität des
EWR fasst der Gemeinsame EWR-Ausschuss Beschlüsse zur Änderung
eines Anhangs zu diesem Abkommen so bald wie möglich nach Erlass der
entsprechenden neuen Rechtsvorschriften durch die Gemeinschaft, damit
diese Gemeinschaftsvorschriften und die Änderungen der Anhänge zu
diesem Abkommen gleichzeitig angewendet werden können. Zu diesem
Zweck unterrichtet die Gemeinschaft, wenn sie einen Rechtsakt auf einem
unter dieses Abkommen fallenden Sachgebiet erlässt, so bald wie möglich
die übrigen Vertragsparteien im Gemeinsamen EWR-Ausschuss.

2) Der Gemeinsame EWR-Ausschuss beurteilt, welcher Teil eines
Anhangs zu diesem Abkommen von den neuen Rechtsvorschriften unmit-
telbar berührt wird.

3) Die Vertragsparteien setzen alles daran, in Fragen, die dieses
Abkommen berühren, Einvernehmen zu erzielen.

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss setzt insbesondere alles daran, eine für
beide Seiten annehmbare Lösung zu finden, wenn sich in einem Bereich, der
in den EFTA-Staaten in die Zuständigkeit des Gesetzgebers fällt, ein ernstes
Problem ergibt.

4) Kann trotz Anwendung des Abs. 3 kein Einvernehmen über eine
Änderung eines Anhangs zu diesem Abkommen erzielt werden, so prüft
der Gemeinsame EWR-Ausschuss alle sonstigen Möglichkeiten, das gute
Funktionieren dieses Abkommens aufrechtzuerhalten; zu diesem Zweck
kann er die erforderlichen Beschlüsse fassen, einschliesslich der Möglichkeit
der Anerkennung der Gleichwertigkeit der Rechtsvorschriften. Ein solcher
Beschluss wird bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab der Befas-
sung des Gemeinsamen EWR-Ausschusses oder bis zum Inkrafttreten der
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entsprechenden Gemeinschaftsvorschriften gefasst, falls dieser Zeitpunkt
später liegt.

5) Hat der Gemeinsame EWR-Ausschuss bis zum Ablauf der Frist des
Abs. 4 keinen Beschluss über eine Änderung eines Anhangs zu diesem
Abkommen gefasst, so gelten dessen von den neuen Vorschriften berührten
Teile in dem gemäss Abs. 2 festgelegten Umfang als vorläufig ausser Kraft
gesetzt, es sei denn, der Gemeinsame EWR-Ausschuss beschliesst etwas
anderes. Eine solche vorläufige Ausserkraftsetzung wird sechs Monate nach
Ablauf der Frist des Abs. 4 wirksam, keinesfalls jedoch vor dem Zeitpunkt,
zu dem der entsprechende EG-Rechtsakt in der Gemeinschaft zur Durch-
führung kommt. Der Gemeinsame EWR-Ausschuss setzt seine Bemü-
hungen fort, Einvernehmen über eine für beide Seiten annehmbare Lösung
zu erzielen, damit die vorläufige Ausserkraftsetzung so bald wie möglich
aufgehoben werden kann.

6) Die praktischen Folgen der vorläufigen Ausserkraftsetzung gemäss
Abs. 5 werden im Gemeinsamen EWR-Ausschuss erörtert. Die gemäss
diesem Abkommen bereits begründeten Rechte und Pflichten von Privat-
personen und Marktteilnehmern bleiben unberührt. Die Vertragsparteien
beschliessen gegebenenfalls über Anpassungen, die infolge der vorläufigen
Ausserkraftsetzung notwendig werden.

Art. 103

1) Wird ein Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses für eine
Vertragspartei erst nach Erfüllung verfassungsrechtlicher Anforderungen
verbindlich, so tritt der Beschluss, falls er ein Datum enthält, zu diesem
Zeitpunkt in Kraft, sofern die betreffende Vertragspartei den übrigen Ver-
tragsparteien bis zu diesem Zeitpunkt mitgeteilt hat, dass die verfassungs-
rechtlichen Anforderungen erfüllt sind.

Liegt eine solche Mitteilung bis zu dem betreffenden Zeitpunkt nicht vor,
so tritt der Beschluss am ersten Tag des zweiten Monats nach der letzten
Mitteilung in Kraft.

2) Liegt eine solche Mitteilung bei Ablauf einer Frist von sechs Monaten
nach der Beschlussfassung des Gemeinsamen EWR-Ausschusses nicht vor,
so wird der Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses bis zur Erfül-
lung der verfassungsrechtlichen Anforderungen vorläufig angewendet, es
sei denn, eine Vertragspartei teilt mit, dass eine solche vorläufige Anwen-
dung nicht möglich ist. In letzterem Fall oder falls eine Vertragspartei die
Nichtratifikation eines Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
mitteilt, wird die in Art. 102 Abs. 5 vorgesehene vorläufige Ausserkraftset-
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zung einen Monat nach der Mitteilung wirksam, keinesfalls jedoch vor dem
Zeitpunkt, zu dem der entsprechende EG-Rechtsakt in der Gemeinschaft
zur Durchführung kommt.

Art. 104

Sofern in diesem Abkommen nichts anderes vorgesehen ist, sind die
Beschlüsse, die der Gemeinsame EWR-Ausschuss in den in diesem
Abkommen vorgesehenen Fällen fasst, ab dem Zeitpunkt ihres Inkrafttre-
tens für die Vertragsparteien verbindlich; diese treffen die erforderlichen
Massnahmen, um die Durchführung und Anwendung dieser Beschlüsse
sicherzustellen.

Kapitel 3

Homogenität, Überwachungsverfahrenund StreitbeilegungHomogenität, Überwachungsverfahrenund Streitbeilegung

Abschnitt 1

HomogenitätHomogenität

Art. 105

1) In Verfolgung des Ziels der Vertragsparteien, eine möglichst einheit-
liche Auslegung des Abkommens und der gemeinschaftsrechtlichen Bestim-
mungen, die in ihrem wesentlichen Gehalt in das Abkommen übernommen
werden, zu erreichen, wird der Gemeinsame EWR-Ausschuss nach Mass-
gabe dieses Artikels tätig.

2) Der Gemeinsame EWR-Ausschuss verfolgt ständig die Entwicklung
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften
und des in Art. 108 Abs. 2 genannten EFTA-Gerichtshofs. Zu diesem
Zweck werden die Urteile dieser Gerichte dem Gemeinsamen EWR-Aus-
schuss übermittelt; dieser setzt sich dafür ein, dass die homogene Auslegung
des Abkommens gewahrt bleibt.

3) Gelingt es dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss nicht, innerhalb von
zwei Monaten, nachdem ihm eine Abweichung in der Rechtsprechung der
beiden Gerichte vorgelegt wurde, die homogene Auslegung des Abkom-
mens zu wahren, so können die Verfahren des Art. 111 angewendet werden.

Art. 106
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Um eine möglichst einheitliche Auslegung dieses Abkommens bei voller
Wahrung der Unabhängigkeit der Gerichte zu gewährleisten, richtet der
Gemeinsame EWR-Ausschuss ein System für den Austausch von Informa-
tionen über Urteile des EFTA-Gerichtshofs, des Gerichtshofs der Europäi-
schen Gemeinschaften und des Gerichts erster Instanz der Europäischen
Gemeinschaften sowie der Gerichte letzter Instanz der EFTA-Staaten ein.
Dieses System umfasst:
a) die Übermittlung von Urteilen der genannten Gerichte an den Kanzler

des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, die die Auslegung
und Anwendung dieses Abkommens oder des Vertrages zur Gründung
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des Vertrages über die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl in ihrer
geänderten oder ergänzten Fassung sowie der aufgrund dieser Verträge
erlassenen Rechtsakte zum Gegenstand haben, soweit sie Bestimmungen
betreffen, die mit denen dieses Abkommens in ihrem wesentlichen
Gehalt identisch sind;

b) die Klassifizierung dieser Urteile durch den Kanzler des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften; dazu gehört auch, soweit notwendig, die
Anfertigung und Veröffentlichung von Übersetzungen und Zusammen-
fassungen;

c) die Übermittlung der betreffenden Dokumente an die zuständigen von
den einzelnen Vertragsparteien zu bestimmenden nationalen Behörden
durch den Kanzler des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften.

Art. 107

Die EFTA-Staaten können einem Gericht oder Gerichtshof gestatten,
den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu ersuchen, über die
Auslegung einer EWR-Bestimmung zu entscheiden; die Bestimmungen
hierüber sind in Protokoll 34 festgelegt.

Abschnitt 2

ÜberwachungsverfahrenÜberwachungsverfahren

Art. 108

1) Die EFTA-Staaten setzen ein unabhängiges Überwachungsorgan
(EFTA-Überwachungsbehörde) ein und führen ähnliche Verfahren ein, wie
sie in der Gemeinschaft bestehen; dazu gehören auch Verfahren, durch die
die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Abkommen gewährleistet
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wird, und solche, mit denen die Rechtmässigkeit der Rechtsakte der EFTA-
Überwachungsbehörde auf dem Gebiet des Wettbewerbs kontrolliert wird.

2) Die EFTA-Staaten setzen einen Gerichtshof (EFTA-Gerichtshof) ein.

Der EFTA-Gerichtshof ist aufgrund einer besonderen Vereinbarung zwi-
schen den EFTA-Staaten hinsichtlich der Anwendung dieses Abkommens
insbesondere zuständig für:
a) Klagen wegen des die EFTA-Staaten betreffenden Überwachungsverfah-

rens,
b) Rechtsmittel gegen Entscheidungen der EFTA-Überwachungsbehörde

in Wettbewerbssachen,
c) die Beilegung von Streitigkeiten zwischen zwei oder mehr EFTA-Staaten.

Art. 109

1) Die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Abkommen wird
einerseits durch die EFTA-Überwachungsbehörde und andererseits durch
die EG-Kommission im Einklang mit dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und diesem Abkommen über-
wacht.7

2) Um eine einheitliche Überwachung im gesamten EWR zu gewähr-
leisten, arbeiten die EFTA-Überwachungsbehörde und die EG-Kommis-
sion zusammen, tauschen Informationen aus und konsultieren einander in
Fragen der Überwachungspolitik und in Einzelfällen.

3) Die EG-Kommission und die EFTA-Überwachungsbehörde nehmen
Beschwerden entgegen, die die Anwendung dieses Abkommens betreffen.
Sie setzen einander von den eingegangenen Beschwerden in Kenntnis.

4) Jedes Organ prüft die unter seine Zuständigkeit fallenden
Beschwerden und übermittelt dem anderen Organ die Beschwerden, die
unter dessen Zuständigkeit fallen.

5) Treten zwischen den beiden Organen Meinungsverschiedenheiten
über das Vorgehen in einem Beschwerdefall oder über das Ergebnis der Prü-
fung auf, so kann jedes Organ die Sache an den Gemeinsamen EWR-Aus-
schuss verweisen, der sich nach Massgabe des Art. 111 damit befasst.

Art. 110

Entscheidungen der EFTA-Überwachungsbehörde und der EG-Kom-
mission aufgrund dieses Abkommens, die eine Zahlung auferlegen, sind
vollstreckbare Titel; dies gilt nicht gegenüber Staaten. Dasselbe gilt für ent-
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sprechende Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, des
Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften und des EFTA-
Gerichtshofs aufgrund dieses Abkommens.

Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozess-
rechts des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. Die Vollstre-
ckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit
des Titels erstreckt, von der Behörde erteilt, die jede Vertragspartei zu
diesem Zweck bestimmt, und wird den anderen Vertragsparteien, der
EFTA-Überwachungsbehörde, der EG-Kommission, dem Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften und dem EFTA-Gerichtshof bekanntge-
geben.

Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betreibenden
Partei erfüllt, so kann diese die Zwangsvollstreckung nach dem Recht des
Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfinden soll,
betreiben, indem sie die zuständige Behörde unmittelbar anruft.

Die Zwangsvollstreckung von Entscheidungen der EG-Kommission, des
Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften oder des
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kann nur durch eine Ent-
scheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften einstweilig
eingestellt werden; die Zwangsvollstreckung von Entscheidungen der
EFTA-Überwachungsbehörde oder des EFTA-Gerichtshofs kann nur
durch eine Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs einstweilig eingestellt
werden. Für die Prüfung von Beschwerden betreffend die Ordnungsmäs-
sigkeit der Vollstreckungsmassnahmen sind jedoch die Gerichte der betref-
fenden Staaten zuständig.

Abschnitt 3

StreitbeilegungStreitbeilegung

Art. 111

1) In Streitsachen über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkom-
mens kann die Gemeinschaft oder ein EFTA-Staat gemäss den nachste-
henden Bestimmungen den Gemeinsamen EWR-Ausschuss anrufen.

2) Der Gemeinsame EWR-Ausschuss kann den Streit beilegen. Ihm
werden alle Informationen zur Verfügung gestellt, die für eine eingehende
Untersuchung der Lage von Nutzen sein können, damit eine annehmbare
Lösung gefunden werden kann. Zu diesem Zweck untersucht der Gemein-
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same EWR-Ausschuss alle Möglichkeiten, das gute Funktionieren des
Abkommens aufrechtzuerhalten.

3) Betrifft die Streitigkeit die Auslegung von Bestimmungen dieses
Abkommens, die in ihrem wesentlichen Gehalt identisch sind mit entspre-
chenden Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, des Vertrags über die Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl oder der aufgrund dieser Verträge
erlassenen Rechtsakte, und wird die Streitigkeit nicht innerhalb von drei
Monaten nach der Anrufung des Gemeinsamen EWR-Ausschusses beige-
legt, so können die an dem Streit beteiligten Vertragsparteien vereinbaren,
den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften um eine Entscheidung
über die Auslegung der einschlägigen Bestimmungen zu ersuchen.
Hat der Gemeinsame EWR-Ausschuss in einer solchen Streitigkeit inner-
halb von sechs Monaten nach der Einleitung dieses Verfahrens keine Einig-
keit über eine Lösung erzielt oder haben die Streitparteien bis dahin nicht
beschlossen, eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften einzuholen, so kann eine Vertragspartei zum Ausgleich
etwaiger Ungleichgewichte
- entweder nach dem Verfahren des Art. 113 eine Schutzmassnahme gemäss

Art. 112 Abs. 2 ergreifen,
- oder Art. 102 sinngemäss anwenden.

4) Betrifft der Streit den Umfang oder die Dauer von Schutzmassnahmen
gemäss Art. 111 Abs. 3 oder Art. 112 oder die Angemessenheit von Aus-
gleichsmassnahmen gemäss Art. 114 und gelingt es dem Gemeinsamen
EWR-Ausschuss nicht, den Streit innerhalb von drei Monaten, nachdem
er angerufen wurde, beizulegen, so kann jede Vertragspartei den Streitfall
gemäss den Verfahren des Protokolls 33 dem Schiedsgericht unterbreiten.
Fragen, die die Auslegung der in Abs. 3 genannten Bestimmungen dieses
Abkommens betreffen, dürfen in einem solchen Verfahren nicht behandelt
werden. Der Schiedsspruch ist für die Streitparteien verbindlich.

Kapitel 4

SchutzmassnahmenSchutzmassnahmen

Art. 112

1) Treten ernstliche wirtschaftliche, gesellschaftliche oder ökologische
Schwierigkeiten sektoraler oder regionaler Natur auf und ist damit zu
rechnen, dass sie anhalten, so kann eine Vertragspartei gemäss den Vor-
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aussetzungen und Verfahren des Art. 113 einseitig geeignete Massnahmen
treffen.

2) Diese Schutzmassnahmen sind in ihrem Anwendungsbereich und
ihrer Dauer auf das für die Behebung der Schwierigkeiten unbedingt erfor-
derliche Mass zu beschränken. Es sind vorzugsweise Massnahmen zu
wählen, die das Funktionieren dieses Abkommens so wenig wie möglich
stören.

3) Die Schutzmassnahmen gelten gegenüber allen Vertragsparteien.

Art. 113

1) Eine Vertragspartei, die Schutzmassnahmen nach Art. 112 in Erwä-
gung zieht, teilt dies über den Gemeinsamen EWR-Ausschuss unverzüglich
den anderen Vertragsparteien mit und stellt alle sachdienlichen Informa-
tionen zur Verfügung.

2) Die Vertragsparteien nehmen unverzüglich Konsultationen im
Gemeinsamen EWR-Ausschuss auf, um eine allseits annehmbare Lösung zu
finden.

3) Die betreffende Vertragspartei darf Schutzmassnahmen erst nach
Ablauf eines Monats nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe nach Abs. 1
treffen, es sei denn, das Konsultationsverfahren nach Abs. 2 wurde vor
Ablauf der genannten Frist abgeschlossen. Schliessen aussergewöhnliche
Umstände, die ein sofortiges Eingreifen erfordern, eine vorherige Prüfung
aus, so darf die betreffende Vertragspartei unverzüglich die für die Behe-
bung der Schwierigkeiten unbedingt erforderlichen Schutzmassnahmen
treffen.

In der Gemeinschaft werden die Schutzmassnahmen von der EG-Kommis-
sion getroffen.

4) Die betreffende Vertragspartei teilt diese Massnahmen unverzüglich
dem Gemeinsamen EWR-Ausschuss mit und stellt alle sachdienlichen
Informationen zur Verfügung.

5) Über die getroffenen Schutzmassnahmen finden im Gemeinsamen
EWR-Ausschuss vom Zeitpunkt ihrer Einführung an alle drei Monate Kon-
sultationen mit dem Ziel statt, diese Massnahmen vor dem vorgesehenen
Ablauf ihrer Geltungsdauer aufzuheben oder ihren Anwendungsbereich zu
beschränken.

Jede Vertragspartei kann jederzeit beim Gemeinsamen EWR-Ausschuss die
Überprüfung dieser Massnahmen beantragen.
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Art. 114

1) Entsteht durch eine von einer Vertragspartei getroffene Schutzmass-
nahme ein Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten aus
diesem Abkommen, so kann jede andere Vertragspartei gegenüber dieser
Vertragspartei die angemessenen Ausgleichsmassnahmen treffen, die für die
Behebung des Ungleichgewichts unbedingt erforderlich sind. Es sind vor-
zugsweise Massnahmen zu wählen, die das Funktionieren des EWR so
wenig wie möglich stören.

2) Das Verfahren nach Art. 113 findet Anwendung.

Teil VIII

FinanzierungsmechanismusFinanzierungsmechanismus

Art. 115

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass im Hinblick auf die Förderung
einer beständigen und ausgewogenen Stärkung der Handels- und Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien gemäss Art. 1 das
Bedürfnis zur Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleich-
heiten zwischen ihren Regionen besteht. Sie nehmen in dieser Hinsicht die
einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens und die dazugehörigen
Protokolle, einschliesslich gewisser Regelungen betreffend Landwirtschaft
und Fischerei zur Kenntnis.

Art. 116

Die EFTA-Staaten richten einen Finanzierungsmechanismus ein, um
damit im Rahmen des EWR und zusätzlich zu den in dieser Hinsicht bereits
unternommenen Anstrengungen der Gemeinschaft zur Verwirklichung der
Ziele des Art. 115 beizutragen.

Art. 1178

Die Bestimmungen über die Finanzierungsmechanismen sind in Proto-
koll 38, Protokoll 38a, dem Addendum zu Protokoll 38a, Protokoll 38b,
dem Addendum zu Protokoll 38b und Protokoll 38c festgelegt.
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Teil IX

Allgemeine und SchlussbestimmungenAllgemeine und Schlussbestimmungen

Art. 118

1) Ist eine Vertragspartei der Auffassung, dass es im Interesse aller Ver-
tragsparteien liegt, die durch dieses Abkommen begründeten Beziehungen
durch Ausdehnung auf nicht darunter fallende Sachgebiete weiterzuent-
wickeln, so legt sie den anderen Vertragsparteien im EWR-Rat einen mit
Gründen versehenen Antrag vor. Der EWR-Rat kann den Gemeinsamen
EWR-Ausschuss beauftragen, den Antrag unter allen Gesichtspunkten zu
prüfen und einen Bericht zu erstellen.

Der EWR-Rat kann gegebenenfalls die politischen Beschlüsse für die Auf-
nahme von Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien fassen.

2) Die aus den Verhandlungen nach Abs. 1 hervorgehenden Abkommen
bedürfen der Ratifikation oder Genehmigung durch die Vertragsparteien
nach ihren eigenen Verfahren.

Art. 119

Die Anhänge und die für die Zwecke dieses Abkommens angepassten
Rechtsakte, auf die darin Bezug genommen wird, sowie die Protokolle sind
Bestandteil dieses Abkommens.

Art. 1209

Sofern in diesem Abkommen, insbesondere in den Protokollen 41 und
43, nichts anderes bestimmt ist, geht die Anwendung der Bestimmungen
dieses Abkommens den Bestimmungen bestehender bilateraler oder multi-
lateraler Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und einem EFTA-Staat oder mehreren EFTA-Staaten vor, soweit durch
dieses Abkommen dasselbe Sachgebiet geregelt ist.

Art. 121

Dieses Abkommen berührt nicht die Zusammenarbeit:
a) im Rahmen der nordischen Zusammenarbeit, soweit diese nicht das gute

Funktionieren dieses Abkommens beeinträchtigt;
b) im Rahmen der regionalen Union zwischen der Schweiz und Liech-

tenstein, soweit die Ziele dieser Union nicht durch die Anwendung
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dieses Abkommens erreicht werden und das gute Funktionieren dieses
Abkommens nicht beeinträchtigt wird.

c) Aufgehoben10

Art. 122

Die Vertreter, Delegierten und Sachverständigen der Vertragsparteien
sowie Beamte und sonstige Bedienstete, die im Rahmen dieses Abkommens
tätig werden, sind verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit
Auskünfte, die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht
preiszugeben; dies gilt insbesondere für Auskünfte über Unternehmen
sowie deren Geschäftsbeziehungen oder Kostenelemente.

Art. 123

Dieses Abkommen hindert eine Vertragspartei in keiner Weise daran,
Massnahmen zu ergreifen,
a) die ihres Erachtens erforderlich sind, um die Preisgabe von Auskünften

zu verhindern, die ihren wesentlichen Sicherheitsinteressen wider-
spricht;

b) die sich beziehen auf die Erzeugung von, oder den Handel mit, Waffen,
Munition und Kriegsmaterial oder sonstigen Waren, die für Verteidi-
gungszwecke oder für Forschung, Entwicklung oder Erzeugung für
Verteidigungszwecke unerlässlich sind, sofern diese Massnahmen die
Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der nicht eigens für militärische
Zwecke bestimmten Waren nicht beeinträchtigen;

c) die sie bei einer schwerwiegenden innerstaatlichen Störung der öffentli-
chen Ordnung, im Kriegsfall, bei einer ernsten, eine Kriegsgefahr dar-
stellenden internationalen Spannung oder in Erfüllung der Verpflich-
tungen, die sie im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Friedens und
der internationalen Sicherheit übernommen hat, für die eigene Sicherheit
als wesentlich erachtet.

Art. 124

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens stellen
die Vertragsparteien die Staatsangehörigen der EG-Mitgliedstaaten und der
EFTA-Staaten hinsichtlich ihrer Beteiligung am Kapital von Gesellschaften
im Sinne des Art. 34 den eigenen Staatsangehörigen gleich.

Art. 125
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Dieses Abkommen lässt die Eigentumsordnung der einzelnen Vertrags-
parteien unberührt.

Art. 126

1) Das Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der Vertrag zur Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft angewendet wird, und
nach Massgabe jenes Vertrages und für die Hoheitsgebiete Islands, des Fürs-
tentums Liechtenstein und des Königreichs Norwegen.11

2) Unbeschadet des Abs. 1 findet dieses Abkommen auf die Ålandinseln
keine Anwendung. Die Regierung Finnlands kann jedoch durch eine Erklä-
rung, die bei der Ratifikation dieses Abkommens beim Verwahrer zu hin-
terlegen ist, notifizieren, dass das Abkommen auf die genannten Inseln
unter den für die übrigen Teile Finnlands geltenden Voraussetzungen und
vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen Anwendung findet; der
Verwahrer übermittelt den Vertragsparteien eine beglaubigte Abschrift.
a) Dieses Abkommen berührt nicht die Anwendung der auf den Ålandin-

seln zu irgendeiner Zeit geltenden Bestimmungen über:
i) die Beschränkungen des Rechts für natürliche Personen, die nicht das

regionale Einwohnerrecht der Ålandinseln besitzen, und für juris-
tische Personen, ohne Genehmigung der zuständigen Behörden der
Ålandinseln Grundstücke auf den Ålandinseln zu erwerben und zu
besitzen;

ii) die Beschränkungen des Rechts für natürliche Personen, die nicht das
regionale Einwohnerrecht der Ålandinseln besitzen, oder für juris-
tische Personen, sich ohne Genehmigung der zuständigen Behörden
der Ålandinseln niederzulassen, und des Rechts, ohne eine solche
Genehmigung Dienstleistungen zu erbringen.

b) Die Rechte der Åländer in Finnland werden durch dieses Abkommen
nicht berührt.

c) Die Behörden der Ålandinseln behandeln alle natürlichen und juristi-
schen Personen der Vertragsparteien gleich.

Art. 127

Jede Vertragspartei kann von diesem Abkommen zurücktreten, sofern
sie dies mindestens zwölf Monate zuvor den übrigen Vertragsparteien
schriftlich mitteilt.
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Nach der Mitteilung des beabsichtigten Rücktritts treten die übrigen Ver-
tragsparteien unverzüglich zu einer diplomatischen Konferenz zusammen,
um zu erwägen, in welchen Punkten das Abkommen geändert werden muss.

Art. 128

1) Jeder europäische Staat, der Mitglied der Gemeinschaft wird, bean-
tragt, und die Schweizerische Eidgenossenschaft sowie jeder europäische
Staat, der Mitglied der EFTA wird, kann beantragen, Vertragspartei dieses
Abkommens zu werden. Der betreffende Staat richtet seinen Antrag an den
EWR-Rat.12

2) Die Bedingungen für eine solche Beteiligung werden durch ein
Abkommen zwischen den Vertragsparteien und dem antragstellenden Staat
geregelt. Das Abkommen bedarf der Ratifikation oder Genehmigung durch
alle Vertragsparteien nach ihren eigenen Verfahren.

Art. 129

1) Dieses Abkommen ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, eng-
lischer, finnischer, französischer, griechischer, isländischer, italienischer,
niederländischer, norwegischer, portugiesischer, schwedischer und spani-
scher Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich
ist.

Infolge der Erweiterungen des Europäischen Wirtschaftsraums sind die
Fassungen dieses Abkommens in bulgarischer, estnischer, kroatischer, letti-
scher, litauischer, maltesischer, polnischer, rumänischer, slowakischer, slo-
wenischer, tschechischer und ungarischer Sprache gleichermassen verbind-
lich.

Der Wortlaut der Rechtsakte, auf die in den Anhängen Bezug genommen
wird, ist in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Fas-
sung in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, estnischer, finnischer,
französischer, griechischer, italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer,
maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer,
schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer und
ungarischer Sprache gleichermassen verbindlich und wird für die Authen-
tifizierung in isländischer und norwegischer Sprache abgefasst und in der
EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht.13

2) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation oder Genehmigung durch
die Vertragsparteien gemäss ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften.
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Es wird beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Gemein-
schaften hinterlegt; dieses übermittelt den anderen Vertragsparteien eine
beglaubigte Abschrift.

Die Ratifikations- bzw. Genehmigungsurkunden werden beim General-
sekretariat des Rates der Europäischen Gemeinschaften hinterlegt; dieses
notifiziert die anderen Vertragsparteien davon.

3) Dieses Abkommen tritt zu dem Zeitpunkt und unter den Vorausset-
zungen in Kraft, die im Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den
Europäischen Wirtschaftsraum vorgesehen sind.14

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre
Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Geschehen zu Porto am 2. Mai 1992

(Es folgen die Unterschriften)
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1 Präambel abgeändert durch LGBl. 2014 Nr. 95.

2 Art. 2 Bst. b abgeändert durch LGBl. 2007 Nr. 352.

3 Art. 2 Bst. c abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 249.

4 Art. 2 Bst. d eingefügt durch LGBl. 2005 Nr. 249.

5 Art. 2 Bst. e eingefügt durch LGBl. 2007 Nr. 352.

6 Art. 2 Bst. f abgeändert durch LGBl. 2014 Nr. 95.

7 Art. 109 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2005 Nr. 249.

8 Art. 117 abgeändert durch LGBl. 2016 Nr. 260.

9 Art. 120 abgeändert durch LGBl. 1995 Nr. 69.

10 Art. 121 Bst. c aufgehoben durch LGBl. 2005 Nr. 249.

11 Art. 126 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2007 Nr. 352.

12 Art. 128 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 1995 Nr. 69.

13 Art. 129 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2014 Nr. 95.

14 Art. 129 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 1995 Nr. 69.
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Zusammenfassung 

1. Der Handel Deutschlands mit dem Vereinigten Königreich ist makroökono-
misch von großer Bedeutung. Allein die deutschen Güterexporte in das Verei-
nigte Königreich (VK) betrugen im Jahr 2016 circa 86 Mrd. Euro; das sind 2,6%
des deutschen BIP. Inklusive der Dienstleistungsexporte schätzt das ifo Institut
für 2016 circa 116 Mrd. Euro; das sind insgesamt 3,7% des BIP. Der bilaterale Ex-
portüberschuss im Güterhandel betrug 2016 fast 51 Mrd. Euro; mehr als mit je-
dem anderen Handelspartner in der Welt. Dieser Saldo machte 1,6% des deut-
schen BIP aus. Abzüglich des negativen Saldos bei den Dienstleistungen liegt
der bilaterale Überschuss bei circa 1,4% des deutschen BIP. Eine Disruption des
Handels mit dem VK würde daher negative Wachstumseffekte mit sich bringen,
die nur mittelfristig und teilweise durch Handelsumlenkung neutralisiert wer-
den könnten.

2. Fahrzeuge, Pharma und Maschinenbau dominieren den deutschen Güterex-
port in das Vereinigte Königreich. Straßenfahrzeuge machen im Jahr 2016 fast
ein Drittel der deutschen Güterexporte in das VK aus (27 Mrd. €); die Exporte in
diesem Bereich sind seit 2008 sehr dynamisch (um 59%) gewachsen. Der Han-
delsüberschuss allein in diesem Sektor macht 0,7% des deutschen BIP aus (21
Mrd. €). Die Exporte der Maschinenbausektoren in das VK betragen gemeinsam
17 Mrd. €; sie erzielen einen Überschuss von 10 Mrd. €. Der Pharmabereich, der
extrem dynamisch gewachsen ist, trägt einen bilateralen Überschuss von 4 Mrd.
€ bei. Diese Sektoren werden aus deutscher Sicht eine überragende Rolle in je-
der Neuverhandlung der Handelsbeziehungen mit dem VK spielen.

3. Die deutsche und die britische Wirtschaft sind durch engmaschige Produk-
tionsnetzwerke miteinander verbunden. Britische Wertschöpfung macht in
den wichtigsten deutschen Sektoren zwischen 1% und 3% der gesamten sekt-
oralen Wertschöpfung aus. Der Wert ist mit 3,3% am höchsten im Flugzeugbau.
In den wichtigen Kfz- und Maschinenbausektoren liegt er bei 1,4% bzw. 1,3%.
Umgekehrt ist der Anteil deutscher Wertschöpfung an der sektoralen Wert-
schöpfung im VK um ein Vielfaches höher und liegt beispielsweise im Kfz-Sektor
bei 7,1% und im Chemiebereich bei 5,3%. Die Anteile der EU27 liegen bei bis zu
27%.

4. Lieferungen von Vorleistungen aus dem jeweiligen Partnerland sind sowohl
für Deutschland als auch für das VK makroökonomisch und mikroökono-
misch relevant. Britische Vorleistungen machen circa 0,6% des deutschen BIP
aus. Sie bestehen hauptsächlich aus Dienstleistungen, und hier vor allem aus
Rechtsberatungsdienstleistungen und Finanzdienstleistungen. Deutsche Vor-
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leistungen machen circa 1,3% des britischen BIP aus. Sie bestehen ebenfalls zu 
einem erheblichen Teil aus Dienstleistungen; aber Chemie, Maschinen und Au-
toteile machen jeweils circa 0,1% des britischen BIP aus. In den gesamtwirt-
schaftlich bedeutenden Automobil- und Maschinenbausektoren macht britische 
Wertschöpfung 1,1% bzw. 0,9% des sektoralen Produktionswertes in Deutsch-
land aus. 

5. Der Handel mit dem VK hat hohe Beschäftigungsrelevanz. In Deutschland
hängen im Jahr 2014 direkt und indirekt circa 556 000 Arbeitsplätze am Export
in das VK. Das sind 1,4% der Beschäftigten. Im VK hängen circa 234 000 Jobs an
Exporten nach Deutschland und 1,3 Mio. Jobs an Exporten in die EU27 Länder;
das sind 4,4% der Gesamtbeschäftigung. Empirische Evidenz legt nahe, dass es
sich bei diesen Arbeitsplätzen um Jobs mit vergleichsweise guter Entlohnung
handelt.

6. Die Teilnahme des VK am EU-Binnenmarkt und der Zollunion hat nachweis-
lich den Handel mit den anderen EU-Staaten angekurbelt. Dieser Effekt
geht durch den Brexit verloren. Die empirische Schätzung des partialanalyti-
schen Handelsschaffungseffektes der EU-Mitgliedschaft des VK zeigt einen kau-
salen Effekt von 65% bei Güterexporten der EU in das VK und von 88% bei
Dienstleistungsexporten; der Effekt liegt bei 18% für britische Güterexporte in
die EU und bei 60% bei britischen Dienstleistungsexporten. Es zeigt sich also,
dass der Binnenmarkt für den Dienstleistungshandel eine hervorgehobene Rolle
hat, und zwar sowohl für EU-Exporte als auch für Importe aus dem VK.

7. Der EU-Binnenmarkt hat der Exportwirtschaft der EU eher stärker genutzt
als jener des VK. Dies zeigt sich vor allem, wenn man eine feingliedrige sektora-
le Perspektive einnimmt. Die partialanalytischen Handelsschaffungseffekte sind
besonders groß im Pharmabereich, im Maschinenbau oder auch im Flugzeug-
bau. Im Industriebereich sind sie häufig höher für die EU als für das VK. So liegt
im Kfz-Bereich der Effekt bei 90% für die EU und bei 30% für das VK. Dies bedeu-
tet, dass eine Rückabwicklung des Binnenmarktes die EU in manchen Industrie-
branchen stärker treffen könnte als das VK.

8. In manchen Dienstleistungssektoren ist der handelsschaffende Effekt des
EU Binnenmarktes noch um ein Vielfaches bedeutsamer. Im Handelsbereich
liegt er häufig bei über 200%. Im Finanzbereich sind die handelsschaffenden Ef-
fekte deutlich geringer; sie sind auch nicht asymmetrisch zum Vorteil des VK.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass das Volumen der Dienstleistungsexporte
des VK in die EU gering wäre, sondern dass für die hohen Exporte die Wettbe-
werbsfähigkeit der City of London und nicht so sehr die Regeln des EU-
Binnenmarktes ausschlaggebend sind.
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9. Der Brexit wird auf jeden Fall deutlich teurer für das VK als für Deutschland.
Der Brexit wird in dieser Studie als eine Annullierung der handelsschaffenden
Effekte der EU-Mitgliedschaft angesehen. Je nachdem ob und in welcher Form
die Vollmitgliedschaft durch eine alternative vertragliche Lösung ersetzt wird,
kommt es zu unterschiedlichen langfristigen Effekten auf das reale BIP im VK
und in den Staaten der EU27. Im Falle eines ambitionierten Freihandelsabkom-
mens nach dem Vorbild des EU-Korea Abkommens sinkt das reale BIP im VK um
0,6%, in Deutschland um 0,10% und im EU27-Durchschnitt um 0,11%. Im Worst-
Case-Szenario käme es im Vereinigten Königreich zu Verlusten von 1,73% des
BIP, in Deutschland um 0,23% und im EU27-Durchschnitt um 0,26%. In den vier
„Hard Brexit“-Szenarien ist der relative Verlust des VK mindestens fünfmal so
hoch wie der des EU-Durchschnitts; in den „Soft Brexit“-Szenarien ist er mindes-
tens viermal so hoch.

10. Der Brexit betrifft unterschiedliche EU27-Staaten unterschiedlich stark.
Unter den großen EU-Mitgliedern ist Deutschland das Land, das in allen Szena-
rien, sowohl prozentual, als auch in absoluten Größen mit den größten Verlus-
ten zu rechnen hat. In Deutschland kann es zu BIP-Einbußen in Höhe von 0,24%
kommen, während das BIP in Frankreich lediglich bis zu 0,2%, in Italien und
Spanien maximal um 0,15% sinkt. Es gibt allerdings eine ganze Reihe kleinerer
EU-Mitglieder, die stärker verlieren. Irland ist in allen Szenarien sogar etwas
stärker negativ betroffen als das VK selbst, weil die Bedeutung des britischen
Marktes wichtiger für Irland ist als die Bedeutung des EU-Marktes für das VK.
Aber auch Malta und Zypern, zwei traditionell stark mit dem VK verbundene
Länder, würden deutlich überproportional verlieren. Ebenso würden die skan-
dinavischen Länder, und die Benelux-Länder, allen voran Luxemburg, über-
durchschnittlich stark verlieren. Insgesamt gilt: je weiter die geographische und
kulturelle Entfernung vom VK, umso geringer die Verluste.

11. In Deutschland würden in den meisten Szenarien – jeweils in unterschiedli-
chem Ausmaß – die Pharma-, Kfz- und Maschinenbausektoren am stärksten
verlieren. Die Wertschöpfung könnte im schlimmsten Fall um respektive 2,9%,
1%  und 0,6% fallen. Der Kfz-Sektor würde durch ein Freihandelsabkommen
nach Modell des EU-Korea oder CETA Vertrages ziemlich genau glatt gestellt;
dies gilt nicht für den Pharmasektor, für den tiefgreifende regulatorische Kom-
ponenten des EU-Binnenmarktes noch bedeutender sind. Auch der Maschinen-
bau könnte durch ambitioniertes Abkommen die Verluste nicht komplett ver-
meiden.

12. Der Finanzsektor in Deutschland könnte geringfügig gewinnen, doch sind
die möglichen Wertschöpfungseffekte in allen Szenarien klein; im besten Fall
beträgt der Zuwachs 0,7% (circa 500 Mio. €); Die anderen Dienstleistungssekto-
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ren gehören eher zu den Verlierern, wenngleich die negativen Effekte sehr nahe 
bei Null lägen. 

13. Durch den Brexit nimmt der Industriesektor im Vereinigten Königreich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit langfristig Schaden. In manchen Sektoren, wie zum 
Beispiel im Kfz-Bereich oder im Flugzeugbau, sind negative Wertschöpfungsef-
fekte von zwischen 2% und 10% zu erwarten; bei leicht substituierbaren Metall-
produkten oder Chemikalien könnten die Verluste noch deutlicher ausfallen und 
im schlimmsten Fall bis zu 18% erreichen. Allein im Nahrungsmittelsektor ist in 
allen Szenarien mit Wertschöpfungszuwächsen zu rechnen, die im besten Fall 
bei 5% liegen könnten. 

14. Auch der Dienstleistungsbereich des Vereinigten Königreichs würde durch 
den Brexit leiden. Interessanterweise sind es aber nicht etwa die Finanz- oder 
Versicherungsdienstleistungen, die am stärksten litten. Diese sind durch starke 
komparative Vorteile geschützt. Im Großhandel, im Ingenieurswesen und bei 
bestimmten unternehmensnahen Dienstleistungen können sich die Verluste auf 
bis zu 7% der Wertschöpfung im schlimmsten Fall belaufen. 
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1 Einleitung 

Am 29. März 2017 notifizierte die britische Regierung ihren Austrittswillen nach Art. 50 
des EU-Vertrages bei der EU.1 Der Brexit ist somit offiziell eingeleitet. Am 29. April ha-
ben die Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat nach Art. 50 EUV die Leit-
linien für die Verhandlungen zwischen der EU und dem VK beschlossen. In der nächs-
ten Zeit werden die Verhandlungen zunächst zu wichtigen Fragen des Austritts 
beginnen. Wenn der Europäische Rat hierbei ausreichende Fortschritte feststellt, kön-
nen Gespräche über die zukünftigen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen der EU27 und dem Vereinigten Königreich (VK) beginnen. Doch wie werden 
sich beide Verhandlungspartner verhalten? Ist ein harter Brexit und eine völlige Um-
orientierung seitens des Vereinigten Königreichs wirtschaftlich besser oder sollte man 
versuchen die bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen möglichst zu erhalten und 
dem VK weitgehend entgegenkommen?  

Die richtigen Antworten auf diese Fragen sind ungemein schwierig zu finden. Sie hän-
gen von politischen und strategischen Erwägungen ab. In dieser Studie werden keine 
konkreten Empfehlungen hinsichtlich der Prioritäten oder der konkreten Verhand-
lungsführung gemacht werden. Die Studie versucht, empirische Grundlagen für diese 
politischen Entscheidungen zu erarbeiten. Erstens werden die Wertschöpfungsketten 
charakterisiert, die das VK und Deutschland (und die EU) wirtschaftlich zusammen-
binden. Zweitens wird quantifiziert, in welchen Güter- und Dienstleistungssektoren die 
Mitgliedschaft des VK im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion zusätzlichen Handel 
geschaffen hat, der durch den Brexit nun in Gefahr steht, wegzufallen. Drittens werden 
mit Hilfe des ifo Handelsmodells verschiedene Szenarien simuliert, um die Folgen des 
Brexit für die EU-Staaten und die Wirtschaftszweige zu quantifizieren. 

Die Studie verwendet für die Erfüllung der oben genannten Ziele zunehmend komple-
xe Modelle. Zur Ermittlung des Wertschöpfungsgehalts des bilateralen Handels zwi-
schen Deutschland und dem VK muss eine globale Input-Output-Tabelle invertiert und 
mit bilateralen Handelsdaten verknüpft werden; die Methoden sind in Wang et al 
(2013) und Aichele et al. (2013) dargestellt. Zur ökonometrischen Schätzung der Integ-
rationseffekte der EU benötigt man detaillierte bilaterale Paneldaten zu Güter- und 
Dienstleistungshandel, eine geeignete Methode, um andere Integrationsschritte (ge-
meinsame Währung, Schengenraum), bei denen das VK nicht mitmacht, von Binnen-
markt und Zollunion zu trennen und ein ökonometrisches Verfahren, um mit unbeo-
bachtbaren Determinanten des bilateralen Handels umgehen und kausale Effekte 

1 Artikel 50 ist seit 2009, als Teil des Vertrags von Lissabon, im EU-Vertrag verankert und regelt den Austritt eines EU-
Mitgliedsstaates aus der Europäischen Union. 
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identifizieren zu können. Dieser Schritt erlaubt die Schätzung partialanalytischer Ef-
fekte. Der dritte Schritt verwendet die Schätzergebnisse zur Konstruktion von Szenari-
en, die in einem rechenbaren Modell des allgemeinen Gleichgewichts eingehen, mit 
dem die möglichen Auswirkungen eines Brexit auf Größen wie Einkommen, Preise und 
ähnliches quantifiziert werden können. 

Wo Modelle zum Einsatz kommen, müssen Annahmen getroffen werden. Weil über die 
Validität der Annahmen Unsicherheit besteht, sind auch die Resultate der Analysen 
mit Unsicherheit behaftet. Im ersten Schritt – Darstellung der Wertschöpfungsver-
knüpfungen – ist sie relativ überschaubar; im zweiten Schritt – der Ökonometrie - ist 
sie mit Standardmethoden in Form von Standardfehlern ausweisbar; im dritten Schritt 
wird mit der Unsicherheit durch die Präsentation einer Fülle von Szenarien umgegan-
gen. 

Die Szenarien spiegeln die denkbaren Möglichkeiten für eine Neugestaltung der wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen der EU und dem VK wider. Sie haben mehrere 
Punkte gemeinsam:  

Weil der EU-Binnenmarkt und die Zollunion die tiefste mögliche wirtschaftliche In-
tegration einer Region beschreiben, wird jedes Zurückfallen hinter diesen Standard 
mit aggregierten wirtschaftlichen Nachteilen für alle Beteiligten verbunden sein. Je 
weiter hinter diesen Goldstandard zurückgegangen wird, umso höher sind die makro-
ökonomischen Kosten. 

In jedem Szenario gibt es Sektoren, die sich durch den Brexit besser stellen können, 
auch wenn die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung fällt. Dies gilt zum Beispiel für 
den Finanzsektor in manchen EU27-Mitgliedstaaten oder für Teilbereiche die briti-
schen Agrar- und Lebensmittelindustrie. 

Wir verwenden für alle Szenarien das gleiche Handelsmodell. Hier handelt es sich um 
ein Ricardianisches Standardmodell, in dem der Handel durch Produktivitätsunter-
schiede getrieben wird. Die Gewinne durch Handel sind statischer Natur: Mit niedrigen 
Handelskosten kann sich jedes Land auf jene Sektoren spezialisieren, in denen es 
komparative Vorteile besitzt. Diese Reallokationseffekte benötigen etwas Zeit, bis sie 
realisiert sind, unterschätzen aber die wahren Effekte des Handels. Das Modell enthält 
nicht die so genannten pro-kompetitiven Handelsgewinne (Handel reduziert die Mo-
nopolmacht der Firmen) und auch keine dynamischen Effekte (Handel schafft zusätz-
liche Anreize, Innovationen durchzuführen, neue Technologien einzusetzen und Hu-
mankapital zu akkumulieren). Diese Effekte sind zwar empirisch gut abgesichert, aber 
es fehlt für den Einsatz in einer Simulationsstudie ein Standardmodell, das in der Wis-
senschaft unumstritten wäre. Das Ricardianische Standardmodell erfüllt dieses Krite-
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rium. Diese Modellierungsstrategie ist sehr konservativ. Sie bedeutet, dass wir in allen 
Szenarien Untergrenzen für die wahren Effekte ausweisen. 

Auch die ökonometrische Schätzung der Effekte der EU-Integration ist konservativ. 
Dies liegt hier nicht so sehr an der Methode sondern an den Daten. Unsere sektoralen 
bilateralen Handelsdaten liegen für die Jahre 2000 bis 2014 vor. Für längere Perioden 
liegen keine vergleichbaren Dienstleistungsdaten auf Sektorebene vor. Damit werden 
die Effekte des EU-Binnenmarktes, der Währungsunion, des Schengenraums oder an-
derer Freihandelsabkommen nur durch einige wenige Beitritte in die entsprechenden 
Abkommen identifiziert. Unter Umständen sind die Effekte auch noch nicht vollstän-
dig in den Daten abgebildet. Dies bedeutet daher auch für die Szenarien selbst, dass 
sie relativ konservativ sind und eher Untergrenzen für die wahren zu erwartenden 
Effekte beschreiben. 

Das dritte Kapitel stellt die wirtschaftlichen Verknüpfungen zwischen Deutschland und 
den anderen EU-Mitgliedstaaten einerseits und dem VK andererseits dar. Dabei wird 
vor allem auf den Wertschöpfungsgehalt der Handelsbeziehungen abgestellt. Das vier-
te Kapitel der Studie beschreibt die Methodik der Untersuchung und die Szenarien. 
Das fünfte Kapitel widmet sich der empirischen Analyse der Handelsschaffungseffekte 
der EU-Mitgliedschaft des VK. Daraus lassen sich Rückschlüsse darüber ziehen, wie der 
Brexit in den unterschiedlichen Szenarien die nicht-tarifären Handelsbarrieren zwi-
schen dem VK und Europa verändern würde. Das sechste Kapitel verwendet diese Er-
gebnisse, um die wirtschaftlichen Konsequenzen verschiedener Brexitszenarien für die 
Einkommen, den Handel oder sektorale Wertschöpfung zu quantifizieren. Das siebte 
und letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung. 
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2 Wirtschaftliche Verflechtungen des 
Vereinigten Königreichs und der 
Europäischen Union  

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Deutschland einerseits mit 
dem VK andererseits sind in mehreren Publikationen beleuchtet worden; eine beson-
ders aktuelle Darstellung findet sich in einem Sachstandsbericht des Deutschen Bun-
destages.2 Darum wird die Beschreibung der amtlichen Statistiken hier nur kurz erfol-
gen. Mehr Platz wird der Analyse der Wertschöpfungsverflechtungen eingeräumt, weil 
diese aus amtlichen Statistiken nicht ersichtlich sind, für die Beurteilung der wirt-
schaftlichen Effekte eines Brexit aber eine große Bedeutung haben. 

Ein zentrales Problem der amtlichen bilateralen Handelsdaten liegt nämlich darin, 
dass sie nur über Umsätze informieren, nicht aber über die in diesen Umsätzen ste-
ckende heimische oder ausländische Wertschöpfung. In Aichele et al. (2013) hat das ifo 
Institut gezeigt, wie irreführend die amtlichen Statistiken sein können. So wird der 
deutsche Exportüberschuss mit dem VK im Jahr 2007 um fast ein Viertel überschätzt, 
wenn man auf den Umsatz anstatt auf den deutschen Wertschöpfungsgehalt blickt. 
Der Grund liegt in der Tatsache, dass deutsche Exporte Wertschöpfung aus dem Aus-
land beinhalten. Umgekehrt enthalten aber auch die Zulieferungen von Zwischenpro-
dukten aus dem Ausland nach Deutschland Wertschöpfungsanteile aus dem VK und 
diese enthalten möglicherweise wiederum deutsche Wertschöpfung. Um in diesem 
Dickicht der modernen Wertschöpfungsnetzwerke eine richtige Zuordnung der Ex-
portaktivitäten auf heimische (sektorale) Wertschöpfung vornehmen zu können, muss 
eine globale Input-Output-Tabelle konstruiert und mit geeigneten Methoden ausge-
wertet werden. Dies ist in Wang et al. (2013) und in Aichele et al. (2013) beschrieben.  

Ein wichtiger Vorteil der amtlichen Statistiken ist insbesondere ihre Aktualität. Darum 
wird im nächsten Abschnitt in aller Kürze die Struktur des Handels Deutschlands mit 
dem VK beleuchtet bevor die Wertschöpfungsverknüpfungen thematisiert werden. 

2.1 Schlaglichter auf die amtliche Handelsstatistik: 
Güterhandel 

Die EU27 sind der mit Abstand wichtigste Handelspartner des Vereinigten Königreichs. 
Auch zwischen Deutschland und dem VK bestehen enge Handelsverflechtungen. So ist 

2 „EU-Sachstand BREXIT – Wirtschaftliche Folgen des EU-Austritts“, Referat PE 2 EU-Grundsatzangelegenheiten, 22. 
März 2017. 
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das VK drittwichtigstes Zielland für deutsche Exporte. Im Jahr 2016 erzielte die Bun-
desrepublik mit keinem anderen Land einen größeren bilateralen Überschuss im Gü-
terhandel. Dieser betrug circa 51 Mrd. € und hat sich seit 2008 mehr als verdoppelt; 
siehe Abbildung 1. Der Überschuss macht circa 1,7% des deutschen BIP aus.3 

In den letzten Jahren haben sich die deutschen Exporte sehr dynamisch entwickelt; 
sie sind von circa 64 Mrd. € 2008 auf circa 86 Mrd. € (das sind 2,8% des deutschen BIP) 
im Jahr 2016 gestiegen. Die Importe hingegen sind gefallen, und zwar von circa 42 
Mrd. € auf 36 Mrd. €. Entsprechend hat sich auch die relative Bedeutung des VK für die 
deutsche Volkswirtschaft verändert. Im Jahr 2016 machte der bilaterale Überschuss 
im Güterhandel mit dem VK genau ein Fünftel des gesamten deutschen Handelsüber-
schusses aus. Es bedarf keiner weiteren Erklärungen um zu erkennen, dass der Handel 
mit dem VK für Deutschland makroökonomisch von großer Bedeutung ist. 

3 Das Jahr 2008 eignet sich gut als Vergleichspunkt, denn es ist das letzte Jahr vor dem deutlichen Einbruch des Welt-
handels im Zuge der Weltwirtschafts- und Finanzkrise von 2008/09. 
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Abbildung 1: Deutscher Güterhandel mit dem Vereinigten Königreich (VK), 2008-2016 

Quelle: Destatis, Berechnungen des ifo Instituts. 

Tabelle 1 führt die für die deutschen Exporte in das VK wichtigsten 25 Sektoren auf. Sie 
weist den Exportwert in Mrd. €, den Anteil des entsprechenden Sektors für die deut-
schen Exporte in das VK, und den Anteil der sektoralen Exporte an den deutschen Ge-
samtexporten (über alles Sektoren) aus. 

Es zeigt sich, dass die 25 Top-Sektoren (aus 72 Sektoren der SITC-Klassifizierung) fast 
90% der deutschen Exporte in das VK auf sich vereinen. Der mit großem Abstand wich-
tigste Sektor ist jener der Straßenfahrzeuge. Im Jahr 2016 entfielen auf diesen Sektor 
fast 27 Mrd. € an Exporten. Das sind 31% der deutschen Exporte in das VK, 12% der 
gesamten Sektorexporte und 2% der deutschen Gesamtexporte.  
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Tabelle 1: Deutsche Güterexporte in das VK, Top-25 Sektoren, 2016 

Sektor 

Ex-
port-
wert, 
Mrd. € 

Anteil 
an dt. 
Expor-

ten 
nach 
VK, % 

Anteil an 
dt. Sek-

tor-
expor-
ten, % 

Anteil an 
dt. Ge-
samt-
expor-
ten, % 

SITC-78 Straßenfahrzeuge 26,9 31,3% 12,3% 2,2%
SITC-54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 6,2 7,2% 8,9% 0,5% 
SITC-74 Maschinen, Apparate u. Geräte für verschied. 
Zwecke 4,2 4,9% 5,0% 0,4%
SITC-77 Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte 4,2 4,9% 4,5% 0,3% 
SITC-79 Andere Beförderungsmittel 2,9 3,4% 5,7% 0,2% 
SITC-71 Kraftmaschinen und Kraftmaschinenausrüstun-
gen 2,8 3,3% 6,6% 0,2%
SITC-93 Besondere Warenverkehrsvorgänge und versch. 
Waren 2,8 3,3% 6,6% 0,2%
SITC-89 Verschiedene bearbeitete Waren, a.n.g. 2,7 3,1% 6,8% 0,2% 
SITC-68 NE-Metalle 2,3 2,7% 11,7% 0,2% 
SITC-69 Metallwaren, a.n.g. 2,2 2,6% 5,8% 0,2% 
SITC-75 Büro- und automatische Datenverarbeitungsma-
schinen 2,1 2,5% 10,7% 0,2%
SITC-87 Mess-, Prüf-u. Kontrollinstrum., -apparate u.  
-geräte 2,1 2,4% 4,9% 0,2%
SITC-72 Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke 2,0 2,4% 4,3% 0,2% 
SITC-76 Geräte f. d. Nachrichtentechnik / Bild- u. Tongerä-
te 1,4 1,6% 6,2% 0,1%
SITC-64 Papier u. Pappe/Waren a. Papierhalbstoff. Pap. 
o.Pappe 1,3 1,5% 7,4% 0,1%
SITC-57 Kunststoffe in Primärform 1,2 1,4% 5,1% 0,1%
SITC-59 Chemische Erzeugnisse und Waren, a.n.g. 1,1 1,3% 4,4% 0,1% 
SITC-55 Äther. Öle / zuber. Körperpflege- u. Reinigungs-
mittel 1,1 1,3% 8,3% 0,1%
SITC-58 Kunststoffe in anderen Formen als Primärformen 1,0 1,2% 6,5% 0,1% 
SITC-84 Bekleidung und Bekleidungszubehör 1,0 1,1% 6,3% 0,1% 
SITC-51 Organische chemische Erzeugnisse 0,9 1,1% 4,1% 0,1%
SITC-67 Eisen und Stahl 0,9 1,0% 3,9% 0,1% 
SITC-62 Kautschukwaren, a.n.g. 0,8 1,0% 6,9% 0,1%
SITC-07 Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 0,8 0,9% 9,2% 0,1% 
SITC-66 Waren aus nichtmetallischen mineralischen Stof-
fen 0,8 0,9% 5,6% 0,1%
Summe Top25 76,0 88,3% 6,3% 
Insgesamt 86,1 100,0% 7,1%

Quelle: Destatis, Berechnungen des ifo Instituts. 

Der zweitwichtigste Exportsektor ist jener der medizinischen und pharmazeutischen 
Erzeugnisse, auf den circa 6 Mrd. € entfielen, das sind 0,5% der deutschen Gesamtex-
porte. Auf dem dritten und vierten Platz kommen Maschinen unterschiedlicher Art mit 
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jeweils ungefähr 4 Mrd. €. An fünfter Stelle kommen andere Beförderungsmittel (Flug-
zeuge, Schiffe, ...), mit einem Exportwert von fast 3 Mrd. €. An sechster Stelle kommt 
wieder ein Maschinenbausektor.4 Insgesamt wird also sehr deutlich, dass Fahrzeuge, 
Pharma, und Maschinen den Export in das VK dominieren. Metalle und Metallerzeug-
nisse, sowie chemische Erzeugnisse sind ebenfalls von einiger Bedeutung. 

Tabelle 2 betrachtet dieselben 25 Top-Exportsektoren hinsichtlich ihres bilateralen 
Exportüberschusses und der Wachstumsraten zwischen 2008 und 2016.5 

Tabelle 2: Deutsche Top-Export-Sektoren (Güter), Salden und Dynamik 

Sektor 
Export-

wert, 
Mrd. € 

Saldo,  
Mrd. € 

Wachstumsrate 
2008-2016, % 

Exporte Importe 

SITC-78 Straßenfahrzeuge 26,9 21,5 59% 50% 
SITC-54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 6,2 4,2 156% 19% 
SITC-74 Maschinen, Apparate u. Geräte für verschied. Zwecke 4,2 3,0 19% -18% 
SITC-77 Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte 4,2 2,2 31% 2% 
SITC-79 Andere Beförderungsmittel 2,9 0,9 52% -44% 
SITC-71 Kraftmaschinen und Kraftmaschinenausrüstungen 2,8 1,5 19% -40% 
SITC-93 Besond. Warenverkehrsvorgänge und versch. Waren 2,8 -0,4 166% 141% 
SITC-89 Verschiedene bearbeitete Waren, a.n.g. 2,7 1,6 -24% 13% 
SITC-68 NE-Metalle 2,3 1,0 39% -13% 
SITC-69 Metallwaren, a.n.g. 2,2 1,6 27% 9% 
SITC-75 Büro- und autom. Datenverarbeitungsmaschinen 2,1 1,6 -10% -36% 
SITC-87 Mess-, Prüf-u. Kontrollinstrum.,-apparate u.-geräte 2,1 1,2 38% 37% 
SITC-72 Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke 2,0 1,2 3% 50% 
SITC-76 Geräte f.d. Nachrichtentechnik / Bild- u. Tongeräte 1,4 0,6 14% 27% 
SITC-64 Papier und Pappe/Waren a. Papierhalbstoff,  
                 Papier oder Pappe 1,3 1,1 -13% -21% 
SITC-57 Kunststoffe in Primärform 1,2 0,6 20% 8% 
SITC-59 Chemische Erzeugnisse und Waren, a.n.g. 1,1 0,1 26% -23% 
SITC-55 Äther.Öle / zuber.Körperpflege- u. Reinigungsmittel 1,1 0,4 39% 23% 
SITC-58 Kunststoffe in anderen Formen als Primärformen 1,0 0,7 19% 14% 
SITC-84 Bekleidung und Bekleidungszubehör 1,0 0,4 82% 93% 
SITC-51 Organische chemische Erzeugnisse 0,9 -0,3 -26% -52% 
SITC-67 Eisen und Stahl 0,9 0,5 -45% -65% 
SITC-62 Kautschukwaren, a.n.g. 0,8 0,5 42% 7% 
SITC-07 Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 0,8 0,7 110% 17% 
SITC-66 Waren aus nichtmetallischen mineralischen Stoffen 0,8 0,5 24% 4% 

Quelle: Destatis, Berechnungen des ifo Instituts. Alle Werte in laufenden Preisen. 

 

4 Insgesamt entfallen auf die Maschinenbausektoren (SITC 70-77) Exporte von 17,2 Mrd. Euro. 
5 Das Jahr 2008 ist das erste, für das die aktuelle SITC Klassifikation zur Verfügung steht. 
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Der bilaterale Überschuss im Kfz-Bereich beträgt im Jahr 2016 fast 22 Mrd. €; das sind 
mehr als 0,7% des deutschen BIP. Dieser Sektor entwickelte sich seit 2008 sehr dyna-
misch; die Exporte wuchsen um 59% und die Importe um 50%. Die gleichzeitig hohe 
Dynamik bei Exporten und Importen unterstreicht die Tatsache, dass gerade in diesem 
Sektor in der betrachteten Periode die Wertschöpfungsnetzwerke sowohl der BRD als 
auch des VK deutlich stärker ineinander verwoben wurden. Ganz anders im Pharma-
bereich: hier stiegen die Exporte um mehr als 150%, während die Importe nur um 19% 
zugelegten. Ein weiterer dynamischer Sektor ist jener der anderen Beförderungsmittel 
(Schiffe, Flugzeuge, ...), in dem die Exporte stark wuchsen, die Importe aber deutlich 
zurückgingen. Ein ebenfalls interessanter Sektor, der wenig öffentliche Aufmerksam 
genießt, ist der Bekleidungssektor. Hier legten die Exporte in das VK um 82%, die Im-
porte sogar um 93%, zu. Die Niveaus sind zwar vergleichsweise gering, aus volkswirt-
schaftlicher Sicht aber keineswegs vernachlässigbar. 

Tabelle 3 wendet sich den 25 wichtigsten Importsektoren zu. Es ist bezeichnend für die 
Struktur des Handels zwischen dem VK und der BRD, dass acht der zehn wichtigsten 
Exportsektoren auch unter den zehn wichtigsten Importsektoren stehen. Intrasektora-
ler Handel dominiert das Bild also deutlich, auch wenn – wie bereits gesehen – 
Deutschland in neun der zehn wichtigsten Exportsektoren einen Überschuss erzielt. 

Circa 15% der deutschen Importe aus dem VK entfallen allein auf den Sektor der Stra-
ßenfahrzeuge. Das sind 5,4 Mrd. €. Der Sektor ist für 15% der deutschen Importe aus 
dem VK verantwortlich. 5,6% der gesamten Sektorimporte kommen aus dem VK. Ge-
samtwirtschaftlich fallen die Importe von Straßenfahrzeugen aus dem VK mit circa 
0,6% der deutschen Gesamtimporte ins Gewicht. Der Maschinenbau (SITC Sektoren 
70-77) kommt in Summe auf insgesamt 6,8 Mrd. €.

Der drittwichtigste Sektor in der Importstatistik ist der Erdölsektor. Auf ihn entfallen 
Importe von 3,3 Mrd. €, das sind 6% der deutschen Importe aus dem VK und 5% der 
deutschen Erdölimporte. 

Eine relativ hohe relative Bedeutung des VK als Bezugsquelle von Importen liegt im 
Sektor „Andere Beförderungsmittel“ vor. Hier kommen fast 9% der deutschen Importe 
(2 Mrd. €) aus dem VK. Es handelt sich vor allem um Flugzeugteile (Turbinen). 

Insgesamt entfallen fast 90% der deutschen Importe aus dem VK auf die 25 wichtigs-
ten Sektoren. Das ist ein ähnlicher Wert wie bei den Exporten. Auf der Importseite zeigt 
sich aber eine geringere Konzentration auf wenige Schlüsselsektoren. 
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Tabelle 3: Deutsche Güterimporte aus dem VK, Top-25 Sektoren, 2016 

Sektor 
Import-

wert, 
Mrd. € 

Anteil an 
dt. Im-
porten 

aus VK, % 

Anteil an 
dt. Sektor-
importen, 

% 

Anteil an 
dt. Ge-
samt-

importen, 
% 

SITC-78 Straßenfahrzeuge 5,4 15,2% 5,6% 0,6%
SITC-93 Besondere Warenverkehrsvorgänge und 
versch. Waren 3,3 9,2% 5,6% 0,3% 
SITC-33 Erdöl, Erdölerzeugnisse und verwandte 
Waren 2,2 6,3% 5,2% 0,2%
SITC-54 Medizinische und pharmazeutische 
Erzeugnisse 2,1 5,8% 4,6% 0,2%
SITC-79 Andere Beförderungsmittel 2,0 5,6% 8,5% 0,2% 
SITC-77 Elektrische Maschinen, Apparate und 
Geräte 2,0 5,5% 2,6% 0,2%
SITC-68 NE-Metalle 1,4 3,9% 6,4% 0,1% 
SITC-71 Kraftmaschinen und Kraftmaschinen-
ausrüstungen 1,3 3,7% 4,3% 0,1%
SITC-51 Organische chemische Erzeugnisse 1,3 3,5% 4,9% 0,1%
SITC-74 Maschinen, Apparate u. Geräte für ver-
schied. Zwecke 1,2 3,5% 3,1% 0,1% 
SITC-89 Verschiedene bearbeitete Waren, a.n.g. 1,1 3,0% 3,2% 0,1% 
SITC-59 Chemische Erzeugnisse und Waren, 
a.n.g. 1,1 3,0% 7,7% 0,1%
SITC-72 Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke 0,9 2,4% 5,2% 0,1% 
SITC-87 Mess-, Prüf-u. Kontrollinstrumente,-
apparate u.-geräte 0,9 2,4% 3,7% 0,1% 
SITC-76 Geräte f.d. Nachrichtentechnik / Bild- 
u.Tongeräte 0,8 2,2% 2,3% 0,1%
SITC-55 Äther.Öle / zuber. Körperpflege- u. Reini-
gungsmittel 0,7 1,9% 8,0% 0,1%
SITC-57 Kunststoffe in Primärform 0,6 1,7% 3,9% 0,1%
SITC-69 Metallwaren, a.n.g. 0,6 1,6% 2,3% 0,1% 
SITC-75 Büro- und automatische Datenverarbei-
tungsmaschinen 0,6 1,6% 1,9% 0,1%
SITC-84 Bekleidung und Bekleidungszubehör 0,5 1,5% 1,7% 0,1% 
SITC-28 Metallurgische Erze und Metallabfälle 0,4 1,1% 3,4% 0,0%
SITC-67 Eisen und Stahl 0,4 1,1% 1,8% 0,0% 
SITC-58 Kunststoffe in anderen Formen als Pri-
märformen 0,4 1,0% 5,1% 0,0%
SITC-11 Getränke 0,4 1,0% 6,2% 0,0% 
SITC-62 Kautschukwaren, a.n.g. 0,3 0,9% 3,1% 0,0%
Summe Top25 31,8 88,8% 3,3% 
Insgesamt 35,8 100,0%   3,7%

Quelle: Destatis, Berechnungen des ifo Instituts. 
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Tabelle 4 zeigt die Dynamik der 25 wichtigsten Importsektoren. Bezeichnenderweise 
hat Deutschland nur in vier dieser Sektoren ein bilaterales Defizit mit dem VK. Hier ist 
vor allem der Erdölbereich wichtig, in dem das bilaterale Defizit Deutschlands bei circa 
2 Mrd. € liegt. Die deutschen Importe sind allerdings seit 2008 von einem Wert bei 8,7 
Mrd. € auf 2,2 Mrd. € regelrecht eingebrochen. Dies hat mit dem Verfall des Erdölprei-
ses seit 2008 zu tun, aber auch mit dem Rückgang der Fördermengen im VK.6 

Tabelle 4: Deutsche Top-Import-Sektoren (Güter), Salden und Dynamik 

Sektor 

Im-
port-
wert, 
Mrd. € 

Sal-
do,  

Mrd. 
€ 

Wachstumsrate 
2008-2016, % 

Impor-
te 

Expor-
te 

SITC-78 Straßenfahrzeuge 5,4 21,5 50% 59% 
SITC-93 Besondere Warenverkehrsvorgänge und versch. Wa-
ren 3,3 -0,4 141% 166%
SITC-33 Erdöl, Erdölerzeugnisse und verwandte Waren 2,2 -2,0 -74% -73% 
SITC-54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 2,1 4,2 19% 156% 
SITC-79 Andere Beförderungsmittel 2,0 0,9 -44% 52% 
SITC-77 Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte 2,0 2,2 2% 31% 
SITC-68 NE-Metalle 1,4 1,0 -13% 39% 
SITC-71 Kraftmaschinen und Kraftmaschinenausrüstungen 1,3 1,5 -40% 19%
SITC-51 Organische chemische Erzeugnisse 1,3 -0,3 -52% -26%
SITC-74 Maschinen, Apparate u.Geräte für verschied. Zwecke 1,2 3,0 -18% 19% 
SITC-89 Verschiedene bearbeitete Waren, a.n.g. 1,1 1,6 13% -24% 
SITC-59 Chemische Erzeugnisse und Waren, a.n.g. 1,1 0,1 -23% 26%
SITC-72 Arbeitsmaschinen für besondere Zwecke 0,9 1,2 50% 3% 
SITC-87 Mess-, Prüf-u.Kontrollinstrum.,-apparate u.-geräte 0,9 1,2 37% 38% 
SITC-76 Geräte f.d.Nachrichtentechnik / Bild- u.Tongeräte 0,8 0,6 27% 14% 
SITC-55 Äther.Öle / zuber.Körperpflege- u.Reinigungsmittel 0,7 0,4 23% 39% 
SITC-57 Kunststoffe in Primärform 0,6 0,6 8% 20%
SITC-69 Metallwaren, a.n.g. 0,6 1,6 9% 27% 
SITC-75 Büro- und automatische Datenverarbeitungsmaschi-
nen 0,6 1,6 -36% -10%
SITC-84 Bekleidung und Bekleidungszubehör 0,5 0,4 93% 82% 
SITC-28 Metallurgische Erze und Metallabfälle 0,4 -0,1 -14% 55% 
SITC-67 Eisen und Stahl 0,4 0,5 -65% -45%
SITC-58 Kunststoffe in anderen Formen als Primärformen 0,4 0,7 14% 19% 
SITC-11 Getränke 0,4 0,0 54% -2% 
SITC-62 Kautschukwaren, a.n.g. 0,3 0,5 7% 42% 

Quelle: Destatis, Berechnungen des ifo Instituts. 

6 Oil and Gas UK (2016), Economic Report 2016, London (available on: http://oilandgasuk.co.uk/wp-
content/uploads/2016/09/Economic-Report-2016-Oil-Gas-UK.pdf) 
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2.2 Schlaglichter auf den Dienstleistungshandel 

Als nächstes betrachten wir den Dienstleistungshandel Deutschlands mit dem VK. 
Hierfür verwenden wir Daten, die im WIOD-Projekt zur Verfügung gestellt werden. Die-
se beziehen sich auf die Periode 2000-2014 und zeichnen sich durch eine gute geogra-
phische und sektorale Abdeckung aus.7 

Gemäß den Daten hat Deutschland von 2000 bis 2008 einen Überschuss im Dienstleis-
tungshandel aufgebaut, der bis 2008 auf etwas über 4 Mrd. € gestiegen war; siehe Ab-
bildung 2. Seit 2010 hat Deutschland aber ein Defizit, das sich im Jahr 2014 auf knapp 
3 Mrd. € belief. Im Unterschied zum Güterhandel hat die Weltwirtschafts- und Finanz-
krise den Dienstleistungshandel mit dem VK kaum negativ beeinflusst. Im Gegenteil, 
die Daten zeigen sogar einen deutlichen Anstieg der Dienstleistungsimporte aus dem 
VK ab dem Jahr 2008. 

Der rechte Teil der Abbildung 2 zeigt, dass der Anteil der Dienstleistungen am Gesamt-
export der BRD in das VK im Jahr 2014 bei etwa 19% lag, nachdem er 2009 bei 23% 
gelegen hatte. Dieses Absinken des Anteils ist vor allem der starken Dynamik der Gü-
terexporte zu verdanken und der hohen Resilienz der Dienstleistungsexporte während 
der Krise von 2008/09. Der Anteil der Dienstleistungsexporte an den Gesamtexporten 
des VK hat sich hingegen von unter 20% im Jahr 2008 auf 43% im Jahr 2014 erhöht. 

 

7 Die Statistik zum Handel von Dienstleistungshandel umfasst die Erbringungsmodi (nach GATS 1995) 1 (grenzüber-
schreitendes Angebot), 2 (Konsum im Ausland) und 4 (Bewegung natürlicher Personen, z.B. befristete Beschäftigung im 
Ausland). Modus 23 (kommerzielle Präsenz) ist nicht, oder nur sehr kursorisch erfasst. Auch die Erfassung der Modi 1, 2 
und 4 in der Zahlungsbilanzstatistik ist schwierig und unvollständig. 
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Abbildung 2: Deutscher Dienstleistungshandel mit dem Vereinigten Königreich (VK), 2000-
2014 

Quelle: WIOD, Darstellung des ifo Instituts. 

Tabelle 5 zeigt die Reihenfolge der 25 wichtigsten Dienstleistungen auf, die Deutsch-
land im Jahr 2014 in das Vereinigte Königreich exportiert. Dienstleistungen des Groß-
handels kommen hier mit fast 4 Mrd. € an erster Stelle, gefolgt von Dienstleistungen 
der Verwaltung und Serviceunterstützung (knapp 2 Mrd. €) und Finanzdienstleistun-
gen (1,4 Mrd. €). Die Tabelle macht klar, dass in keinem der betrachteten Sektoren der 
Export in das VK wirklich existentiell ist; der Anteil an den sektoralen Exporten ist im 
Großhandel mit 5% am höchsten; bei den Finanzdienstleistungen beträgt er nur mehr 
1,8%. 
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Tabelle 5: Deutsche Dienstleistungsexporte in das VK, 2014 

Sektor 

Ex-
port-
wert, 
Mio. € 

Anteil 
an dt. 
Expor-

ten nach 
VK, % 

Anteil an 
dt. Sek-

tor-
expor-
ten, % 

Anteil an 
dt. Ge-
samt-
expor-
ten, % 

Großhandel ausgenommen Kraftfahrzeuge 3873 5,02% 1,51% 0,31% 
Verwaltung und Serviceunterstützung 1919 2,49% 0,75% 0,15% 

Finanzdienstleistungen 1397 1,81% 0,55% 0,11%
Architektur und Ingenieurwesen; Werbung und Marktfor-
schung 1257 1,63% 0,49% 0,10%

Grundstücks- und Wohnungswesen 862 1,12% 0,34% 0,07% 

Abwasser, Abfallsammlung und Entsorgung 856 1,11% 0,33% 0,07% 

Wassertransport 566 0,73% 0,22% 0,05%

Telekommunikation 555 0,72% 0,22% 0,04%

Computerprogrammierung und Informationsdienste 365 0,47% 0,14% 0,03% 
Lufttransport 335 0,43% 0,13% 0,03%
Großhandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahr-
zeugen 324 0,42% 0,13% 0,03%

Andere Services 301 0,39% 0,12% 0,02% 

Gastgewerbe 292 0,38% 0,11% 0,02%

Rechtsberatung und Buchhaltung 263 0,34% 0,10% 0,02% 

Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung 197 0,25% 0,08% 0,02% 

Lagerwesen 149 0,19% 0,06% 0,01%
Energieversorgung 141 0,18% 0,06% 0,01%

Einzelhandel ausgenommen Kraftfahrzeuge 134 0,17% 0,05% 0,01% 

Versicherungsdienstleistungen 121 0,16% 0,05% 0,01%

Post und Kurier 99 0,13% 0,04% 0,01% 

Baugewerbe 98 0,13% 0,04% 0,01%

Landverkehr und Transport über Pipelines 94 0,12% 0,04% 0,01% 
Erziehung und Unterricht 75 0,10% 0,03% 0,01% 

Film, Video und Fernsehen 65 0,08% 0,03% 0,01% 

Verlagswesen 64 0,08% 0,02% 0,01%

Quelle: WIOD, Berechnungen des ifo Instituts. Alle Werte in konstanten Preisen. 

Tabelle 6 zeigt die deutschen Dienstleistungsimporte aus dem VK im Jahr 2014. 
Dienstleistungen des Großhandels dominieren das Bild; gefolgt von Finanzdienstleis-
tungen. Letztere machten im Jahr 2014 knapp 2 Mrd. € aus, bzw. 4% der Gesamtim-
porte (Güter- und Dienstleistungsimporte). Dabei werden in den WIOD-Daten Finanz-
dienstleistungen von Versicherungsdienstleistungen abgegrenzt. Exporte dieses 
Sektors aus dem VK nach Deutschland fallen nochmals mit circa 0,5 Mrd. € ins Ge-
wicht. Im Bereich unternehmensnaher Dienstleistungen (Ingenieurswesen, Rechtsbe-
ratung, IT) importiert Deutschland Dienstleistungen in der Höhe von insgesamt mehr 
als 3,5 Mrd. €; dies ist ein höherer Betrag als jener, der im Finanzsektor (breit definiert) 
gemessen wird. 
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Tabelle 6: Deutsche Dienstleistungsimporte aus dem VK, 2014 

Sektor 

Im-
port-
wert, 
Mio. € 

Anteil an 
dt. Im-
porten 
aus VK, 

% 

Anteil an 
dt. Sek-

tor-
impor-
ten, % 

Anteil an 
dt. Ge-
samt-

impor-
ten, % 

Großhandel ausgenommen Kraftfahrzeuge 5092 12,58% 1,95% 0,53% 
Finanzdienstleistungen 1741 4,30% 0,67% 0,18% 

Verwaltung und Serviceunterstützung 1637 4,05% 0,63% 0,17% 
Architektur und Ingenieurwesen; Werbung und Marktfor-
schung 1462 3,61% 0,56% 0,15% 

Rechtsberatung und Buchhaltung 1334 3,30% 0,51% 0,14% 

Abwasser, Abfallsammlung und Entsorgung 936 2,31% 0,36% 0,10% 

Computerprogrammierung und Informationsdienste 769 1,90% 0,29% 0,08% 

Einzelhandel ausgenommen Kraftfahrzeuge 606 1,50% 0,23% 0,06% 
Großhandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahr-
zeugen 518 1,28% 0,20% 0,05% 

Versicherungsdienstleistungen 505 1,25% 0,19% 0,05% 
Andere Services 497 1,23% 0,19% 0,05% 

Film, Video und Fernsehen 473 1,17% 0,18% 0,05% 

Telekommunikation 315 0,78% 0,12% 0,03% 

Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung 249 0,62% 0,10% 0,03% 

Lagerwesen 248 0,61% 0,09% 0,03% 

Gastgewerbe 187 0,46% 0,07% 0,02% 
Verlagswesen 180 0,44% 0,07% 0,02% 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialwesen 136 0,34% 0,05% 0,01% 

Erziehung und Unterricht 109 0,27% 0,04% 0,01% 

Wassertransport 73 0,18% 0,03% 0,01% 

Lufttransport 57 0,14% 0,02% 0,01% 

Landverkehr und Transport über Pipelines 55 0,14% 0,02% 0,01% 
Post und Kurier 48 0,12% 0,02% 0,00% 

Energieversorgung 41 0,10% 0,02% 0,00% 

Grundstücks- und Wohnungswesen 37 0,09% 0,01% 0,00% 

Quelle: WIOD, Berechnungen des ifo Instituts. Alle Werte in konstanten Preisen. 

Tabelle 7 zeigt, dass Deutschland in einer Reihe von Dienstleistungssektoren ein Han-
delsdefizit mit dem VK hat. Das größte Defizit liegt im Bereich des Großhandels, ge-
folgt von Rechtsberatung und Buchhaltung. Bei Finanz- und Versicherungsdienstleis-
tungen liegt in Summe ein bilaterales Defizit von circa 730 Mio. € vor. Auch im 
Unterhaltungsbereich (Film, Video, Fernsehen) gibt es ein erhebliches Defizit (410 Mio. 
€). Deutschland erzielt hingegen bilaterale Überschüsse im Grundstücks- und Woh-
nungswesen (825 Mio. €) oder in den Transportbranchen (in Summe 771 Mio. €). 

Die WIOD Daten zeigen, dass in manchen Dienstleistungssektoren zwischen 2008 und  
2014 eine beachtliche Dynamik geherrscht hat. Insbesondere im Groß- und Einzelhan-
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del gab es sehr deutliche jährliche Zuwachsraten. Die durchschnittliche jährliche 
Wachstumsrate der Importe im Großhandel betrug 131%; das bedeutet, dass sich die 
Importe in diesem Zeitraum mehr als verhundertfacht haben. In anderen Sektoren gab 
es negatives Wachstum sowohl bei Exporten in das VK als auch bei Importen aus dem 
VK; das gilt beispielsweise in den Bereichen Unterhaltung (Film, Video, Fernsehen) 
oder Verlagswesen. Die deutschen Exporte von Finanzdienstleistungen waren eben-
falls rückläufig; während im Versicherungsbereich positives Wachstum vorlag. 

Tabelle 7: Deutsche Dienstleistungshandel mit dem VK, Salden und Dynamik 

Sektor 

Ex-
port-
wert, 
Mio. € 

Sal-
do,  

Mrd. 
€ 

Wachstumsrate 
2008-2014,  
% pro Jahr 

Expor-
te 

Impor-
te 

Großhandel ausgenommen Kraftfahrzeuge 3873 -1219 5% 131% 
Verwaltung und Serviceunterstützung 1919 282 20% 19% 
Finanzdienstleistungen 1397 -344 -14% 17% 
Architektur und Ingenieurwesen; Werbung und Marktfor-
schung 

1257 -204 12% 11% 

Grundstücks- und Wohnungswesen 862 825 9% -20%
Abwasser, Abfallsammlung und Entsorgung 856 -80 12% 13%
Wassertransport 566 493 11% -4%
Telekommunikation 555 241 -3% 4%
Computerprogrammierung und Informationsdienste 365 -405 -1% 10%
Lufttransport 335 278 -6% -7%
Großhandel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeu-
gen 

324 -194 52% 57% 

Andere Services 301 -197 10% -5%
Gastgewerbe 292 105 -10% -4%
Rechtsberatung und Buchhaltung 263 -1072 4% 2%
Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung 197 -52 -16% -14%
Lagerwesen 149 -99 9% 0%
Energieversorgung 141 100 -12% -16%
Einzelhandel ausgenommen Kraftfahrzeuge 134 -472 21% 53%
Versicherungsdienstleistungen 121 -384 51% 4%
Post und Kurier 99 51 -8% 11%
Baugewerbe 98 81 -9% 4%
Landverkehr und Transport über Pipelines 94 38 8% 5%
Erziehung und Unterricht 75 -34 143% 53%
Film, Video und Fernsehen 65 -408 -8% -9%
Verlagswesen 64 -116 -33% -26%

Quelle: WIOD, Berechnungen des ifo Instituts. Alle Werte in konstanten Preisen. 

Insgesamt zeigt die Analyse, dass das VK einen komparativen Vorteil bei Dienstleis-
tungen hat. Dieser wird allerdings von den makroökonomischen Umständen – ein sehr 
starkes Leistungsbilanzdefizit des VK – übertüncht.  



Wirtschaftliche Verflechtungen des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union 

Ökonomische Effekte eines Brexit 33 

2.3 Wertschöpfungsverflechtungen: Aggregierte 
Betrachtung 

Das Vereinigte Königreich ist also ein Außenhandelspartner Deutschlands mit hoher 
systemischer Relevanz. Die amtliche Handelsstatistik, die in Abschnitt 2.1 betrachtet 
wurde, informiert aber nicht über die Wertschöpfung, die im Handel mit dem VK 
steckt. Nachfolgende stilisierte Fakten dienen dazu, einen Überblick zu gewinnen, wie 
eng die beiden Volkswirtschaften verflochten sind. Nachdem reine Handelsvolumina 
aufgrund ausländischer Vorleistungen dazu nur bedingt aussagekräftig sind, wird hier 
auch der im Bruttohandel enthaltene Wertschöpfungsanteil näher betrachtet. Der 
Wertschöpfungsanteil muss mit Hilfe einer globalen Input-Output-Matrix errechnet 
werden, und kann nicht einfach den amtlichen Statistiken entnommen werden.8 
Dadurch gewinnt man tiefere Erkenntnisse über das tatsächliche Ausmaß der realwirt-
schaftlichen Verflechtungen.  

Abbildung 3: Exporte Deutschlands (Güter und Dienstleistungen) in das Vereinigte 
Königreich 

Quelle: World Input Output Table (2017), Eurostat (2017), Berechnungen des ifo Instituts. 

Abbildung 3 zeigt die deutschen Exporte in das Vereinigte Königreich, aufgeschlüsselt 
nach Bruttoexporten und Wertschöpfungsexporten. Die Werte der gehandelten Güter 
und Dienstleistungen sind dargestellt in Preisen von 2014. Zwischen 2000 und 2014 
stiegen die deutschen Exporte real von 62 auf 77 Mrd. € an. Dies entspricht einem 

8 Die OECD stellt in ihrem TiVA (Trade in Value Added) Projekt den Wertschöpfungsgehalt ausgewählter bilateraler 
Handelsbeziehungen dar. Dabei ist das aktuellste Jahr das Jahr 2011. 
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Wachstum von etwa 24% über den gesamten Zeitraum. Der Aufwärtstrend war dabei 
nur in den Krisenjahren 2008 und 2009 unterbrochen und stagnierte in 2014; es ist 
bemerkenswert, dass die Exporte in 2014 noch nicht wieder ihr Vorkrisenniveau aus 
dem Jahr 2007 erreichten. Nachdem in deutschen Exporten auch im Ausland erbrach-
te Vorleistungen enthalten sind, übersteigen die Bruttoexporte die in Wertschöpfung 
gemessenen Exporte notwendigerweise. Diese folgen im Allgemeinen dem Verlauf der 
Bruttoexporte; allerdings sind die Wertschöpfungsexporte langsamer über die Zeit 
gewachsen (17%), was den Wertschöpfungsanteil insgesamt von 78% in 2000 auf 
knapp 74% in 2014 sinken ließ. 9  

Derselbe Zusammenhang für die Importe Deutschlands aus dem Vereinigten König-
reich ist in Abbildung 4 dargestellt. 

Abbildung 4: Importe Deutschlands aus dem Vereinigten Königreich 

 

Quelle: World Input Output Table (2017), Eurostat (2017), Berechnungen des ifo Instituts. 

Entgegen dem Trend der Exporte sanken die Bruttoimporte aus dem VK von 52 Mrd. € 
in 2000 auf 40 Mrd. € in 2014; dies entspricht einem Rückgang um 22%. Der zeitliche 
Verlauf dieses Rückgangs ist indes interessant: Während zu Anfang des Jahrtausends 
die Importe im Trend fielen – vermutlich aufgrund der angespannten wirtschaftlichen 
Situation in Deutschland, die die Importnachfrage dämpfte – erreichten sie vor der 
Finanzkrise wieder ihr anfängliches Niveau. Der im Anschluss an die Finanzkrise in 
Deutschland besonders rasch einsetzende Aufschwung belebte auch die Importnach-

 

9 Der Wertschöpfungsanteil ergibt sich aus dem Quotienten von Wertschöpfungsexporten über Bruttoexporten mal 
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frage für Güter und Dienstleistungen aus dem VK, die 2011 wieder ihr Niveau von 2000 
und 2008 erreichten. In 2013 hingegen brachen die Importe regelrecht ein (-36%),10 
ehe sie 2014 wieder anstiegen. Die Wertschöpfungsimporte aus dem VK folgen auch 
hier dem Verlauf der Bruttoimporte; sie fielen über den gesamten Zeitraum um etwa 
25% auf knapp 29 Mrd. €. Dabei verringerte sich der Wertschöpfungsanteil nur gering-
fügig von knapp 74% auf 71%; die Entwicklung am aktuellen Rand weist dabei auf-
wärts, nachdem im Jahr 2011 der Wertschöpfungsanteil schon auf 62% gefallen war. 

Die sich aus oben genannten Exporten und Importen ergebende Salden sind in Abbil-
dung 5 dargestellt. Ein positiver Handelssaldo für Deutschland ist dabei als bilateraler 
Handelsüberschuss Deutschlands gegenüber dem VK zu interpretieren.  

Abbildung 5: Bilateraler Handelssaldo zwischen Deutschland und dem Vereinigten 
Königreich 

Quelle: World Input Output Table (2017), Eurostat (2017), Berechnungen des ifo Instituts. 

Über den gesamten Betrachtungszeitrum hinweg erwirtschaftete Deutschland einen 
Handelsüberschuss mit dem Vereinigten Königreich. Dieser erhöhte sich – getrieben 
durch steigende Exporte bei gleichzeitig sinkenden Importen – von anfangs 10 Mrd. € 
jährlich auf knapp 37 Mrd. €, also um 270%. Nachdem sich die deutschen Wertschöp-
fungsanteile in den Exporten nicht substantiell von den britischen in den entspre-
chenden Importen unterschieden, mag es kaum verwundern, dass der Handelssaldo 
der Wertschöpfung ziemlich exakt dem Saldo des Bruttohandels entspricht. Lediglich 

10 Auch in anderen Datenquellen ist ein starker Einbruch zu beobachten; in den WIOD Daten ist er allerdings besonders 
ausgeprägt. 
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ab 2012 fiel der Überschuss an Wertschöpfungsausfuhren hinter den Bruttoexportsal-
do zurück; zwischen 2000 und 2014 erlebten die Überschüsse der Wertschöpfungsaus-
fuhren einen Anstieg um etwa 180% auf aktuell knapp 28 Mrd. €. 

Um die Höhe der absoluten Exportzahlen besser interpretieren zu können, sind sie 
nachfolgend relativ zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt dargestellt. Abbildung 6 
zeigt der Übersichtlichkeit halber nur Wertschöpfungs- und keine Bruttoexporte auf. 
Es wird jeweils auf direkte und indirekte Wertschöpfungsexporte abgestellt, die im 
Zielland final konsumiert oder investiert werden (d.h., nicht wiederum in die Produk-
tion von Exportgütern eingehen). 

Abbildung 6: Anteil der Wertschöpfungsexporte am BIP, DE und VK 

Quelle: World Input Output Table (2017), Berechnungen des ifo Instituts. Anteil deutscher (bzw. britischer) 
Wertschöpfung am BIP Deutschlands bzw. des VK, die in VK (bzw. Deutschland) absorbiert (konsumiert 
und investiert) wird und das jeweils andere Land direkt oder über Drittländer erreicht. 

Zu Anfang des Jahrtausends exportierten sowohl Deutschland als auch das VK je 1% 
des BIP als Wertschöpfung in das jeweils andere Land. Während in den Folgejahren 
der Anteil für Deutschland leicht anstieg, sank selbiger für das VK geringfügig, ehe 
nach der Finanzkrise wieder eine Konvergenz zu beobachten war. Am aktuellen Rand, 
hauptsächlich getrieben durch den Einbruch der britischen Exporte in 2013, fiel der 
Anteil für das Vereinigte Königreich auf etwa 0,7% des BIP. Im Jahr 2014 exportierte 
Deutschland Wertschöpfung in das VK in Höhe von knapp unter 1,1% seiner Wirt-
schaftsleistung. 

Tabelle 8 gibt einen Überblick darüber, welchen Anteil an der heimischen Wertschöp-
fung die bilateralen Exporte des jeweiligen Landes einnehmen. Dabei wird eine etwas 
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andere (breitere) Definition von Wertschöpfungsexporten verwendet; die Tabelle zeigt 
die direkten Exporte in das Zielland, unabhängig ob sie dort final verbraucht werden 
oder als Inputs in Exportgüter weiterverkauft werden. 

Sie zeigt, dass der Anteil der deutschen Exporte in das VK an der deutschen Wert-
schöpfung von gut 1,5% in 2000 auf 1,7% in 2014 gestiegen ist. Gleichzeitig machen die 
britischen Exporte nach Deutschland einen abnehmenden Anteil der dortigen Wert-
schöpfung aus. Von gut 1,4% im Jahr 2000 sank dieser Anteil kontinuierlich auf weni-
ger als 1,0% am aktuellen Rand. Dieser abnehmende Trend ist ebenfalls für die briti-
schen EU-Exporte zu sehen: Deren Wert verringerte sich über die Zeit relativ zur 
Wertschöpfung von 6,8% auf 5,0%. Man sieht auch hier, dass Deutschland und die EU 
für das Vereinigte Königreich schon seit Beginn des neuen Jahrtausends eine abneh-
mende handelspolitische Relevanz haben.  

Tabelle 8: Anteil der Exportwertschöpfung an der gesamten Wertschöpfung, in %  

Jahr 
Deutsche Exporte nach 

VK 
Britische Exporte nach 

Deutschland 
Britische Exporte in die 

EU27  
2000 1,53 1,43 6,75
2001 1,58 1,45 6,84
2002 1,66 1,20 6,42
2003 1,64 1,19 6,54
2004 1,70 1,13 6,26
2005 1,71 1,21 6,33
2006 1,78 1,16 6,38
2007 1,88 1,08 6,13
2008 1,63 1,24 6,35
2009 1,52 1,22 6,04
2010 1,52 1,26 6,09
2011 1,52 1,35 6,24
2012 1,59 1,20 5,56
2013 1,66 0,83 4,45
2014 1,71 0,96 5,01

Quelle: World Input Output Table (2017), Berechnungen des ifo Instituts. Anteil deutscher (bzw. britischer 
oder EU27) Wertschöpfung an den direkten deutschen (britischen, EU27) Exporten in das VK (bzw. 
Deutschland, EU27), unabhängig davon ob diese am Ende in VK (bzw. Deutschland, EU27) oder in Dritt-
ländern konsumiert wird. 

Abbildung 3 bis Abbildung 6 sowie Tabelle 8 zeigen deutlich, dass Deutschland sowohl 
relativ als auch absolut mehr in das Vereinigte Königreich exportiert als es umgekehrt 
importiert. Mit Blick auf die Verhandlungen zu den künftigen Wirtschafsbeziehungen 
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bedeutet dies letztlich eine stärkere einseitige Abhängigkeit der deutschen Volkswirt-
schaft vom Markzugang im Vereinigten Königreich.  

Nachdem die künftigen Handelsbeziehungen Deutschlands zum Vereinigten König-
reich Teil einer gemeinsamen EU-Handelspolitik sind, hilft die singuläre Betrachtung 
Deutschlands an dieser Stelle allerdings nur bedingt weiter. Entscheidend für die Ver-
handlungen, die die EU mit dem VK über die künftigen Handelsbeziehungen führt, sind 
die Verflechtungen der verbleibenden 27 EU-Mitgliedsstaaten mit dem Vereinigten 
Königreich. Somit ist es nur folgerichtig, die Analyse hier um den Blickwinkel der EU27-
Staaten zu erweitern. Deshalb stellen nachfolgende Abbildungen die oben gezeigten 
Zusammenhänge für die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der EU27 und dem 
VK dar. 

Abbildung 7: Exporte der EU27 in das Vereinigte Königreich 

Quelle: World Input Output Table (2017), Eurostat (2017), Berechnungen des ifo Instituts. 

Abbildung 7 zeigt die Exporte der EU27 in das VK sowohl in Bruttowerten als auch ge-
messen in Wertschöpfung. Der allgemeine Verlauf weist dabei im Trend nach oben und 
folgt bekannten Mustern: Das Vorkrisenlevel aus dem Jahre 2007 ist auch am aktuel-
len Rand noch nicht erreicht, nachdem die Exporte 2014 erst wieder den Einbruch in 
2013 (-13%) aufholten. Über den gesamten Zeitraum sind die realen Bruttoexporte um 
etwa 19% gestiegen. Gleichwohl ist auffallend, dass die Exporte gemessen in Wert-
schöpfung weit weniger zulegen (10%), wodurch der Wertschöpfungsanteil in den 
Exporten von 74% auf 69% fiel. 
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Abbildung 8: Importe der EU27 aus dem Vereinigten Königreich 

Quelle: World Input Output Table (2017), Eurostat (2017), Berechnungen des ifo Instituts. 

Wie in Abbildung 8 zu sehen ist, unterscheiden sich die EU27 Importe aus dem VK in 
ihrer Dynamik kaum von den Importen Deutschlands. Dieser im Trend leicht fallende 
Verlauf der EU27 Importe aus dem VK mag auch die abnehmende Bedeutung veran-
schaulichen, die britische Exporteure den europäischen Absatzmärkten beimessen 
und die auch Teil der Kampagne zum Austritt des VK aus der EU war. Die Bruttoimpor-
te der EU reduzierten sich zwischen 2000 und 2014 real um 12%, die Importe gemes-
sen an der enthaltenen Wertschöpfung sogar um 20%. Dadurch sank der Wertschöp-
fungsanteil um fünf Prozentpunkte von 70% auf 65%, was den zunehmenden Gehalt 
an ausländischer Wertschöpfung in den britischen Exporten verdeutlicht. 

Abbildung 9 veranschaulicht die saldierten Handelsposten. Es ist zu sehen, dass die 
EU27-Länder während des gesamten Zeitraums von 2000 bis 2014 einen Außenhan-
delsüberschuss gegenüber dem VK erwirtschafteten und dieser sich in Bruttowerten 
gemessen etwa verneunfachte. Machte der deutsche Überschuss in 2000 allein noch 
den gesamten Überschuss der EU27 aus, beträgt er am aktuellen Rand nur mehr etwa 
41%. Dies bedeutet, dass nun auch viele andere EU27-Länder einen positiven Han-
delssaldo gegenüber dem VK aufweisen müssen. Ähnlich dem Bild des deutschen 
Wertschöpfungsüberschusses kann man auch für die EU27 eine Entkopplung des Sal-
do des Bruttohandels und dem Wertschöpfungssaldo beginnend in 2012 konstatieren. 
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Abbildung 9: Bilateraler Handelssaldo zwischen der EU27 und dem Vereinigten Königreich 

Quelle: World Input Output Table (2017), Eurostat (2017), Berechnungen des ifo Instituts. 

Abbildung 10: Anteil der Wertschöpfungsexporte am BIP, VK und EU27 

Quelle: World Input Output Table (2017), Berechnungen des ifo Instituts. 

Abbildung 10 setzt die absoluten Wertschöpfungsexporte relativ zur jeweiligen Wirt-
schaftsleistung. Ähnlich wie Deutschland exportiert auch die EU27 als Ganzes etwa 1% 
seiner Wirtschaftsleistung in das VK. Dieser Anteil sank im Zuge der Finanzkrise, er-
reichte allerdings wieder das  Niveau der Vorkrisenjahre in 2014. Umgekehrt zeigt sich, 
dass das Vereinigte Königreich relativ betrachtet bei weitem mehr in die EU27-Länder 
exportiert: Die Wertschöpfungsexporte betrugen lange Zeit zwischen 4% und 4,5% der 
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britischen Wirtschaftsleistung; der schon vorher beobachtete Einbruch in den Wert-
schöpfungsexporten in 2013 zeigt sich auch hier. Dabei fielen die Wertschöpfungsex-
porte auf ein Rekordtief, als sie nur noch 3,2% des BIP ausmachten. Aktuell stiegen sie 
leicht an und betragen etwa 3,5% in 2014.  

Die Wertschöpfungsanalyse in Verbindung mit sektoralen Arbeitsmarktdaten lässt 
auch einen Schluss darüber zu, wie viele Arbeitsplätze am bilateralen Exportgeschäft 
hängen. Diese beziehen sich auf direkte oder indirekte über Vorleistungen erbrachte 
Exporte in das VK, vernachlässigen allerdings Effekte des allgemeinen Gleichgewichts; 
würde der Handel mit dem VK vollkommen zum Erliegen kommen, fielen vermutlich 
durch sogenannte Zweitrundeneffekte noch mehr Arbeitsplätze weg. Dies würde 
nachgelagerte Wirtschaftszweige treffen, die ihre Nachfrage durch vom Exportge-
schäft abhängige Lohn- und Einkommensbezieher erfahren.  

Tabelle 9: Exportabhängige Beschäftigung in Deutschland 

Jahr: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Beschäftigung               

     gesamt (in Mio.) 37,9 37,8 37,3 38,0 38,3 38,6 38,9 
 

Exportabhängige Beschäftigung 

    gesamt (in Mio.) 8,5 8,5 8,0 8,2 8, 4 8,5 8,8 
    Exporte nach VK (in Tsd.) 564 561 483 485 507 529 556 

       (in % der Gesamtbesch.) 1,49 1,48 1,29 1,28 1,32 1,37 1,43 

       (in % der exportabh.Besch.) 6,63 6,57 6,07 5,93 6,07 6,20 6,35 

Quelle: World Input Output Tabelle (2017), EuroStat (2017), Berechnungen des ifo Instituts. Die Tabelle 
zeigt die Anzahl der Beschäftigten, nicht Vollzeitäquivalente. 

In Tabelle 9 und Tabelle 10 wird die Bedeutung der wirtschaftlichen Verflechtungen für 
die Beschäftigung in Deutschland und im Vereinigten Königreich dargestellt. Dies ist 
auch deshalb von hoher Relevanz, weil Jobs in exportierenden Unternehmen für Ar-
beit gleicher Qualifikation höhere Löhne zahlen als nicht-exportierende Unternehmen 
der gleichen Branche.11 In Deutschland waren 2008 etwa 8,5 Mio. Beschäftigte direkt 
oder indirekt über Vorleistungen für den Export tätig. Im Zeitablauf ist kein klarer 
Trend zu erkennen, 2014 lag die exportabhängige Beschäftigung in Deutschland etwas 
höher bei 8,8 Millionen. Der dem Exportgeschäft mit dem Vereinigten Königreich zuzu-
rechnende Anteil lag in den Jahren 2008 bis 2014 zwischen 6% und 6,5% der gesamten 
exportabhängigen Beschäftigung. Das entspricht 1,3% bis 1,5% der gesamten Be-
schäftigung in Deutschland. 

 

11 Die Exporteur-Lohn-Prämie wird für Deutschland u.a. von Baumgarten (2013) beziffert und beträgt, wenn die Effekte 
beobachtbarer Arbeitnehmereigenschaften herausgerechnet werden, circa 10%. 
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Die Wertschöpfung pro direkt oder indirekt in Exporten in das VK beteiligter Arbeits-
kraft liegt bei circa 103 000 €. Es handelt sich also im Durchschnitt um gute Arbeitsver-
hältnisse. 

Tabelle 10: Exportabhängige Beschäftigung im Vereinigten Königreich 

Jahr: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Beschäftigung 

     gesamt (in Mio.) 29,2 28,1 28,1 28,2 28,4 28,6 29,3 
Exportabhängige Beschäftigung 

    gesamt (in Mio.) 4,0 3,9 4,0 4,2 4,2 4,2 4,0 
   Exporte nach DEU  
   (in Tsd.) 301 286 282 303 264 207 234 

   (in % der Gesamtbesch.) 1,03 1,02 1,01 1,07 0,93 0,72 0,80 
   (in % der  
   exportabh.Besch.) 7,51 7,38 7,15 7,29 6,21 4,90 5,78 

    Exporte nach EU27  
    (in Tsd.) 1611 1483 1470 1518 1356 1120 1275 

   (in % der Gesamtbesch.) 5,52 5,27 5,23 5,38 4,78 3,91 4,35 

   (in % der exportabh.Besch) 40,25 38,25 37,20 36,54 31,97 26,55 31,50 

Quelle: World Input Output Tabelle (2017), EuroStat, Berechnungen des ifo Instituts. Die Tabelle zeigt die 
Anzahl der Beschäftigten, nicht Vollzeitäquivalente. 

Die exportabhängige Beschäftigung im Vereinigten Königreich bewegt sich dem gerin-
geren Exportvolumen entsprechend auf deutlich niedrigerem Niveau als in Deutsch-
land und folgte in den Jahren 2008 bis 2014 ebenfalls keinem klaren Trend. Relativ 
gesehen ist der Export nach Deutschland und in die EU27-Länder aber deutlicher wich-
tiger für die Beschäftigung im Vereinigten Königreich als umgekehrt für Deutschland. 
Der Anteil der für den Export nach Deutschland (in die EU27-Länder) Beschäftigten an 
der gesamten exportabhängigen Beschäftigung bewegte sich zwischen 5% und 7,5% 
(respektive 40% und 27%) in den letzten Jahren. Das entspricht einem Anteil von 0,7% 
bis 1% (4% bis 5,5%) an der Gesamtbeschäftigung. Bemerkenswert ist auch, dass die 
relative Bedeutung des Deutschlandgeschäfts und des Handels mit den EU27-Ländern 
in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist. 

Die Verflechtungen der britischen Volkswirtschaft mit den EU27-Staaten belegen, wie 
essentiell weiterhin gute Handelsbeziehungen sein werden. Gegeben den Exportüber-
schuss der EU27 gegenüber VK hängen erstere in absoluten Werten stärker vom 
Marktzugang im VK ab als umgekehrt. Relativ betrachtet kehrt sich dieses Bild jedoch 
um und es zeigt sich, dass die britische Wirtschaft bei einem möglichen Wegfall der 
europäischen Absatzmärkte viel zu verlieren hätte. Mit Bezug auf Arbeitsplätze, die 
hinter diesen Exportgeschäften stehen, ist Deutschland wesentlich stärker auf sein 
exportgetriebenes Wirtschaftsmodell angewiesen als das VK, wodurch Deutschland im 
schlimmsten Falle auch mehr zu verlieren hätte.  
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2.4 Wertschöpfungsverflechtungen: Sektorale 
Betrachtung  

Die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutsch-
land bestehen nicht nur aus dem Handel von für Konsumenten bestimmte Endgüter, 
sondern auch aus unter oder innerhalb von Firmen gehandelten Vorleistungen. Bei-
spielsweise enthält jeder in Goodwood vom Band laufende Rolls-Royce eine von BMW 
in Dingolfing gefertigte Karosserie. Dies veranschaulicht, wie eng die Wertschöpfungs-
ketten Deutschlands und des Vereinigten Königreichs miteinander verflochten sind; 
um größeren wirtschaftlichen Schaden und hohe Anpassungskosten abzuwenden, 
liegt es somit im beiderseitigen Interesse, diese Wertschöpfungsketten nicht durch 
den Austritt des VK aus der EU zu gefährden. 

Um zu quantifizieren, welche Rolle britische und deutsche Vorleistungen für die Wirt-
schaftsaktivität des jeweils anderen Landes haben, listen Tabelle 14 und Tabelle 15 
den Anteil der importierten Vorleistungen am BIP im Jahr 2014 auf. Von den 50 Wirt-
schaftszweigen sind der Übersichtlichkeit halber lediglich die Top-10 Sektoren ausge-
wiesen. Im Appendix ist eine Auflistung aller 50 Sektoren enthalten (Tabelle 29). 
Tabelle 11 zeigt die zehn Sektoren mit dem größten Anteil britischer Wertschöpfung 
am Produktionswert in Deutschland. Der höchste Anteil liegt im Sektor „Andere Beför-
derungsmittel“ vor; hier handelt es sich vor allem um Flugzeuge (z.B. Rolls-Royce 
Triebwerke für Airbus). 2,5% des Produktionswertes dieses Sektors, bzw. 3,3% der 
sektoralen Wertschöpfung stammt aus dem VK.12 

Im Mineralölsektor betragen diese Werte 2,1% bzw. 2,9%, was auf die erhebliche Rolle 
britischen Nordseeerdöls für deutsche Raffinerien zurückzuführen ist. Im Lufttransport 
liegen die Anteile bei 1,5% bzw. 1,7%. Allerdings sind diese Sektoren verhältnismäßig 
klein relativ zum deutschen BIP.  

12 Der Unterschied zwischen dem Produktionswert und dem Wertschöpfungsgehalt der Produktion kommt durch den 
Handel von Zwischengütern zustande, der zu Doppelzählungen von Wertschöpfungsanteilen führt. Wird, z.B., ein 
Zwischengut in Deutschland produziert, dann exportiert und im Ausland in ein Produkt eingebaut das schließlich 
wieder in Deutschland in den Produktionsprozess des selben Sektors eingeht, dann wird die Wertschöpfung für das 
Zwischengut einmal bei der Entstehung und ein zweites Mal bei der Verwendung des reimportierten Zwischengutes 
dem Produktionswert des Sektors zugerechnet. Wir verwenden die Methode von Wang et al. (2013) zur  Berechnung 
des um derartige Doppelzählungen bereinigten Wertschöpfungsgehalts der Produktion. 
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Tabelle 11: Anteil britischer Wertschöpfung am sektoralen Produktionswert Deutschlands, 
Top-10 Sektoren, 2014 

Anteil briti-
sche Wert-

schöpf- 
ung am 

Produktions-
wert 

Produktions-
wert 

Anteil britische 
Wertschöpfung 
am Wertschöp-

fungs-gehalt der 
Produktion 

Wertschöpf-
ungsgehalt 
der Produk-

tion 

(in %) in Mio. EUR (in %) in Mio. EUR 

Andere Beförderungsmittel 2,5 40214 3,3 30874 

Kohle und raffiniertes Erdöl 2,1 79260 2,9 55808

Lufttransport 1,5 25806 1,7 21670

Textil und Leder 1,3 22475 1,8 16966 

Fahrzeuge 1,1 335319 1,4 256708
Chemische Erzeugnisse 1,1 138182 2,0 72483 

Kautschuk und Plastik 1,0 75615 1,8 43133 

Möbel und andere Fertigungsprodukte 1,0 50420 1,1 45095 

Maschinenbau 0,9 276879 1,3 202320

Pharmazeutische Produkte 0,9 45905 1,1 36804 

Quelle: World Input Output Table (2017), Berechnungen des ifo Instituts.  

Im erheblich bedeutenderen Kfz-Sektor liegt die britische Wertschöpfung bei 1,1% des 
Produktionswertes bzw. bei 1,4% der sektoralen Wertschöpfung. Von ebenso großer 
gesamtwirtschaftlicher Bedeutung ist der Maschinenbau; hier beträgt der Anteil der 
britischen Wertschöpfung 0,9% des Produktionswertes bzw. 1,3% der sektoralen 
Wertschöpfung. 

Umgekehrt ist die Bedeutung deutscher Wertschöpfung am Produktionswert der briti-
schen Industriezweige sehr erheblich. 6,1% des Produktionswertes der britischen Kfz-
Industrie, bzw. 7,1% der sektoralen Wertschöpfung stammen aus Deutschland. In der 
Chemie liegen diese Werte bei respektive 3,2% und 5,3%. Tabelle 12 bietet die Details 
für die britischen Industrien mit den größten Anteilen deutscher Wertschöpfung. Inte-
ressanterweise ist selbst im Gesundheits- und Sozialwesen, einem klassischen Dienst-
leistungssektor mit hohem öffentlichem Anteil, der Anteil deutscher Wertschöpfung 
am sektoralen Produktionswert erheblich und liegt bei 2,5%. 

Betrachtet man nicht nur Deutschland, sondern die EU27-Länder insgesamt, so 
zeigt sich, dass der Anteil europäischer Wertschöpfung am Produktionswert der 
britischen Industrien bis zu 23% des Produktionswertes bzw. 27% der sektoralen 
Wertschöpfung erreicht, wie in  Tabelle 13 veranschaulicht. Hinter diesen Werten 
verbirgt sich, wie schon gezeigt, deutsche Wertschöpfung, aber auch 
Wertschöpfung aus Osteuropa, die häufig über deutsche Komponenten verbaut in 
das VK gelangt. 



Wirtschaftliche Verflechtungen des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union 

Ökonomische Effekte eines Brexit 45 

Tabelle 12: Anteil deutsche Wertschöpfung am sektoralen Produktionswert des VK, Top-10 
Sektoren, 2014 

Anteil deut-
sche Wert-
schöpf-ung 

am Pro-
dukt-

ionswert 

Produkt-
ionswert 

Anteil deutsche 
Wertschöpfung 
am Wertschöp-

fungs-gehalt der 
Produktion 

Wertschöpfungs-
gehalt der Pro-

duktion 

(in %) in Mio. EUR (in %) in Mio. EUR 

Fahrzeuge 6,1 62625 7,1 53688
Elektrische Maschinen und Apparate 3,5 16662 4,6 12613 
Chemische Erzeugnisse 3,2 43914 5,3 26551 

Computer, elektr. und optische Waren 3,0 29866 3,8 23776 
Kautschuk und Plastik 2,9 29110 4,2 19956 
Pharmazeutische Produkte 2,8 27727 3,1 24892 

Maschinenbau 2,7 59667 3,9 41159
Papier 2,5 15245 3,5 10945
Gesundheits- und Sozialwesen 2,5 279732 2,5 277416 

Forstwirtschaft 2,4 1436 2,8 1217

Quelle: World Input Output Table (2017), Berechnungen des ifo Instituts.  

Tabelle 13: Anteil EU27 Wertschöpfung am sektoralen Produktionswert des VK, Top 10 
Sektoren, 2014 

Anteil EU27 
Wertschöpf-

ung am 
Produktions-

wert 

Produktions-
wert 

Anteil EU27 Wert-
schöpfung am 

Wertschöpfungs-
gehalt der Pro-

duktion 

Wertschöpf-
ungsgehalt 
der Produk-

tion 

(in %) in Mio. EUR (in %) in Mio. EUR 

Fahrzeuge 23 62625 27 53688

Forstwirtschaft 16 1436 19 1217

Holz und Holzprodukte 16 9000 20 7236 

Chemische Erzeugnisse 14 43914 24 26551 

Elektrische Maschinen und Apparate 14 16662 19 12613 

Kohle und raffiniertes Erdöl 14 34081 17 27567
Papier 13 15245 18 10945

Kautschuk und Plastik 12 29110 18 19956 

Andere nicht-metallische Mineralien 12 20932 15 16980 

Computer, elektr. und optische Waren 12 29866 15 23776 

Quelle: World Input Output Table (2017), Berechnungen des ifo Instituts.  

Tabelle 14 und Tabelle 15 legen dar, welche Vorleistungsimporte aus dem VK beson-
ders wichtig für die deutsche Wirtschaft sind.  
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Tabelle 14: Top-10 britische Vorleistungen für die deutsche Wirtschaft, 2014 

Anteil der britischen Vorleistungen an deut-
schem BIP (%) 

Rechtsberatung und Buchhaltung 0,052 
Großhandel (ausgenommen Kraftfahrzeuge) 0,051
Verwaltung und Serviceunterstützung 0,049 
Bergbau 0,048
Architektur und Ingenieurwesen; Werbung 
und Marktforschung 0,042 

Chemische Erzeugnisse 0,025 
Computerprogrammierung und Informati-
onsdienste 0,024 

Versicherungsdienstleistungen 0,02
Abwasser, Abfallsammlung und Entsorgung 0,017 
Maschinenbau 0,017
Summe (über alle 50 Wirtschaftszweige) 0,631 

Quelle: World Input Output Table (2017), Berechnungen des ifo Instituts.  

Tabelle 15: Top-10 deutsche Vorleistungen für die britische Wirtschaft, 2014 

Anteil der deutschen Vorleistungen am britischen 
BIP (%) 

Verwaltung und Serviceunterstützung 0,113

Großhandel (ausgenommen Kraftfahrzeuge) 0,092 

Chemische Erzeugnisse 0,089 

Maschinenbau 0,081

Fahrzeuge 0,078

Pharmazeutische Produkte 0,067 

Computer, elektr. und optische Waren 0,062 

Grundstücks- und Wohnungswesen 0,062 

Architektur und Ingenieurwesen; Werbung und 
Marktforschung 

0,057 

Verarbeitete Metalle 0,051 

Summe (über alle 50 Wirtschaftszweige) 1,344 

Quelle: World Input Output Table (2017), Darstellung des ifo Instituts.  

Passend zur britischen Industriestruktur sind auch die wichtigsten deutschen Vorleis-
tungsimporte aus dem VK im Dienstleistungsbereich vorzufinden. Am wichtigsten sind 
Vorleistungen (in absteigender Reihenfolge) aus den Bereichen Rechtsberatung und 
Buchhaltung, Großhandel, Verwaltung und Serviceunterstützung, Bergbau sowie Ar- 
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chitektur und Ingenieurwesen, um die ersten fünf zu nennen. Über alle 50 Wirtschafts-
zweige hinweg betragen die aus dem VK bezogenen Vorleistungsimporte etwa 0,63% 
der deutschen Wirtschaftsleistung.  

Auch bei den deutschen Vorleistungsexporten in das VK lassen sich zu erwartende 
Muster vorfinden: Angeführt von zwei Dienstleistungssektoren (Verwaltung und Ser-
viceunterstützung sowie Großhandel) folgen Vorleistungen im Bereich der Chemi-
schen Erzeugnisse, des Maschinenbaus, der Automobilindustrie und der Pharmabran-
che, um auch hier die wichtigsten zu nennen. Über alle 50 Wirtschaftszweige hinweg, 
addieren sich die deutschen Vorleistungen zu 1,34% der britischen Wirtschaftskraft.  

2.5 Ausländische Direktinvestitionen  

Dieses Kapitel richtet seinen Fokus auf die wirtschaftlichen Verflechtungen mit Blick 
auf Ausländische Direktinvestitionen (FDI13) zwischen Deutschland und dem VK und 
zwischen der EU27 und dem VK. Dabei soll die Entwicklung der ausländischen Direk-
tinvestitionen über die Zeit dargestellt werden.14 

Außenhandel und FDI können sich zueinander sowohl als Komplemente wie auch als 
Substitute verhalten: Werden beispielsweise FDI benötigt um eine Vertriebsgesell-
schaft in einem anderen Land aufzubauen, konstituieren sie damit erst den Handel 
und sind somit komplementär zum Außenhandel zu betrachten. Führen allerdings FDI 
dazu, dass in einem anderen Land Produktionsstätten zur Befriedigung der lokalen 
Nachfrage entstehen, treten FDI an die Stelle von direkten Exporten, welche sie 
dadurch substituieren. Beides führt zu einem Gleichgewicht, das Salden in der Han-
delsbilanz und der Kapitalbilanz einander angleicht. Schon aus Gründen der Salden-
mechanik bedingen sich deshalb Handelsüberschüsse und das Akkumulieren von aus-
ländischen Vermögenstiteln (welche nicht notwendigerweise FDI sein müssen) 
gegenseitig.  

Die bilateralen FDI Positionen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich 
von 2008 bis 2015 sind in Abbildung 13 dargestellt. 

 

13 Das Akronym steht für die englischsprachige Bezeichnung Foreign Direct Investment. FDI bezeichnet ausländische 
Investitionen mit dem Ziel, Kontrolle über Unternehmen auszuüben. FDI wird von Portfolioinvestitionen dadurch 
abgegrenzt, dass ein Mindestanteil von 10% am Eigenkapital eines im Ausland angesiedelten Unternehmens verlangt 
wird. Es handelt sich hierbei um eine statistische Konvention und nicht um eine ökonomisch begründbare Schwelle. 
14 Hierfür betrachten wir FDI lediglich als Bestandsgrößen; somit stellt ein für ein Jahr berichteter Wert den Bestand an 
FDI Positionen zum Stichtag 31.12. dar.  
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Abbildung 11: Bilaterale Direktinvestitionen, DE und VK 

Quelle: Eurostat (2017), Darstellung des ifo Instituts. 

Die deutschen FDI Positionen im VK betrugen knapp 90 Mrd. Euro in 2008 und stiegen 
im Zeitablauf auf über 140 Mrd. € an, was einem Wachstum von 55% gleichkommt. Vor 
allem im Jahr 2013 erhöhten sich die FDI-Positionen sprunghaft von 105 auf 131 Mrd. 
€. Diesem Anstieg können mehrere Ursachen zugrunde liegen: Einerseits können tat-
sächlich große Transaktionen geschehen sein (bspw. größere Übernahmen); anderer-
seits können auch Bewertungseffekte eine Rolle spielen, wenn sich z.B. der britische 
Aktienmarkt in 2013 sehr positiv entwickelte. Trotz kleinerer absoluter Veränderungen 
bei den britischen FDI in Deutschland ist die dahinterstehende Dynamik nicht minder 
bedeutend: Im gesamten Zeitraum verringerten sich die britischen FDI von 32 auf 25 
Mrd. €, was einer Reduktion von 22% entspricht. Diese Reduktion kann auf Desinvest-
ment (Veräußerung von Vermögenswerten), Bewertungseffekte oder nicht ersetzte 
Abschreibungen zurückzuführen sein. Die sich im Niveau stark unterscheidenden Ver-
mögenspositionen spiegeln teils auch den bilateralen Handelsüberschuss Deutsch-
lands gegenüber dem VK wider. Dieser muss nicht zwingenderweise im VK investiert 
werden, allerdings legen Portfolioüberlegungen nahe, auch einen signifikanten Teil 
des deutschen Auslandsvermögen im VK zu investieren, was die FDI-Positionen an-
steigen lässt. Die Daten bestätigen diese Vermutung, denn das Vereinigte Königreich 
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steht als Zielland deutscher Auslandsdirektinvestitionen an zweiter Stelle hinter den 
USA. Umgekehrt nimmt Deutschland nur Rang neun der britischen FDI ein.15 

Abbildung 12 zeigt die zeitliche Entwicklung der FDI-Positionen des Vereinigten König-
reichs in den EU27-Staaten und vice versa. 

Abbildung 12: Bilaterale Direktinvestitionen, EU27 und VK 

Quelle: Eurostat (2017), Darstellung des ifo Instituts. 

15 FDI-Daten sind aufgrund von Messungenauigkeiten, Bewertungseffekten, Währungsumrechnungen, usw. fehlerbe-
haftet. Der IWF weist beispielsweise für 2011 deutsche FDI-Aktiva im VK von 128 Mrd. USD aus, die bis 2015 auf 159 Mrd. 
USD ansteigen. Ein Abgleich mit Daten der deutschen Bundesbank, die nur bis 2011 reichen, ergeben aktive Positionen 
i.H.v. 86 Mrd. € für 2011. Nach IWF-Zahlen sind die Positionen des VK in Deutschland höher: 85 Mrd. USD in 2011, die bis 
2015 auf 68 Mrd. USD abschmelzen (-20%). Die Dynamik ist somit dieselbe wie bei der Eurostat-Datengrundlage, nicht
jedoch das Niveau.
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Abbildung 13: Bilaterale Direktinvestitionen, DE und VK in % der jeweiligen EU FDI 

 

Quelle: Eurostat (2017), Darstellung des ifo Instituts. 

Die europäischen FDI im VK sind von 2008 bis 2015 ausnahmslos gestiegen und er-
reichten im Jahr 2015 mit 1635 Mrd. € ein Rekordhoch. Über den gesamten Zeitraum 
betrug das Wachstum 75%. Auffallend ist ein starker Anstieg der FDI-Positionen insbe-
sondere in den Jahren 2014 und 2015, der allein über zwei Drittel des Gesamtanstiegs 
ausmachte. Umgekehrt ist kein klarer Trend der britischen FDI in der EU zu ersehen. 
Diese stiegen zwar über den gesamten Zeitraum hinweg von 539 auf 612 Mrd. Euro an 
(14%), jedoch erreichten sie ihr Maximum im Jahr 2011.  

Abbildung 13 zeigt die Anteile, die die bilateralen Auslandsdirektinvestitionen 
Deutschlands und des Vereinigten Königreichs jeweils an den gesamten in der EU ge-
haltenen Positionen haben. 

Deutschlands FDI im VK relativ zu allen deutschen FDI in Europa erhöhten sich leicht 
von 16% in 2008 auf 20% in 2015. Nur etwa 5% der britischen EU FDI gehen nach 
Deutschland. Dieser Anteil war über die Zeit hinweg konstant.  

Diese aggregierten FDI Positionen verschaffen einen ersten Überblick. Um jedoch spe-
zifischere Aussagen treffen zu können, ist die sektorale Untergliederung der FDI-
Positionen essentiell. Abbildung 14 und Abbildung 15 schlüsseln die bilateralen deut-
schen und britischen FDI-Positionen aus dem Jahr 2015 nach Wirtschaftszweigen auf. 
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Abbildung 14: Deutsche FDI im VK nach Wirtschaftszweigen 

Quelle: Eurostat (2017), Darstellung des ifo Instituts. 

Mehr als die Hälfte der deutschen FDI im Vereinigten Königreich entfallen auf freibe-
rufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Zusammen mit dem 
zweitgrößten Sektor, den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, machen diese 
knapp 90 Prozent der gesamten deutschen FDI aus. Weitere 6% entfallen auf FDI im 
Zusammenhang mit Energieversorgung. Überraschenderweise finden sich Direktin-
vestitionen aus dem Verarbeitenden Gewerbe erst an vierter Stelle und mit 1,4% ledig-
lich unter ferner liefen.  

Umgekehrt scheinen die britischen FDI in Deutschland zumindest sektoral besser 
diversifiziert zu sein. FDI im Verarbeitenden Gewerbe mit 56% Anteil an allen FDI 
kommen dabei an erster Stelle. Es folgen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
(21%) und sonstige Dienstleistungen (14%). Auch danach finden sich überwiegend FDI 
im Zusammenhang mit Dienstleistungen. 

In dieser Studie werden keine kontrafaktischen Szenarien hinsichtlich der FDI berech-
net. Dies hat mehrere Gründe. Erstens ist die Datensituation problematisch. Für die 
Berücksichtigung von FDI bräuchte man Bestände ausländischer Investitionen in allen 
50 betrachteten Wirtschaftszweigen für alle betrachteten Länder. Zur Identifikation 
der Effekte europäischer Integration auf diese Bestände würde man zudem Panelda-
ten benötigen. Schließlich existiert auch kein allgemein akzeptiertes rechenbares Mo-
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dell des allgemeinen Gleichgewichts, in dem multinationale Unternehmen vorkom-
men und das für die Zwecke der Simulation verwendet werden könnte. 

Abbildung 15: Britische FDI in DE nach Wirtschaftszweigen 

Quelle: Eurostat (2017), Darstellung des ifo Instituts. 

Es sei aber darauf hingewiesen, dass ein Brexit auf die FDI-Bestände einen uneindeuti-
gen Effekt haben dürfte. Der Grund dafür liegt einerseits darin, dass neue Handelsbar-
rieren es attraktiver machten, im jeweiligen Auslandsmarkt zu produzieren, weil so 
Handelskosten (z.B. Zölle) gespart werden können (tariff jumping FDI, auch: horizon-
tales FDI). Andererseits reduziert der Brexit die Anreize, Vorprodukte im VK zu produ-
zieren und in die anderen EU-Staaten zu exportieren und umgekehrt. Dieser Rückbau 
internationaler Wertschöpfungsnetzwerke könnte mit einem Rückbau von vertikalem 
FDI verbunden sein. Zu diesen bilateralen Effekten kommen noch Drittlandeffekte: Für 
Unternehmen aus Drittländern wird es durch den Brexit weniger attraktiv, mit Hilfe 
einer Niederlassung im VK den europäischen Markt zu bedienen; es könnte daher zu 
eine Verlagerung von Investitionen auf den europäischen Kontinent oder, weil mit 
dem Brexit auch der EU-Binnenmarkt erheblich schrumpft, auf Drittstaaten kommen. 
Der Gesamteffekt des Brexit auf europäische FDI-Positionen im VK und auf britische 
Positionen in der EU ist daher uneindeutig. 

56%

21%

14%

4%
3%

1%
1%

1%
Verarbeitendes Gewerbe

Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen

Sonstige Dienstleistungen

Wohnungswesen

Freiberufliche, wissenschaftliche und
technischen Dienstleistungen

Information und Kommunikation

Baugewerbe/Bau

Sonstiges



Wirtschaftliche Verflechtungen des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union 

Ökonomische Effekte eines Brexit 53 

2.6 Migration 

Die Gesamtbevölkerung im VK ist seit Anfang der 1980er stark angewachsen. Während 
der Anteil an Einwanderern vor der EU-Osterweiterung noch bei 4,7% lag, konnte im 
Jahr 2013 ein Anteil in Höhe von 7,7% verzeichnet werden. Der Bestand an Migranten 
aus anderen EU-Mitgliedsländern im Vereinigten Königreich ist seit 1985 relativ kon-
stant. Abbildung 16 zeigt die Anteile der größten Einwanderergruppen im Vereinigten 
Königreich nach europäischen Herkunftsländern im Jahr 2014.  

Abbildung 16: EU-Bürger im Vereinigten Königreich nach Herkunftsland (in Tsd.), 2014 

Quelle: OECD International Migration Database. Keine Information zum Bestand der EU-Bürger aus Est-
land, Luxemburg und Slowenien im Vereinigten Königreich. 

Von den insgesamt rund 3 Mio. Migranten aus der EU machen Polen mit 783 000 den 
größten Anteil aus, gefolgt von 372 000 Iren. Auch aus Deutschland, Rumänien, Frank-
reich, Litauen und Italien stammt ein großer Teil der EU-Ausländer im Vereinigten Kö-
nigreich.  

Insgesamt leben rund 1,1 Mio. Briten im EU-Ausland. 286 000 leben in Spanien, 281 000 
in Irland, 170 000 in Frankreich und 102 000 in Deutschland. Im Rahmen der Brexit-
Verhandlungen muss nun auch entschieden werden, wie mit den Migranten im Verei-
nigten Königreich, aber auch mit den im EU-Ausland lebenden Briten verfahren wer-
den soll.  
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Nachdem die Zuwanderung für viele Briten eine überragende Rolle bei der Entschei-
dung zum Brexit gespielt haben dürfte, gab die britische Regierung unmissverständ-
lich zu verstehen, dass sie aufgrund der damit zu gewährenden Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit nicht Teil des Binnenmarktes bleiben wolle. Die Rechte der bereits in der EU 
lebenden Briten sowie für der im VK lebenden EU-Bürger sollen prioritär in den Ver-
handlungen zwischen der EU und dem VK besprochen und vereinbart werden. Dies 
bedeutet, dass in einer ersten Verhandlungsrunde Austrittsmodalitäten wie die briti-
schen Zahlungsverpflichtungen gegenüber der EU sowie der Status von EU-Bürgern im 
VK verhandelt werden soll; erst wenn der Europäische Rat ausreichende Fortschritte 
hierbei feststellt sollen Gespräche zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und 
dem VK geführt werden. Aus Sicht der Autoren dieser Studie ist außerdem mindestens 
eine weitreichende Übergangsregelung nach dem voraussichtlichen Austritt des VK 
2019 geboten, um zu verhindern, dass es zu menschlichen Tragödien kommt und dass 
Firmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals schwer zu ersetzende Fachkräfte verlieren. 
Die Anpassungsfolgen wären dabei äußerst kostspielig. Im Falle, dass der Austritt des 
VK aus der Union zu einer Migration aus dem VK heraus führt, ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass dadurch wegfallende Wertschöpfung importiert wird (sofern möglich) oder 
inflationäre Preisanpassungen im nicht-handelbaren Sektor stattfinden. 

In den kontrafaktischen Szenarien werden in dieser Studie keine Migrationseffekte 
analysiert. Dies hat mehrere Gründe: Zum einen ist die Datensituation problematisch; 
für die Berücksichtigung von Migration bräuchte man die Bestände ausländischer Ar-
beitskräfte nach ihrer Nationalität in allen 50 betrachteten Wirtschaftszweigen und für 
alle betrachteten Länder. Hinzu kommt, dass man auch vergleichbare Informationen 
für die sozialstaatliche Behandlung von Migranten benötigte und ein Modell, das ne-
ben den ökonomischen Anreizen der Arbeitskräftemobilität auch den Sozialstaat auf 
befriedigende Weise modelliert und zur Simulation von integrationspolitischen Effek-
ten im allgemeinen Gleichgewicht geeignet ist.16 

  

 

16 Ein erster vielversprechender quantitativer Ansatz wurde von Di Giovanni (2015) vorgelegt. Battisti et al. (2017) 
schlagen einen quantitativen Modellrahmen zur Analyse internationaler Migration vor.  
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Abbildung 17: Britische Bevölkerung, die im EU-Ausland lebt (in Tsd.), 2014 

Quelle: OECD International Migration Database. Keine Information zu in Bulgarien, Litauen, Rumänien, 
Kroatien, Malta und Zypern lebenden Briten. Für Portugal, Polen, Irland und Frankreich waren die aktu-
ellsten Daten für das Jahr 2011 vorhanden. Für Italien für das Jahr 2012. 

Mobilität von Arbeitskräften und internationaler Handel können in einem substituti-
ven oder komplementären Verhältnis zueinander stehen. Dies wird in Felbermayr et al. 
(2015) ausführlich erläutert. Im Zusammenhang mit dem Brexit sind zwei Wirkungska-
näle von Bedeutung: Einerseits ist die Mobilität von Fachkräften notwendig für die 
grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen, die häufig auch für den er-
folgreichen Export von Industrieprodukten notwendig sind. Ausländische Arbeitskräf-
te bringen außerdem oft wichtiges Wissen über den ausländischen Markt, was die 
Handelskosten der sie beschäftigenden Unternehmen reduzieren sollte. Somit könnte 
eine Einschränkung der Migration zu einer Behinderung des Handels führen. Anderer-
seits betont die klassische Außenhandelstheorie, dass die internationale Mobilität von 
Arbeitskräften zu einem Ausgleich der komparativen Vorteile und damit zu einer Re-
duktion der Handelsvolumina führt; umgekehrt erhöht die Einschränkung von Migra-
tion die ökonomische Vorteilhaftigkeit, Handel zu treiben. 
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3 Zur Untersuchungsmethodik 

3.1 Quantifizierung der ökonomischen Effekte: 
Vorgangsweise 

Die Grundidee besteht darin, den Brexit in zwei Schritten zu verstehen: Erstens bedeu-
tet der Brexit die Rückabwicklung der bisher erfolgten EU-Integration. Konkret wird 
unterstellt, dass die in den Daten messbaren handelskostensenkenden Effekte der EU-
Mitgliedschaft des Vereinigten Königreiches annulliert werden. Das bedeutet wiede-
rum, dass es zu einer Einführung von Zöllen oder zur Wiederentstehung von nicht-
tarifären Handelshemmnissen kommt. Zweitens könnte in den Verhandlungen ein 
neues bilaterales Vertragswerk vereinbart werden, das sich an den messbaren han-
delskostensenkenden Effekten existierender tiefer (i.e., ambitionierter) oder weniger 
tiefer (i.e., konservativer) Handelsabkommen der EU orientiert. Ein Teil der zunächst 
durch den Brexit wiedereingeführten Barrieren verschwindet dadurch wieder. 

Diese Analyse beruht auf den folgenden Elementen: 

 Ex-post-Evaluation unterschiedlicher Stufen der europäischen und internatio-
nalen Integration. Hier schätzen wir mit Hilfe eines empirischen Handels-
flussmodells – eines so genannten Gravitationsmodells – die Handelsschaf-
fungseffekte des EU-Binnenmarktes, der Mitgliedschaft in der Währungsunion, 
im Schengenraum und in anderen regionalen Handelsabkommen. Insbeson-
dere lassen wir zu, dass sich die Größenordnung der Handelseffekte des Bin-
nenmarktes auf die Exporte des VK in die EU und auf die Importe aus der EU 
unterscheiden. Eine einfache Indikatorvariable, wie sie in anderen Studien 
zum Brexit verwendet wurde (Aichele und Felbermayr, 2015) übersieht, dass 
das Vereinigte Königreich bei einigen europäischen Integrationsschritten nicht 
mitgemacht hat. Außerdem unterscheiden wir zwischen Güter- und Dienstleis-
tungshandel. 

 Auf der Basis der empirischen Schätzungen kann unter Verwendung von Han-
delselastizitäten ausgerechnet werden in welchem Ausmaß durch den Brexit 
neue Handelshemmnisse entstehen. Das Ergebnis sind kontrafaktische ad 
valorem Handelskostensenkungen für 50 Sektoren und eine Reihe von plau-
siblen Szenarien.  

 Schließlich können die geschätzten Handelshemmnisse in ein Simulations-
modell eingesetzt werden, um die Effekte der unterschiedlichen Szenarien auf 
sektorale und aggregierte wirtschaftliche Variablen unter Berücksichtigung 
der Beziehungen des allgemeinen Gleichgewichts abschätzen zu können. Da-
für wird eine aktualisierte Version des ifo Handelsmodells (Aichele et al., 2016) 
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verwendet. Die Analyse weist statische Effekte aus, die auf Effizienzgewinnen 
durch Reallokation von Produktionsfaktoren und durch Abbau bürokratischer 
Hürden beruhen. Die Annahme, dass der Brexit als Rückabwicklung eines Frei-
handelsabkommens verstanden werden kann, ist nur langfristig sinnvoll. In 
der kurzen Frist ist beispielsweise nicht mit einer sofortigen Divergenz regula-
torischer Praktiken zu rechnen. 

In der Folge werden methodische Aspekte beschrieben. Wir beginnen mit dem Gravita-
tionsmodell und enden mit dem Simulationsmodell. 

3.2 Methodik: Gravitationsmodell 

Ein Schlüsselelement für die Simulationsszenarien ist es, die Auswirkungen von Integ-
rationsschritten und Zöllen zu unterscheiden und ihre Auswirkungen auf die nicht-
tarifären Handelskosten und die Elastizität der Substitution zu schätzen. 

Anhand des Gravitationsmodells von Head und Mayer (2014) nehmen wir eine ökono-
metrische Untersuchung der Integrationsschritte der Europäischen Union vor. Das 
empirische Standardmodell zur Erklärung bilateraler Handelsströme zeigt, dass die 
Importe eines Landes aus einem anderen von der ökonomischen Größe der beiden 
Länder (ihrer jeweiligen Bruttoinlandsprodukte), von den bilateralen Handelskosten 
und von den multilateralen Handelskosten abhängen. Dabei wird typischerweise eine 
sehr umfassende Definition von Handelskosten verwendet. Diese enthalten neben den 
direkten Kosten von Handelspolitik, wie zum Beispiel den Zöllen, auch die Kosten 
nicht-tarifärer Barrieren und andere Handelshemmnisse, die politisch nicht gestaltbar 
sind (zum Beispiel geographische, sprachliche und kulturelle Distanz, gemessen durch 
geographische Variablen, das Vorliegen gemeinsamer Sprache oder eine gemeinsame 
koloniale Vergangenheit). 

Wir folgen dem Standard-Gravitationsmodell (Head und Mayer, 2014) und untersu-
chen die Auswirkungen der Europäischen Union, der Eurozone, des Schengen-
Abkommens und anderer Freihandelsabkommen auf den Außenhandel durch ein 
nicht-lineares Modell der Poisson-Pseudo-Maximum-Likelihood (PPML) Methode, die 
die Nullen in der Handelsmatrix mitbetrachtet (siehe hierzu Santos Silva und Tenrey-
ro, 2006). Die Grundspezifikation der PPML-Schätzung lautet wie folgt: 

exp 27

	 	 	 	  

Hier ist  das Level der bilateralen Importe von Land i aus Land j im Jahr t. Um den 
Einfluss der entsprechenden Abkommen zu identifizieren, nutzen wir Indikatorvariab-
len, die den Wert 1 annehmen, wenn ein Abkommen zwischen dem Handelspaar in 
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Kraft ist, sonst Null. 27  bestimmt, ob beide Länder eines Handelspaares Mitglie-
der der EU27 (ausgenommen VK) sind. Für das Vereinigte Königreich schätzen wir ei-
nen asymmetrischen EU-Effekt der Mitgliedschaft der EU27-Staaten gegenüber dem 
VK 	und der Mitgliedschaft des VKs mit den EU27-Staaten . 
Die Effekte einer Mitgliedschaft im Schengenraum identifizieren wir über die Anzahl 
der Schengen-internen Grenzen  (siehe weiter unten). Wenn beide Länder eines 
Paares Mitglieder im Euroraum sind, so nimmt die Variable  den Wert 1 an, 
ansonsten Null. Wir schätzen den Effekt des EU-Korea Freihandelsabkommens aus 
dem Jahr 2011 separat (symmetrisch für beide Länder) durch eine Indikatorvariable 

.17 Diese nimmt den Wert von 1 an, wenn das Länderpaar ein EU28 Land 
oder Korea beinhaltet. Alle weiteren regionalen Handelsabkommen werden durch 

 abgebildet. Wir kontrollieren für die Marktgröße des Ziellandes und des Ur-
sprungslandes, sowie für Multilaterale Resistenzen mit Hilfe von zeitvarianten Länder-
fixen Effekten  und . Zusätzlich kontrollieren wir in allen Regressionen für bilate-
rale Länderspezifika , die alle zeitinvarianten bilateralen Determinanten von Handel 
wie Distanz, Vorhandensein einer gemeinsamen Grenze oder historische Determinan-
ten der Handelskosten beinhalten. Diese beachten auch gleichzeitig Ursprungs- und 
Ziellandspezifika. 	stellt den Fehlerterm dar.18 

Die Idee der Vorgehensweise ist folgende: Wir verwenden das Gravitationsmodell, um 
die Einflussfaktoren auf den Handel zwischen verschiedenen Handelspartnern mög-
lichst gut zu modellieren. Damit gelingt es, dem kausalen Effekt der Europäischen 
Union, der Währungsunion, des Schengen Abkommens und der weiteren regionalen 
Handelsabkommen nahe zu kommen. Eine wichtige Rolle spielen sogenannte Indika-
torvariablen, die den Vorteil haben, auch unbeobachtbare oder schwer quantifizierba-
re Einflussfaktoren abzubilden, so zum Beispiel die allgemeine wirtschaftliche Ent-
wicklung oder das Niveau bilateraler Handelsbarrieren. Wir schätzen, wie in der 
Literatur z.B. bei Head und Mayer (2014) empfohlen, eine nicht-lineare Regression (so 
genannte Poisson-Modelle) mit fixen Effekten für Länderpaare und Indikatoren für 
Jahre für jeden Sektor separat. Die Europäische Union, die Eurozone und weitere Frei-
handelsabkommen werden dabei als Indikatorvariablen abgebildet. Für das Schen-
gen-Abkommen verwenden wir in Anlehnung an Felbermayr et al. (2016) und Felber-
mayr et al. (2017) eine geographische Zählvariable, die die Schengen-internen 
Grenzen über den Landverkehr registriert (Schengen = [1, 2, ..., 8]). Die allgemeine 
Wettbewerbssituation und -fähigkeit der Länder, sowie die multilateralen Resistenz-
terme werden durch zeitvariante Importeur- und Exporteur-fixe Effekte aufgefangen. 

 

17 Die Schätzung von asymmetrischen Effekten ist aus ökonometrischen Gründen schwierig. Dazu kommt die konzep-
tuelle Frage, wie asymmetrische Effekte des EU-Korea Abkommens auf den Brexit-Fall übertragen werden soll. 
18 Währungseffekte sind in dem Modell berücksichtigt. 
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3.3 Methodik Allgemeines Gleichgewicht 

Das ifo Simulationsmodell, das ausführlich in Aichele et al. (2014) und Aichele et al. 
(2016) beschrieben wird, ist ein statisches, allgemeines Gleichgewichtsmodell des 
internationalen Handels, in dem 44 Länder in 50 Güter- und Dienstleistungssektoren 
miteinander Handel treiben können, und in dem die Handelsströme durch Zölle und 
nicht-tarifäre Barrieren gebremst werden. Das Modell bildet mehr als 90% der globa-
len Wertschöpfung und des Handels ab. 

Eine Besonderheit des ifo Simulationsmodells ist die detaillierte Abbildung internatio-
naler Wertschöpfungsketten. Die Daten dazu stammen aus einer globalen Input-
Output Datenbank (WIOD, 2017). Ein weiterer Vorteil des Modells besteht darin, dass 
es mit Hilfe relativ einfacher ökonometrischer Gleichungen parametrisiert werden 
kann, die aus den Gleichgewichtsbedingungen des Modells resultieren. Die zentrale 
Relation ist die oben besprochene Gravitationsgleichung, die auch den Schätzungen 
zugrunde liegt. Zwei industriespezifische Parameter sind hier von besonderer Bedeu-
tung: Die Elastizität, mit der Zolländerungen Handelsströme beeinflussen (die so ge-
nannte Handelselastizität) und der Effekt von nicht-tarifären Handelshemmnissen auf 
dieselben Ströme. Wir nutzen etablierte Methoden um die Elastizität durch Zölle abzu-
schätzen und die Erfahrung mit bestehenden Integrationsabkommen, um ihre Auswir-
kungen auf die sektoralen Handelsströme unter Verwendung eines strukturellen Gra-
vitationsmodells ökonometrisch abzuschätzen.19 

Die Aufspaltung der Integrationsabkommen (Europäischer Binnenmarkt, Europäische 
Zollunion, Europäische Währungsunion, Schengen-Abkommen, weitere regionale 
Handelsabkommen) erlaubt es, in den Szenarien eine Abschätzung der Wohlfahrts- 
und Handelseffekte für verschiedene Schritte der Handelsliberalisierung, d.h. ein un-
terschiedliches Maß des Abbaus von nicht-tarifären Handelshemmnissen, abzubilden.  

Die handelspolitischen Szenarien, die weiter unten im Detail beschrieben werden, 
basieren auf folgendem Gedankenexperiment: Wenn das Vereinigte Königreich in der 
heute beobachteten Welt aus der Europäischen Union austräte, d.h. mit Wiedereinfüh-
rung von Zöllen und dem Errichten nicht-tarifärer Handelshemmnisse, wie sähen in 
dieser alternativen Welt die Handelsströme, sektoralen Produktionsstrukturen und die 
Realeinkommen aus? 

19 Weil diese Schätzungen statistischer Unsicherheit unterliegen, sind auch die Ergebnisse der Modellsimulation mit
Unsicherheit behaftet. Allerdings zeigen Monte-Carlo-Simulationen, dass die Präzision der ökonometrischen Schät-
zung so hoch ist, dass die Konfidenzintervalle für die Modellvariablen sehr eng sind, so dass sich kaum Änderungen 
bezüglich der Interpretation der Ergebnisse ergeben. 
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Sobald wir kausale Auswirkungen von Handelsabkommen (EU, Euro, Schengen und 
anderen regionalen Handelsabkommen) auf sektorale Handelsströme aus dem Gravi-
tationsmodell abgeleitet haben, können geschätzte Elastizitäten und beobachtete 
Zölle verwendet werden, um die Auswirkungen eines Rückbaus der sonstigen Kosten, 
neben den Zöllen, herauszurechnen. 

Unser Basisjahr für die Simulationen ist das Jahr 2014, für das wir einen vollständigen 
Datensatz mit den technologischen Bedingungen für alle Länder und Sektoren haben. 
Wir simulieren also das folgende komparativ statische Gedankenexperiment: Was 
wäre gewesen, wenn im Jahr 2014 das VK nicht Mitglied der EU gewesen wäre, son-
dern sich ein alternatives Regime in Kraft befunden hätte?20 Die Parameterschätzun-
gen beruhen hingegen auf jährlichen Daten für den Zeitraum 2000-2014. 

Die berechneten Niveau-Effekte auf Realeinkommen und Handelsströme sind stati-
scher Natur. Die dynamischen Effekte des Handels – z.B. auf die Innovationstätigkei-
ten von Unternehmen oder auf die Diffusion von Technologien – bleiben außen vor. 
Dies bedeutet, dass das Modell Untergrenzen für die echten langfristigen Effekte aus-
weist.21 

3.4 Daten 

Unsere wichtigste Datenquelle ist die von Timmer et al. (2015) beschriebene World 
Input-Output Database (WIOD). Diese bietet sektorale Produktionswerte, sektorale 
Wertschöpfungsinformationen und bilateralen End- und Zwischengüterhandel mit 
Erzeuger- und Verbraucherpreisen, einschließlich Dienstleistungssektoren. So können 
wir bilaterale Input-Output-Tabellen und Wertschöpfungsniveaus konstruieren. Die 
Daten erfassen 43 Länder und den Rest der Welt (RoW) als Aggregat für die Jahre 2000 
bis 2014. WIOD unterscheidet 56 Sektoren. Um die Simulationen durchführen zu kön-
nen, aggregieren wir die Sektoren in 50 Wirtschaftszweige. Die Aggregation betrifft vor 
allem Dienstleistungssektoren. In den landwirtschaftlichen Sektoren und im Verarbei-
tenden Gewerbe wird der sektorale Detailgrad aufrechterhalten. Der aktuelle WIOD 
Datensatz bietet die neuesten Daten, die in harmonisierter Form für Güter- und Dienst-
leistungstransaktionen zur Verfügung stehen und die mit den Input-Output-Tabellen 
der unterschiedlichen Länder kompatibel sind.22 

20 Wir nehmen keine Extrapolation auf das Jahr 2020 vor, in dem der Brexit aller Wahrscheinlichkeit vollzogen sein
wird. Dafür müssten alle in das Simulationsmodell eingehenden Daten prognostiziert werden, was mit erheblichen 
Unsicherheiten verbunden wäre. 
21 Dynamische Gewinne durch Handelsliberalisierung sind in vielen Studien nachgewiesen worden; siehe Sampson
(2016) für ein aktuelles Beispiel und weitere Referenzen. 
22 Ein alternativer Datensatz ist jener des Global Trade Analysis Project (GTAP) 9.1  (siehe Narayanan et al., 2015).
Diese Datenbank steht für die Jahre 2004, 2007 und 2011 zur Verfügung. Die GTAP Daten haben den Vorteil, dass mit 
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Informationen zu regionalen Handelsabkommen stammen von der WTO. Die Daten 
über den sukzessiven Beitritt der Länder zum Schengener Abkommen stammen von 
der Europäischen Kommission, ebenso wie die Beitrittsdaten zur Europäischen Union 
oder dem Euroraum. Wir kombinieren GIS-Daten mit Informationen von Google Maps, 
um die Anzahl der Schengen-internen Grenzen zu zählen. Die oft beklagte Geometrie 
Europas ist ein Vorteil für die ökonometrische Identifikation. Es erlaubt uns, die ver-
schiedenen Effekte der EU, der Eurozone, der Mitgliedschaft im Schengenraum und 
anderer Handelsabkommen (z.B. EU-Korea) zu identifizieren. Dies ist wichtig, um den 
Effekt der Europäischen Union im Detail zu verstehen. Zudem gehören nicht alle EU-
Mitglieder zum Schengenraum oder der Eurozone. Darüber hinaus sind nicht alle Mit-
glieder der Eurozone Teil des Schengen-Abkommens und umgekehrt, und sie haben 
die Vereinbarung zu verschiedenen Zeiten ratifiziert. Insbesondere das Vereinigte Kö-
nigreich ist Mitglied in der Europäischen Union, nicht aber in der Eurozone oder im 
Schengen Abkommen. Würde man die Effekte nicht separiert voneinander betrachten, 
so würde der Effekt eines Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 
Union sich mit dem der Eurozone als auch dem Schengen Raum vermischen und da-
mit möglicherweise überschätzt. 

Bilaterale Zolldaten stammen aus den World Integrated Trade Solutions (WITS-
TRAINS), sowie der integrierte Datenbank (IDB) der WTO. Wir schätzen die Elastizitäten 
für die landwirtschaftlichen Industrien und die Fertigungssektoren in Felbermayr et al. 
(2017). Für die Dienstleistungssektoren nutzen wir einen konsistenten externen Schät-
zer der Elastizität von -5,9591 von Egger et al. (2012). 

Alle weiteren benötigten Daten zur Simulation stammen aus den Schätzungen des 
Gravitätsmodells.

140 Regionen und 57 Sektoren die globalen Wertschöpfungsketten noch genauer abbilden können. Allerdings sind sie 
weniger aktuell, mit höheren Messfehlern belastet und die Abwesenheit von kontinuierlichen Jahresdaten erschwert 
die ökonometrische Schätzung. 
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3.5 Szenarien 

Aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der potentiellen Ausgestaltung eines Brexit 
bietet es sich an, bei der Quantifizierung eines potentiellen Austritts aus der Europäi-
schen Union eine Reihe von Szenarien zu untersuchen. 

Handelspolitisch sind verschiedene Szenarien möglich, die von einem Austritt des 
Vereinigten Königreichs bei weiterhin starker Handelsintegration in die EU-Staaten 
(ähnlich dem Status von Norwegen oder der Schweiz) bis hin zur Anwendung der all-
gemeinen WTO-Regeln zwischen der EU und dem VK reichen. Diese Studie nähert sich 
daher einer Quantifizierung der ökonomischen Kosten des Brexit. Die Szenarien unter-
scheiden sich dabei hinsichtlich der getroffenen Annahmen über die Entwicklung der 
Handelskosten zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. 

Im Folgenden werden die gewählten Szenarien dargestellt. Wir unterscheiden top-
down Szenarien, in denen die Erfahrung mit existierenden institutionellen Arrange-
ments zum Ausgangspunkt für die Erwartungen an ein zukünftiges Regime zwischen 
EU und dem VK gemacht wird und bottom-up Szenarien, in denen die unterstellte 
Politikanpassung auf einer Experteneinschätzung beruht. Die bottom-up Szenarien 
dienen demnach als Robustheitscheck für die top-down Analysen. 

Im Folgenden werden die verschiedenen Szenarien aufgeführt. Man kann die Simula-
tionen im Allgemeinen in einen harten und weichen Brexit unterteilen. Es gibt keine 
genaue Definition, wann der britische Austritt „hart“ und wann „weich“ sein wird; man 
versucht damit auszudrücken wie nah das VK der europäischen Union nach dem Aus-
tritt noch sein wird. Kommen lediglich die allgemeinen WTO-Regeln zur Anwendung, 
kann man von einem harten Brexit sprechen, wird ein bilaterales Übereinkommen in 
Bezug auf Freihandel, Personenfreizügigkeit oder ähnliches geschlossen, kann man 
von einem weichen Brexit sprechen. 
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“Hard Brexit”-Szenarien 

Szenario 1a: “WTO”. In diesem Szenario ist das Vereinigte Königreich nicht mehr am 
EU-Binnenmarkt und an der Zollunion beteiligt und es kommt zu keinem neuen Frei-
handelsabkommen. Zwischen der EU und dem VK werden die MFN-Zölle eingeführt, 
die derzeit seitens der EU für Importe aus Drittstaaten gelten. Das VK verliert auch alle 
tarifären und nicht-tarifären Vorteile, die es derzeit noch gegenüber Ländern hat, mit 
denen die EU Handelsabkommen geschlossen hat (z.B. mit Korea). Außerdem kommt 
es zu einer Wiedereinführung der nicht-tarifären Barrieren (siehe Tabellen 18 und 19). 

Szenario 1b: “WTO mit Nullzöllen”. Wie 1a, hier wird aber zusätzlich unterstellt, dass 
das VK auf die Erhebung von MFN-Zöllen gänzlich verzichtet. Die unilaterale Han-
delsliberalisierung findet nur im tarifären Bereich statt.  

Szenario 1c: „Global Britain“. Wie 1a, nun wird aber unterstellt, dass das VK mit USA, 
Kanada und Japan ambitionierte Handelsabkommen schließt. Es wird angenommen, 
dass diese Abkommen die Zölle zwischen den Partnerländern vollständig eliminieren 
und die nicht-tarifären Handelskosten so abgesenkt werden, wie dies zwischen EU 
und Korea der Fall ist. 

Szenario 1d: „Neue NTBs“. Wiedereinführung von MFN-Zöllen wie 1a und neuen nicht-
tarifären Handelsbarrieren zwischen EU und dem VK in Höhe von 15% in allen Sekto-
ren.  

„Soft Brexit- Szenarien 

Szenario 2a: „Ambitioniertes FHA“. In diesem Szenario tritt das Vereinigte Königreich 
aus der EU-Zollunion und dem Binnenmarkt aus, verhandelt aber ein modernes Frei-
handelsabkommen (FHA) mit der EU, das neben der Abwesenheit von Zöllen auch die 
üblichen nicht-tarifären Themen umfasst (etwa Dienstleistungen, Investitionen usw.) 
Dabei verwenden wir die geschätzten handelskostensenkenden Effekte aus dem EU-
Korea Abkommen; siehe Spalte (7) in Tabellen 18 und 19.23 

Szenario 2b: „Approximierung EWR“:. Dieses Szenario soll eine Approximierung an 
einen EWR Status und damit eine höhere Integration als ein FHA ökonomisch abbil-
den. In seiner Berechnung beruht es hilfsweise auf Szenario 2a, unterstellt aber zu-
sätzlich, dass der Abstand zwischen den handelskostensenkenden Effekten eines am-

23 Ebenso könnte man sich das EU-Kanada (CETA) Abkommen als Vorlage vorstellen; dieses ist aber noch nicht in den 
verfügbaren Handelsdaten abgebildet, so dass eine Schätzung der Effekte nicht möglich ist. 
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bitionierten FHA (nach Tabellen 18 und 19) und einer EU Vollmitgliedschaft noch ein-
mal um 50% abgesenkt wird. 

Szenario 2c: „FHA und Zollunion“. In diesem Szenario berücksichtigen wir, dass es in 
einer Freihandelszone üblicherweise notwendig ist, dass die Exporteure der beteilig-
ten Länder jeweils für die Inanspruchnahme von Zollpräferenzen einen Nachweis des 
Warenursprungs erbringen. Der notwendige bürokratische Aufwand wirkt wie eine 
nicht-tarifäre Handelsbarriere (NTB), deren Höhe von der genauen Ausgestaltung des 
Handelsabkommens abhängt. Die Literatur findet Kostenbelastungen von 5% im 
Durchschnitt.24 Das bedeutet, ein FHA wirkt nur in Sektoren in denen der MFN-Zoll 
höher als 5% ist. Wir unterstellen in diesem Szenario ein FHA zwischen der EU und 
dem VK, das sich an EU-Korea anlehnt, aber keine Ursprungsnachweise verlangt, weil 
die Außenzölle der beteiligten Länder gegenüber Dritten identisch sind. Ein solches 
Abkommen wirkt wie eine Zollunion, auch wenn formal möglicherweise gar keine sol-
che vorliegt. Dies führt annahmegemäß zu einer weiteren Absenkung der Handelskos-
ten im Güterbereich von 5%. 

Szenario 2d: „Konservatives FTA“. Das Vereinigte Königreich tritt aus EU-Zollunion 
und Binnenmarkt aus und verhandelt mit der EU ein Freihandelsabkommen der älte-
ren Generation, wie sie beispielsweise zwischen der EU und Mexiko oder zwischen der 
EU und Marokko bestehen. Hier kommt es zu jenen Handelskosteneffekten, die in 
Spalte (8) in Tabellen 18 und 19 beschrieben werden. Diese sind systematisch geringer 
als in einer Situation mit einem ambitionierten FHA, vor allem im Dienstleistungsbe-
reich und bei sensiblen Gütern wie Lebensmittel oder Textilien. 

24 Siehe Cadot et al. (2006a, 2006b) für Übersichtsstudien und Conconi et al. (2016). 
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4 Ergebnisse des Gravitationsmodells 

4.1 Aggregierte Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Gravitationsregressionen in einem aggregierten Modell für den 
Waren- und den Dienstleistungshandel sind in Tabelle 16 aufgelistet. Die Koeffizienten 
zeigen näherungsweise den prozentualen Zugewinn des bilateralen Handels aufgrund 
der Europäischen Union (ausgenommen VK), der Mitgliedschaft des Vereinigten König-
reichs für die Europäischen Union und umgekehrt (asymmetrisch), der Eurozone, des 
Schengen-Abkommens, des EU-Korea-Abkommens aus dem Jahr 2011 und andere 
Handelsabkommen (RTA). Die Schätzungen basieren auf jährlichen Daten. Durch die 
Verwendung bilateraler fixer Effekte wird implizit für alle unveränderlichen Determi-
nanten des Handels zwischen zwei Ländern kontrolliert, genauso wie für bereits be-
stehende Handelsabkommen vor dem Jahr 2000, und allen Länderpaarkombinatio-
nen, die vor diesem Zeitraum Mitglieder der Europäischen Union oder der Eurozone 
waren. Die Koeffizienten für die Anzahl der Schengen-Grenzen, die EU, die Eurozone 
oder andere Handelsabkommen sind also relativ zu einer kontrafaktischen Situation 
zu verstehen, in der es sich bei den gezählten Grenzen um Nicht-Schengen-Grenzen 
handelt, bzw. im Länderpaar nicht beide Mitglieder der EU oder der Eurozone sind 
oder keine Handelsabkommen bestehen.  

Die Koeffizienten zeigen, dass die Europäische Union (ohne VK) den Warenhandel in 
einer aggregierten Regression zwischen 2000 und 2014 im Durchschnitt um 62,4% 
erhöhte, während die Dienstleistungen im selben Zeitraum um 67,9% stiegen. Die Mit-
gliedschaft des Vereinigten Königreichs mit den übrigen Staaten der Europäischen 
Union erhöhte die Importe der EU-Staaten aus dem VK im Durchschnitt um 64,7% für 
Waren und 88,1% für Dienstleistungen, während das VK seine Warenimporte aus den 
übrigen EU-Staaten um 18,2% und die Dienstleistungsimporte um 59,7% steigern 
konnte. Damit wird sehr deutlich, dass die Abschaffung der Zölle und die Vereinheitli-
chung der Standards durch die Europäische Union einen klar positiven Einfluss auf die 
bilateralen Importe haben. Ein umfassender Rückbau mit Blick auf Zölle und Stan-
dards würde ein Land entsprechend schlechter stellen. 

Die einschlägige Literatur findet zu den Handelseffekten der EU und regionaler Han-
delsabkommen je nach Schätzmethode Ergebnisse in ähnlicher Größenordnung. Ge-
nerell sind die Handelseffekte von Freihandelsabkommen, dazu zählt auch die EU, in 
PPML-Schätzungen systematisch größer als unter der Methode der kleinsten Quadrate 
(vgl. Santos Silva und Tenreyro, 2006). Dai et al. (2014) weisen einen Effekt von Frei-
handelsabkommen auf Handel von 57,3% aus und Bergstrand et al. (2015) schätzen 
mit der PPML-Methode einen handelsschaffenden Effekt je nach Spezifikation zwi-
schen 66% und 157%. In einer Meta-Analyse zeigen Head und Mayer (2015), Tabelle 3, 
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dass Freihandelsabkommen im Median zu 60% (im arithmetischen Mittel zu 80%) 
mehr Handel führen.25 Die Größe der jeweiligen Effekte hängt von der betrachteten 
Stichprobe und der empirischen Schätzmethode ab.  

Tabelle 16: Europäische Integration und Importe (2000 - 2014) 

Hinweis: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Alle Regressionen durch Poisson-Pseudo-Maximum-Likelihood 
(PPML) Methoden geschätzt. Die berechneten Standardfehler sind robust gegen Heteroskedastizität. Alle 
Regressionen enthalten zeitvariante Importeur und Exporteur, sowie bilaterale fixe Effekte. Anzahl der 
Beobachtungen beträgt 27.735. 

25 Für die EU finden sie im Median einen Handelseffekt von 26% (im arithmetischen Mittel 15%). Dieser ist jedoch mit 
einer relativ großen Standardabweichung verbunden. 

Abh. Var.: Bilaterale Importe 

Waren Dienstleistungen

(1) (2)

Beide EU27 0,485*** 
(0,07) 

0,518*** 
(0,07) 

EU – VK 0,500** 
(0,12) 

0,632** 
(0,17) 

VK – EU 0,167 
(0,10) 

0,468** 
(0,17) 

Beide Euro 0,083** 
(0,04) 

0,147** 
(0,06) 

Schengen 0,090***
(0,01) 

0,064*** 
(0,02) 

EU – KOR 0,312** 
(0,06) 

0,347** 
(0,07) 

Weitere RTA 0,111* 
(0,06) 

0,011 
(0,06) 
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Die beidseitige Mitgliedschaft im Euroraum führt zu einer Steigerung von 8,7% im Wa-
renhandel und 15,8% für Dienstleistungen. Auch hier findet die Literatur sehr unter-
schiedliche Ergebnisse zwischen 0% und 40% (vgl. Micco et al., 2003; Flam und Nord-
ström, 2006; Baldwin und Taglioni, 2007; Bun und Klaassen, 2007; Berger und Nitsch, 
2008; Bergin und Lin, 2012; und Camarero et al., 2014). Baldwin et al. (2008) führen die 
heterogenen Ergebnisse auf die Verwendung missspezifizierter Modelle zurück. Durch 
die korrekte ökonometrische Spezifikation und die Einbeziehung der weiteren Integra-
tionsschritte der europäischen Union befinden sich unsere Schätzer am unteren Ende 
der Effekte – vergleichbar denen in der neueren Literatur zu den Effekten des Euro. 

Jede Schengen-interne Grenze (an denen im Unterschied zu externen Grenzen keine 
Personenkontrollen stattfinden) erhöht den Warenhandel um 9,4% und Dienstleistun-
gen um 6,6%.26 Diese Handelseffekte sind geringfügig höher als die von Felbermayr et 
al. (2016) und Felbermayr et al. (2017), was daran liegt, dass unterschiedlich Datensät-
ze und Zeiträume verwendet werden. Generell liegen diese jedoch weiterhin deutlich 
unter früheren Schätzungen der Literatur, die die weiteren Integrationsschritte der 
Europäischen Union entweder nicht berücksichtigt und/oder eine Messung von 
Schengen durch Indikatoren vorgenommen hatten, welche die geographische Kom-
ponente nicht berücksichtigt. 

Das bis dato ambitionierteste Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit 
einem anderen Staat, welches sowohl den Waren- als auch den Dienstleistungshandel 
betrifft und für das bereits Daten vorliegen, besteht mit Südkorea seit dem Jahr 2011. 
Dieses wird daher in der Schätzung von allen weiteren Freihandelsabkommen separat 
behandelt. Das EU-Südkorea Abkommen hat die Warenimporte um 36,6% und die 
Dienstleistungsimporte um 41,5% erhöht. Alle weiteren Handelsabkommen in diesem 
Zeitraum führen zu einer Erhöhung des Warenhandels um rund 11,7% und Dienstleis-
tungen um 1,1%. In unseren Szenarien verwenden wir die für EU-Korea geschätzten 
Effekte als Ausgangspunkt für ein tiefes EU-VK Abkommen und verstehen es als Nähe-
rung für das häufig als Schablone ins Gespräch gebrachte CETA Abkommen (das aller-
dings noch nicht in Kraft getreten ist, so dass keine Daten zu seinem Erfolg vorliegen).  

26 Diese Effekte werden aus den geschätzten Koeffizienten  mit Hilfe der Transformation 100% exp 1  be-
rechnet. 
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4.2 Sektorale Ergebnisse 

Tabelle 17 und Tabelle 18 stellen die Ergebnisse der Gravitationsregressionen für die 
einzelnen Sektoren dar, welche auch in der Simulation Anwendung finden. 27  

Tabelle 17: Sektorale Ergebnisse, Warenhandel, 2000 - 2014 

Handelsschaffungseffekte (%) Handelskostenreduktion (%) MFN 
Zölle Beschreibung EU - VK VK - EU EU - KOR RTAs EU - VK VK - EU EU – KOR RTAs 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Nutzpflanzen, 
Tierprodukte 70,5 0,0 0,0 0,0 23,3 2,4 2,4 0,0 4,6 

Forstwirtschaft 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 2,6 0,0 4,2 
Fischerei 8,0 8,0 0,0 0,0 6,7 6,7 4,0 0,0 6,8
Bergbau 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,1
Nahrung, Ge-
tränke, Tabak 42,9 31,4 17,2 17,2 16,8 14,4 11,0 5,3 10,0 

Textil, Leder 11,5 9,6 0,0 0,0 8,4 7,8 4,7 0,0 7,9 
Holz, Holz- 
produkte 7,1 0,0 0,0 0,0 6,3 3,5 3,5 0,0 6,3 

Papier 18,3 6,1 6,1 0,0 7,3 4,5 2,9 1,6 4,2
Druck und Medi-
en 5,8 5,8 5,8 0,0 5,4 5,4 0,1 5,3 3,1 

Kohle und raffi-
niertes Erdöl 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,5 

Chemische 
Erzeugnisse 88,4 39,6 39,6 13,3 19,3 12,1 6,7 9,1 4,7 

Pharmazeut. 
Produkte 196,8 174,9 73,2 73,2 28,1 26,5 16,1 14,6 2,6 

Kautschuk und 
Plastik 98,8 61,7 50,5 31,6 21,3 16,5 11,4 11,1 6,2 

Nicht-metall. 
Mineralien 

44,9 31,6 7,0 7,0 17,2 13,8 5,8 2,9 5,6 

Grundmetalle 111,5 111,5 40,9 38,6 29,8 29,8 15,0 14,4 2,8 
Verarbeitete 
Metalle 81,6 61,3 47,5 31,2 32,8 27,5 17,2 22,1 4,1 

Computer,  
Präzisionsinstr. 231,9 0,0 0,0 0,0 69,9 0,0 0,0 0,0 3,3 

Elektrische 
Maschinen 91,6 38,3 38,3 32,5 25,4 14,5 12,9 12,7 3,6 

Maschinenbau 127,2 57,2 49,4 29,5 30,4 18,7 11,9 15,5 3,2 
Fahrzeuge 89,7 30,1 30,1 30,1 21,9 11,7 11,7 8,2 5,9
Andere Beförd-
erungsmittel 113,1 0,0 0,0 0,0 24,0 2,3 2,3 0,0 3,6 

Möbel 9,2 0,0 0,0 0,0 7,1 1,5 1,5 0,0 4,5

Quelle: Berechnungen des Ifo Instituts. 

27 Alle Regressionen beinhalten zusätzlich zu den dargestellten Ergebnissen zudem Kontrollvariablen zu den allgemei-
nen Effekten der Europäischen Union, der Eurozone und des Schengen Abkommens. Da diese für die Simulation zum 
Brexit nicht relevant sind (VK ist weder ein Teil der Eurozone noch des Schengener Abkommens und die EU Effekte für 
das VK werden separat ausgewiesen), werden Sie nur in Tabelle 27 und Tabelle 28 im Appendix aufgeführt. 
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Für alle Determinanten finden wir eine wesentliche Heterogenität in den 22 Waren- 
und 28 Dienstleistungssektoren. Es wird deutlich, dass die Effekte der einzelnen Han-
delsintegrationsschritte sehr unterschiedlich auf die einzelnen Sektoren wirken. 

Die dargestellten Ergebnisse unterliegen einer Bereinigung, die folgender Logik folgt 
und für die spätere Simulation notwendig ist: Die Effekte einer asymmetrischen EU-
Mitgliedschaft zwischen den bestehenden EU-Mitgliedern und  

dem VK ist größer oder gleich dem Effekt zwischen dem VK und den EU-Mitgliedern. 
Dieser wiederum ist größer oder gleich dem des EU-Korea Handelsabkommens, wel-
cher wiederum größer oder gleich dem Effekt aller weiteren Handelsabkommen ist. 
Dabei nehmen wir zwei Korrekturschritte vor. Erstens, unplausible negative Schätzer 
werden durch Null ersetzt (kein statistisch signifikanter Effekt). Zweitens, wenn die 
oben beschriebene Ungleichung nicht erfüllt ist, ersetzen wir die darauffolgenden 
Schätzer durch den nächst-kleineren Schätzer (z.B. VK-EU < EU28-KOR, dann wird 
EU28-KOR durch VK-EU ersetzt). Damit stellen wir sicher, dass die Simulation plausib-
len sektoralen Schätzungen folgt. Vollständige und nicht bereinigte Schätzungen wer-
den in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden. im Appendix aufgeführt.  

Die Effekte der Europäischen Union werden asymmetrisch gemessen. Tabelle 17 zeigt, 
dass die Warenimporte der EU-Staaten aus dem VK in den Sektoren Computer, elekt-
ronische und optischen Waren (231,9%), der pharmazeutischen Produkte (196,8%) 
und des Maschinenbaus (127,2%) am stärksten stiegen. Das Vereinigte Königreich 
konnte vor allem seine Warenimporte aus den übrigen EU-Staaten im Bereich der 
pharmazeutischen Produkte (174,9%), der Grundmetalle (111,5%) und der verarbeite-
ten Metalle (61,3%) steigern. 

Im Dienstleistungsbereich konnten insbesondere die Importe der EU-Staaten aus dem 
VK in den Sektoren Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und andere Services hinzu-
gewinnen, wohingegen das Vereinigte Königreich seine Dienstleistungsimporte aus 
den übrigen EU-Staaten vor allem im Bereich des Einzelhandels, sowie des Großhan-
dels mit und ohne Kraftfahrzeuge steigern konnte. 
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Tabelle 18: Sektorale Ergebnisse, Dienstleistungen, 2000 - 2014 

Handelsschaffungseffekte (%) Handelskostenreduktion (%) 
Beschreibung EU - VK VK - EU EU - KOR RTAs EU - VK VK - EU EU - KOR RTAs 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Energieversorgung 134,7 134,7 24,9 24 15,8 15,8 4,4 4,4

Wasserversorgung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Abwasser, Abfall und Entsor-
gung 

213,3 109,6 0,0 0,0 20,6 13,9 0,0 0,0 

Baugewerbe 172,4 172,4 17,0 17 18,3 18,3 3,1 3,1
Großhandel inkl. Kraftfahr-
zeuge 

350,9 350,9 103,6 14 26,2 26,2 13,4 2,7 

Großhandel ohne Kraftfahr-
zeuge 

350,4 350,4 58,9 36 26,2 26,2 8,9 6,1 

Einzelhandel ohne Kraftfahr-
zeuge 739,8 546,9 109,4 39 34,9 31,4 13,8 6,5 

Landverkehr und Pipelines 36,9 36,9 23,6 0,0 6,1 6,1 4,2 0,0 

Wassertransport 93,3 93,3 23,0 23 12,4 12,4 4,1 4,1

Lufttransport 23,1 23,1 10,5 0,0 4,1 4,1 2,0 0,0
Lagerwesen 21,3 21,3 0,0 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0

Post und Kurier 240,1 4,8 4,8 4,8 21,9 0,9 0,9 0,9 

Gastgewerbe 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Verlagswesen 21,5 21,5 13,3 0,0 3,9 3,9 2,5 0,0

Film, Video und Fernsehen 7,1 7,1 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 

Telekommunikation 46,8 28,1 28,1 0,0 7,5 4,9 4,9 0,0
Programmierung und Infor-
mationsdienste 224,1 55,1 55,1 0,0 21,1 8,5 8,5 0,0 

Finanzdienstleistungen 458,5 73,5 73,5 0,0 29,3 10,5 10,5 0,0
Versicherungsdienstleistungen 13,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 
Grundstücks- und Wohnungs-
wesen 176,8 176,8 6,1 3,0 18,6 18,6 1,2 0,6 

Rechtsberatung und Buchhal-
tung 40,6 40,6 13,0 11 6,6 6,6 2,4 2,2 

Architektur; Werbung; Markt-
forschung 157,3 143,5 120,1 76 17,4 16,4 14,7 10,8 

Wissenschaftl. Forschung und 
Entwicklung 50,8 21,8 0,0 0,0 8,0 3,9 0,0 0,0 

Verwaltung und Serviceunter-
stützung 

17,5 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 

Verwaltung, Verteidigung; 
Sozialwesen 

20,1 20,1 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 

Erziehung und Unterricht 271,7 271,7 0,0 0,0 23,3 23,3 0,0 0,0 

Gesundheits- und Sozialwesen 29,8 29,8 29,8 0,0 5,1 5,1 5,1 0,0 
Andere Services 387,4 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 
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Das Abkommen der Europäischen Union mit Südkorea aus dem Jahr 2011 erscheint 
besonders wichtig für die Sektoren pharmazeutische Produkte (73,2%), Kautschuk 
und Plastik (50,5%) und Maschinenbau (49,4%). Bei den Dienstleistungen gewannen 
insbesondere Architektur, Ingenieurwesen, Werbung und Marktforschung, sowie Ein-
zel- und Großhandel hinzu. 

Weitere Freihandelsabkommen wirken insbesondere auf pharmazeutische Produkte, 
sowie Grundmetalle und elektrische Maschinen und Apparate positiv. Für Dienstleis-
tungen wiederum ergeben sich die größten positive Effekte für Architektur und Ingeni-
eurwesen, Post- und Kurierservices, aber auch im Bereich des Großhandels und des 
Baugewerbes. Im Dienstleistungsbereich profitieren vor allem Architektur, Ingenieur-
wesen, Werbung und Marktforschung, sowie Einzel- und Großhandel (ohne Kraftfahr-
zeuge). Die den Handelseffekten entsprechenden Handelskostenreduktionen sind in 
den Spalten (5) – (8) der Tabelle 17 und Tabelle 18 aufgezeigt. Diese sind um die Zollef-
fekte bereinigt. Zudem führen wir für Waren in Tabelle 17 Spalte (9) auch die entspre-
chenden einfachen MFN-Zölle auf, die vor allem im Bereich der Nahrung, Getränke 
und Tabak (10%), Textil und Leder (7,9%) und Fischerei (6,8%) zu Buche schlagen. 

In der weiteren allgemeinen Gleichgewichtsanalyse wird nun unterstellt, dass das 
Ausmaß des Rückbaus von tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnissen den 
Liberalisierungsbemühungen vergangener beobachteter Integrationsschritten folgt. 
Hierbei ist zu beachten, dass das Schließen von Abkommen (also die Handelsschaf-
fung) nicht eins zu eins mit dem Rückbau derselben (also den Handelsverlusten) ver-
glichen werden kann. Die ausgewiesenen Effekte stellen daher nur eine Approximation 
der tatsächlichen Ergebnisse dar. Zudem ist davon auszugehen, dass die Effekte der 
EU-Beitritte im Zeitraum 2000 bis 2014 (also insbesondere die Ost- und Süderweite-
rung der EU in den Jahren 2004, 2007 und 2013), welche durch die Gravitationsschät-
zung Berücksichtigung finden, zu Messfehlern führt, da die „echten“ Beitrittseffekte 
des Vereinigten Königreichs nicht gemessen werden können und die EU-Ost- und Sü-
derweiterung sich im Basisjahr 2014 vermutlich noch nicht voll entfalten konnte.28 
Dieses Vorgehen unterschätzt also die Effekte eines Brexit, da die Auflösung von Han-
delsbarrieren (tarifär oder nicht-tarifär) nicht gleichzusetzten ist mit einem Rückbau 
derselben.  

Andererseits überschätzen wir die negativen Austrittseffekte des VK aus der Europäi-
schen Union, da bestehende Standards und Richtlinien mit hoher Wahrscheinlichkeit 

 

28 Die Literatur zu den bestehenden Freihandelsabkommen zeigt, dass der Phasing-In-Prozess bei der Auflösung von 
Handelsbarrieren in der Regel zwischen 10 und 12 Jahre dauert (siehe z.B. Jung, 2012). Es ist davon auszugehen, dass 
dies bei einem Rückbau nicht der Fall ist, sondern die Effekte direkt wirksam werden. 
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zunächst beibehalten werden und nur langsam divergieren.29 Auch Hysterese durch 
bestehende Produktionsketten und Investitionen führt möglichweise zu einer Über-
schätzung der negativen Austrittseffekte. Der Grund liegt darin, dass bereits getätigte 
Investitionen versunkene Kosten darstellen und damit von den Unternehmen trotz 
eines Brexit möglicherweise aufrechterhalten werden. 

  

 

29 Ähnliche Effekte wurden in der Literatur für das Auseinanderbrechen von Kolonialreichen beobachtet; siehe dazu 
Rauch (1999) und Head et al. (2010). 
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5 Simulationsergebnisse 

5.1 Makroökonomische Ergebnisse 

Abbildung 18 zeigt, wie die Ergebnisse des Simulationsmodells zu lesen sind. Sie weist 
den Pfad des BIP aus, der sich ohne Brexit ergeben würde. Der in der Simulation ermit-
telte langfristige Effekt ist der Abstand dieses Pfades von jenem, der sich mit dem 
Brexit ergeben würde. Man beachte, dass die beiden Pfade parallel verlaufen: Es gibt 
in dem statischen Modell keine Effekte auf die Wachstumsraten, nur das Niveau des 
BIP passt sich durch den Brexit nach unten an. Die Anpassung erfolgt kontinuierlich 
über einen Zeitraum von einigen Jahren. Wie lange die Anpassung dauert, hängt da-
von ab, welche Regelungen innerhalb des Brexits festgelegt werden. Die nachfolgende 
Abbildung verdeutlicht, dass es durchaus sein kann, dass der Brexit keine Rezession 
sondern nur eine längere Phase langsameren Wachstums auslöst. 

Abbildung 18 Stilisierter Anpassungspfad des BIP 

Quelle: Eigene Darstellung. Diese stilisierte Darstellung stellt einen möglichen Verlauf der Anpassung dar. 
Andere Verläufe, u.a. solche, die keine Rezession beinhalten, sind ohne weiteres denkbar. 
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Durch den Brexit wird die britische Wirtschaft mit Einbußen rechnen müssen. Das rea-
le Bruttoinlandsprodukt (Tabelle 20) wird zwischen 0,4% und 0,7% (Soft Brexit; Szena-
rio 2a-2d) bzw. zwischen 1,1% und 1,7% (Hard Brexit) sinken; die realen Haushaltsein-
kommen (Tabelle 19) zwischen 0,1% und 1,6%. Da die EU der mit Abstand wichtigste 
Handelspartner für das VK ist, hat eine – auch nur partielle – Abschottung der Wirt-
schaft zweifelsohne negative Auswirkungen. Umgekehrt werden die Details der Ausge-
staltung der zukünftigen Handelsbeziehung große Auswirkungen auf die britische 
Wirtschaft haben. Für die restlichen Staaten der EU27 hat ein softer Brexit nur geringe 
Auswirkungen. Lediglich Irland und Luxemburg sind stärker betroffen. Keiner der di-
rekt beteiligten Staaten kann aus dem Brexit – egal ob „hard“ oder „soft“ – Nutzen 
ziehen. 

Tabelle 19 zeigt die prozentuale Veränderung der realen Bruttohaushaltseinkommen. 
Diese unterscheiden sich vom realen BIP (Tabelle 20) dadurch, dass keine Zolleinnah-
men berücksichtigt sind. Beide ausgewiesenen Größen sind brutto in dem Sinne, dass 
Veränderungen der Zahlungen an den EU-Haushalt und von Überweisungen aus dem 
EU-Haushalt nicht berücksichtigt sind. Diese hängen maßgeblich von dem gewählten 
Szenario ab – bei einer vollständigen Loslösung des VK von der EU wie in den harten 
Brexit-Szenarien wird es keine Nettozahlungen des VK mehr an die EU27 geben; je 
nachdem ob und wie der EU-Haushalt umstrukturiert wird, können dadurch zusätzli-
che Nettobeiträge für Deutschland und für die anderen Nettozahler bzw. verringerte 
Nettotransfers für die Nettoempfänger in der EU entstehen.  

Diese zusätzlichen Effekte sind nicht einfach zu quantifizieren; sie reduzieren aber 
jedenfalls die ausgewiesenen Kosten für das VK und erhöhen jene für alle anderen EU-
Staaten.30 Für Deutschland könnten die zu erwartenden zusätzlichen Nettozahlungen 
bei bis zu 2,5 Mrd. Euro bzw. 0,08% des BIP liegen (Aichele et al., 2015; Fuest und 
Stöhlker, 2017), das sind circa 30€ pro Kopf. Für das VK würden bestenfalls Einsparun-
gen von 7 bis 10 Mrd. € anstehen, dies entspricht zwischen 0,25% und 0,36% des briti-
schen BIP bzw. zwischen 108 € und 154 € pro Kopf. In allen Szenarien, in denen das VK 
Nettozahlungen an den EU-Haushalt leistet, fallen auch die zusätzlichen Nettobeiträge 
Deutschlands geringer aus. 

Tabelle 19 weist die Veränderung der realen Haushaltseinkommen ohne Berücksichti-
gung von Zolleinnahmen und EU-Haushaltseffekten aus. Die Ergebnisse zeigen sehr 
klar, dass der Brexit in allen betrachteten Szenarien negative Auswirkungen auf alle 
EU27-Mitgliedstaaten hat.  Dies ist kein Ergebnis, das zwingend aus der Modellstruktur 
folgt. Theoretisch ist es absolut möglich, dass einzelne Mitgliedstaaten der EU durch 

30 Fuest und Stöhlker (2017) diskutieren verschiedene Brexit Szenarien und unterstellen dabei unterschiedliche An-
passungsstrategien des EU Budgets. 
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einen Brexit gewinnen. Dies wäre dann der Fall, wenn die Struktur komparativer Vor-
teile mit jener des VK weitgehend übereinstimmt und die anderen Mitgliedstaaten 
Strukturen haben, die komplementär zu den britischen sind. Dass dies nicht der Fall 
ist, ist ein erstes wichtiges Ergebnis der Simulationsübung. 

Tabelle 19: Veränderung der realen Bruttohaushaltseinkommen, in %  

Reales BIP Veränderung des realen Einkommens in %  
„Hard Brexit“ „Soft Brexit“ 

 
in Mrd. 
EUR 

pro Kopf, 
in EUR 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 

Vereinigtes  
Königreich 

2221 34422 -1,36 -1,54 -1,12 -1,61 
 

-0,57 -0,4 -0,09 -0,65 

EU27 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 
Deutschland 2916 35961 -0,23 -0,21 -0,24 -0,2 -0,09 -0,05 -0,06 -0,11 
Österreich 329 38715 -0,11 -0,1 -0,11 -0,1 -0,05 -0,03 -0,03 -0,05 
Belgien 402 35892 -0,44 -0,41 -0,44 -0,45 -0,2 -0,13 -0,08 -0,22 
Bulgarien 42 5834 -0,19 -0,18 -0,18 -0,15 -0,11 -0,08 -0,07 -0,12 
Zypern 18 19653 -0,45 -0,44 -0,44 -0,48 -0,23 -0,15 -0,06 -0,21 
Tschechien 155 14698 -0,23 -0,2 -0,23 -0,21 -0,08 -0,05 -0,05 -0,1 
Dänemark 258 45877 -0,3 -0,29 -0,3 -0,31 -0,16 -0,1 -0,07 -0,17 
Spanien 1059 22786 -0,14 -0,12 -0,14 -0,12 -0,07 -0,04 -0,03 -0,07 
Estland 20 15122 -0,2 -0,19 -0,2 -0,2 -0,11 -0,07 -0,05 -0,11 
Finnland 205 37648 -0,16 -0,14 -0,16 -0,15 -0,07 -0,05 -0,03 -0,08 
Frankreich 2133 33370 -0,17 -0,17 -0,17 -0,2 -0,09 -0,06 -0,05 -0,1 
Griechenland 179 16295 -0,12 -0,11 -0,12 -0,11 -0,07 -0,05 -0,03 -0,07 
Kroatien 43 10142 -0,1 -0,1 -0,1 -0,11 -0,06 -0,04 -0,04 -0,06 
Ungarn 103 10440 -0,24 -0,22 -0,24 -0,23 -0,09 -0,06 -0,04 -0,1 
Irland 189 40957 -2,16 -1,96 -2,15 -1,99 -0,98 -0,56 -0,49 -1,07 
Italien 1617 26598 -0,14 -0,13 -0,14 -0,13 -0,06 -0,04 -0,04 -0,07 
Litauen 36 12395 -0,21 -0,19 -0,21 -0,19 -0,1 -0,06 -0,07 -0,11 
Luxemburg  49 89942 -1,78 -1,64 -1,83 -2,71 -0,51 -0,45 0,22 -0,65 
Lettland 24 11840 -0,2 -0,18 -0,19 -0,21 -0,1 -0,06 -0,04 -0,1 
Malta 8 18605 -1,5 -1,56 -1,45 -2,71 -0,68 -0,44 -0,13 -0,68 
Niederlande 663 39311 -0,47 -0,45 -0,46 -0,48 -0,23 -0,15 -0,1 -0,25 
Polen 412 10848 -0,26 -0,25 -0,26 -0,21 -0,13 -0,08 -0,1 -0,15 
Portugal 173 16653 -0,16 -0,14 -0,15 -0,14 -0,08 -0,05 -0,04 -0,08 
Rumänien 150 7513 -0,12 -0,11 -0,12 -0,11 -0,06 -0,04 -0,03 -0,07 
Slowakei 75 13877 -0,36 -0,35 -0,35 -0,34 -0,25 -0,16 -0,18 -0,26 
Slowenien 37 18103 -0,12 -0,11 -0,12 -0,1 -0,06 -0,04 -0,03 -0,07 
Schweden 430 44063 -0,24 -0,22 -0,24 -0,23   -0,12 -0,07 -0,05 -0,13 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. Keine Berücksichtigung von EU-Budgeteffekten. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 
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Die größten Verlierer im Falle des WTO Szenarios (1a) sind das Vereinigte Königreich 
(-1,36%), Luxemburg (-1,78%), Malta (-1,5%) und Irland (-2,16%). Die Länder, die am 
wenigsten betroffen sind, sind Österreich (-0,11%), Griechenland (-0,12%), Slowenien 
(-0,12%) und Rumänien (-0,12%). Deutschland befindet sich mit einem Verlust von 
0,23% unter dem EU Durchschnitt von 0,4%. Es zeigt sich, dass geographische Nähe 
und historisch gewachsene Wirtschaftsbeziehungen wichtig für die Größenordnung 
der Verluste sind. Luxemburg ist insofern ein Spezialfall, als es durch seine stark mit 
der City of London verbundene Finanzindustrie erheblichen Brexit-Risiken ausgesetzt 
ist. 

Interessanterweise erhöht sich der Verlust durch den Brexit für das VK, wenn es unila-
teral gegenüber allen WTO-Mitgliedern seine Zölle auf Null senkt. Dies ist eine Folge 
des Optimalzollarguments: Isoliert betrachtet haben systemisch relevante Länder (wie 
das VK) einen Anreiz, positive Zölle zu setzen, weil dadurch ihre Austauschverhältnisse 
(terms-of-trade) verbessert werden und gleichzeitig Budgeteinnahmen lukriert wer-
den.31 Eine Abweichung von den EU Außenzöllen ist daher für das VK nicht optimal 
(Szenario 1b). Das „Global Britain“ Szenario (1c) unterstellt, dass das VK Freihandels-
verträge mit den USA, Japan und Kanada schließt. Dies senkt die Verluste aus dem 
Brexit etwas ab. Für Deutschland entstehen dadurch nur unwesentliche weitere Kos-
ten, die sich durch den üblichen Handelsumlenkungseffekt ergeben. Die Einführung 
von nicht-tarifären Barrieren im Ausmaß von 15% in allen Sektoren anstatt der sekt-
oral differenzierten geschätzten Veränderungen zusätzlich zu den Zolländerungen 
(Szenario 1d),  führen zu größeren Verlusten für das VK, nicht aber für die EU27. 

Ein „weicher“ Brexit würde für das VK die negativen Effekte deutlich reduzieren. Dabei 
ist ein umfassendes, modernes FHA der zweiten Generation (Szenario 2a) effektiver als 
ein „konservatives“ FHA der ersten Generation (Szenario 2d). Die Kombination eines 
tiefen FHA mit Elementen einer Zollunion würde den Verlust des VK auf 0,09% der rea-
len Haushaltseinkommen im Ausgangsgleichgewicht reduzieren. Wenn auch die Net-
tobeiträge in das EU Budget wegfielen, würde sich das VK so per Saldo besserstellen. 

Tabelle 20 zeigt die Veränderung des realen Bruttoinlandprodukts. Hier sind Verände-
rungen der Zolleinnahmen berücksichtigt, daher sind die Verluste auch etwas anders 
strukturiert als in Tabelle 19, vor allem in den „Hard Brexit“ Szenarien, wo Zölle eine 
Rolle spielen. Typischerweise erhöhen sich die Verluste für das VK während sie für die 
EU27 etwas sinken. Veränderungen der Nettobeiträge zum EU- Haushalt aber, wie 
oben, nicht. Analog zur Veränderung des Realeinkommens zählen Irland und Luxem-
burg neben dem Vereinigten Königreich zu den größten Verlierern in Europa. Die 

31 Felbermayr et al. (2013) diskutieren das Optimalzollargument im Kontext eines modernen Handelsmodells, das
ähnliche Strukturen wie das hier verwendete aufweist. 
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höchsten Verluste würde das Vereinigte Königreich im Falle eines Austritts aus dem 
Binnenmarkt mit gleichzeitiger Wiedereinführung der MFN-Zölle (1a) erleiden. Hier 
beträgt der Verlust 1,73% des BIP, das sind fast 50 Mrd. €. Im Vergleich zu den restli-
chen EU27-Mitgliedern liegt Deutschland im Mittelfeld; die Unterschiede zu Tabelle 19 
sind für Deutschland relativ marginal. 

Tabelle 20: Veränderung des realen BIP, in %  

Reales BIP  Veränderung des realen BIP, in % 

in 
Mrd. 
EUR 

pro 
Kopf, 
in 
EUR 

„Hard Brexit“ „Soft Brexit“ 

  1a 1b 1c 1d   2a 2b 2c 2d 

Vereinigtes 
Königreich 2221 34422 -1,73 -1,13 -1,47 -1,65  -0,57 -0,4 -0,36 -0,65 

EU27 -0,26 -0,22 -0,24 -0,21 -0,11 -0,07 -0,09 -0,12 
Deutschland 2916 35961 -0,23 -0,21 -0,24 -0,18 -0,1 -0,06 -0,09 -0,11 
Österreich 329 38715 -0,11 -0,11 -0,12 -0,09 -0,05 -0,03 -0,04 -0,06 
Belgien 402 35892 -0,46 -0,44 -0,46 -0,43 -0,2 -0,13 -0,14 -0,22 
Bulgarien 42 5834 -0,2 -0,2 -0,2 -0,16 -0,11 -0,08 -0,1 -0,13 
Zypern 18 19653 -0,51 -0,51 -0,5 -0,5 -0,23 -0,15 -0,13 -0,22 
Tschechien 155 14698 -0,23 -0,21 -0,23 -0,19 -0,09 -0,06 -0,09 -0,11 
Dänemark 258 45877 -0,31 -0,29 -0,31 -0,29 -0,16 -0,1 -0,12 -0,17 
Spanien 1059 22786 -0,15 -0,14 -0,15 -0,12 -0,07 -0,04 -0,06 -0,08 
Estland 20 15122 -0,23 -0,23 -0,23 -0,2 -0,11 -0,07 -0,1 -0,12 
Finnland 205 37648 -0,17 -0,16 -0,17 -0,15 -0,07 -0,05 -0,06 -0,08 
Frankreich 2133 33370 -0,19 -0,18 -0,19 -0,2 -0,09 -0,06 -0,07 -0,1 
Griechenland 179 16295 -0,13 -0,12 -0,12 -0,11 -0,07 -0,05 -0,05 -0,07 
Kroatien 43 10142 -0,11 -0,1 -0,1 -0,11 -0,06 -0,04 -0,05 -0,06 
Ungarn 103 10440 -0,24 -0,22 -0,24 -0,21 -0,09 -0,06 -0,08 -0,11 
Irland 189 40957 -2,03 -1,89 -2,03 -1,63 -0,88 -0,52 -0,77 -0,95 
Italien 1617 26598 -0,15 -0,14 -0,15 -0,12 -0,07 -0,04 -0,06 -0,08 
Litauen 36 12395 -0,21 -0,2 -0,21 -0,17 -0,11 -0,06 -0,1 -0,11 
Luxemburg 49 89942 -1,4 -1,3 -1,44 -1,97 -0,46 -0,37 0,02 -0,56 
Lettland 24 11840 -0,22 -0,21 -0,22 -0,21 -0,1 -0,06 -0,08 -0,1 
Malta 8 18605 -1,65 -1,72 -1,6 -2,91 -0,71 -0,46 -0,23 -0,72 
Niederlande 663 39311 -0,44 -0,43 -0,43 -0,39 -0,21 -0,14 -0,15 -0,23 
Polen 412 10848 -0,27 -0,26 -0,27 -0,2 -0,14 -0,08 -0,12 -0,15 
Portugal 173 16653 -0,17 -0,16 -0,17 -0,15 -0,08 -0,05 -0,07 -0,09 
Rumänien 150 7513 -0,13 -0,13 -0,13 -0,11 -0,07 -0,04 -0,05 -0,07 
Slowakei 75 13877 -0,35 -0,34 -0,34 -0,31 -0,23 -0,15 -0,19 -0,25 
Slowenien 37 18103 -0,13 -0,13 -0,14 -0,1 -0,07 -0,04 -0,05 -0,07 
Schweden 430 44063 -0,26 -0,24 -0,26 -0,22   -0,12 -0,08 -0,09 -0,13 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. Keine Berücksichtigung von EU-Budgeteffekten. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
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che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 

Abbildung 19 verdeutlicht die potentiellen Verluste des realen BIP pro Kopf in 
Deutschland, in Prozent und in absoluten Werten. Durch einen harten Brexit könnte es 
zu einem Verlust des realen BIP i.H.v 83€ pro Kopf kommen, was in der Summe einen 
Verlust von rund 6 Mrd. € bedeuten würde. Die negativen Einbußen sind im Fall eines 
„soft Brexit“ deutlich geringer und belaufen sich auf 22€ bis 40€ pro Kopf (Szenarien 
2a bis 2d). 

Abbildung 19: Veränderung des realen BIP pro Kopf in Deutschland, in % & EUR 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. Keine Berücksichtigung von zusätzlichen Nettobeiträgen an das 
EU Budget (maximal circa 30€ pro Kopf). 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 

Im Gegensatz zu Deutschland birgt der Brexit für das VK deutlich stärkere Verluste 
(Abbildung 20). Bei einem harten Brexit und protektionistischer Politik (Szenario 1d) 
könnte es zu einem negativen BIP-pro-Kopf-Verlust i.H.v 569€ kommen (in Summe 
circa 46 Mrd. €); im WTO-Szenario 600 € pro Kopf. Die eingesparten Nettobeiträge von 
maximal 150€ pro Kopf stehen dazu in keiner Relation. Ein softer Brexit wäre ebenfalls 
negativ für das Land, jedoch sind die Auswirkungen deutlich kleiner. Im Fall eines tie-
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fen Freihandelsabkommens zwischen der EU27 und VK würde sich der Verlust von 
600€ auf 137€ pro Kopf reduzieren. Hier könnte sich das VK glatt stellen, falls es keinen 
Nettobeitrag an das EU-Budget entrichten muss. 

Abbildung 20: Veränderung des realen BIP pro Kopf in VK, in % & EUR 

 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. Keine Berücksichtigung von geringeren Transfers an das EU-
Budget (maximal circa 150€ pro Kopf). 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 

5.2 Mikroökonomische Ergebnisse 

Das folgende Kapitel zeigt die Veränderungen der sektoralen Wertschöpfung durch die 
definierten Szenarien. Der prozentuale Verlust im deutschen Güterhandel ist im Be-
reich Pharmazeutischer Produkte, der Fahrzeug-  und Plastik/Kautschuk-Industrie am 
höchsten. Da die Zulieferbranche im Kfz-Bereich zwischen dem VK und Deutschland 
stark verflochten ist, wären erhöhte Handelshemmnisse spürbar. Auch die Elektronik-
branche ist durch einen Brexit in allen aufgeführten, simulierten Szenarien negativ 
betroffen. Positive Wertschöpfungseffekte im Güterbereich können nur im Bereich 
„Andere Beförderungsmittel“ (Flugzeugbau, Schiffsbau) generiert werden; siehe Ta-
belle 21 für sektorale Wertschöpfungseffekte im Güterbereich und Tabelle 22 für den 
Dienstleistungsbereich.  
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Während die deutsche Güterproduktion hauptsächlich negative Wertschöpfungseffek-
te erleidet, kann der Dienstleistungssektor positive Effekte generieren. Zu den größten 
Gewinnern zählen der Finanzsektor und IT-Dienste (bis zu 1,1%).  

Tabelle 21: Sektorale Wertschöpfungseffekte im Güterbereich, Deutschland, in % 

Sektorale Wert-
schöpfung 

Veränderung der sektoralen Wertschöpfung, in % 

in Mio. 
EUR 

Anteil 
in %  

„Hard Brexit“ „Soft Brexit“ 

1a 1b 1c 1d   2a 2b 2c 2d 
Nutzpflanzen,  
Tierprodukte 17288 0,64 -0,5 -0,3 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 -0,3 -0,1

Forstwirtschaft 2235 0,08 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Fischerei 198 0,01 -0,1 0,0 -0,1 0,2 -0,3 -0,2 -0,5 -0,2

Bergbau 5108 0,19 1,0 0,4 1,3 2,4 -1,6 -1,3 -2,4 -1,1
Nahrung, Getränke 
und Tabak 

44929 1,65 -0,8 -0,5 -0,8 -0,5 -0,2 -0,2 -0,5 -0,2

Textil und Leder 7943 0,29 -1,5 -1,2 -1,4 -1,0 -0,6 -0,4 -1,0 -0,5
Holz und  
Holzprodukte 

6797 0,25 -0,5 -0,3 -0,5 -0,5 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2

Papier 11476 0,42 -0,9 -0,7 -0,9 -1,1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3
Druck, Reproduktion 
aufg. Medien 

8551 0,31 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Kohle und raffiniertes 
Erdöl 

9984 0,37 -0,3 -0,2 -0,3 -0,5 -0,4 -0,3 -0,1 -0,3

Chemische  
Erzeugnisse 

45539 1,67 -0,7 -0,6 -0,7 -0,5 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Pharmazeutische 
Produkte 

23929 0,88 -2,5 -2,4 -2,9 -1,3 -1,0 -0,4 -0,8 -0,8

Kautschuk und  
Plastik 28641 1,05 -1,2 -0,9 -1,2 -0,8 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3

Andere  
nicht-metallische 
Mineralien 

17101 0,63 -0,6 -0,4 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,4 -0,3

Grundmetalle 23845 0,88 -0,5 -0,4 -0,7 -0,3 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2

Verarbeitete Metalle 54713 2,01 -0,8 -0,7 -0,8 -0,5 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3

Computer, Elektronik 35576 1,31 0,0 0,1 0,0 -0,5 0,2 0,1 0,1 0,2
Elektrische  
Maschinen 

45039 1,66 -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maschinenbau 112601 4,14 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2

Fahrzeuge 110097 4,05 -1,0 -0,7 -1,1 -0,7 0,1 0,0 -0,2 0,2
Andere  
Beförderungsmittel 

13513 0,50 0,3 0,6 0,2 -0,9 0,6 0,3 0,7 0,8 

Möbel und  
Fertigungsprodukte 23810 0,88 -0,4 -0,2 -0,3 -0,5 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 
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Tabelle 22: Sektorale Wertschöpfungseffekte im Dienstleistungsbereich, Deutschland, in % 

Sektorale 
Wertschöpfung 

Veränderung der sektoralen Wertschöpfung, in % 

in Mio, 
EUR 

Anteil 
in %  

„Hard Brexit“ „Soft Brexit“ 

1a 1b 1c 1d   2a 2b 2c 2d 

Energieversorgung 51761 1,90 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2

Wasserversorgung 5655 0,21 -0,3 -0,3 -0,2 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 -0,2
Abwasser,  
Abfallsammlung, etc, 22943 0,84 0,3 0,2 0,3 0,1 -0,4 0,1 -0,4 -0,3

Baugewerbe 123841 4,55 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Großhandel; Instandhaltung 
von Kraftfahrzeugen 

40705 1,50 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Großhandel ausenommen  
Kraftfahrzeuge 121375 4,46 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 

Einzelhandel ausgenommen 
Kraftfahrzeuge 

85989 3,16 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Landverkehr und Transport 
über Pipelines 

50742 1,87 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1

Wassertransport 7995 0,29 -0,1 -0,4 0,0 -0,1 -0,9 -0,6 -0,4 -0,6

Lufttransport 6683 0,25 -0,3 -0,4 -0,3 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 -0,2

Lagerwesen 49546 1,82 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1

Post und Kurier 14611 0,54 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,1 0,0

Gastgewerbe 40950 1,51 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,1

Verlagswesen 15259 0,56 0,0 -0,1 0,1 0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Film, Video und Fernsehen 17988 0,66 0,1 -0,1 0,1 0,8 -0,2 -0,1 -0,5 -0,1

Telekommunikation 26345 0,97 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 0,1 -0,2
Computerprogrammierung 
und IT 

68597 2,52 0,5 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,3 -0,1

Finanzdienstleistungen 72985 2,68 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,7 -0,2

Versicherungsdienstleistungen 44439 1,63 -0,1 -0,2 0,0 0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,2
Grundstücks- und  
Wohnungswesen 

295768 10,88 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2

Rechtsberatung und  
Buchhaltung 78059 2,87 0,2 0,1 0,2 0,4 -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Architektur und  
Ingenieurwesen 

64587 2,38 0,2 0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Wissenschaftliche Forschung 
und Entwicklung 

20667 0,76 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2

Verwaltung 128861 4,74 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2

Öffentliche Verwaltung, etc, 172495 6,34 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Erziehung und Unterricht 122951 4,52 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Gesundheits- und Sozialwesen 207662 7,64 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Andere Services 110444 4,06 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 
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Abbildung 21 zeigt ein detailliertes Bild der fünf exportstärksten Sektoren von 
Deutschland in das VK. Da die exportintensivsten Sektoren durch einen Brexit beson-
ders betroffen sind, ist eine genauere Analyse der Veränderung der sektoralen Wert-
schöpfung besonders interessant. Im Worst-Case-Szenario, einem harten Brexit inklu-
sive einer 15-prozentigen NTB Erhöhung (Szenario 1d) und somit einer 
protektionistischen Politik, würde es vor allem im Fahrzeugbereich zu hohen sektora-
len Wertschöpfungsdefiziten kommen.  

Abbildung 21: Veränderung der sektoralen Wertschöpfungseffekte, der exportstärksten 
Sektoren Deutschlands nach VK, Mio. EUR32 

Quelle: ifo Handelsmodell. Die Abbildung stellt die größten fünf wichtigsten Sektoren dar. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 

Ein softer Brexit könnte sogar leicht positive Effekte für die Fahrzeugindustrie hervor-
bringen. Die Simulationsergebnisse des soft Brexit (Szenario 2a bis 2d) zeigen, dass 
sich erstens das Exportvolumen in das VK kaum ändert (siehe dazu Abbildung 24: Ver-

32 Hier sind die exportstärksten Sektoren des bilateralen Handels zwischen VK und Deutschland gelistet. 
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änderung der deutschen Exporte nach VK auf sektoraler Ebene) und zweitens Handel-
sumlenkungseffekte in die USA, nach Korea, China, Japan und Indien, die positive 
Wertschöpfung generieren. Derselbe Effekt ist auch im Elektronikbereich erkennbar. 
Ein harter Brexit, also ohne zusätzliches Freihandelsabkommen zwischen der EU27 
und dem VK (1a) und/oder zusätzlichen NTBs (1d), führt jedoch zu starken Einbußen, 
die nicht mehr durch Handelsumlenkungen kompensiert werden können. Der Bereich 
Maschinenbau verliert in allen Szenarien; analog zu den anderen Sektoren ist auch 
hier der harte Brexit schädlicher als ein „soft Brexit“. Die Elektronikbranche scheint 
relativ robust zu sein. Im protektionistischen Szenario (1d) leidet sie am deutlichsten. 
Der sinkende Handel mit dem Vereinigten Königreich kann auch hier durch Handel-
sumlenkungen mit Ländern, wie z.B. den USA und Japan, kompensiert werden. 

Im Finanzsektor würde der WTO-Status des VK zu einer Verlagerung von Wertschöp-
fung nach Deutschland im Wert von circa 300 Mio. € bedeuten. Im Fall neuer NTBs 
(Szenario 1d) könnte der Gewinn bei etwa 500 Mio. € liegen. Im Falle eines „soft Brexit“ 
sind ähnlich hohe Effekte möglich, weil in keinem dieser Szenarien das Passporting 
des Binnenmarktes möglich wäre. Die Wertschöpfungsgewinne sind aber in jedem Fall 
sehr viel kleiner als die gesamtwirtschaftlichen Verluste.  

Die negativen Effekte in den Dienstleistungssektoren fallen prozentual etwas geringer 
aus, sind aber dennoch negativ. Festzuhalten ist zudem, dass die Auswirkungen auf 
die Sektoren sehr unterschiedliche regionale Implikationen generieren werden. Nord-
irland unterhält einen überdurchschnittlich intensiven Handel mit Irland und somit 
der EU und ist dadurch höchstwahrscheinlich stärker negativ betroffen als die übrigen 
Regionen des Vereinigten Königreichs. Ähnliches gilt, mit Abstrichen, für Schottland.  

Tabelle 23 und Tabelle 24 beleuchten die sektoralen Wertschöpfungseffekte für das VK 
in den verschiedenen Szenarien. Zu den größten Verlieren zählen die Metallindustrie 
(bis zu -18%), Herstellung von elektronischen Waren (-11%) und chemischen Erzeug-
nissen (bis zu -12%). Aber auch der Automobilsektor ist negativ vom Brexit betroffen. 
Es müssen demnach vor allem Sektoren Einbußen erleiden, die stark in die europäi-
sche Wertschöpfungskette eingebunden sind. Die starken negativen Effekte im Fall 
von erhöhten Zöllen sind vor allem im Kfz-Bereich spürbar, da in diesen Industrien EU-
Außenzölle nicht vernachlässigbar sind.  
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Tabelle 23: Sektorale Wertschöpfungseffekte im Güterbereich Vereinigtes Königreich, in % 

Sektorale 
Wertschöpfung 

Veränderung der sektoralen Wertschöpfung, in % 

in Mio, 
EUR 

Anteil 
in %  

„Hard Brexit“ „Soft Brexit“ 

1a 1b 1c 1d   2a 2b 2c 2d 
Nutzpflanzen, 
Tierprodukte 13675 0,6 0,7 -3,6 1,0 3,4 -1,4 -0,7 -1,7 -1,7

Forstwirtschaft 226 0,0 -0,6 -1,6 -0,5 0,9 -0,3 -0,1 -0,5 -0,6

Fischerei 828 0,0 -7,4 -10,3 -5,5 -7,0 -0,6 0,0 -3,4 -1,0

Bergbau 32605 1,5 2,9 9,6 -1,5 -5,3 6,9 5,9 12,6 5,6
Nahrung, Getränke 
und Tabak 

35544 1,7 3,8 -2,9 4,8 2,2 0,5 0,4 1,0 0,2 

Textil und Leder 7600 0,4 -4,3 -9,1 -4,4 -3,1 -0,1 0,3 -2,3 -0,6
Holz und  
Holzprodukte 

3053 0,1 1,5 -2,4 1,4 3,6 -0,4 -0,1 -0,3 -0,8

Papier 5633 0,3 2,1 -1,4 2,1 5,6 -0,7 -0,1 -2,0 -0,5
Druck, Reprodukti-
on aufg, Medien 

6118 0,3 -1,5 -1,0 -1,5 -1,8 -0,4 -0,2 -0,1 -0,5

Kohle und  
raffiniertes Erdöl 

5722 0,3 -0,4 -6,2 0,0 0,0 1,7 1,6 0,8 0,9 

Chemische  
Erzeugnisse 

12626 0,6 -10,9 -12,4 -9,1 -6,1 -6,1 -3,1 -8,0 -7,9

Pharmazeutische 
Produkte 

16598 0,8 0,0 0,2 3,6 -1,4 -0,5 0,2 -1,8 -0,9

Kautschuk und 
Plastik 12653 0,6 -1,7 -4,5 -0,8 -0,6 -2,2 -1,0 -3,3 -2,6

Andere  
nicht-metallische 
Mineralien 

6456 0,3 -0,3 -1,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,3

Grundmetalle 5759 0,3 -17,5 -13,8 -12,4 -8,5 -9,3 -6,1 -9,6 -10,1
Verarbeitete  
Metalle 

21151 1,0 -0,4 -0,8 0,4 -0,2 -1,5 -0,8 -2,0 -1,3

Computer,  
Elektronik 

14577 0,7 -11,1 -10,4 -10,8 -2,7 -9,4 -5,7 -10,3 -9,6

Elektrische  
Maschinen 

6707 0,3 -8,6 -8,2 -6,3 -4,1 -5,3 -2,8 -6,4 -6,1

Maschinenbau 24175 1,1 -4,1 -3,1 -1,8 -1,2 -4,2 -2,4 -5,3 -4,1

Fahrzeuge 15444 0,7 -5,5 -7,0 -1,9 -2,0 -5,3 -2,8 -6,5 -6,3
Andere
Beförderungsmittel 12846 0,6 -9,6 -5,6 -8,1 -6,1 -5,1 -2,6 -5,8 -6,0

Möbel und  
Fertigungsprodukte 

12123,5 0,6 -3,1 -3,3 -2,9 -1,3 -1,2 -0,5 -2,1 -1,5

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 
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Tabelle 24: Sektorale Wertschöpfungseffekte im Dienstleistungsbereich, Vereinigtes 
Königreich, in % 

Sektorale 
Wertschöpfung 

Veränderung der sektoralen Wertschöpfung, in %

in Mio, 
EUR 

Anteil 
in %  

„Hard Brexit“ „Soft Brexit“ 

1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 

Energieversorgung 32925 1,6 -1,5 -1,7 -1,1 -1,3 -0,6 -0,4 -0,4 -0,8

Wasserversorgung 6645 0,3 -1,4 -1,5 -1,2 -1,1 -0,5 -0,4 -0,3 -0,7
Abwasser, Abfallsammlung, 
etc, 15933 0,8 -4,6 -3,1 -5,0 -3,1 0,7 -2,2 1,8 0,4 

Baugewerbe 134751 6,4 -0,9 -0,8 -0,7 -1,2 -0,1 -0,1 0,4 -0,2
Großhandel; Instandhaltung 
von Kraftfahrzeugen 

39622 1,9 -2,9 -2,4 -2,3 -2,1 -1,5 -0,9 -1,3 -2,1

Großhandel ausgenommen 
Kraftfahrzeuge 

66129 3,1 -6,6 -4,9 -4,6 -4,4 -4,6 -2,8 -4,3 -5,4

Einzelhandel ausgenommen 
Kraftfahrzeuge 114006 5,4 -1,3 -1,2 -0,9 -1,4 -0,6 -0,4 0,0 -0,6

Landverkehr und Transport 
über Pipelines 

39656 1,9 -1,3 -0,7 -1,0 -0,4 -0,6 -0,4 -1,0 -1,1

Wassertransport 8635 0,4 5,2 8,8 3,4 4,8 4,8 3,2 2,4 4,4 

Lufttransport 11279 0,5 2,2 5,4 1,2 5,5 2,2 1,6 -0,9 1,0

Lagerwesen 23163 1,1 -2,0 -0,2 -1,8 -1,8 -0,7 -0,4 -0,7 -1,1

Post und Kurier 14415 0,7 -3,3 -2,0 -3,3 -1,8 -2,4 -1,4 -2,9 -2,3

Gastgewerbe 64482 3,1 -1,5 0,2 -1,8 -1,3 0,0 0,1 -0,2 -0,2

Verlagswesen 13361 0,6 -0,8 1,3 -1,5 -2,6 0,5 0,6 1,2 0,5 

Film, Video und Fernsehen 17709 0,8 -0,4 1,1 -1,1 -4,2 0,7 0,3 2,7 0,5 

Telekommunikation 35324 1,7 -1,8 -0,3 -2,0 -1,5 -0,8 -0,3 -1,0 -0,1
Computerprogrammierung 
und IT 

58808 2,8 -2,1 -0,7 -2,4 -1,5 -1,5 -0,8 -1,8 0,1

Finanzdienstleistungen 94493 4,5 -0,9 0,6 -1,4 0,0 -1,3 -0,6 -2,3 0,5

Versicherungsdienstleistungen 82502 3,9 -0,8 0,9 -1,5 -4,4 0,7 0,1 2,7 0,6 
Grundstücks- und  
Wohnungswesen 

228694 10,8 -0,8 -0,8 -0,6 -1,1 0,0 0,0 0,5 -0,1

Rechtsberatung und  
Buchhaltung 

72635 3,4 -1,6 0,0 -1,5 -2,3 -0,4 -0,1 -0,6 -0,4

Architektur und  
Ingenieurwesen 65909 3,1 -4,1 -2,4 -0,6 -3,7 -0,5 -0,1 -1,0 -1,5

Wissenschaftliche Forschung 
und Entwicklung 

11464 0,5 -2,0 -0,8 -2,3 -2,0 0,4 -0,5 0,4 0,2 

Verwaltung 97037 4,6 -2,0 0,3 -2,6 -2,2 0,7 -0,3 0,2 0,5 

Öffentliche Verwaltung, etc, 116511 5,5 -1,3 -1,3 -1,0 -1,4 -0,5 -0,3 0,1 -0,6

Erziehung und Unterricht 128995 6,1 -1,3 -1,2 -1,2 -1,5 -0,4 -0,4 0,1 -0,5

Gesundheits- und Sozialwesen 150005 7,1 -1,3 -1,4 -1,1 -1,6 -0,5 -0,4 0,1 -0,6

Andere Services 90633 4,3 -2,5 -1,9 -2,7 -1,1 0,0 -1,2 0,3 -0,1

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 
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Abbildung 22 zeigt die Veränderung der sektoralen Wertschöpfung in den export-
stärksten britischen Sektoren.33 Der Großhandel scheint am deutlichsten betroffen zu 
sein. Im Fall eines „soft Brexit“ sinken die Einbußen jedoch von 5,3 Mrd. € auf 1,3 Mrd. 
€. Die Fahrzeugindustrie könnte beim harten Brexit bis zu einer Milliarde Euro an sekt-
oraler Wertschöpfung verlieren, während beim „soft Brexit“ ein geringerer Verlust in 
Höhe von 350 Mio. € die Folge wäre. Auch die Herstellung chemischer Erzeugnisse 
würde in ähnlichem Ausmaß wie die Fahrzeugindustrie unter einem Brexit leiden. Le-
diglich der Erdöl-Sektor kann durch einen Brexit positive Wertschöpfungseffekte gene-
rieren.  

Abbildung 22: Veränderung der sektoralen Wertschöpfungseffekte, Exportstärkste Sektoren 
des VK nach DE, Mio. € 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 

33 Die exportstärksten Sektoren werden nach absolutem Wert in der Ausgangslage definiert. 
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5.3 Handelseffekte 

Tabelle 25 zeigt die Veränderung der britischen Exporte nach Deutschland und in die 
anderen EU Länder.  

Tabelle 25: Veränderung der britischen Exporte in EU27-Länder, % und Mio. € 

Importierendes 
Land 

Exporte in Mio. 
EUR, Aus-
gangslage 

Veränderung der Exporte aus VK in EU27, in % 
„Hard Brexit“ „Soft Brexit“ 

1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 

DEU 40459 -50 -46 -51 -44 -24 -15 -17 -24
FRA 35005 -39 -35 -40 -44 -17 -12 -13 -18
IRL 24979 -47 -44 -48 -39 -20 -12 -18 -21
LUX 17880 -22 -18 -24 -43 -6 -6 7 -6
NLD 17707 -49 -46 -50 -44 -22 -15 -19 -24
ITA 16376 -45 -41 -46 -43 -19 -15 -13 -21
BEL 15841 -43 -39 -44 -47 -16 -13 -8 -17
ESP 9744 -50 -46 -51 -44 -23 -14 -14 -26
SWE 8818 -44 -40 -45 -46 -18 -12 -7 -19
DNK 5936 -42 -39 -44 -45 -19 -14 -13 -18
POL 5356 -52 -49 -53 -42 -25 -16 -20 -26
FIN 2831 -49 -46 -50 -44 -22 -16 -15 -20
AUT 2610 -48 -45 -49 -42 -22 -16 -18 -23
CZE 2297 -50 -47 -51 -39 -25 -16 -22 -28
PRT 2295 -45 -41 -46 -44 -20 -14 -13 -20
GRC 1957 -45 -41 -46 -44 -19 -15 -9 -19
HUN 1588 -49 -46 -50 -41 -23 -14 -20 -26
MLT 1492 -40 -37 -40 -46 -17 -10 -13 -16
ROU 1176 -50 -46 -50 -40 -24 -16 -19 -27
CYP 811 -47 -44 -48 -43 -21 -16 -17 -17
SVK 609 -52 -49 -53 -40 -25 -18 -24 -28
BGR 567 -48 -45 -49 -40 -24 -16 -18 -26
HRV 392 -40 -37 -42 -44 -18 -14 -10 -17
LTU 386 -53 -50 -54 -38 -28 -17 -27 -32
LVA 349 -47 -43 -48 -43 -21 -13 -19 -22
EST 345 -50 -46 -51 -41 -24 -15 -21 -25
SVN 308 -50 -46 -50 -39 -25 -16 -20 -25

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 
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Die Exporte des VK nach Deutschland sinken je nach Szenario zwischen 15% und 51%. 
Eine starke Zollerhöhung und somit auch ein harter Brexit – wie in Szenario 1d und 1c 
beschrieben – würde zur stärksten Verringerung des Handels zwischen Deutschland 
und dem VK führen. Besonders in den exportintensiven Sektoren, die in Abbildung 23 
aufgeführt sind, ist ein deutlicher Rückgang zu erkennen. Im Großhandel sinken die 
Exporte von einem Exportvolumen i.H.v. 5,1 Mrd. € um ca. 66%. Auch in den anderen 
exportintensiven Sektoren ist ein starker Rückgang der britischen Exporte nach 
Deutschland sichtbar. Lediglich im Erdöl-Sektor bleibt das Exportvolumen relativ kon-
stant. 

Abbildung 23: Veränderung der britischen Exporte nach Deutschland auf sektoraler Ebene, 
in Mrd. € 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 
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Im Gegensatz zu den britischen Exporten nach Deutschland sinkt das Exportvolumen 
der deutschen Produkte und Dienstleistungen in das VK weniger stark. Abbildung 24 
zeigt die zehn größten Sektoren (nach Exportwert). Es ist auffällig, dass ein „soft 
Brexit“ (Szenarien 2a bis 2d) kaum Auswirkungen auf den deutschen Fahrzeughandel 
und Maschinenbau hat, wohingegen ein harter Brexit (Szenarien 1a bis 1d) das Export-
volumen um mehr als 60% von ca. 19 auf 7 Mrd. € senkt.  

Abbildung 24: Veränderung der deutschen Exporte nach VK auf sektoraler Ebene, in  Mrd. € 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 
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Tabelle 26: Veränderung der deutschen Exporte in EU-Länder, % und Mio. € 

Importierendes 
Land 

Exporte in Mio. 
EUR, Ausgangsla-
ge 

Veränderung der Exporte aus 
VK in EU27, in %  
„Hard Brexit“ „Soft Brexit“ 

1a 1b 1c 1d  2a 2b 2c 2d 

FRA 100262 0.8 0.7 0.8 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 
VK 77189 -33 -30 -33 -28 -9 -5 -9 -11
ITA 63543 0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2
AUT 58027 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0 0.1 0.2
NLD 54778 0.8 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.3 0.4
POL 46129 0.3 0.3 0.3 0.1 0 0 0.1 0.1
ESP 37979 0.7 0.7 0.7 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5
CZE 32157 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
BEL 31553 0.8 0.8 0.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4
SWE 24271 1.4 1.3 1.4 0.9 0.5 0.3 0.6 0.7
HUN 20356 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
DNK 17907 0.7 0.7 0.8 0.5 0.1 0.1 0.2 0.3
FIN 11248 1.4 1.3 1.4 0.9 0.5 0.3 0.5 0.6
SVK 11006 -0.1 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0
ROU 9776 0.5 0.5 0.6 0.3 0.1 0 0.2 0.2 
LUX 7682 3.1 2.9 3.2 1.9 1 0.5 1.4 1.3 
PRT 7523 0.8 0.8 0.8 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 
IRL 6765 7.8 7.8 7.9 4.8 3.5 1.8 3.7 3.6 
GRC 5739 1.2 1.1 1.3 1 0.1 0.1 0.2 0.3 
SVN 3315 0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 
BGR 3119 0.8 0.8 0.8 0.6 0.2 0.1 0.2 0.3 
HRV 2432 0.6 0.5 0.6 0.5 0 0 0 0.1 
LTU 1931 0.6 0.6 0.6 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 
EST 1562 1 1 1.1 0.7 0.3 0.1 0.4 0.4 
LVA 1039 0.8 0.7 0.8 0.4 0.1 0 0.3 0.3 
CYP 690 4.2 3.8 4.3 2.6 1.6 1 2 1.7 
MLT 331 1.2 0.6 1.5 -2.1   0.7 0.3 1.9 1 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Szenarien: 1a: „WTO“: VK steigt aus Binnenmarkt und Zollunion aus; keine FHAs mit Drittstaaten; 1b: 
„WTO mit Nullzöllen“: wie 1a und VK führt MFN Zölle von Null erga omnes ein; 1c: „Global Britain“: wie 1a 
und VK schließt ambitionierte FHAs mit USA, Kanada und Japan; 1d: „Neue NTBs“: wie 1a, plus zusätzli-
che NTBs von 15% zwischen EU27 und VK; 2a: „Ambitioniertes FHA“: wie 1a, aber EU und VK schließen 
FHA (nach EU-Korea Vorbild); 2b: „Approximierung EWR“: wie 2a, aber weitere Absenkung der NTBs; 2c: 
„FHA und Zollunion“: wie 2a, aber EU und VK formen eine Zollunion; 2d: „Konservatives FHA“: wie 1a, 
aber EU und VK schließen ein FHA der 1. Generation. 
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Deutschlands Exporte in die EFTA-Staaten wie auch in die restliche Welt würden durch 
den Brexit in allen acht politischen Szenarien steigen. Verlässt das VK den europäi-
schen Binnenmarkt oder werden zusätzlich NTBs zwischen der EU27 und dem VK er-
hoben (Szenario 1a-1d) kommt es zu innereuropäischen Handelsumlenkungen. Pro-
zentual steigen die deutschen Exporte nach Irland am stärksten (bis zu 11,5% in 
Szenario 1d). Dieser Anstieg wird zum Großteil durch erhöhte Exporte im Metall-, Ma-
schinen, Elektronik- und Kfz-Bereich getragen. Die Handelsumlenkungen können aber 
nur zum Teil den Handelsrückgang zwischen dem VK und Deutschland kompensieren, 
was an dem Rückgang der sektoralen Wertschöpfung zu sehen ist.  
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6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Der Handel Deutschlands mit dem Vereinigten Königreich ist makroökonomisch von 
großer Bedeutung. Allein die deutschen Güterexporte in das Vereinigte Königreich 
betrugen im Jahr 2016 circa 86 Mrd. Euro; das sind 2,6% des deutschen BIP. Inklusive 
der Dienstleistungsexporte schätzt das ifo Institut für 2016 circa 116 Mrd. €; das sind 
insgesamt 3,7% des BIP. Der bilaterale Exportüberschuss im Güterhandel betrug 2016 
fast 51 Mrd. Euro; mehr als mit jedem anderen Handelspartner in der Welt. Dieser Sal-
do machte 1,6% des deutschen BIP aus. Abzüglich des negativen Saldos bei den 
Dienstleistungen liegt der bilaterale Überschuss bei circa 1,4% des deutschen BIP. 
Eine Disruption des Handels mit dem VK würde daher negative Wachstumseffekte mit 
sich bringen, die nur mittelfristig und teilweise durch Handelsumlenkung neutralisiert 
werden könnten. 

Fahrzeuge, Pharma, und Maschinenbau dominieren den deutschen Güterexport in das 
Vereinigte Königreich. Straßenfahrzeuge machen im Jahr 2016 fast ein Drittel der 
deutschen Güterexporte in das VK aus (27 Mrd. €); die Exporte in diesem Bereich sind 
seit 2008 sehr dynamisch (um 59%) gewachsen. Der Handelsüberschuss allein in die-
sem Sektor macht 0,7% des deutschen BIP aus (21 Mrd. €). Die Maschinenbausektoren 
exportieren gemeinsam i.H.v. 17 Mrd. € in das VK; sie erzielen einen Überschuss von 10 
Mrd. €. Der Pharmabereich, der extrem dynamisch gewachsen ist, trägt einen bilatera-
len Überschuss von 4 Mrd. € bei. Diese Sektoren werden aus deutscher Sicht eine über-
ragende Rolle in jeder Neuverhandlung der Handelsbeziehungen mit dem VK spielen. 

Die deutsche und die britische Wirtschaft sind durch engmaschige Produktionsnetz-
werke miteinander verbunden. Britische Wertschöpfung macht in den wichtigsten 
deutschen Sektoren zwischen 1% und 3% der gesamten sektoralen Wertschöpfung 
aus. Der Wert ist mit 3,3% am höchsten im Flugzeugbau. In den wichtigen Kfz- und 
Maschinenbausektoren liegt er bei 1,4% bzw. 1,3%. Umgekehrt ist der Anteil deutscher 
Wertschöpfung an der sektoralen Wertschöpfung im VK um ein Vielfaches höher und 
liegt beispielsweise im Kfz-Sektor bei 7,1% und im Chemiebereich bei 5,3%. Die Anteile 
der EU27 liegen bei bis zu 27%. 

Lieferungen von Vorleistungen aus dem jeweiligen Partnerland sind sowohl für 
Deutschland als auch für das VK makroökonomisch und mikroökonomisch relevant. 
Britische Vorleistungen machen circa 0,6% des deutschen BIP aus. Sie bestehen 
hauptsächlich aus Dienstleistungen, und hier vor allem aus Rechtsberatungsdienst-
leistungen und Finanzdienstleistungen. Deutsche Vorleistungen machen circa 1,3% 
des britischen BIP aus. Sie bestehen ebenfalls zu einem erheblichen Teil aus Dienst-
leistungen; aber Chemie, Maschinen und Autoteile machen jeweils circa 0,1% des bri-
tischen BIP aus. In den gesamtwirtschaftlich bedeutenden Automobil- und Maschi-
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nenbausektoren macht britische Wertschöpfung 1,1% bzw. 0,9% des sektoralen Pro-
duktionswertes in Deutschland aus. 

Der Handel mit dem VK hat hohe Beschäftigungsrelevanz. In Deutschland hängen im 
Jahr 2014 direkt und indirekt circa 556 000 Jobs am Export in das VK. Das sind 1,4% 
der Beschäftigten. Im VK hängen circa 234 000 Jobs an Exporten nach Deutschland 
und 1,3 Mio. Jobs an Exporten in die EU27 Länder; das sind 4,3% der Gesamtbeschäfti-
gung. Empirische Evidenz legt nahe, dass es sich bei diesen Arbeitsplätzen um Jobs 
mit vergleichsweise guter Entlohnung handelt. 

Die Teilnahme des VK am EU-Binnenmarkt und der Zollunion hat nachweislich den 
Handel mit den anderen EU-Mitgliedstaaten angekurbelt. Dieser Effekt geht durch den 
Brexit verloren. Die empirische Schätzung des partialanalytischen Handelsschaffungs-
effektes der EU-Mitgliedschaft des VK zeigt einen kausalen Effekt von 65% bei Güter-
exporten der EU in das VK und von 88% bei Dienstleistungsexporten; der Effekt liegt 
bei 18% für britische Güterexporte in die EU und bei 60% bei britischen Dienstleis-
tungsexporten. Es zeigt sich also, dass der Binnenmarkt für den Dienstleistungshandel 
eine hervorgehobene Rolle hat, und zwar sowohl für EU-Exporte als auch für Importe 
aus dem VK.  

Der EU Binnenmarkt hat der Exportwirtschaft der EU eher stärker genutzt als jener des 
VK. Dies zeigt sich vor allem, wenn man eine feingliedrige sektorale Perspektive ein-
nimmt. Die partialanalytischen Handelsschaffungseffekte sind besonders groß im 
Pharmabereich, im Maschinenbau, oder auch im Flugzeugbau. Im Industriebereich 
sind sie häufig höher für die EU, als für das VK. So liegt im KFZ-Bereich der Effekt bei 
90% für die EU und bei 30% für das VK. Dies bedeutet, dass eine Rückabwicklung des 
Binnenmarktes die EU in manchen Industriebranchen stärker treffen könnte als das 
VK. 

In manchen Dienstleistungssektoren ist der handelsschaffende Effekt des EU-
Binnenmarktes noch um ein Vielfaches bedeutsamer. Im Handelsbereich liegt er häu-
fig bei über 200%. Im Finanzbereich sind die handelsschaffenden Effekte deutlich ge-
ringer; sie sind auch nicht asymmetrisch zum Vorteil des VK. Dies bedeutet allerdings 
nicht, dass das Volumen der Dienstleistungsexporte des VK in die EU gering wäre, son-
dern dass für die hohen Exporte die Wettbewerbsfähigkeit der City of London und 
nicht so sehr die Regeln des EU-Binnenmarktes ausschlaggebend sind. 

Der Brexit wird auf jeden Fall deutlich teurer für das VK als für Deutschland. Der Brexit 
wird in dieser Studie als eine Annullierung der handelsschaffenden Effekte der EU-
Mitgliedschaft angesehen. Je nachdem, ob und in welcher Form der Mitgliedschaft 
eine andere vertragliche Lösung folgt, kommt es zu unterschiedlichen langfristigen 
Effekten auf das reale BIP im VK und in den Staaten der EU27. Im Fall eines  Freihan-
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delsabkommens nach dem Vorbild des EWR sinkt das reale BIP im VK um ca. 0,40%, in 
Deutschland und Frankreich um 0,06% und in Italien um 0,04% (Szenario 2b). Im WTO-
Szenario mit zusätzlichen nicht-tarifären Handelshemmnissen käme es im Vereinigten 
Königreich zu Verlusten von 1,73 % des BIP, in Deutschland um 0,23%, in Frankreich 
um 0,19% und in Italien um 0,15%. In allen acht Szenarien ist der relative Verlust des 
VK erheblich größer als jener Deutschlands und jener der EU im Durchschnitt.  

Der Brexit betrifft unterschiedliche EU27-Mitgliedstaaten unterschiedlich stark. Unter 
den großen EU-Mitgliederstaaten hat Deutschland in allen Szenarien mit den größten 
absoluten Verlusten zu rechnen. Aber es gibt eine ganze Reihe kleinerer EU-
Mitgliedstaaten, die – relativ betrachtet – stärker verlieren. Irland ist in allen Szenarien 
sogar etwas stärker negativ betroffen als das VK selbst, weil die Bedeutung des briti-
schen Marktes wichtiger für Irland ist als die Bedeutung des EU-Marktes für das VK. 
Aber auch Malta und Zypern, zwei traditionell stark mit dem VK verbundene Länder, 
würden deutlich überproportional verlieren. Ebenso würden die skandinavischen 
Länder, und die Benelux-Länder (allen voran Luxemburg) überdurchschnittlich stark 
verlieren. Insgesamt gilt: je weiter die geographische und kulturelle Entfernung vom 
VK, umso geringer die Verluste. 

In Deutschland würden in den meisten Szenarien – jeweils in unterschiedlichem Aus-
maß – die Pharma-, Kfz- und Maschinenbausektoren am stärksten verlieren. Die Wert-
schöpfung könnte im schlimmsten Fall um respektive 3% fallen. Der Kfz-Sektor würde 
durch ein Freihandelsabkommen nach Modell des EU-Kanada (CETA) Freihandelsab-
kommens ziemlich genau glatt gestellt; dies gilt nicht für den Pharmasektor, für den 
tiefgreifende regulatorischen Komponenten des EU-Binnenmarktes noch bedeutender 
sind. Auch der Maschinenbau könnte durch ein CETA-Modell die Verluste nicht kom-
plett vermeiden. 

Der Finanzsektor in Deutschland könnte geringfügig gewinnen, doch sind die mögli-
chen Wertschöpfungseffekte in allen Szenarien klein; im besten Fall beträgt der Zu-
wachs 0,7%. Die anderen Dienstleistungssektoren gehören eher zu den Verlierern, 
wenngleich die negativen Effekte sehr nahe bei Null lägen. 

Durch den Brexit nimmt der Industriesektor im Vereinigten Königreich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit langfristig Schaden. In manchen Sektoren, wie zum Beispiel im 
Kfz-Bereich oder im Flugzeugbau sind negative Wertschöpfungseffekte bis zu 10% zu 
erwarten; bei leicht substituierbaren Metallprodukten oder Chemikalien könnten die 
Verluste noch deutlicher ausfallen und im schlimmsten Fallen bis 18% erreichen. Al-
lein im Nahrungsmittelsektor ist in allen Szenarien mit Wertschöpfungszuwächsen zu 
rechnen, die im besten Fall bei knapp 5% liegen könnten. 
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Auch der Dienstleistungsbereich des Vereinigten Königreichs würde durch den Brexit 
leiden. Interessanterweise ist es aber nicht etwa der Finanzbereich, oder der Versiche-
rungsbereich, die am stärksten leiden würden. Diese sind durch starke komparative 
Vorteile geschützt. Im Großhandel, in unternehmensnahen Dienstleistungen und bei 
bestimmten unternehmensnahen Dienstleistungen würden größere Verluste anfallen, 
die sich auf bis zu 7% der Wertschöpfung im schlimmsten Fall belaufen würden. 
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Appendix: Detaillierte Statistiken 

Tabelle 27: Sektorale Ergebnisse, Warenhandel, 2000 - 2014 

Abhängige Variable Bilaterale Importe 

Sektor Beschreibung Sek. Beide EU27 EU - VK VK - EU Euro Schengen EU – KOR RTA 
Nutzpflanzen und  
Tierprodukte 

1 0,802*** 0,534* -0,078 0,290* 0,166*** 0,223 0,022 
(0,13) (0,30) (0,31) (0,17) (0,04) (0,33) (0,12)

Forstwirtschaft 2 -0,149 -0,115 -0,116 0,403** 0,166*** -0,070 -0,289*
(0,19) (0,39) (0,35) (0,16) (0,05) (0,26) (0,16)

Fischerei 3 0,074 0,077 0,708 0,285 0,737*** -0,865** -0,384
(0,47) (0,72) (0,88) (0,29) (0,15) (0,41) (0,29)

Bergbau 4 0,123 -0,711** -0,088 0,950*** 0,024 1,054*** -0,390*
(0,30) (0,32) (0,37) (0,31) (0,08) (0,41) (0,20)

Nahrung, Getränke  
und Tabak 

5 0,531*** 0,357* 0,273* -0,165 0,143*** 0,159 0,165** 
(0,09) (0,19) (0,15) (0,10) (0,02) (0,13) (0,08)

Textil und Leder 6 0,383* 0,109 0,091 -0,010 0,045 -0,180* -0,116
(0,20) (0,37) (0,25) (0,09) (0,04) (0,11) (0,16)

Holz und Holzprodukte 7 0,270** 0,069 -0,263 0,119** 0,008 0,335** 0,100
(0,12) (0,27) (0,23) (0,06) (0,01) (0,16) (0,11)

Papier 8 0,271*** 0,168 0,059 0,067 0,031** 0,236** -0,101
(0,09) (0,25) (0,16) (0,05) (0,01) (0,12) (0,07)

Druck und Reproduktion 
aufgenommener Medien 

9 0,049 0,057 0,124 -0,215 0,069 0,886*** -0,124
(0,19) (0,34) (0,21) (0,14) (0,09) (0,33) (0,16)

Kohle und raffiniertes 
Erdöl 

10 0,138 -0,108 0,076 0,239** 0,180*** 0,602** -0,008
(0,13) (0,28) (0,44) (0,12) (0,04) (0,28) (0,10)

Chemische Erzeugnisse 11 0,602*** 0,633*** 0,334** 0,188** 0,069 0,414*** 0,125** 
(0,09) (0,17) (0,14) (0,09) (0,04) (0,09) (0,06)

Pharmazeutische Produkte 12 1,219*** 1,088** 1,011*** -0,311*** 0,340*** 0,549*** 0,591***
(0,18) (0,48) (0,27) (0,09) (0,09) (0,15) (0,14)

Kautschuk und Plastik 13 0,670*** 0,687*** 0,481*** 0,087** 0,150*** 0,409*** 0,274*** 
(0,10) (0,13) (0,13) (0,04) (0,02) (0,09) (0,09)

Nicht-metallische Minera-
lien 

14 0,494*** 0,371** 0,275** 0,194*** 0,074*** 0,068 0,219** 
(0,11) (0,16) (0,14) (0,05) (0,01) (0,09) (0,11)

Grundmetalle 15 0,687*** 0,749*** 0,750*** 0,152 0,130*** 0,343*** 0,326*** 
(0,11) (0,28) (0,21) (0,10) (0,04) (0,06) (0,08)

Verarbeitete Metalle 16 0,556*** 0,597*** 0,478** 0,126*** 0,071*** 0,389*** 0,271*** 
(0,06) (0,16) (0,19) (0,04) (0,01) (0,08) (0,04)

Computer, elektrische und  
optische Produkte 

17 0,359** 1,200*** -0,013 -0,194* 0,032 0,197 0,125 
(0,16) (0,36) (0,30) (0,12) (0,03) (0,12) (0,09)

Elektrische Maschinen  
und Apparate 

18 0,718*** 0,650*** 0,324** 0,138* 0,100*** 0,799*** 0,281** 
(0,15) (0,23) (0,16) (0,08) (0,03) (0,06) (0,12)

Maschinenbau 19 0,574*** 0,820*** 0,452*** 0,004 0,085*** 0,402*** 0,258*** 
(0,11) (0,17) (0,15) (0,04) (0,02) (0,08) (0,09)

Fahrzeuge 20 0,642*** 0,640*** 0,263 -0,045 0,147*** 0,691*** 0,305*** 
(0,16) (0,19) (0,34) (0,11) (0,05) (0,16) (0,12)

Andere Beförderungsmittel 21 0,517*** 0,757*** -0,166 0,312* -0,022 0,485*** 0,433*** 
(0,17) (0,22) (0,28) (0,17) (0,04) (0,14) (0,11)

Möbel und andere  
Fertigungsprodukte 

22 0,138 0,088 -0,229 0,066 0,110*** -0,234 -0,101
(0,14) (0,19) (0,23) (0,08) (0,04) (0,16) (0,12)

Hinweis: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Berechnete Standardfehler sind robust gegen Heteroskedastizität. Alle Regres-
sionen enthalten zeitvariante Importeur und Exporteur, sowie bilaterale fixe Effekte. 
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Tabelle 28: Sektorale Ergebnisse, Dienstleistungshandel, 2000 - 2014 

Abhängige Variable Bilaterale Importe 

Sektor Beschreibung Sek. Beide EU27 EU - VK VK - EU Euro Schengen EU - KOR RTA 
Energieversorgung 23 0,838** 0,853* 1,048** -0,197 0,039 0,222 0,545 

(0,39) (0,47) (0,49) (0,23) (0,12) (0,45) (0,37)
Wasserversorgung 24 -0,006 -0,189 0,067 0,048 0,108** 0,674*** -0,402**

(0,19) (0,25) (0,23) (0,15) (0,05) (0,23) (0,18)
Abwasser, Abfall und 
Entsorgung 

25 0,975*** 1,142*** 0,740** 0,001 -0,001 -0,216 0,591** 

(0,23) (0,28) (0,31) (0,08) (0,04) (0,38) (0,23)
Baugewerbe 26 0,980*** 1,002*** 1,721*** -0,051 0,047 0,157 0,500*** 

(0,19) (0,36) (0,50) (0,15) (0,10) (0,23) (0,17)
Großhandel  
inkl. Kraftfahrzeuge 

27 0,843** 1,506*** 2,196*** 0,045 0,481*** 0,711*** 0,134 

(0,34) (0,57) (0,68) (0,14) (0,07) (0,16) (0,31)
Großhandel  
ohne Kraftfahrzeuge 

28 0,926*** 1,505*** 2,635*** 0,197*** 0,172*** 0,463*** 0,310** 

(0,16) (0,26) (0,61) (0,06) (0,04) (0,09) (0,15)
Einzelhandel  
ohne Kraftfahrzeuge 

29 0,930*** 2,128*** 1,867*** 0,200 0,366*** 0,739*** 0,334** 

(0,18) (0,40) (0,44) (0,13) (0,06) (0,26) (0,16)
Landverkehr und  
Transport über Pipe-
lines 

30 0,601*** 0,314 1,073*** 0,313*** -0,061* 0,212 -0,207**

(0,12) (0,19) (0,26) (0,11) (0,04) (0,19) (0,10)
Wassertransport 31 0,894*** 0,659** 0,839** -0,007 -0,016 0,207 0,230 

(0,21) (0,32) (0,36) (0,27) (0,06) (0,33) (0,15)
Lufttransport 32 0,374** 0,208 0,614** -0,042 0,048 0,100 -0,266*

(0,18) (0,23) (0,27) (0,09) (0,05) (0,12) (0,15)
Lagerwesen 33 0,171 0,193 0,519** -0,215** 0,093*** -0,031 -0,313**

(0,14) (0,21) (0,24) (0,09) (0,03) (0,12) (0,13)
Post und Kurier 34 0,531** 1,224*** 0,047 -0,402** 0,517*** 0,617** 0,608***

(0,21) (0,28) (0,37) (0,17) (0,11) (0,31) (0,17)
Gastgewerbe 35 -0,255 0,011 -0,427 0,293** -0,166*** -0,463*** -0,310**

(0,19) (0,24) (0,30) (0,12) (0,06) (0,15) (0,15)
Verlagswesen 36 0,248 0,195 0,563** -0,372*** -0,006 0,125 -0,231*

(0,16) (0,25) (0,28) (0,14) (0,06) (0,38) (0,13)
Film, Video und  
Fernsehen 

37 0,335 0,069 0,434 0,127 -0,083 -0,204 -0,082

(0,21) (0,29) (0,28) (0,11) (0,06) (0,33) (0,19)
Telekommunikation 38 0,100 0,384 0,248 0,262** 0,104*** 0,588*** -0,142

(0,17) (0,42) (0,23) (0,11) (0,04) (0,19) (0,16)
Programmierung und 
Informationsdienste 

39 0,778*** 1,176*** 0,439** 0,194** 0,168*** 1,024** -0,110

(0,20) (0,34) (0,22) (0,09) (0,04) (0,41) (0,19)
Finanzdienstleistungen 40 0,629*** 1,720*** 0,551 0,591*** -0,078 1,120*** -0,068

(0,24) (0,45) (0,39) (0,17) (0,06) (0,36) (0,21)
Versicherungs-
dienstleistungen 

41 -0,043 0,124 -0,561 0,438*** -0,235* 0,017 -0,184

(0,23) (0,35) (0,41) (0,15) (0,12) (0,34) (0,17)
Grundstücks- und  
Wohnungswesen 

42 0,457** 1,018*** 1,258*** 0,175 -0,014 0,059 0,030

(0,22) (0,33) (0,21) (0,27) (0,06) (0,22) (0,17)
Rechtsberatung und 
Buchhaltung 

43 0,310** 0,341 0,535* 0,011 0,155*** 0,122 0,112

(0,13) (0,24) (0,30) (0,11) (0,05) (0,22) (0,12)
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Abhängige Variable Bilaterale Importe 

Sektor Beschreibung Sek. Beide EU27 EU - VK VK - EU Euro Schengen EU - KOR RTA 
Architektur, Ingenieur-
wesen; Marktforschung 

44 1,046*** 0,945*** 0,890*** -0,037 0,070* 0,789*** 0,567*** 

(0,08) (0,16) (0,19) (0,09) (0,04) (0,15) (0,06) 
Wissenschaftliche 
Forschung und Entwick-
lung 

45 0,546*** 0,411*** 0,197 0,260** 0,119*** -0,087 0,084 

(0,10) (0,15) (0,16) (0,11) (0,03) (0,19) (0,09) 
Verwaltung und  
Serviceunterstützung 

46 0,352** 0,161 -0,199 0,197 0,127*** -0,071 -0,231*

(0,15) (0,27) (0,25) (0,15) (0,03) (0,28) (0,13)
Verwaltung, Verteidi-
gung; Sozialwesen 

47 0,384** 0,183 0,787* 0,058 0,076 -0,085 0,205

(0,18) (0,44) (0,45) (0,21) (0,06) (0,28) (0,16)
Erziehung und Unter-
richt 

48 0,607*** 1,313*** 1,487*** 0,128 0,150*** -0,170 0,224**

(0,12) (0,31) (0,27) (0,13) (0,04) (0,38) (0,09)
Gesundheits- und  
Sozialwesen 

49 0,376 0,261 0,808* 0,212 0,191* 0,621*** -0,100

(0,27) (0,41) (0,47) (0,14) (0,10) (0,19) (0,21) 
Andere Services 50 1,332 1,584** -0,570 -0,409*** -0,016 0,085 -0,135

(1,10) (0,69) (0,63) (0,14) (0,08) (0,37) (0,35)

Hinweis: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Berechnete Standardfehler sind robust gegen Heteroskedastizität. 
Alle Regressionen enthalten zeitvariante Importeur und Exporteur, sowie bilaterale fixe Effekte. 
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Tabelle 29: Vorleistungen für die britische und deutsche Wirtschaft aus dem jeweils anderen 
Land 

Wirtschaftszweig DE Vorleistungen für das 
VK als % des VK BIP 

VK Vorleistungen für DE 
als % des DE BIP 

Nutzpflanzen, Tierprodukte und Jagdwirt-
schaft 0,006 0,003

Forstwirtschaft 0,001 0,000

Fischerei 0,000 0,000

Bergbau 0,004 0,049

Nahrung, Getränke und Tabak 0,010 0,008 

Textil und Leder 0,005 0,003 

Holz und Holzprodukte 0,006 0,001 

Papier 0,023 0,004

Druck und Reproduktion aufg. Medien 0,004 0,002 

Kohle und raffiniertes Erdöl 0,009 0,005 

Chemische Erzeugnisse 0,089 0,026 

Pharmazeutische Produkte 0,068 0,005 

Kautschuk und Plastik 0,046 0,012 

Andere nicht-metallische Mineralien 0,016 0,004 

Grundmetalle 0,035 0,013

Verarbeitete Metalle 0,051 0,012 

Computer, elektr. und optische Waren 0,062 0,012 

Elektrische Maschinen und Apparate 0,050 0,007 

Maschinenbau 0,081 0,017

Fahrzeuge 0,078 0,009

Andere Beförderungsmittel 0,006 0,016 

Möbel und andere Fertigungsprodukte 0,010 0,005 

Energieversorgung 0,022 0,010

Wasserversorgung 0,003 0,001

Abwasser, Abfallsammlung und Entsorgung 0,027 0,018 

Baugewerbe 0,016 0,010

Großhandel; Instandhaltung und Reparatur 
von Kraftfahrzeugen 

0,017 0,014

Großhandel ausgenommen Kraftfahrzeuge 0,092 0,051 

Einzelhandel ausgenommen Kraftfahrzeuge 0,014 0,007 

Landverkehr und Transport über Pipelines 0,026 0,013 

Wassertransport 0,006 0,002

Lufttransport 0,004 0,002

Lagerwesen 0,033 0,012

Post und Kurier 0,009 0,005 

Gastgewerbe 0,005 0,004

Verlagswesen 0,005 0,004
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Wirtschaftszweig DE Vorleistungen für das 
VK als % des VK BIP 

VK Vorleistungen für DE 
als % des DE BIP 

Film, Video und Fernsehen 0,003 0,003 

Telekommunikation 0,014 0,010

Computerprogrammierung und Informati-
onsdienste 

0,029 0,025

Finanzdienstleistungen 0,038 0,036

Versicherungsdienstleistungen 0,011 0,021

Grundstücks- und Wohnungswesen 0,062 0,006 

Rechtsberatung und Buchhaltung 0,049 0,053 

Architektur und Ingenieurwesen; Werbung 
und Marktforschung 0,057 0,042

Wissenschaftliche Forschung und Entwick-
lung 0,002 0,001

Verwaltung und Serviceunterstützung 0,113 0,050 

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozi-
alwesen 0,016 0,005

Erziehung und Unterricht 0,004 0,005 

Gesundheits- und Sozialwesen 0,001 0,001 

Andere Dienstleistungen 0,009 0,006 

Quelle: World Input Output Table (2017), Darstellung des ifo Instituts.  
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BREXIT-ENTSCHEIDUNG

Hohe Unsicherheit 
nach Brexit-Entscheidung dürfte 
Wachstum bereits kurzfristig dämpfen
Von Ferdinand Fichtner, Christoph Große Steffen, Michael Hachula und Thore Schlaak

Die hohe Unsicherheit über die wirtschaftlichen Perspektiven für 
das Vereinigte Königreich nach dem Brexit-Votum vom 23. Juni 2016 
führt zu einer Flucht in sichere Anlagen und könnte die Finan-
zierungskonditionen für die britischen Unternehmen verschlech-
tern. Darüber hinaus dürften sich Unternehmen zunächst mit 
Investitionen, aber auch mit der Schaffung von Arbeitsplätzen 
zurückhalten. Dies dürfte die wirtschaftliche Entwicklung im 
Vereinigten Königreich dämpfen und somit die Exportmöglich-
keiten des Euroraums und Deutschlands verringern. Hierzulande 
besonders bedeutend sein dürfte dies für die Automobilbranche, 
die einen erheblichen Teil ihrer Exporte im Vereinigten Königreich 
absetzt, für Holz-, Papier- und Lederwaren sowie für pharmazeuti-
sche und chemische Erzeugnisse. Unterstellt man, dass die Brexit- 
Entscheidung die britischen Importe bis Ende nächsten Jahres 
um 12,5 Prozent mindert, könnte das Wachstum der deutschen 
Wirtschaft im kommenden Jahr um einen halben Prozentpunkt 
geringer ausfallen als bisher erwartet. 

Die Entscheidung der britischen Wählerschaft für den 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäi-
schen Union (Brexit) durch das Referendum am 23. Juni 
2016 hat die europäische Politik erschüttert und zu er-
heblicher Verunsicherung über die Zukunftsaussichten 
des europäischen Integrationsprozesses geführt. Auch 
in ökonomischer Hinsicht zeigte sich bereits unmittel-
bar nach dem Votum ein erkennbarer Anstieg der Unsi-
cherheit, insbesondere mit Blick auf die wirtschaftlichen 
Perspektiven des Vereinigten Königreichs, aber auch 
mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa 
und der Welt. Die erhöhte Unsicherheit lässt sich etwa 
am Weltmarktpreis für Gold ablesen, der im Verlauf des 
24. Juni um gut vier Prozent stieg.1 Die Unsicherheit ist 
jedoch bei weitem nicht so stark gestiegen wie nach dem 
Zusammenbruch von Lehman Brothers oder in einigen 
Phasen der Schuldenkrise im Euroraum.

Deutlich erhöhte Unsicherheit 
im Vereinigten Königreich

Im Vereinigten Königreich hat die Flucht in als sicher 
wahrgenommene Anlagen zu erhöhter Volatilität der 
Notierungen an den Finanzmärkten geführt; bereits im 
Verlauf des Juni war der Volatilitätsindex des Londoner 
Aktienindex FTSE100 erhöht (Abbildung 1) und signa-
lisierte erhebliche Unsicherheit.2 In den Tagen unmit-
telbar nach dem Brexit-Votum waren starke Verluste vor 
allem bei Aktien zu beobachten. Insbesondere betrof-
fen von den Kursverlusten waren große Banken, deren 
Perspektiven besonders unsicher sind, da unklar ist, in 
welchem Maße der Finanzstandort London nach einem 
EU-Austritt des Vereinigten Königreichs noch vom freien 
Kapitalverkehr innerhalb der Union profitieren wird. 
Allerdings setzte Mitte der folgenden Woche eine deut-
liche Kurserholung ein.

1 Eine steigende Nachfrage nach Gold kann als starkes Indiz für erhöhte 
Unsicherheit gewertet werden, da das Edelmetall von Investoren als sichere 
Anlage wahrgenommen und in Zeiten hoher Unsicherheit verstärkt nachgefragt 
wird, siehe zum Beispiel Piffer, M., Podstawski, M. (2016): Identi fying Uncertainty 
Shocks Using the Price of Gold. DIW Discussion Paper 1549. 

2 Bloom, N. (2009): The Impact of Uncertainty Shocks. Econometrica 77(3), 
623–685.
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dürften sich mit Kapitalanlagen im Vereinigten König-
reich zunächst zurückhalten; dies könnte die Finanzie-
rungskosten für Unternehmen, private Haushalte und 
den Staat erhöhen und die Investitions- und Konsum-
ausgaben zusätzlich dämpfen. 

Alles in allem dürfte die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung im Vereinigten Königreich in den kommenden Jah-
ren schwächer verlaufen als in einem Szenario, in dem es 

Dagegen konnten die Kurse britischer Staatsanleihen 
(Gilts) kurzfristig von der Flucht in sichere Anlagen pro-
fitieren; entsprechend gingen ihre Renditen zurück, und 
die Finanzierungskosten für die britische Regierung san-
ken etwas. Die Zinsen auf Anleihen mit einer Laufzeit 
von drei Monaten gingen um gut sechs Basispunkte zu-
rück, während Anleihen mit 30-jähriger Laufzeit um 
knapp 16 Basispunkte niedriger notierten. Allerdings 
werden vermutlich mittelfristig die Finanzierungskosten 
des Staates steigen, denn die Investoren dürften britische 
Staatsanleihen nun als riskantere Anlage betrachten und 
eine entsprechende Risikokompensation in Form höhe-
rer Renditen einfordern. Das legen die Preise von Kredit-
ausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) für 
britische Staatsanleihen nahe, die – etwa im Vergleich zu 
denjenigen für deutsche Staatsanleihen – stark gestiegen 
sind (Abbildung 2). Infolge des Referendums haben be-
reits zwei der drei bedeutendsten Rating-Agenturen dem 
Vereinigten Königreich die Top-Bewertung entzogen, was 
die Finanzierungskosten negativ beeinflussen dürfte.

Neben der Flucht in als sicher wahrgenommene An-
lagen innerhalb des Vereinigten Königreichs dürfte es 
Kapitalabflüsse aus der Volkswirtschaft gegeben haben. 
Darauf weist der merkliche Wertverlust des britischen 
Pfunds hin, das innerhalb von zwei Tagen nach dem 
Brexit-Votum um 11,2 Prozent gegenüber dem US Dol-
lar und um 8,2 Prozent gegenüber dem Euro abgewer-
tet hat (Abbildung 3).3

Geringeres Wachstum 
der britischen Wirtschaft

Viel spricht dafür, dass die erhöhte Unsicherheit auch 
über die kurze Frist hinaus fortbesteht und damit dämp-
fend auf die wirtschaftliche Entwicklung im Vereinigten 
Königreich wirkt. So dürften sich die Austrittsverhand-
lungen über mehrere Jahre hinziehen und die Bedingun-
gen für den zukünftigen Handel, die Migration und die 
Kapitalflüsse zwischen dem Vereinigten Königreich und 
der EU bis auf weiteres ungeklärt bleiben. 

In diesem Umfeld dürften Investitionstätigkeit und 
Beschäftigung beeinträchtigt sein, da Unternehmen es 
bevorzugen abzuwarten, bevor Entscheidungen getrof-
fen werden, die zu einem gewissen Grad nicht reversi-
bel sind.4 Auch und gerade internationale Investoren 

3 (Netto-) Kapitalabflüsse aus einer Volkswirtschaft führen zu verminderter 
Nachfrage nach der jeweiligen Währung am Devisenmarkt, die eine Abwertung 
nach sich zieht. Siehe zum Beispiel einführend Krugman, P., Obstfeld, M. 
(2006): Internationale Wirtschaft. Theorie und Politik der Außenwirtschaft, 
7. Auflage.

4 Bachmann, R., Elstner, S., Sims, E. R.: Uncertainty and Economic Activity: 
Evidence from Business Survey Data. American Economic Journal: Macro-
economics 5 (2), 217–249; Bachmann, R., Bayer, C. (2013): ‘Wait-and-See’ 
 Business Cycles? Journal of Monetary Economics 60 (6), 704–719.

Abbildung 1

Unsicherheit im Zeitvergleich
FTSE 100 Volatility Index, tägliche Frequenz
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Die Unsicherheit nach dem Brexit ist im historischen Vergleich nicht außergewöhnlich hoch.

Abbildung 2

Preise für Kreditausfallversicherungen 
auf britische Staatsanleihen (Laufzeit 5 Jahre)
Spread gegenüber Bund, in Basispunkten
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Das Risiko einer Staatspleite ist gemäß der Markterwartungen seit 
dem Brexit-Votum gestiegen.
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Insgesamt machen die Exporte ins Vereinigte König-
reich ungefähr sieben Prozent der gesamten Waren-
exporte und die Importe ungefähr fünf Prozent der ge-
samten Warenimporte des Euroraums aus. Von einem 
unmittelbaren Rückgang des Handels wären die Län-
der des Euroraums unterschiedlich stark betroffen (Ab-
bildung 5). Für Irland ist das Vereinigte Königreich der 
zweitwichtigste Handelspartner. Viele irische und bri-
tische Unternehmen sind über Produktionsketten und 
gegenseitige Finanzbeteiligungen eng miteinander ver-
bunden.8 Ebenfalls enge Handelsverbindungen mit dem 
Vereinigten Königreich haben auch die Niederlande und 
Belgien. Darüber hinaus sind insbesondere niederlän-
dische Unternehmen über Beteiligungen und Direkt-
investitionen stark im Vereinigten Königreich vertreten; 

8 Mittelfristig könnte Irland jedoch auch von dem Austritt profitieren: Soll-
ten internationale Unternehmen ihren europäischen Firmensitz aus dem Ver-
einigten Königreich verlagern wollen um weiterhin Zugang zum Binnenmarkt 
zu haben, dürfte Irland ein bevorzugter Bestimmungsort sein.

nicht zum Brexit gekommen wäre.5 Die Literatur schätzt 
dabei den Rückgang der britischen Wirtschaftsleistung 
in Folge des Brexit-Votums in der kurzen Frist auf 1,3 
bis 5,5 Prozent (Abbildung 4).6

Auch Euroraum 
durch Brexit-Votum beeinträchtigt

Ein Einbruch der Konjunktur im Vereinigten Königreich 
dürfte unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaft 
des Euroraums haben. Ein wichtiger Wirkungskanal 
sind direkte Handelseffekte, die sich aus einer Abnah-
me der britischen Nachfrage nach Gütern und Dienst-
leistungen aus dem Euroraum ergeben.7 Die bereits er-
folgte Abwertung des britischen Pfunds gegenüber dem 
Euro dürfte dabei den konjunkturbedingten Nachfrage-
rückgang noch verstärken, da sich aus britischer Sicht 
europäische Güter verteuern.

5 Vgl. zum Beispiel Baker, J. et al (2016): The Short-Term Economic Impact of 
Leaving the EU. NIESR Review No. 236, Mai 2016.

6 Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in der kurzen Frist bezieht sich 
bei den meisten Studien auf den Zeitraum bis 2020.

7 Eine Übersicht über weitere mittel- und langfristige Wirkungskanäle des 
Brexits auf die Wirtschaft im Rest der Europäischen Union und im Euroraum fin-
det sich zum Beispiel in Fichtner, F. et al. (2016): Europa und die Weltwirtschaft: 
Globale Konjunktur ist weiter gedämpft. DIW Wochenbericht Nr. 24+25/2016, 
Kasten, 527–529. Buiter, W. et al. (2016): The implications of Brexit for the rest 
of the EU. Vox.eu.org, März 2016; und Boata, A. et al. (2016): Brexit: What does 
it mean for Europe? Euler Hermes Economic Research, Mai 2016

Abbildung 3

Wechselkurs des britischen Pfund zu Euro und US-Dollar
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Im Verlauf von zwei Tagen nach der Brexit-Entscheidung verlor das britische Pfund gut acht 
Prozent an Wert gegenüber dem Euro.

Abbildung 4

Auswirkungen des Brexits auf das 
Bruttoinlandsprodukt im Vereinigten Königreich
In Prozent im Vergleich zu einem Szenario ohne Brexit
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Die Auswirkungen des Brexits auf die britische Wirtschaft sind 
voraussichtlich negativ.
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missionskanal dürfte dabei sein, dass die erhöhte politi-
sche und wirtschaftliche Unsicherheit sich auch über die 
Finanzmärkte und Finanzierungsbedingungen dämp-
fend auf die Investitionstätigkeit im Euroraum auswirkt. 

Für einen Anstieg der Unsicherheit spricht auch die un-
mittelbare Reaktion der Renditen von Staatsleihen ver-
schiedener Länder des Euroraums auf das Referendum. 
Auf der einen Seite sind die Renditen auf Anlagen mit 
zehnjähriger Laufzeit in Deutschland und Frankreich ge-
fallen. Staatsanleihen dieser Länder werden als sichere 
Anlagen wahrgenommen und sind besonders in Zeiten 
erhöhter Unsicherheit gefragt. Auf der anderen Seite sind 
die Renditen für Spanien und Italien gestiegen. Die Be-
wegung in den Renditen der verschiedenen Länder fiel 
jedoch deutlich geringer aus als an Tagen wichtiger Ent-
scheidungen während der Schuldenkrise im Euroraum.

Betrachtet man die Kursverluste an den europäischen 
Börsen nach dem Referendum nach Branchen, so zeigen 
sich die geringsten Kursverluste bei Unternehmen, die 
Dinge des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel oder Me-
dikamente herstellen und daher auch bei erhöhter Un-
sicherheit als vergleichsweise sicher gelten. Besonders 
stark fielen dagegen die Kursverluste von Banken und an-
deren Finanzdienstleistern aus. Die Aktienkurse einiger 
Banken des Euroraums gaben im historischen Vergleich 
so stark nach wie vorher nur an wenigen Handelstagen. 
Zum einen dürfte dies damit zusammenhängen, dass 

gleichzeitig sind britische Banken ein wichtiger Kredit-
geber für die niederländische Wirtschaft.9

Geht man davon aus, dass negative Effekte auf die Wirt-
schaft des Euroraums vor allem über den Handelskanal 
erfolgen, so dürften daher Irland, Belgien und die Nie-
derlande kurzfristig am stärksten vom Brexit betroffen 
sein. Allerdings sind die Aktienkurse in allen Ländern 
des Euroraums als unmittelbare Reaktion auf das Refe-
rendum stark gefallen, also auch dort, wo das Vereinig-
te Königreich ein geringeres Handelsgewicht hat (Abbil-
dung 6). Dies deutet darauf hin, dass die Finanzmärk-
te die wirtschaftlichen Folgen des Brexits als negativ für 
den ganzen Euroraum einschätzen. Ein wichtiger Trans-

9 Über den Handel mit Waren und Finanzdienstleistungen hinaus könnte 
insbesondere die spanische Tourismusindustrie die Auswirkungen des Brexits 
bereits dieses Jahr zu spüren bekommen. BritInnen machen gut ein Viertel der 
ausländischen Gäste aus, bedingt durch die Abwertung des Pfunds dürften diese 
dort nun weniger Geld ausgeben. Historisch bedingt ist zudem Zypern als Teil 
des Commonwealth eng mit dem Vereinigten Königreich verbunden. Im Falle von 
weiteren Verwerfungen an den britischen Finanzmärkten könnte dies zypriotische 
Banken vor Probleme stellen. Details zu den wirtschaftlichen Beziehungen einzel-
ner Euroländer mit dem Vereinigten Königreich finden sich in Irwin, G. (2015): 
BREXIT: the impact on the UK and the EU. global council analysis, Juni 2015. 

Abbildung 5

Außenhandel verschiedener Länder des Euroraums 
mit dem Vereinigten Königreich
In Prozent der gesamten Wareneinfuhren/-ausfuhren, 
Durchschnitt 2014 bis 2015
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Einzelne Länder des Euroraums sind über Handelsbeziehungen 
 besonders intensiv mit dem Vereinigten Königreich verflochten.

Abbildung 6

Kursverluste in einzelnen Ländern nach dem Referendum
Im Zeitraum vom 23. 06. 2016 bis zum 24. 06. 2016 in Prozent
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Die Aktienkurse im Euroraum sind unmittelbar nach dem Referendum in allen Ländern stark 
eingebrochen.
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viele Banken und Finanzdienstleister stark am Finanz-
standort London engagiert sind und nun womöglich vor 
schwierigen Reallokationsentscheidungen stehen. Zum 
anderen ist die wirtschaftliche Lage vieler europäischer 
Banken durch eine geringe Zinsmarge im Nullzinsum-
feld und einen nach wie vor hohen Bestand an notlei-
denden Krediten in den Büchern ohnehin angespannt.10 

Alles in allem hat sich die Lage an den europäischen Fi-
nanzmärkten jedoch schon wieder etwas beruhigt. Wäh-
rend die Renditen in Frankreich und Deutschland zwar 
bis Ende Juni nochmal leicht gesunken sind, kam es bei 
spanischen und italienischen Renditen bereits zu einer 
Gegenbewegung, sodass diese sich nun auch auf einem 
niedrigeren Niveau als vor dem Referendum befinden. 
Auch an den europäischen Börsen war ein Teil der auf 
die Brexit-Entscheidung folgenden Kursverluste bis Ende 
Juni wieder aufgeholt.

10 Dies trifft insbesondere auf die italienischen Banken zu, deren Aktien als 
Reaktion auf den Brexit besonders stark an Wert verloren haben, und erklärt auch, 
warum die Kursverluste in Italien stärken als in anderen Ländern des Euroraums 
ausgefallen sind. Auch in Spanien, wo der Aktienmarkt ähnlich stark eingebro-
chen ist, haben Bankaktien ein vergleichsweise hohes Gewicht am Gesamtindex.

Deutsche Wirtschaft 
in wichtigen Branchen betroffen

Die unmittelbaren Auswirkungen des Brexit-Referen-
dums waren auch am deutschen Aktienmarkt deutlich 
spürbar: Der deutsche Aktienindex DAX gab am auf die 
Abstimmung folgenden Handelstag um knapp sieben 
Prozent nach, hat sich allerdings bis Ende Juni bereits 
wieder leicht erholt. Besonders hohe Kursverluste ver-
zeichneten Titel des Automobil-, Banken-, sowie Versi-
cherungssektors (Abbildung 7): Der Automobilbranche 
entstehen bei einem EU-Austritt des Vereinigten König-
reichs hohe Kosten bei der Umstrukturierung ihrer Wert-
schöpfungsketten, während Banken und Versicherungen 
in starkem Maße von der Unsicherheit an den Finanz-
märkten betroffen sind.

Der Anteil deutscher Warenexporte in das Vereinigte 
Königreich an den gesamten Warenexporten ist in den 
vergangenen fünf Jahren kontinuierlich von 6,2 Prozent 

Abbildung 7

Kursverluste einzelner Branchen des CDax
Im Zeitraum vom 23. 06. 2016 bis zum 24. 06. 2016 in Prozent

0 2 4 6 8 10

Nahrungsmittel/Getränke

Konsum

Pharma

Finanzdienstleistungen

Einzelhandel

Rohstoffe

Technologie

Telekommunikation

Medien

Baugewerbe

Software

Chemie

Industrie

Transport

Versorger

Dax 30

Automobile

Versicherung

Banken

Quellen: Datastream; Berechnungen des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2016

Die Kursverluste von Titeln der Automobilbranche, der Banken und Versicherungen waren 
nach dem Referendum besonders hoch. 

Abbildung 8

Aufteilung der deutschen Warenausfuhren 
in das Vereinigte Königreich nach Gütergruppen
Anteile in Prozent
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Wenige Gütergruppen machen einen Hauptteil der Warenausfuhren 
in das Vereinigte Königreich aus. 
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im Jahr 2011 auf 7,5 Prozent im Jahr 2015 gestiegen; damit 
ist das Land nach den USA und Frankreich der drittgröß-
te Absatzmarkt für deutsche Exportgüter. Die Exporte der 
Automobilindustrie, der Chemie- und Pharmaindustrie 
sowie des Maschinenbaus summieren sich dabei auf 
etwa 63 Prozent der Gesamtausfuhren in das Vereinig-
te Königreich (Abbildung 8). Die deutsche Automobil-
industrie exportiert 11,6 Prozent ihrer Gesamtausfuhren 
in das Vereinigte Königreich. Hoch sind diese sektora-
len Handelsverflechtungen auch bei Holz-, Papier- und 
Lederwaren sowie bei pharmazeutischen und chemi-
schen Erzeugnissen (Abbildung 9). 

Als Folge des Brexits wird das Produktionswachstum der 
britischen Unternehmen wahrscheinlich sinken. Zudem 
hat das britische Pfund gegenüber dem Euro abgewertet. 

Durch diese Entwicklungen dürfte die Importnachfrage 
des Vereinigten Königreichs nachlassen. Somit könnte 
sich nur über den Handelskanal bereits eine merkliche 
Wirkung auf die deutsche Wirtschaft ergeben. Unterstellt 
man einen Rückgang der britischen Importnachfrage um 
12,5 Prozent11 bis zum Ende des Jahres 2017, so lägen die 
Wachstumsraten der britischen Importe um 1,7 Prozent-
punkte im Jahr 2016 und um 11,9 Prozentpunkte im Jahr 
2017 unter dem Niveau, das bei einer Entscheidung für 
einen Verbleib in der EU zu erwarten gewesen wäre. Bei 
einem Anteil des Vereinigten Königreichs von 8,0 Prozent 
an den deutschen Güter- und Dienstleistungsausfuhren12 
und ohne Berücksichtigung von indirekten Effekten – bei-
spielsweise Drittländer- oder Substitutionseffekte – ergibt 
sich aus diesen Annahmen rechnerisch ein Rückgang 
der Wachstumsrate der deutschen Exporte um 0,2 Pro-
zentpunkte im laufenden Jahr und um 1,0 Prozentpunk-
te im Jahr 2017 (Abbildung 10). Bei einem Exportanteil 
am Bruttoinlandsprodukt von 48 Prozent dämpft dies die 
Wachstumsrate der Produktion der deutschen Wirtschaft 
im Jahr 2016 um 0,1 Prozentpunkte sowie im Jahr 2017 
um 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zu der wirtschaft-
lichen Entwicklung ohne Entscheidung für den Brexit.

Sollte das Vereinigte Königreich den europäischen Bin-
nenmarkt verlassen, wird sich auch in der mittleren Frist 

11 Die Kalibrierung beruht auf Baker, J. et al. (2016): The short-term eco nomic 
impact of leaving the EU. National Institute Economic Review No 236, Mai 2016.

12 Für die weiteren Annahmen dieser Berechnungen siehe Fichtner, F. et al. 
(2016), a.a.O.

Abbildung 9

Anteile des Vereinigten Königreichs 
an den Warenausfuhren nach Gütergruppen
In Prozent der Gesamtausfuhr der jeweiligen Gütergruppe
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Die Handelsverflechtungen zwischen Deutschland und dem Vereinig-
ten Königreich sind im Fahrzeugbau besonders hoch.

Abbildung 10

Bruttoinlandsprodukt und Exporte Deutschlands
Jährliche Wachstumsraten in Prozent
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Die Zuwachsraten der deutschen Wirtschaft dürften geringer aus-
fallen als bei einem Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU.
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Dennoch dürfte die erhöhte Unsicherheit bereits jetzt – 
also lange bevor es zu einem tatsächlichen Austritt des 
Landes aus der Staatengemeinschaft kommen könn-
te – merkliche wirtschaftliche Einbußen nach sich zie-
hen , da Unternehmen sich mit Investitionen und bei 
der Einstellungen neuer Mitarbeiter zurückhalten dürf-
ten. Außerdem dürfte die Zurückhaltung internationa-
ler Investoren, im Vereinigten Königreich zu investie-
ren, dazu führen, dass sich die Finanzierungskonditio-
nen für die Unternehmen, privaten Haushalte und den 
Staat verschlechtern. Dies mindert nicht nur im Vereinig-
ten Königreich selbst das Wachstum, sondern führt auch 
zu verschlechterten Exportmöglichkeiten für den Euro-
raum und Deutschland, die hierzulande die wirtschaft-
liche Entwicklung beeinträchtigen dürften. Hinzukom-
men dürften indirekte Effekte wie eine anhaltend hohe 
Volatilität an den Finanzmärkten, sinkende Direktinves-
titionen und Preiseffekte, die kaum abschätzbar sind. 
Vor diesem Hintergrund ist es auch in ökonomischer 
Hinsicht im europäischen wie im britischen Interes-
se, die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Perspek-
tiven und insbesondere über das zukünftige Verhältnis 
des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Union so 
weit wie möglich zu reduzieren.

die Handelsaktivität zwischen Deutschland und dem Ver-
einigten Königreich schwächer entwickeln, da durch mo-
netäre Einfuhrbeschränkungen wie Importzölle, einen 
höheren bürokratischen Aufwand für Exportgüter sowie 
die mögliche Einführung nationaler Produktstandards 
zusätzliche Kosten anfallen. Darüber hinaus könnten 
auch mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen ein zu-
sätzliches Handelshemmnis darstellen.

Schlussfolgerungen

Nach der Entscheidung der britischen Wähler für einen 
Austritt aus der Europäischen Union ist die Unsicherheit 
über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung im Ver-
einigten Königreich und in Europa merklich gestiegen. 
An den Finanzmärkten macht sich dies in einer Flucht 
in sichere Anlagen wie zum Beispiel Gold oder Staats-
leihen bemerkbar, während die Aktienkurse in Europa 
unmittelbar nach dem Referendum deutlich an Wert ver-
loren. Die Reaktion der Finanzmärkte fiel dabei insge-
samt bisher allerdings weitaus schwächer aus als zum 
Beispiel nach dem Zusammenbruch von Lehman Bro-
thers; insbesondere kam es bereits wenige Tage nach 
dem Referendum zu Kurserholungen.

HIGH UNCERTAINTY AFTER BREXIT-REFERENDUM SHOULD DAMPEN GROWTH ALREADY IN THE SHORT-RUN

Abstract: High uncertainty about the future development of 
the British economy after the Brexit-referendum on June 23 
2016 leads to a flight into safe assets and will reduce invest-
ment and worsen financing conditions for British companies. 
In the short-run this should dampen economic growth in the 
United Kingdom (UK) and, thereby, diminish export oppor-
tunities for both the euro area and Germany. In Germany 
particularly, this would affect the automobile industry, which 

exports a considerable share of its production to the UK, as 
well as producers of wooden, paper, and leather products 
and producers of chemicals and pharmaceuticals. Under the 
assumption that British imports will decline by 12.5 percent 
until the end of next year in comparison to a scenario with 
a different outcome of the referendum, economic growth 
in Germany could be reduced by half a percentage point in 
2017 compared to previous expectations.
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Keywords: Brexit, economic uncertainty, trade channel
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Wie wirken sich die Pfund-Abwertung und der 
Wachstumsrückgang im Vereinigten Königreich 
auf die deutsche Wirtschaft aus? Die kurzfristigen 
Auswirkungen des anstehenden Brexit auf das 
Vereinigte Königreich waren bislang geringer als 
befürchtet. Daher stellt sich die Frage, welche 
Effekte für Deutschland in 2017 zu erwarten sind 
(vgl. Grömling/Hüther, 2016).  

Zwar kam es nach dem Referendum zu einer Abwer-
tung des britischen Pfundes gegenüber dem Euro in 
der Größenordnung von rund 10 Prozent. Aber nach 
kurzzeitigem Einbruch wichtiger Indikatoren stabili-
sierte sich die Lage im Vereinigten Königreich (UK) 
wieder. Das gilt für die Erholung bei den Aktienkursen 
(Diermeier, 2016) und überwiegend auch für rele-
vante konjunkturelle Stimmungsindikatoren, aller-
dings nur teilweise für das Verbrauchervertrauen. Als 
Erklärung für diese überraschende Resilienz lässt 
sich anführen, dass die Unsicherheit über die weitere 
Entwicklung zwar weiter hoch ist, aber sich vorerst 
nichts in den Handelsbeziehungen zwischen UK und 
der Europäischen Union (EU) ändert. Zudem wirken 
die Abwertung und die Zinssenkung stabilisierend. 
Gleichwohl wurde die aggregierte Durchschnittspro-
gnose von Consensus Forecast für UK für 2017 seit 

dem Brexit-Referendum von über 2 Prozent auf gut 
0,5 Prozent zurückgenommen. Auf dieser Basis lassen 
sich Auswirkungen der Wachstumsabschwächung 
um 1,5 Prozentpunkte und der Pfund-Abwertung von 
rund 10 Prozent auf den deutschen Handel mit UK 
und auf die deutsche Wirtschaftsleistung ermitteln. 
Dazu wurde eine ökonometrische Untersuchung 
(Kointegrationsanalyse, vgl. Johansen, 1995) vorge-
nommen, mit der sich die relevanten, langfristig 
wirksamen Zusammenhänge aus vergangenheitsbe-
zogenen Daten ermitteln lassen (siehe Anhang).

Dabei ergeben sich folgende für das Jahr 2017 rele-
vante Ergebnisse:

■■ Für die Wechselkurs-Reagibilität der deutschen 
Waren- und Dienstleistungsexporte in UK wurde 
ein Koeffizient von -0,62 ermittelt. Somit geht eine 
Abwertung des Pfunds um 10 Prozent gegenüber 
dem Euro ceteris paribus auf dieser Basis mit 
einem Rückgang der deutschen UK-Exporte von 
rund 6 Prozent einher. 

■■ Der Effekt einer Abwertung des Pfunds auf die 
deutschen Importe aus UK fällt betragsmäßig 
geringer aus, ist aber ebenfalls negativ. Der Koef-
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Brexit-Wirkungen auf Deutschland?



Abb. 1

Schätzung der handelsbezogenen Brexit-Wirkungen 
auf Deutschland im Jahr 2017

*Eine Wechselkursveränderung wirkt üblicherweise mit einer Verzögerung von mehreren Quartalen. 
**Gegenüber Prognosen für 2017, die bis kurz vor das Brexit-Referendum publiziert wurden.
Quelle: Institut der deutschen Wirtscha� Köln 
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fizient liegt bei -0,35, so dass eine zehnprozentige 
Abwertung des britischen Pfundes mit einem 
Rückgang der deutschen Importe um 3,5 Prozent 
einhergeht. Der negative Effekt widerspricht der 
verbreiteten Hypothese, dass sich eine Aufwertung 
positiv auf die Importe einer Volkswirtschaft aus-
wirken dürfte. Doch für Deutschland ist dies durch 
die starke Vorleistungsverflechtung mit UK und 
dem hohen Anteil importierter Vorleistungen in 
den deutschen Exporten zu erklären. 

■■ Für die Reagibilität der deutschen UK-Exporte in 
Bezug auf das britische Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
ergibt sich ein Koeffizient von 1,78. Somit ist ein 
Rückgang des UK-BIP um 1,5 Prozentpunkte cete-
ris paribus mit einem Rückgang der deutschen 
UK-Exporte um rund 2,7 Prozent verbunden.

Der geschätzte Rückgang der deutschen Exporte und 
Importe in UK, der sich aus den vermuteten Wir-
kungen der Brexit-Debatte auf UK für 2017 ergibt, 
dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung im nächsten 
Jahr für sich genommen um rund ¼ Prozentpunkte 
geringer ausfallen lassen.

Alternativ zu diesem Hauptszenario wurden zwei 
weitere Szenarien betrachtet, jeweils eines für die 
Erwartungen an einen „weichen“ oder einen „harten“ 
Brexit (siehe Tabelle). Zwar wird der EU-Austritt erst 
deutlich nach 2017 stattfinden. Doch könnten Aus-
sagen der britischen Regierung oder aus EU-Kreisen 
dazu führen, dass im Vergleich zur gegenwärtigen 
Einschätzung im Hauptszenario eine kompromiss-
bereite (weiche) oder eine konfliktreiche (harte) Linie 
bei den Verhandlungen von beiden Seiten eingenom-
men wird. Entsprechend wurden die Annahmen an 
den BIP-Rückgang in UK und die Entwicklung des 
Pfundes angepasst. Es ergibt sich unter diesen Vo-
raussetzungen für Deutschland ein Rückgang der 
Wirtschaftsleistung von rund 1/7 (1/2) Prozent des 
BIP bei der Erwartung eines weichen (harten) Brexit. 

Da das Modell nur die bilateralen Handelsbezie-
hungen zwischen Deutschland und UK erfasst und 
somit indirekte Effekte des Brexit auf Drittländer 
sowie Auswirkungen der Unsicherheit auf Investiti-
onen und Konsum in Deutschland ausblendet, sind 
diese Schätzungen eher als die Untergrenze der 
potenziellen Auswirkung auf die deutsche Wirtschaft 
einzuordnen.

Brexit



Abb. 1

Anhang

Im Rahmen einer Zeitreihenanalyse wurde überprüft, 
wie der Handel zwischen Deutschland und UK auf 
Änderungen des realen Wechselkurses (RWK) und 
der wirtschaftlichen Entwicklung, gemessen am BIP, 
reagiert. Als zu erklärende Variable wurden zu diesem 
Zweck die bilateralen Dienstleistungs- und Waren-
handelsströme aus der Zahlungsbilanzstatistik der 
Deutschen Bundesbank herangezogen und mit Hilfe 
des Export- und Importdeflators in reale Größen 
überführt. Dabei wird angenommen, dass die Prei-
sentwicklung im deutschen Handel mit UK in etwa 
der Preisentwicklung im gesamten deutschen Waren- 
und Dienstleistungshandel entspricht. Die jährlichen 
Preisänderungen sind vergleichsweise gering, so 
dass es vertretbar erscheint, die ermittelten Koeffi-
zienten zumindest für einen überschaubaren Zeit-
raum auf die Entwicklung der nominalen Exporte aus 
der Zahlungsbilanzstatistik anzuwenden. Als erklä-
rende Variablen für die bilateralen Handelsströme 
wurden das reale saisonbereinigte BIP in UK und in 
Deutschland sowie der reale Wechselkurs zwischen 
dem Pfund und dem Euro (auf Verbraucherpreisba-
sis) herangezogen. Die verwendeten Daten stammen 
durchweg von Eurostat.

Im ersten Schritt wurde die Stationarität der Zeitrei-
hen überprüft. Der verallgemeinerte Dickey-Ful-
ler-Test (ADF-Test, vgl. Dickey/Fuller, 1975) zeigte, 
dass sowohl die realen Handelsströme als auch die 
Zeitreihen für das BIP und den RWK integriert vom 
Grade eins sind. Das Johansen-Verfahren wurde 
herangezogen, um das Vorhandensein eines Lang-
fristzusammenhangs im Sinne einer Kointegration 
der Zeitreihen zu überprüfen. Die Lag-Struktur wurde 
unter Verwendung des Akaike-Informationskriteri-
ums und des Hanna-Quinn-Informationskriteriums 
bestimmt. Für die weitere Analyse wurde entspre-
chend dieser Kriterien eine Lagzahl von zwei verwen-
det. Die Trace-Statistik bestätigte das Vorhandensein 
eines Kointegrationszusammenhangs der verwende-
ten Variablen. Die ökonometrische Schätzung zeigt, 
dass alle fünf verwendeten Variablen mit signifikant 
von null verschiedenen Koeffizienten in diesen Koin-

tegrationszusammenhang einfließen. Die genauen 
Schätzergebnisse werden auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt. 

Die Analyse von Impulse-Response-Funktionen zeigt, 
dass die Auswirkung eines Schocks von Seiten des 
Wechselkurses oder des BIP auf die deutschen Ex-
porte dauerhaft ist und der langfristige Effekt sich 
bereits nach zwei bis drei Quartalen einstellt. Damit 
lassen sich diese Ergebnisse für eine Schätzung der 
Brexit-Effekte auf den deutschen UK-Handel und das 
deutsche BIP für das Jahr 2017 verwenden. Eine 
OLS-Schätzung auf Basis von (stationären) Verände-
rungsraten der nominalen Exporte, Importe und des 
realen BIP kommt zu vergleichbaren Ergebnissen mit 
Blick auf die geschätzten Koeffizienten und auch mit 
Blick auf die Effekte auf die deutsche Wirtschaftslei-
stung. 
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Zusammenfassung 

Um das zukünftige institutionelle Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich 

(UK) und der Europäischen Union (EU) abschätzen zu können, nimmt diese Studie 

eine Systematisierung vor. Sie etabliert einen Orientierungsrahmen, bei dem zwei 

Aspekte einander gegenübergestellt werden: zum einen das Ausmaß des Binnen-

marktzugangs für bisherige EU-Partner (u. a. Norwegen, Schweiz, Kanada) und zum 

anderen die Zugeständnisse dieser Partner an die EU mit Blick auf Personen-

freizügigkeit, Regulierungssouveränitätsverzicht (Rechtsharmonisierung mit der EU) 

und Zahlungen an die EU. Dabei zeigt sich eine klare Reziprozität im Geben und 

Nehmen, die auch für die Verhandlungen unterstellt wird. Auf dieser Basis wird 

erörtert, welche Zugeständnisse das UK zu machen bereit und welchen Binnen-

marktzugang die EU dafür gewähren dürfte, wenn sie sich an den bisherigen 

Integrationsmodellen orientiert und zudem das britische Defizit im Warenhandel mit 

der EU sowie die große politisch/militärische Rolle der Briten berücksichtigt.  

 

Obwohl das UK einen möglichst großen Binnenmarktzugang behalten möchte, 

dürften die politischen Restriktionen dazu führen, dass es der EU nur Zugeständ-

nisse in mittlerem Ausmaß geben kann: ein geringes Maß bei der Personenfrei-

zügigkeit, geringe bis mittlere Zahlungen an die EU und eine mittlere bis hohe 

Rechtsharmonisierung mit der EU. Somit liegt ein Vergleich mit dem Integrations-

modell Schweiz nahe, da die Schweiz der EU auch im Durchschnitt Zugeständnisse 

im mittleren Bereich gibt und dafür einen mittleren Binnenmarktzugang erhält. 

Allerdings dürfte es ein einheitliches Abkommen (und nicht viele Einzelabkommen 

wie mit der Schweiz) geben und die Zugeständnisse dürften sich anders auf die 

verschiedenen Kategorien verteilen.  

 

Um die genauere Ausgestaltung des zukünftigen britischen Binnenmarktzugangs 

abzuschätzen, wird eine hypothetische Gegenüberstellung und Aufrechnung der 

gegenseitigen Zugeständnisse vorgenommen, die auf plausiblen Annahmen beruht: 

 Es kommt demnach vermutlich zu einem Austritt aus der Zollunion, weil die 

britische Regierung nur dann ausreichenden Spielraum hat, um eigene Frei-

handelsabkommen mit Drittländern zu verhandeln. Damit entstehen Kosten durch 

Ursprungsregeln und Zollverfahren, die sich durch ähnliche Erleichterungen der 

EU wie für die Schweiz etwas vermindern lassen.  

 Für eine weitgehende Zollfreiheit im Industriewarenhandel muss das UK deutliche 

Zugeständnisse in die Waagschale legen. Denn die EU erhält dafür in anderen 

Freihandelsabkommen üblicherweise erhebliche Marktzugangserleichterungen in 

anderen Bereichen, zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen in Kanada. 

Zudem hat die EU einen wesentlich größeren Markt zu bieten, so dass das UK 

beim Export wesentlich stärker auf die EU angewiesen ist als umgekehrt. Es liegt 

nahe, hier das britische Warenhandelsdefizit mit der EU als Gegengewicht anzu-

rechnen. Doch ist fraglich, ob dies ausreicht und nicht ein Teil der erwähnten 

britischen Zugeständnisse nötig ist.  
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 Die begrenzten britischen Zugeständnisse dürften nicht ausreichen für einen 

freien Zugang zum Waren- und zugleich zum Dienstleistungsverkehr in der EU.  

 Der Zugang zum freien Industriewarenverkehr – also die Zulassung von Waren in 

der EU, die in der Schweiz nach (mit der EU harmonisiertem) schweizerischem 

Recht zugelassen wurden – ist das größte Zugeständnis beim Binnenmarkt-

zugang, das die Schweiz gegenüber anderen Freihandelspartnern der EU erhält. 

Demgegenüber besteht das größte Zugeständnis der Schweiz in der Gewährung 

der weitgehenden Personenfreizügigkeit für EU-Bürger. Daher liegt es nahe, 

diese Zugeständnisse in Relation zueinander zu setzen und einen großen Teil der 

Personenfreizügigkeit hier als Gegengewicht für den Warenverkehrszugang 

anzusetzen. Darüber hinaus bringt die Schweiz hier implizit auch das Gros der 

Rechtsharmonisierung mit der EU ein, die die EU unabdingbar voraussetzt.  

 Wenn sich das UK für den Zugang zum freien Warenverkehr entscheiden würde, 

wofür sich die britische Industrie mit Nachdruck einsetzen dürfte, müsste es 

ähnliche Gewichte in die Waagschale legen. Da das UK die Personenfreizügigkeit 

stark einschränken dürfte, müsste die britische Regierung hier vermutlich das 

Gros der (geringen bis mittleren) britischen Zahlungen einbringen. Gleiches gilt 

für die (mittlere bis hohe) Rechtsharmonisierung bei Produktstandards, die die EU 

ohnehin voraussetzt. Angesichts der großen Bedeutung der Personenfreizügig-

keit für die EU erscheint es nicht unplausibel, dass auch die große politische und 

militärische Rolle hier bereits weitgehend als Gegengewicht einzubringen ist.  

 Die Parallelen zwischen der Schweiz und dem UK lassen sich noch weiter 

fortführen. So reichen die übrigen eng begrenzten Zugeständnisse der Schweiz 

nur für einen eng begrenzten (und nur wenig über CETA hinausgehenden) 

Zugang zum Dienstleistungsverkehr in der EU aus. Trotz eines starken Schweizer 

Bankensektors gewährt die EU der Schweiz keine Passregeln im Bankensektor. 

Wenn sich das UK für den freien Zugang zum Warenverkehr entscheiden würde, 

dürfte der Zugang zum Dienstleistungsmarkt der EU ähnlich begrenzt bleiben.  

 Letztlich ergibt sich damit ein elementarer Zielkonflikt für die britische Regierung: 

Sie kann die begrenzten Zugeständnisse entweder für den freien Zugang zum 

Warenverkehr oder für einen weitgehenden Zugang zum Dienstleistungsverkehr 

in der EU einzubringen versuchen. Hier geht es vor allem um die Passregeln im 

Finanzsektor und damit um die grenzüberschreitende Erbringung von Finanz-

dienstleistungen von London aus. Mit diesem Zugangszugeständnis geht die EU 

aber in den bisherigen Integrationsmodellen sehr restriktiv um, letztlich um 

Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der EU zu fördern.  

 Die EU sollte ihre Strategie an dem hier aufgestellten Orientierungsrahmen 

ausrichten, um zum einen Fairness zu signalisieren und zum anderen Nach-

ahmereffekte zu verhindern. Zudem werden zwei Ansätze vorgeschlagen, mit 

denen die EU dem UK Anreize geben kann, die britischen Zugeständnisse für 

den Zugang zum freien Warenverkehr in der EU einzusetzen. 
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1. Einleitung 

 

Die Unsicherheit über den Austritt des UK aus der EU bleibt hoch. Die Brexit-

Befürworter haben die Erwartung geschürt, dass das UK trotz Einschränkungen bei 

Personenfreizügigkeit, EU-Beiträgen und einer wieder etablierten Regulierungs-

souveränität einen weitgehenden Binnenmarktzugang behalten wird. Dies setzt die 

neue britische Regierung unter Druck. Nach einer Findungsphase hat sie inzwischen 

erste, wenngleich noch diffuse Hinweise gegeben, welche Ziele sie bei den 

Verhandlungen über das zukünftige Integrationsmodell zwischen UK und EU 

anstrebt.  

 

Auch aufseiten der EU gibt es unterschiedliche Stoßrichtungen. Gemäß Äußerungen 

von offizieller Seite streben die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten eine faire, 

aber nicht zu großzügige Verhandlungsstrategie an, um Nachahmereffekte zu 

verhindern. Aus Think Tanks ist zuweilen die Forderung nach einer flexibleren 

Herangehensweise zu hören (Pisani-Ferry et al., 2016).  

 

Letztlich bleibt aber noch vieles im Dunklen und es stellt sich zudem die Frage, 

inwieweit offizielle Äußerungen aus dem UK und der EU möglicherweise in erster 

Linie dem Aufbau von Verhandlungspositionen dienen und daher mit gewisser 

Vorsicht zu interpretieren sind. Der vorliegende Report dient dazu, die Verhand-

lungsmaterie zu strukturieren und nimmt auf dieser Basis eine erste vorsichtige 

Abschätzung vor, welche gegenseitigen Zugeständnisse zu welchen groben 

Verhandlungsergebnissen führen könnten.  

 

In Kapitel 2 wird dazu durch den Rückgriff auf bisherige Integrationsmodelle der EU 

mit Partnerländern (Norwegen, Schweiz, Türkei, Kanada) ein Orientierungsrahmen 

für die folgende Betrachtung aufgestellt. In Kapitel 3 wird mit Blick auf den Waren- 

und Dienstleistungsverkehr dargestellt, welche Idealvorstellungen die britische 

Regierung über einen zukünftigen Binnenmarktzugang haben dürfte und wie diese 

aus EU-Sicht im Vergleich zu bestehenden Integrationsmodellen einzuordnen sind. 

Den britischen Wünschen werden in Kapitel 4 die wahrscheinlichen britischen 

Zugeständnisse bei Personenfreizügigkeit, Regulierungssouveränitätsverzicht und 

Zahlungen an die EU gegenübergestellt und es erfolgt erneut eine Bewertung aus 

EU-Sicht. Die Stärke der jeweiligen Verhandlungspositionen wird in Kapitel 5 

beleuchtet. Zusammenfassende Schlussfolgerungen und strategische Überlegungen 

liefert Kapitel 6, politische Empfehlungen Kapitel 7. Eine kürzere Fassung dieser 

Studie ist in englischer Sprache verfügbar (Matthes/Busch, 2016). 
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2. Orientierungsrahmen  

 

Spätestens bis März 2017 sollen die Verhandlungen zwischen dem UK und der EU 

über den Brexit beginnen, so die britische Premierministerin May. Gemäß Artikel 50 

des EU-Vertrags finden zunächst Verhandlungen zwischen dem UK und der EU über 

die Modalitäten des Austritts (Scheidungsverhandlungen) statt. Dabei soll lediglich 

der Rahmen der künftigen Beziehungen abgesteckt werden. Die eigentlichen 

Verhandlungen über die Details des zukünftigen institutionellen Verhältnisses 

zwischen dem UK und der EU dürfte einem (möglicherweise parallel verhandelten) 

zweiten Abkommen vorbehalten sein (Grant, 2016; HM Government, 2016a, Tz. 

3.6f.; House of Lords, 2016, 10; Toggenburg, 2016). Da das zweite Abkommen 

vermutlich noch nicht in der Zweijahresfrist nach Auslösung von Artikel 50 in Kraft 

treten kann, könnte es zudem ein zeitweiliges Übergangsregime geben. Wir konzen-

trieren uns im Folgenden auf die Verhandlungen um das zweite Abkommen über die 

Regelungen der künftigen Beziehungen zwischen dem UK und der EU.  

 

Es stellt sich die Frage, nach welchem Muster diese Verhandlungen geführt werden 

und an welchen Kriterien sich das neue institutionelle Verhältnis orientieren soll. Im 

Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Verhandlungen dem üblichen Muster 

von Freihandelsabkommen folgen. Demnach wird nach merkantilistischem Maßstab 

verhandelt, nach dem (durchaus im Widerspruch zur Handelstheorie) Exporte als 

erstrebenswert und Importe als belastend angesehen werden. Dabei gilt das Prinzip 

der Reziprozität, also der grundsätzlichen Gleichwertigkeit von Geben und Nehmen. 

Der Abbau von Handelsbarrieren wird als Zugeständnis gewertet, weil sich damit der 

Zugang für Exporte des Verhandlungspartners zum eigenen Markt verbessert. Das 

Verhandlungsergebnis ist als Gleichgewicht der gegenseitigen Zugeständnisse 

anzusehen, freilich unter Berücksichtigung der relativen Verhandlungsmacht der 

Beteiligten.  

 

Ein zentrales Argument für einen merkantilistischen Ansatz bei den Verhandlungen 

liegt darin, dass die bisherigen Verlautbarungen aus den europäischen Institutionen 

nahelegen, dass dem UK nach dem Brexit kein bedingungsloser Zugang zum 

Binnenmarkt, sozusagen „à la carte“, gewährt werden soll. Zudem liegt nahe, dass 

sich das Modell UK zumindest grundsätzlich an den bestehenden Zugangsformen 

anderer Staaten zum EU-Binnenmarkt und deren Gegenleistungen orientieren wird 

(Malhotra, 2016).  

 

Folgende zentrale Kriterien, die einen (ggf. partiellen) Zugang zum Binnenmarkt 

ermöglichen, werden hier betrachtet: 

 

 das Ausmaß der für EU-Bürger gewährten Personenfreizügigkeit, 
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 das Ausmaß des Verzichts auf Regulierungssouveränität im Sinn einer Über-

nahme von EU-Vorschriften (ggf. ohne Mitsprache- oder gar Vetorecht), 

 das Ausmaß an Zahlungen an die EU. 

 

Dabei wird für die folgenden unterschiedlichen Integrationsmodelle (Norwegen 

(Europäischer Wirtschaftsraum – EWR), Schweiz, Kanada, Türkei) qualitativ bewertet 

und gegenübergestellt, was die jeweiligen EU-Partner an Zugeständnissen geben 

und welches Ausmaß an Zugang zum Binnenmarkt die EU ihnen dafür einräumt (für 

genauere Informationen zu den Integrationsmodellen siehe Busch/Matthes, 2016a; 

2016b). Diese verschiedenen Stufen der Beteiligung der Nicht-EU-Länder am 

Gemeinsamen Markt können folgendermaßen angeordnet werden: Der EWR ist das 

weitreichendste Modell. Danach folgt das (aus vielen bilateralen Abkommen 

bestehende) Modell Schweiz. Darunter sind die Zollunion mit der Türkei (Tobler et 

al., 2010, 7 f.) und das CETA-Abkommen mit Kanada grob in einer Kategorie zu 

verorten. 

 

2.1 Modell Norwegen (EWR) 

 

Zugang zum Binnenmarkt 

Die drei Mitgliedstaaten des EWR, die nicht der EU angehören, also Norwegen, 

Island und Liechtenstein, haben grundsätzlich vollen Zugang zum Binnenmarkt der 

EU. Das heißt im Prinzip sind sie in den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, 

Kapital und Personen einbezogen. Norwegen ist Teil des Binnenmarktes, nicht aber 

Mitglied der Zollunion. Damit unterliegt der Handel mit Industriewaren zwar keinen 

Zöllen, aber kostenträchtigen Zollabfertigungsvorschriften und Ursprungsregeln. 

Norwegische Unternehmen müssen auf Basis der vereinbarten Ursprungsregeln 

nachweisen, dass ein ausreichender Teil ihrer Produkte norwegischen Ursprungs ist. 

Der Handel mit Agrarerzeugnissen ist nicht Teil der Regelungen, hier werden Zölle 

erhoben.  

 

Zugeständnisse Norwegens 

Mit Blick auf die Regulierungsübernahme schließt das EWR-Abkommen mit dem 

Binnenmarkt verbundene Politikbereiche wie Wettbewerbs-, Verkehrs-, und Energie-

politik mit ein. Das gilt auch für sogenannte horizontale Maßnahmen, die sich auf die 

vier Freiheiten beziehen: sozialpolitische Maßnahmen wie Gesundheitsschutz und 

Sicherheit am Arbeitsplatz, Arbeitsrecht, Geschlechtergleichbehandlung, Aspekte 

des Verbraucherschutzes, Umwelt, Statistik und Gesellschaftsrecht; aber auch 

flankierende Maßnahmen im Bereich von Forschung technologischer Entwicklung 

(Bahadir/Fayos, 2016). Norwegen nimmt darüber hinaus auch an anderen EU-

Politiken wie dem Schengen-Abkommen oder Elementen der Sicherheitspolitik teil. 
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Insgesamt musste Norwegen etwa drei Viertel der EU-Rechtsvorschriften in 

nationales Recht integrieren (Official Norwegian Reports, 2012, 3). Norwegen ist 

zudem verpflichtet, weiterentwickeltes EU-Recht zu übernehmen. Das geschieht mit 

gewissen Verzögerungen im gemeinsamen EWR-Ausschuss bestehend aus 

Vertretern der Kommission und der Mitgliedstaaten (Tobler et al., 2010, 5). Daher 

kann das EWR-Abkommen auch als dynamisch bezeichnet werden (Tobler et al., 

2010, 12). Norwegens Einfluss auf die Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften ist 

allerdings sehr begrenzt. Das Land hat nur ein unverbindliches Konsultationsrecht 

bei der Weiterentwicklung der Binnenmarktvorschriften der EU und kann allenfalls in 

einem sehr frühen Stadium versuchen, Einfluss auszuüben.  

 

Norwegen leistet überdies finanzielle Beiträge an die EU, zum einen über die 

sogenannten Norway-Grants, zum anderen über die EWR-Grants, bei denen 

Norwegen den Löwenanteil übernimmt (siehe Kasten). Im Zeitraum 2014 bis 2021 

wird Norwegen pro Jahr fast 400 Millionen Euro für 15 ärmere EU-Länder 

bereitstellen (EEA Grants/Norway Grants, 2015). 

 

Schließlich gewährt Norwegen (wie auch die anderen EWR-Staaten) EU-Bürgern 

volle Personenfreizügigkeit und profitiert seinerseits auch davon. In diesem 

Zusammenhang kann eine allgemeine Schutzklausel möglicherweise die Grundlage 

für mögliche Einschränkungen bilden. Nach Artikel 112 des EWR-Vertrags (EWR, 

1994) kann eine Vertragspartei Schutzmaßnahmen ergreifen, wenn „ernstliche 

wirtschaftliche, gesellschaftliche oder ökologische Schwierigkeiten sektoraler oder 

regionaler Natur“ auftreten. Die andere Vertragspartei kann in diesem Fall allerdings 

ihrerseits Einschränkungen vornehmen, um die Reziprozität des Geben und 

Nehmens zu erhalten.  

 

2.2 Modell Schweiz 

 

Zugang zum Binnenmarkt 

Die Schweiz ist mit der EU über eine Vielzahl bilateraler Abkommen verbunden 

(Tobler et al., 2010, 9; Bundesrat, 2015; Schweizerische Eidgenossenschaft, 2015; 

Emerson, 2016; Breidlid/Najy, 2016). Von besonderer Bedeutung ist das Frei-

handelsabkommen von 1972 über die Zollfreiheit im Industriewarenhandel – im 

Agrarhandel werden dagegen weiter Zölle erhoben. Wichtig sind darüber hinaus die 

bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Zum Vertragspaket 

Bilaterale I zählen das Abkommen von 1999 über den Abbau technischer Handels-

hemmnisse und die Abkommen zur Personenfreizügigkeit, zum öffentlichen 

Beschaffungswesen, zur Landwirtschaft, für den Landverkehr und den Luftverkehr 

sowie zur Forschung (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2015).  



 
 

9 
 

Kasten: Zahlungen an die EU 

Angaben zu den tatsächlichen Zahlungen der drei EWR-Staaten Island, 

Liechtenstein und Norwegen an die EU sind nicht leicht zu erhalten. Uns ist derzeit 

nur eine QuelIe bekannt (Darvas, 2016), die Angaben für die Jahre 2014 und 2015 

enthält und auf Anfrage von der Generaldirektion Haushalt an den genannten Autor 

übermittelt wurde.  

 
Tabelle 1: Finanzielle Beiträge an die EU (brutto und netto) in Millionen Euro 
 

  2014 2015 

Norwegen Beiträge insgesamt 705,2 778,4 

 zum EU-Haushalt 313,8 387 

 zu den EWR-und Norwegen Fonds 391,4 391,4 

 Rückflüsse 116 181,6 

 Nettotransfer an die EU  

(Rückflüsse minus Beiträge) 

–589,2 –596,8 

Island Beiträge insgesamt 19,1 17,3 

 zum EU-Haushalt 12,5 10,7 

 zu den EWR–Fonds 6,6 6,6 

 Rückflüsse 17,5 35,6 

 Nettotransfer an die EU  

(Rückflüsse minus Beiträge) 

–1,6 18,3 

Liechtenstein Beiträge insgesamt 4,8 4,5 

 zum EU-Haushalt 2,6 2,3 

 zu den EWR–Fonds 2,2 2,2 

 Rückflüsse 2,6 3,7 

 Nettotransfer an die EU  

(Rückflüsse minus Beiträge) 

–2,2 –0,8 

Schweiz Beiträge insgesamt 331,2 322,4 

 zum EU-Haushalt 217,5 208,7 

 an die neuen Mitgliedstaaten 113,7 113,7 

 Rückflüsse 228,1 237 

 Nettotransfer an die EU  

(Rückflüsse minus Beiträge) 

–103,1 –85,4 

 
Quelle: Darvas, 2016 
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Das Paket der Bilaterale I unterliegt der sogenannten Guillotine-Klausel: Wird ein 

Abkommen beendet, enden auch alle anderen Abkommen. Dies macht deutlich, 

dass die EU trotz der vielen einzelnen Abkommen eine enge Verbindung zwischen 

diesen sieht. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die EU sich beim Markt-

zugang (einschließlich Zollfreiheit) tendenziell großzügiger als in Freihandels-

abkommen üblich gezeigt hat, weil die Schweiz zum Zeitpunkt der Verhandlungen 

einen EU-Beitritt anstrebte (Breidlid/Najy, 2016). Das Vertragspaket Bilaterale II 

regelt die Zusammenarbeit in weiteren Sektoren (Schweizerische Eidgenossen-

schaft, 2015, 8). 

 

Trotz der Zollfreiheit im Industriewarenhandel fallen Kosten durch Zollabwicklungs-

verfahren an, da Ursprungsregeln gelten. Hier gibt es allerdings gewisse Kosten-

erleichterungen durch harmonisierte und vereinfachte Regeln bei der Zollabwicklung, 

der Zollsicherheit und den Ursprungsregeln (u. a. Kumulation im (Paneuropa-

)Mittelmeerraum). Darüber hinaus haben Schweizer Unternehmen in 20 Produkt-

bereichen im Rahmen des Abkommens über den Abbau technischer Handels-

hemmnisse den gleichen Marktzugang zum freien Warenverkehr im Binnenmarkt wie 

Unternehmen aus den EU-Staaten (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2015, 29 f.). 

Hierzu zählen auch die wichtigen Produktgruppen Maschinen und Motorfahrzeuge, 

Medizinprodukte und Bauprodukte. Auf Basis einer weitgehenden Rechtsharmo-

nisierung seitens der Schweiz werden Zulassungsprozesse der Schweiz in der EU 

anerkannt und müssen damit nur einmal durchgeführt werden. In der Schweiz 

zugelassene Waren können also in den betreffenden Produktbereichen frei in den 

Warenverkehr der EU eingebracht werden. Dies ist ein großer Vorteil für Schweizer 

Firmen, da sie nicht kostenträchtig separate Produktversionen für den EU-Markt 

herstellen müssen, wie das bei vielen anderen Handelspartnern der EU nötig ist 

(etwa Kanada und den USA). Damit entfallen wichtige nicht-tarifäre 

Handelshemmnisse im Industriewarenhandel mit der EU. 

 

Im Bereich der Dienstleistungen ist der Zugang der Schweiz zum EU-Binnenmarkt 

demgegenüber deutlich enger beschränkt. Es gibt nur wenige sektorbezogene 

Abkommen, zum Beispiel im Bereich der freien Berufe, im Land- und Luftverkehr 

sowie bei Versicherungen, die nicht Lebensversicherungen sind. Der Bankensektor 

ist nicht einbezogen, sodass Schweizer Banken nicht wie norwegische Banken im 

Rahmen der Regelungen des Bankenpasses grenzüberschreitend ihre Dienst-

leistungen erbringen können. Es gibt eine Reihe weiterer, begrenzter Erleichterungen 

beim Dienstleistungshandel, die in begrenztem Maß über die Zugeständnisse der EU 

gegenüber Kanada (im Rahmen von CETA) hinausgehen (Kapitel 2.3): Neben den 

erwähnten Sektorabkommen zählen hierzu auch weitgehendere Erleichterungen bei 

temporären Entsendungen von Arbeitskräften und bei der Anerkennung von 

Berufsqualifikationen vor allem bei den freien Berufen.  
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Zugeständnisse der Schweiz  

Bezüglich der Regulierungsübernahme muss die Schweiz in den Bereichen, in 

denen sie Zugang zum Binnenmarkt hat, eine weitgehende Rechtsangleichung an 

die EU-Regulierungen vornehmen. „Die Schweiz ist faktisch gezwungen, ihr Recht 

den EU-Standards in vielerlei Hinsicht anzupassen“ (Oppermann et al., 2016, 668). 

So wurden neben Zollvorschriften auch Produktvorschriften von der Schweiz an die 

technischen Vorschriften der EU angepasst (Schweizerische Eidgenossenschaft, 

2015, 29 f.). Zudem hat die Schweiz in den Dienstleistungsbereichen, in denen sie 

Zugang zum Binnenmarkt hat, die einschlägigen Rechtsvorschriften der EU über-

nommen (Bundesrat, 2015, 34 ff.). Im Zeitraum 1990 bis 2010 war fast ein Drittel der 

schweizerischen Gesetzesinitiativen EU-bedingt (Breidlid/Najy, 2016, 7).  

 

Im Gegensatz zu dem EWR-Abkommen findet nur teilweise eine automatische 

Anpassung an neue EU-Regeln statt (Tobler et al., 2010, 19; Breidlid/Najy, 2016, 6 f.; 

Tagesanzeiger, 2016). Eine Reihe von bilateralen Abkommen wird daher als statisch 

bezeichnet. In der Regel übernimmt die Schweiz jedoch neue EU-Regeln im Rahmen 

eines sogenannten autonomen Nachvollzugs. Gleiches gilt für die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Damit soll auch im Schweizer Interesse eine 

einheitliche Auslegung und Anwendung des übernommenen EU-Rechts für Unter-

nehmen aus der Schweiz und der EU gewährleistet werden. Die Schweiz hat ähnlich 

wie die EWR-Staaten kein Mitspracherecht im Entscheidungsprozess der EU über 

neue Regulierungen und kann lediglich in der frühen Entscheidungsfindungsphase 

versuchen, Einfluss zu nehmen.  

 

Im Rahmen der seit 2014 laufenden Verhandlungen über eine einheitlichere 

Anwendung der vielen bestehenden bilateralen Verträge steht auch die 

konsequentere Übernahme neuer EU-Regeln sowie die Überwachung der einheit-

lichen Anwendung der vereinbarten Regeln und des von der Schweiz an EU-Recht 

angeglichenen Rechts an (EDA, 2016a; Tagesanzeiger, 2016). Hier könnte es dazu 

kommen, dass die Schweiz die Umsetzung neuen EU-Rechts innerhalb von drei 

Jahren grundsätzlich zusagt, wenn Parlament und Volk dem nicht explizit wider-

sprechen. Zudem würde auch die Übernahme der Rechtsprechung des EuGH 

dynamisiert. Die EU würde der Schweiz dafür ein begrenztes Mitwirkungsrecht 

einräumen, das noch näher zu definieren ist. Im Streitfall, bei dem wie bisher im 

Gemischten Ausschuss eine Lösung gesucht wird, sollen beide Seiten den EuGH zur 

Auslegung von Rechtsfragen anrufen können. Wird auch danach keine einvernehm-

liche Lösung gefunden, würden Ausgleichsmaßnahmen möglich werden bis zur 

vollständigen Suspendierung des betreffenden Abkommens. 

 

Die Schweiz leistet Zahlungen an die EU: Sie beteiligt sich finanziell an der 

Kohäsionspolitik der EU mit einem Beitrag von insgesamt 1,3 Milliarden Schweizer 
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Franken, der den 2004 und danach beigetretenen Mitgliedstaaten der EU 

zugutekommt (siehe Kasten). Mit dem sogenannten Erweiterungsbeitrag fördert die 

Schweiz konkrete Projekte in den neuen EU-Mitgliedsländern (EDA, 2016b).  

 

Zu den Bilateralen Verträgen I zählt auch das 2002 in Kraft getretene Abkommen 

über die Freizügigkeit von Personen, die die Schweiz EU-Bürgern weitgehend 

gewährt. Das Freizügigkeitsabkommen ermöglicht Staatsangehörigen der Vertrags-

parteien, Arbeitsplatz und Aufenthaltsort frei zu wählen, wenn sie über einen 

Arbeitsvertrag verfügen oder selbstständig tätig sind. Nichterwerbstätige müssen 

allerdings ausreichende finanzielle Mittel nachweisen können (Schweizerische 

Eidgenossenschaft, 2015, 19). Während einer Übergangsfrist wäre es möglich 

gewesen, Schutzklauseln anzuwenden. Dies ist jedoch nicht erfolgt (Tobler et al., 

2010, 27). Allenfalls über eine allgemeine Schutzklausel im Rahmen des Personen-

freizügigkeitsabkommens der Bilateralen Verträge I könnte bei schwerwiegenden 

wirtschaftlichen oder sozialen Problemen eine Vertragspartei einen Gemischten 

Ausschuss anrufen mit dem Ziel, geeignete Abhilfemaßnahmen zu prüfen. Allerdings 

gilt auch hier das Reziprozitätsprinzip, nach dem die andere Partei gegebenenfalls 

mit äquivalenten Einschränkungen reagieren könnte.  

 

Im Jahr 2014 sprach sich die Schweizer Bevölkerung für eine Begrenzung der 

Zuwanderung aus und geriet damit in Konflikt mit der EU, die auf dem Prinzip der 

Personenfreizügigkeit grundsätzlich beharrt (EDA, 2016c; Vogel, 2016). Eine 

zwischenzeitliche Initiative der Schweiz zur Einführung von Obergrenzen auch für 

EU-Bürger im Fall von übermäßiger Zuwanderung wurde von der EU nicht akzeptiert. 

Sie drohte für diesen Fall mit einer empfindlichen Einschränkung des Binnenmarkt-

zugangs der Schweiz. Daraufhin hat die Schweizer Regierung beschlossen, den 

Binnenmarktzugang zu priorisieren und das Ziel der Zuwanderungsbegrenzung 

abzuschwächen. Im Fall einer übermäßigen Zuwanderung soll nach vorläufiger 

Beschlusslage bei der Neubesetzung von Arbeitsplätzen lediglich eine Präferenz für 

in der Schweiz lebende Personen (einschließlich bereits dort lebender EU-Bürger) 

eingeführt werden. 

 

2.3 Modell Kanada (CETA) 

 

Zugang zum Binnenmarkt 

Kanada hat mit der EU ein erweitertes Freihandelsabkommen (CETA) ausgehandelt, 

das Ende Oktober 2016 von der EU und Kanada unterzeichnet wurde und bald in 

wesentlichen Teilen vorläufig in Kraft tritt (Booth et al., 2015, 57; Europäische 

Kommission, 2016). Die Zölle auf industrielle und viele landwirtschaftliche Produkte 

mit Ursprung in der EU oder in Kanada werden stufenweise abgebaut. Die Markt-
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öffnung im Agrarbereich ist aber eingeschränkt, sensitive Bereiche der EU bleiben 

weiterhin recht stark geschützt. Für kanadische Exporte in die EU gelten Ursprungs-

regeln und kostenträchtige Zollabwicklungsverfahren. Diese sollen aber durch eine 

verbesserte Zusammenarbeit der Behörden vermindert werden. Die mit Ursprungs-

regeln und Zollabwicklungsverfahren verbundenen Vorschriften sind allerdings vor 

allem in den Bereichen Zollsicherheit und Ursprungsregeln etwas weniger günstig als 

für die Schweiz (Bundesrat, 2015).  

 

Kanadische Exporteure haben zudem (anders als die Schweiz) keinen Zugang zum 

freien Warenverkehr. Sie müssen EU-Vorschriften wie technische Regulierungen, 

Gesundheits-, Lebensmittel- oder Pflanzenschutzvorschriften einhalten (Europäische 

Kommission, 2016, 2). Soweit kanadische Regulierungen andere Anforderungen 

stellen, müssen kanadische Unternehmen daher für den EU-Export vor allem bei 

Industriewaren kostenträchtig spezifische Produktvarianten herstellen. Durch CETA 

gibt es lediglich insoweit Erleichterungen, als Konformitätsbescheinigungen von 

kanadischen Behörden anerkannt werden, wenn dort auf die Einhaltung von EU-

Vorschriften geprüft wurde (Europäische Kommission, 2016, 8). 

 

Jenseits dieser auf den Warenhandel bezogenen Erleichterungen ist der Zugang 

Kanadas zum Binnenmarkt jedoch deutlich eingeschränkt (Europäische Kommission, 

2016, 12; Erixon, 2016; HM Government, 2016b, 31 ff.; Scarpetta, 2016). Dies gilt 

vor allem für die Dienstleistungsmärkte der EU. Hier gibt es nur geringfügig über das 

WTO-GATS-Niveau (Kapitel 3.2) hinausgehende Erleichterungen beim Marktzugang. 

So räumt die EU Kanada in den Bereichen Energie, Umwelt, Bergbau und in 

bestimmten freiberuflichen Dienstleistungen begrenzte Erleichterungen ein. Es geht 

dabei in erster Linie um begleitende Serviceleistungen zu den kanadischen Industrie-

exporten. Hier wird vor allem die zeitweise Entsendung von Arbeitskräften teilweise 

liberalisiert. Bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen im Bereich freiberuflicher 

Dienstleistungen wird lediglich ein Rahmen für zukünftig mögliche Abkommen 

darüber etabliert. Demgegenüber werden Finanzdienstleistungen von dem 

Abkommen mit Kanada nicht erfasst. Kanadische Banken oder Versicherungen, die 

in der EU tätig werden wollen, erhalten keinen Finanzdienstleistungspass, sondern 

müssen in der EU eine Niederlassung errichten und sich an die EU-Regulierungen 

anpassen (HM Government, 2016b, 31 f.). Eine grenzüberschreitende Dienst-

leistungserbringung direkt von Kanada aus ist damit bei Finanzdienstleistungen nicht 

erlaubt. Insgesamt bleibt der Zugang Kanadas zu den EU-Dienstleistungsmärkten 

weit hinter dem Niveau des Binnenmarkts zurück. 

 

Zugeständnisse Kanadas 

Kanada behält die nationale Souveränität bei der Regulierungssetzung ganz 

überwiegend. Gewisse eng begrenzte Annäherungen zwischen kanadischem und 
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EU-Recht sind nötig, zum Beispiel um sicherzustellen, dass Konformitätsbeschei-

nigungen gegenseitig anerkannt werden können. Mit Blick auf die Personen-

freizügigkeit für EU-Bürger sind ebenfalls nur geringe Zugeständnisse relevant. So 

muss Kanada (wie die EU) in Zukunft das Recht auf einen temporären Personen-

zugang (vorübergehende Einreise) für EU-Arbeitnehmer in größerem Umfang als 

zuvor ermöglichen (Europäische Kommission, 2016, 12). Finanzielle Beiträge an die 

EU sind mit CETA nicht verbunden.  

 

2.4 Modell Türkei (Zollunion) 

 

Zugang zum Binnenmarkt  

Der Zugang zum EU-Binnenmarkt für türkische Unternehmen ist eng begrenzt auf 

den Warenhandel. Hier bildet die Türkei mit der EU seit 1996 eine Zollunion, die den 

zoll- und quotenfreien Verkehr von Industriewaren und verarbeiteten landwirtschaft-

lichen Erzeugnissen umfasst. Zollkontrollen und Ursprungsregeln fallen in einer 

Zollunion nicht an. Allerdings ist der Zugang zum freien Warenverkehr der EU in 

einer wichtigen Hinsicht begrenzt. So müssen sich türkische Unternehmen, die in die 

EU exportierten wollen, an die Regeln und Produktvorschriften der EU halten und 

somit gegebenenfalls kostenträchtig andere Produktvarianten produzieren als für den 

türkischen Markt. Der Zugang zum Binnenmarkt ist aber vor allem deshalb nur 

gering, weil der Handel mit Dienstleistungen von dem Abkommen mit der Türkei nicht 

erfasst wird (HM Treasury, 2016, 91). Grundsätzlich ist bei der Einordnung des 

Modells Türkei zu berücksichtigen, dass sich die EU beim zollfreien Zugang zum 

europäischen Markt tendenziell großzügiger als in Freihandelsabkommen üblich 

gezeigt hat, weil die Türkei zum Zeitpunkt der Verhandlungen einen EU-Beitritt 

anstrebte (HM Government, 2016b, 30). 

 

Die Freizügigkeit für türkische Arbeitnehmer sollte gemäß dem Assoziations-

abkommen von Ankara (1970) schrittweise bis zum 1. Dezember 1986 eingeführt 

werden. Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Allerdings haben politische Beschlüsse 

und die Rechtsprechung des EuGH zu einem begrenzten Freizügigkeitsrecht 

türkischer Arbeitnehmer in der EU geführt (Oppermann et al., 2016, 461). 

 

Zugeständnisse der Türkei 

Die Regulierungssouveränität der Türkei ist geringfügig eingeschränkt. So hat die 

Türkei kein Mitwirkungsrecht bei der Außenhandelspolitik der EU, muss jedoch die 

Regelungen einhalten, die die EU in Handelsabkommen mit Drittstaaten vereinbart 

hat. Das Land muss beispielsweise die von der EU vereinbarten Zollsenkungen 

ebenfalls an ihren Nicht-EU-Außengrenzen umsetzen, ohne dass das betreffende 

Drittland reziprok der Türkei (wie der EU) einen verbesserten Marktzugang 
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einräumen muss. Hierzu müsste die Türkei selbst mit dem Drittland verhandeln. Ob 

dabei nennenswerte Zugeständnisse erreicht werden, erscheint fraglich, da die 

Türkei mit der von der EU vereinbarten Zollsenkung einseitig in Vorleistung 

gegangen ist (HM Treasury, 2016, 91). Ebenso hat die Türkei kein nennenswertes 

Mitentscheidungsrecht bei der Weiterentwicklung des Gemeinsamen Marktes (HM 

Treasury, 2016, 91). Darüber hinaus können EU-Waren ohne weitere Zulassung in 

der Türkei dort in den Warenverkehr gebracht werden. Auch hier liegt ein Verzicht 

auf Regulierungshoheit vor.  

 

Die Türkei gewährt EU-Bürgern keine Personenfreizügigkeit und zahlt keine Beiträge 

an die EU, sie erhält jedoch Zahlungen von der EU. Unabhängig von der Flüchtlings-

krise fördert die EU das Land im Zeitraum 2014 bis 2020 mit 4,5 Milliarden Euro 

(European Commission, 2016).  

 

2.5 Zwischenfazit und bewertender Überblick  

 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die verschiedenen Integrationsmodelle und 

bewertet qualitativ das jeweilige Ausmaß der Zugeständnisse und des Zugangs zum 

EU-Binnenmarkt. Es wird deutlich, dass es einen recht klaren (quasi proportionalen) 

Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Zugeständnisse der betrachteten 

Länder und dem gewährten Zugang zum Binnenmarkt gibt. Dieser Zusammenhang 

wird in Abbildung 1 veranschaulicht, wobei noch die zwei weiteren Optionen WTO-

Staat und EU-Mitglied ergänzt wurden. Die diskutierten Modelle sind in dieser 

stilisierten Darstellung auf der Diagonalen angesiedelt, wodurch die Proportionalität 

des Zusammenhangs zum Ausdruck gebracht wird.  

 
Tabelle 2: Ausmaß der Zugeständnisse und des Zugangs zum Binnenmarkt 
Qualitative Bewertung der Autoren 
 

 Türkei CETA Schweiz Norwegen/EWR 

Personenfreizügigkeit  
für EU-Bürger 

Nein Gering 
Weit-

gehend 
Groß 

Verzicht auf Regulierungs-
autonomie  

Gering Gering 
Gering 

bis mittel 
Groß 

Zahlungen an die EU Nein Nein Gering Groß 

Zugeständnisse insgesamt  Gering Gering Mittel Groß 

Ausmaß des Zugangs zum 
Binnenmarkt 

Gering Gering Mittel Groß 

 
Türkei und Schweiz: Hier hat sich die EU (nicht zuletzt bei der Zollfreiheit) großzügig gezeigt,  
weil beide Länder zum Zeitpunkt der Verhandlungen einen EU-Beitritt anstrebten.  
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
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Damit kann Abbildung 1 als Referenz für die weitere Analyse dienen. Sie veran-

schaulicht nicht nur die erwähnte Reziprozität, sondern verortet gleichzeitig die 

Integrationsmodelle, die als Orientierung für das zu verhandelnde zukünftige 

institutionelle Verhältnis zwischen UK und EU dienen können. Die farbige 

Schattierung verdeutlicht aus EU-Sicht, dass grün eingefärbte Felder einen Vorteil 

und orange/rot eingefärbte Felder einen Nachteil für die EU mit Blick auf die 

Reziprozität darstellen.  

 
Abbildung 1: Veranschaulichung der Proportionalität zwischen dem Ausmaß 
der Zugeständnisse und dem Ausmaß des Binnenmarktzugangs 
 

 
 
Voller Binnenmarktzugang umschließt auch volle Mitentscheidungsrechte über EU-Regulierungen und 
freien Agrarwarenhandel – diese Rechte billigt die EU Norwegen und der Schweiz nur teilweise zu. 
Türkei und Schweiz: Hier hat sich die EU (nicht zuletzt bei der Zollfreiheit) großzügig gezeigt, weil 
beide Länder zum Zeitpunkt der Verhandlungen einen EU-Beitritt anstrebten.  
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (orientiert an Tabelle 2) 

 

Dieser Orientierungsrahmen ermöglicht eine Objektivierung der Verhandlungen. 

Denn er erlaubt es, die Kategorien „Gefahr von Nachahmereffekten“ und „Fairness 

gegenüber dem UK“ besser zu definieren: 

 

 Die EU gibt keinen Anreiz für Nachahmereffekte, wenn sie selbst eine Lösung im 

Bereich der orange/roten Felder vermeidet.  

UK mit 

Kontinental-

partnerschaft

Mittel Schweiz

Gering
Kanada   

(Türkei)

Nein / 

kaum
WTO-Staat

Nein / kaum Gering Mittel Groß Vollständig

Ausmaß an Zugeständnissen an die EU bei                                                                                        

Personenfreizügigkeit für EU-Bürger                                                               

Regulierungssouveränität (Rechtsharmonisierung mit EU)                                                           

Nettozahlungen an die EU

Ausmaß des 

Zugangs 

zum 

Binnenmarkt

Norwegen

EU-Mitglied

Groß

Voll-

ständig
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 Die EU behandelt das UK fair, wenn sie ihm keine Lösung im Bereich der grünen 

Felder aufzwingt. So kann dem UK vermittelt werden, dass Einschränkungen 

beim Binnenmarktzugang in Reaktion auf Einschränkungen bei Personen-

freizügigkeit und anderen Zugeständnissen nicht als „Bestrafung“ für das UK zu 

interpretieren sind, wie dies vermutlich in der britischen öffentlichen Debatte 

dargestellt wird.  

 

Abbildung 1 macht zudem deutlich, dass die von einigen internationalen Experten 

vorgeschlagene Kontinentalpartnerschaft für das UK (Pisani-Ferry et al., 2016) die 

Proportionalität klar durchbrechen würde. Das UK würde dabei einen sehr weit-

gehenden Binnenmarktzugang und sogar ein etwas größeres Mitspracherecht bei 

neuen EU-Regulierungen erhalten als Norwegen. Als Zugeständnis dafür wäre zwar 

eine anhaltende weitgehende Rechtsharmonisierung mit der EU nötig. Doch die 

Personenfreizügigkeit für EU-Bürger würde das UK nennenswert einschränken 

dürfen; es würde in der hier gewählten Einordnung wohl nur ein Zugeständnis 

geringer Kategorie ausreichen. Zahlungen an die EU sollen auch erfolgen, die Höhe 

wird hier aber nicht näher bestimmt. Eine Einordnung in die mittlere Kategorie 

erscheint nicht unplausibel. Damit würden die Zugeständnisse in allen drei Kate-

gorien zusammen im (ungewichteten) Durchschnitt ebenfalls nur in die Kategorie 

mittel einzuordnen sein. Ein solcher Bruch mit der Proportionalität birgt die Gefahr, 

dass Anreize für Nachahmereffekte entstehen. Auch die Schweiz und die EFTA-

Partner könnten Einschränkungen bei der Personenfreizügigkeit und den Zahlungen 

an die EU einfordern. Daher ist die Schaffung einer Kontinentalpartnerschaft aus 

unserer Sicht nicht ratsam. 

 

3. Britische Wünsche nach Binnenmarktzugang und Einordnung 

aus EU-Sicht  

 

In der Brexit-Debatte wurde von den Austrittsbefürwortern teilweise suggeriert, dass 

die britische Wirtschaft weiterhin vollen Zugang zum Binnenmarkt behalten könnte, 

bei nur begrenzten Zugeständnissen. Dies ist auch die Idealvorstellung der britischen 

Regierung. Trotz der jüngsten Rhetorik, die auf einen harten Brexit hindeutet (Kapitel 

4), soll der Zugang zum EU-Binnenmarkt demnach so weit wie möglich erhalten 

bleiben (May, 2016). Dem stehen freilich die unterstellten Anforderungen der EU 

nach angemessener Reziprozität gegenüber. Daher werden im Folgenden die 

britischen Wünsche nach einem möglichst weitgehenden Binnenmarktzugang den 

bislang von der EU in den verschiedenen Integrationsmodellen (Kapitel 2) gewährten 

Zugeständnissen gegenübergestellt. 
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3.1 Warenverkehr 

 

Einschätzung der britischen Vorstellungen 

Mit Blick auf den freien Warenverkehr ist zunächst fraglich, ob das UK in der Zoll-

union bleiben wird. Die Autoren vertreten trotz etwas uneinheitlicher Äußerungen der 

britischen Regierung die Einschätzung, dass damit vermutlich nicht zu rechnen ist. 

Das zentrale Argument für diese Einschätzung liegt darin, dass das UK als Mitglied 

der Zollunion keine hinreichend eigenständige Außenhandelspolitik betreiben könnte. 

Damit würde es sich die Möglichkeit nehmen, effektive bilaterale Verhandlungen mit 

Drittstaaten zu führen. Diese Entscheidung hätte freilich den Preis, dass zwischen 

der Republik Irland und Nordirland eine Zollgrenze mit entsprechenden Kontrollen 

eingeführt werden müsste. 

 

Mit einem Verzicht auf die Zollunion werden bei einem bilateralen Zollabkommen mit 

der EU zudem Ursprungsregeln nötig, die die Handelskosten erhöhen würden. 

Berechnungen zufolge könnten Ursprungsregeln britische Firmen mit Kosten in Höhe 

von 6 Prozent des Warenwerts belasten (CEPR, 2013, 63). Im Jahr 2015 expor-

tierten die Briten Waren im Wert von 134 Milliarden Euro in die EU. Darauf bezogen 

wären dies etwa 8 Milliarden Euro. Diese Kosten lassen sich durch vereinfachte 

Zollverfahren und großzügige Ursprungsregeln allerdings etwas mindern, wie sie 

beispielsweise der Schweiz von der EU zugebillgt wurden (Kapitel 2.2). Logistiker 

berichten allerdings aufgrund der Zollkontrollen von häufigen Staus beim Übertritt der 

deutsch-schweizerischen Grenze – ein Aspekt, der gerade auch für die Grenze 

zwischen Nordinland und der Republik Irland relevant ist. Gleichwohl liegen 

Vereinfachungen bei der Zollabwicklung zweifellos im britischen Interesse.  

 

Um zusätzliche kostenträchtige Barrieren zu vermeiden, liegt auch eine anhaltende 

Zollfreiheit im britischen Interesse.  

 

Das Gleiche gilt für eine anhaltende gegenseitige Anerkennung von technischen 

Produktstandards (auf Basis weiterhin weitgehender Rechtsharmonisierung). Die 

britischen Industrie- und Agrarverbände dürften sich stark für solche kosten-

sparenden Handelsregelungen einsetzen. Ein Rückfall auf das Niveau von CETA 

dürfte dagegen deutliche Zusatzkosten mit sich bringen, da hier ein weitgehend freier 

Warenverkehr wie bei der Schweiz nicht gewährleistet ist. Vielmehr bleiben hier die 

Produktstandards unterschiedlich und somit müssten unterschiedliche Produkt-

varianten für den EU-Markt und den kanadischen Markt hergestellt werden. Dem-

gegenüber sind bei CETA die Einsparungen durch eine gegenseitige Anerkennung 

von Zertifizierungs- und Kennzeichnungsorganisationen recht begrenzt, da sie nach 

den Vorschriften des jeweils anderen Handelspartners prüfen und somit das Problem 

der unterschiedlichen Produktvarianten erhalten bleibt.  
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Einordnung aus EU-Sicht 

Die EU dürfte auch interessiert sein an einem weiterhin möglichst kostengünstigen 

Warenverkehr in Richtung UK, nicht zuletzt aufgrund ihres deutlichen Überschusses 

im Warenhandel. Es spricht viel dafür, dass eine anhaltende Zollfreiheit den Präfe-

renzen beider Seiten entspricht. Für Vereinfachungen bei den Zollabwicklungsver-

fahren gilt das – etwas eingeschränkt – auch.  

 

Mit Blick auf eine mögliche anhaltende Zollfreiheit zwischen UK und EU gilt es 

allerdings Folgendes zu bedenken: Bei bilateralen Handelsabkommen der EU mit in 

der Regel deutlich kleineren Drittstaaten kommt es zwar in aller Regel auch zu einem 

weitgehenden Zollabbau im Industriewarenhandel, zum Beispiel bei CETA. Aller-

dings gelingt es der EU wegen ihres deutlich größeren Absatzmarktes meist, als 

Gegenleistung für ihren eigenen Zollabbau erhebliche Zugeständnisse von ihren 

Partnern in anderen Bereichen zu erreichen. Bei CETA ist das vor allem ein deutlich 

verbesserter Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in Kanada. Bei der Schweiz 

dürfte die EU freilich großzügiger als in üblichen Freihandelsabkommen gewesen 

sein, weil die Schweiz zum Zeitpunkt der Verhandlungen einen EU-Beitritt anstrebte 

(Breidlid/Najy, 2016). Diesen Vorteil kann das UK nicht für sich in Anspruch nehmen.  

 

Die Einräumung des Zugangs zum freien Warenverkehr auf Basis einer gegenseiti-

gen Anerkennung von Produktstandards liegt zwar grundsätzlich auch im gegen-

seitigen Interesse, weil so nicht tarifäre Handelshemmnisse und damit die Trans-

aktionskosten des Handels vermindert werden. Gleichwohl ist die EU bei diesem 

Kernelement des Binnenmarktes in ihren Abkommen mit Drittstaaten recht zurück-

haltend. In einem üblichen Freihandelsabkommen gewährt die EU dies nicht, auch 

nicht im Rahmen der Zollunion mit der Türkei. Lediglich im Warenhandel mit der 

Schweiz gilt eine weitgehende gegenseitige Anerkennung. Dieses Zugeständnis der 

EU wird dadurch erst möglich, dass die Schweiz ihr Recht dem der EU bei den 

betreffenden Produktstandards weitgehend angeglichen hat. Die Partner der EU bei 

einem üblichen Freihandelsabkommen wie CETA sind dazu in aller Regel nicht 

bereit. Ob die EU dem UK die gegenseitige Anerkennung allerdings allein unter der 

Voraussetzung einer spezifizischen Rechtsharmonisierung durch das UK einräumt, 

ist eine strategische Frage (Kapitel 6).  

 

3.2 Dienstleistungs- und Kapitalverkehr 

 

Einschätzung der britischen Vorstellungen 

Das UK hat eine besondere Stärke bei den Dienstleistungen. Dies gilt vor allem für 

Finanzdienstleistungen und unternehmensnahe Dienstleistungen, bei denen es im 

grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr mit der EU Überschüsse in Höhe von 
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31,3 und 10,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Daher ist ein möglichst freier Zugang 

zum EU-Binnenmarkt im Dienstleistungsverkehr für das UK eine der zentralen 

Präferenzen, vor allem in den genannten Subsektoren des Dienstleistungssektors. 

Gleiches gilt für die Kapitalverkehrsfreiheit, also vor allem für die Möglichkeit, in der 

EU Unternehmen zu gründen oder zu kaufen.  

 

Noch zu berücksichtigen ist, dass das UK den übrigen EU-Ländern (bei entsprechen-

den Gegenleistungen) wie bisher weiterhin einen freien Dienstleistungszugang 

ermöglichen dürfte. Denn es weist vergleichsweise offene und wettbewerbsintensive 

Dienstleistungsmärkte auf. Das zeigen die Indikatoren der OECD zur Produktmarkt-

regulierung, die die Regulierungsintensität auf einer Skala von null (sehr offen und 

flexibel) bis sechs (sehr verschlossen und unflexibel) beurteilen. Während das UK 

hier bei den freien unternehmensnahen Dienstleistungen („professional services“) mit 

0,8 eingestuft wird, schneidet die übrige EU-27 hier mit 2,2 Prozent im Durchschnitt 

deutlich schlechter ab.  

 

Fokus Finanzdienstleistungen 

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Finanzsektor. Neben dem Überschuss im 

Handel mit der EU spielt hier auch die Rolle des UK als Brückenkopf für 

Finanzdienstleister aus Drittländern (wie den USA) bei dem Zugang zum EU-

Binnenmarkt eine wichtige Rolle für die City of London (Busch/Matthes, 2016a; 

Schoenmaker, 2016).  

 

Bei Finanzdienstleistungen gibt es auf Basis eines komplexen EU-Regelwerks 

sogenannte Pässe für verschiedene Finanzdienstleistungen (Lannoo, 2016; 

Scarpetta/Booth, 2016; SVR, 2016; Wyman, 2016). Diese Passregeln ermöglichen 

es den im UK angesiedelten Finanzinstituten, ihre Dienstleistungen grenz-

überschreitend (oder über kostengünstige vom UK aus beaufsichtigte Zweigstellen) 

in allen anderen EU-Ländern anzubieten. Damit ist eine Dienstleistungserbringung 

möglich, ohne in den betreffenden EU-Ländern kostenträchtig eine Tochter-

gesellschaft gründen zu müssen, die eine eigene Lizenz braucht, separat kapitalisiert 

werden muss und vom Sitzland beaufsichtigt wird. Zudem wird verlangt, dass ein 

substanzieller Teil der Geschäftstätigkeit im Land und nicht grenzüberschreitend von 

der Muttergesellschaft aus abgewickelt wird. 

 

London kann auf diese Weise seine Stärken – vor allem seine Agglomerations-

vorteile und die Sprache – voll ausspielen. Ohne die Passregeln hätte sich London 

daher nicht so stark auf Finanzdienstleistungen spezialisieren können. Dies 

verdeutlicht das Bedrohungspotenzial eines Brexits. Denn ohne den Binnenmarkt-

zugang und die Passregeln bei Finanzdienstleistungen wäre eine grenzüber-

schreitende Dienstleistungserbringung in der EU nicht erlaubt. Damit würde es 
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vermutlich zu Verlagerungen von derzeit in London angesiedelten Finanzdienst-

leistern (mit Hauptsitz in Drittländern, aber auch dem UK und der EU) in andere 

Finanzzentren wie Frankfurt, Paris oder Dublin kommen (Demary/Voigtländer, 2016). 

Derartige Verlagerungen könnten auch Geschäftstätigkeiten betreffen, die nicht 

direkt in den Handel mit EU-Partnern involviert sind, wenn Finanzakteure 

Größenvorteile wahren wollen.  

 

Doch sind die Passregeln nicht für alle Finanzdienstleister gleichermaßen relevant. 

Wichtig sind sie vor allem für Banken und Handelsaktivitäten (von Wertpapieren und 

Derivaten) sowie etwas eingeschränkt auch für Investmentfonds, aber weniger für 

Versicherungen (Lannoo, 2016; Scarpetta/Booth, 2016). Daher werden auch die 

Betroffenheit und die Verlagerungswahrscheinlichkeit unterschiedlich sein. Relativ 

stark dürften die Auswirkungen – bei Wegfall der Passregeln nach einem Brexit – für 

die im UK tätigen Banken mit relevantem EU-Geschäft sein. Beispielsweise würden 

sie wahrscheinlich den Zugang zum eurobasierten (Großhandels-)Zahlungsverkehr 

(TARGET2) verlieren und damit als Partner für Wholesale-Refinanzierungen für 

Banken im Euroraum deutlich an Attraktivität einbüßen (Schoenmaker, 2016). Zudem 

könnte der Finanzplatz London seinen dominierenden Status als Zentrum für euro-

basierte Finanzdienstleistungen (vor allem bei Zinsderivaten) verlieren. Der EuGH 

befand zum Beispiel nach einer Klage der EZB, dass das Clearing von eurobasierten 

Derivaten und Wertpapieren im UK (und damit außerhalb des Euroraums, aber 

innerhalb des EU-Binnenmarkts) angesiedelt sein darf. Nach einem EU-Austritt wird 

das UK den Schutz des EuGH verlieren und daher dürften die Clearing-Aktivitäten – 

und vermutlich teilweise auch darauf basierende Handelsaktivitäten – von London 

auf den Kontinent abwandern (Schoenmaker, 2016).  

 

Eine Verlagerung von Finanzdienstleistungen auf Kosten der City of London wird die 

britische Regierung zu verhindern versuchen. Ihre Optionen sind dabei allerdings 

begrenzt, solange sie im Einklang mit der bisherigen Positionierung (May, 2016) 

einen EWR-Status ausschließt, bei dem die Passregeln weiter gelten würden.  

 

Eine viel diskutierte Möglichkeit wäre, auf einen Äquivalenzstatus zu setzen, den die 

EU Drittländern in einigen Bereichen der Finanzdienstleistungen prinzipiell 

einräumen kann. Wenn die Regulierung im Ausland von der EU als gleichwertig 

(äquivalent) anerkannt wird, können Finanzdienstleister auf dieser Basis (wie bei den 

Passregeln) auch aus dem betreffenden Drittland grenzüberschreitend ihre 

Dienstleistungen anbieten. Doch hier bestehen relevante Einschränkungen. So ist 

der Äquivalenzstatus nur für einige wenige Finanzbereiche verfügbar (Scarpetta/ 

Booth, 2016). Hierzu zählen – allerdings erst ab 2018 – der Bereich Finanz-

instrumente einschließlich Derivate-, Rohstoff- und Hochfrequenzhandel, wobei hier 

die Richtlinie/Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente MiFID I und MiFID 
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II/MiFIR1 vor allem darauf abzielt, Risiken zu begrenzen und Anlegerschutz und 

Transparenz zu erhöhen. Daneben gilt der Äquivalenzstatus für Rückversicherungen 

und möglicherweise auch für Hedgefonds (Investmentfonds für professionelle 

Anleger), aber nicht für Banken, übrige Versicherungen und Investmentfonds für 

Kleinanleger. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass der Äquivalenzstatus letztlich als 

politische Entscheidung durch die EU gewährt wird und jederzeit entzogen werden 

kann. Dies wäre eine sehr unsichere zukünftige Geschäftsbasis für den Finanzplatz 

London in den Bereichen, in denen der Äquivalenzstatus nutzbar ist.  

 

Daher wird die britische Regierung bestrebt sein, gerade im Finanzsektor ein auf die 

UK-Belange zugeschnittenes Abkommen mit der EU zu schließen. Die Autoren 

gehen auf Basis der im nächsten Abschnitt folgenden Begründungen davon aus, 

dass dies nur ansatzweise gelingen kann.  

 

Einordnung aus Sicht der EU  

Die Verhandlungsarithmetik ist bei Dienstleistungen grundsätzlich anders als im 

Warenhandel, da die EU hier ein Defizit im gegenseitigen Handel mit dem UK 

aufweist. Damit kann die britische Regierung hier dem großen Absatzmarkt der EU 

kein Gegengewicht entgegensetzen. 

 

Weitere Aufschlüsse ermöglicht ein Blick auf die Zugeständnisse, die die EU beim 

Dienstleistungshandel und beim Kapitalverkehr gegenüber Drittstaaten in anderen 

Abkommen gewährt. 

 

Mit Blick auf die Kapitalverkehrsfreiheit hat die EU – anders als im Dienstleistungs-

handel – ein vergleichsweise liberales Regime. Gemäß Artikel 63 des AEUV sind 

nicht nur alle Beschränkungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten verboten, sondern 

grundsätzlich auch zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern. Somit gilt 

selbst für Drittländer mit WTO-Status in der EU eine weitgehende Kapitalverkehrs-

freiheit (Scharf, 2008). Allerdings gibt es bei Finanzdienstleistern aus Drittländern für 

EU-Aufsichtsbehörden die Möglichkeit, deren Ansiedelung aus aufsichtsrechtlichen 

Gründen zu untersagen (Lannoo, 2016).  

 

Demgegenüber existiert im Dienstleistungshandel in der EU (und auch generell 

weltweit) noch eine Vielzahl von Handelsbarrieren, die gerade bei unternehmens-

nahen Dienstleistungen relevant sind. Generell wird nach verschiedenen 

Erbringungsarten von Dienstleistungen unterschieden. Hierzu zählen die 

grenzüberschreitende Erbringung von Serviceleistungen, die Erbringung von 

                                            

 
1 Markets in Financial Instruments Directive; Markets in Financial Instruments Regulation. 
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Dienstleistungen über eine Tochtergesellschaft im Zielland oder die Arbeitsleistungen 

von ausländischen Erwerbstätigen im Zielland. Im letztgenannten Bereich sind 

beispielsweise die vorübergehende Entsendung von Mitarbeitern (etwa zur 

Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen) ebenso relevant wie die 

Anerkennung von Berufsqualifikationen (etwa bei freien Berufen). 

 

Hinter der unterschiedlichen Offenheit für Kapitalverkehr und Dienstleistungshandel 

steht letztlich eine merkantilistisch geprägte Motivation. Denn bei der grenzüber-

schreitenden Dienstleistungserbringung aus dem Ausland verbleiben Wertschöpfung 

und Arbeitsplätze, die mit der Serviceleistung verbunden sind, im Ausland. Aus 

dieser Perspektive verwundert es nicht, dass die EU bei der Erlaubnis zur Ansiede-

lung in der EU über eine Tochtergesellschaft großzügiger ist. Denn in diesem Fall 

profitiert das betreffende EU-Land in der Regel von einer höheren Wertschöpfung 

und mehr Arbeitsplätzen (wenn es nicht zu einer vollständigen Substitution 

heimischer Anbieter kommt). Zudem ist durch die Gründung einer Tochtergesell-

schaft und der damit verbundenen Lizensierung sichergestellt, dass ausländische 

Anbieter an die EU-Regulierungen gebunden sind und daher ein „level playing field“ 

herrscht.  

 

Für die Einschätzung der wahrscheinlichen Verhandlungslinie der EU gegenüber 

dem UK ist es wichtig zu verstehen, dass diese merkantilistische Logik die EU-Politik 

im Dienstleistungshandel prägt. Selbst im Binnenmarkt ist der Dienstleistungshandel 

noch teilweise durch regulierungsbezogene Handelsbarrieren gehemmt, auch für 

unternehmensnahe Dienstleistungen. Dies zeigt auch ein Vergleich alternativer 

Integrationsmodelle:  

 

So bleibt der WTO-Status, der auf dem multilateralen Dienstleistungsabkommen 

GATS basiert, sehr deutlich hinter dem Binnenmarkt-Status zurück. Bis auf wenige 

Dienstleistungsbereiche, zum Beispiel das öffentliche Auftragswesen, erhält die EU 

hier gegenüber Drittländern erhebliche Beschränkungen aufrecht, vor allem bei der 

grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung, aber auch bei der Entsendung 

von Arbeitskräften und der Anerkennung von Berufsqualifikationen.  

 

Auch bilaterale Freihandelsabkommen der EU räumen nur wenig zusätzlichen 

Zugang zu den EU-Dienstleistungsmärkten ein. Ihre Vorteile liegen in erster Linie 

darin, dass die bestehende Offenheit festgeschrieben und garantiert wird und die 

existierenden Barrieren transparenter gemacht werden: 

 

 Das gilt auch weitgehend für CETA. Hier ist die EU zwar bei der eigenen 

Dienstleistungsliberalisierung etwas weiter gegangen (Kapitel 2) (Erixon, 2016; 

Europäische Kommission, 2016). Gleichwohl ist eine grenzüberschreitende 
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Dienstleistungserbringung direkt von Kanada aus nicht erlaubt und Kanadas 

Zugang zum Binnenmarkt bleibt deutlich hinter der Dienstleistungsfreiheit des 

Binnenmarkts zurück (Erixon, 2016; Scarpetta, 2016).  

 Die Zugeständnisse gegenüber der Schweiz gehen über CETA hinaus, allerdings 

nur in begrenztem Rahmen (Kapitel 2). Vor allem die grenzüberschreitende 

Dienstleistungserbringung von der Schweiz aus handhabt die EU – auch im 

Finanzbereich – sehr restriktiv. Im Bankensektor gilt sie nicht, schweizerische 

Banken kommen also nicht in den Vorzug der Passregeln. Und dies, obwohl der 

Bankensektor in der Schweiz ein noch höheres ökonomisches Gewicht als im UK 

hat, die Schweiz die volle Personenfreizügigkeit für EU-Bürger gewährt und die 

schweizerische Bankenregulierung eher konservativ aufgestellt ist (etwa bei der 

Vorschreibung von Kapitalpuffern).  

 

Insgesamt zeigt sich, dass die EU beim Dienstleistungshandel bei den hier betrach-

teten Integrationsmodellen unterhalb des EWR-Modells restriktiv agiert. Dies gilt vor 

allem für die grenzüberschreitende Service-Erbringung. Vor dem Hintergrund der 

erläuterten merkantilistischen Logik hat die EU passähnliche Regeln in keinem ihrer 

Freihandelsabkommen im Finanzbereich zugelassen (Lang/Conyers, 2014).  

 

Darüber hinaus spricht ein weiteres Argument dagegen, dass die EU bei Zugeständ-

nissen im Dienstleistungsbereich großzügig agieren wird. Anders als im UK sind die 

Dienstleistungsmärkte in vielen EU-Ländern auf der einen Seite stärker reguliert und 

damit weniger an Wettbewerb gewöhnt. Auf der anderen Seite gelten britische 

Dienstleistungsunternehmen (etwa von unternehmensnahen Dienstleistungen) als 

recht konkurrenzfähig. Daher erscheint es nicht unplausibel, dass Mitgliedstaaten, in 

denen relativ wenig wettbewerbsfähige Dienstleistungsanbieter angesiedelt sind, 

Widerstand leisten gegen eine Öffnung ihrer Dienstleistungsmärkte für britische 

Service-Anbieter.  

 

Bei der Frage nach der Gewährung der Passregeln bei Finanzdienstleistungen (und 

damit der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung) ist ferner zu berück-

sichtigen, dass hochrangige Vertreter der EU-Kommission hier eine direkte 

Verbindung zur Personenfreizügigkeit eingefordert haben. Zudem darf nicht außer 

Acht gelassen werden, dass einzelne Mitgliedstaaten darauf hoffen dürften, bei einer 

Nicht-Gewährung der Passregeln ihre Finanzplätze auf Kosten von London stärken 

zu können.  

 

All dies deutet darauf hin, dass der Zugang im Dienstleistungshandel und vor allem 

bei Finanzdienstleistungen sehr kontrovers verhandelt werden wird. Wenn das UK 

ähnlich begrenzte Zugeständnisse mit Blick auf Personenfreizügigkeit, Regulierungs-

harmonisierung und Zahlungen an die EU geben wird wie im Folgenden unterstellt, 
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dürfte der britische Zugang vor allem für Finanzdienstleistungen wohl begrenzt 

bleiben.  

 

4. Britische Zugeständnisse: Abschätzung des wahrscheinlichen 

Ausmaßes  

 

Es ist bisher noch unklar, zu welchen Zugeständnissen das UK bereit sein wird. Eine 

Einschätzung darüber ist jedoch unverzichtbar, um in Kapitel 6 grob abstecken zu 

können, wie ein wahrscheinliches Verhandlungsergebnis aussehen könnte. Daher 

basieren die in den folgenden drei Unterkapiteln gemachten Abschätzungen vor 

allem auf drei Aspekten: Erstens fließt die persönliche Einschätzung der Autoren vor 

dem Hintergrund politökonomischer Abwägungen mit ein. Zweitens spielt die 

öffentliche Debatte vor dem Referendum eine Rolle, weil dabei in der britischen 

Bevölkerung Erwartungen geschürt wurden, die die britische Regierung berück-

sichtigen muss. Drittens basieren die folgenden Aussagen auf bisherigen 

Äußerungen und groben Festlegungen von britischen Regierungsvertretern.  

 

Eine besondere Rolle spielt hier die Rede der britischen Premierministerin May vom 

2. Oktober 2016 auf dem Parteitag der Tories (May, 2016). Zentral für die Brexit-

Debatte waren die klaren Zielvorgaben, die Regulierungssouveränität zurück-

zugewinnen, vor allem im Hinblick auf die Zuwanderungskontrolle, aber auch mit 

Blick auf eine grundsätzliche Loslösung von den supranationalen Organen der EU. 

Seitdem ist öfters die Rede davon, das UK steuere auf einen „harten“ Brexit zu.  

 

Diese Sichtweise kann jedoch in mehrfacher Hinsicht hinterfragt werden. Erstens 

erscheint fraglich, ob die Rede der Premierministerin nicht als „Testballon“ dient, um 

zu beobachten, wie die EU-Partner, die Innenpolitik und vor allem die Wirtschafts-

verbände im UK und der EU auf die Aussicht eines harten Brexits reagieren. 

Zweitens kann diese harte Positionierung als Versuch gesehen werden, gegenüber 

der EU eine bessere Verhandlungsposition zu erreichen. Drittens will die britische 

Regierung als Nebenbedingung einer rückgewonnenen Souveränität das Ausmaß 

des Binnenmarktzugangs maximieren. Viertens deuten Aussagen anderer 

Regierungsvertreter darauf hin, dass das UK trotz der harten Rhetorik der Premier-

ministerin bereit sein könnte, vor allem in den Bereichen Regulierungsharmoni-

sierung und Zahlungen an die EU relevante Zugeständnisse zu machen. 
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4.1 Personenfreizügigkeit für EU-Bürger 

 

Einschätzung der britischen Vorstellungen 

Das Thema Einwanderung spielte in der Brexit-Debatte vor dem Referendum eine 

zentrale Rolle. Aufgeheizt durch eine mediale Kampagne, die zu neuen 

Ressentiments geführt hat, lehnen relevante Teile der Bevölkerung eine weitere 

Zuwanderung in der bisherigen Größenordnung ab. In einer Nachwahlbefragung 

nannten 33 Prozent der Befragten, die für den Brexit stimmten, als Motiv die 

Einschränkung der Migration (Lord Ashcroft, 2016; SVR, 2016, 141).  

 

Dies spiegelt sich auch in Statements von britischen Regierungsmitgliedern bis hin 

zur britischen Premierministerin wider (May, 2016). Sie sprechen sich deutlich für 

eine kontrollierbare Begrenzung der Zuwanderung auch von EU-Bürgern aus. Das 

konkrete Ausmaß einer solchen Einschränkung bleibt aber noch offen und dürfte sich 

weniger auf qualifizierte Fachkräfte beziehen. Zudem ist zu bedenken, dass es keine 

Null-eins-Lösung sein muss und sich durchaus Lösungen finden lassen, die bei einer 

größeren Zuwanderungskontrolle gleichwohl eine gewisse Vorzugbehandlung von 

EU-Bürgern ermöglichen.  

 

Inwieweit die britische Regierung demgegenüber anstrebt, dass die Freizügigkeit für 

britische Bürger in der EU erhalten bleibt, ist nicht ganz klar. So dürfte gerade bei 

den bereits im EU-Ausland lebenden Briten eine Einschränkung der Personen-

freizügigkeit in der EU sehr kritisch gesehen werden. Welchen politischen Einfluss 

diese Personengruppe ausüben kann, ist schwer einzuschätzen.  

 

Vor diesem Hintergrund erscheint das folgende Szenario plausibel und möglich: 

 

 Das UK und die EU räumen sich gegenseitig Bestandsschutz in dem Sinn ein, 

dass die ab einem bestimmten Stichtag eingereisten Bürger aus dem Partnerland 

weiter von den bisherigen Freizügigkeitsrechten profitieren können.  

 Das UK beschränkt jedoch die zukünftige Zuwanderung in merklicher Form, 

worauf die EU mit ähnlichen diesbezüglichen Barrieren reagiert.  

 Es werden im Rahmen des Dienstleistungshandels gewisse Rechte mit Blick auf 

die temporäre Entsendung von Arbeitnehmern und auch bei der Anerkennung 

von Berufsqualifikationen vereinbart (Kapitel 3.2). Hier ist eine in etwa ähnliche 

Regelung wie für die Schweiz denkbar, die über übliche Freihandelsabkommen 

hinausgeht.  

 

Einordnung aus Sicht der EU 

Aus Sicht der EU würde dieses Szenario in etwa einem UK-Zugeständnis geringer 

Art bei der Personenfreizügigkeit entsprechen.  
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Positiv zu werten wäre der Bestandsschutz vor allem für die große Zahl an 

Zuwanderern aus Polen und anderen mittel- und osteuropäischen Staaten im UK. 

Relativ großzügige Entsendungsrechte kämen den EU-Unternehmen entgegen, die 

produktbegleitende Dienstleistungen und Entsendungen zu ihren britischen 

Tochterunternehmen mit begrenzten Einschränkungen vornehmen könnten, 

wenngleich damit für manche EU-Firmen eine merkliche Verschlechterung 

verbunden sein dürfte.  

 

Sehr kritisch dürfte die EU dagegen die britischen Einschränkungen der zukünftigen 

Zuwanderung von EU-Bürgern bewerten. Die offizielle Position der EU lautet, dass 

der Zugang zum Binnenmarkt an die Anerkennung der vier Freiheiten geknüpft ist 

(Tusk, 2016). Die Personenfreizügigkeit ist vor allem den mittel- und osteuropäischen 

EU-Mitgliedstaaten sehr wichtig. Die Relevanz dieser Binnenmarktfreiheit zeigt sich 

auch daran, dass selbst die Schweiz, obwohl sie nur einen mittleren Zugang zum 

Binnenmarkt hat, EU-Bürgern eine sehr weitgehende Personenfreizügigkeit 

gewähren muss. Für die Schweiz und Norwegen gibt es zwar vage formulierte 

Schutzklauseln, die auch bei einem starken Anstieg der Zuwanderung greifen 

könnten (Kapitel 2). Doch die EU hat bei einer Beschränkung der Personen-

freizügigkeit für EU-Bürger durch die andere Vertragspartei das Recht, im Zuge der 

Reziprozität ihrerseits Zugeständnisse auszusetzen. Dass die EU hier sehr restriktiv 

agiert, zeigt die Erfahrung der Schweiz bei ihrem Versuch, das Referendum von 

2014 umzusetzen. 

 

4.2 Verzicht auf Regulierungsautonomie 

 

Einschätzung der britischen Vorstellungen 

In der Brexit-Debatte spielte auch die Kritik an einer vermeintlichen Überregulierung 

durch die EU eine wichtige Rolle. Das Leave Camp hat als weiteren zentralen Vorteil 

eines Brexits hervorgehoben, dass das UK seine Regulierungssouveränität zurück-

gewinnen würde. Die Rede der britischen Premierministerin Anfang Oktober unter-

streicht dieses Ziel (May, 2016).  

 

Doch auch hier besteht ein grundlegender Zielkonflikt. Denn in Kapitel 2 und 3 wurde 

deutlich gemacht, dass die EU Zugang zum Binnenmarkt in Sachen freier Waren- 

und Dienstleistungsverkehr nur einräumt, wenn der Handelspartner eine weit-

gehende Rechtsharmonisierung mit den EU-Regulierungen vornimmt. Damit eröffnet 

sich allerdings für das UK noch ein weiterer Zielkonflikt. Denn das UK hätte nach 

einem EU-Austritt keinen direkten Einfluss mehr auf EU-Regulierungen, deren 

Übernahme aber weiterhin in weiten Teilen Voraussetzung für einen Zugang zum 

Binnenmarkt ist. Damit würde das Ziel konterkariert, Regulierungssouveränität 
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zurückzugewinnen. Immerhin hatten bei der schon erwähnten Nachwahlumfrage 

49 Prozent der Austrittsbefürworter als entscheidendes Wahlmotiv die Zurück-

gewinnung der Souveränität angegeben (Lord Ashcroft, 2016; SVR, 2016, 141).  

 

Ein weiterer Aspekt ist hochrelevant: Durch ein umfassendes Gesetz (Great Repeal 

Bill) soll der gesamte derzeitige EU-induzierte Rechtsstand in britisches Recht 

übernommen werden, wenn das UK aus der EU austritt. Damit werden die 

betreffenden Regulierungen zwar dem Zugriff der EU-Kommission und des EUGH 

entzogen und allein dem britischen Gesetzgeber unterworfen. Zudem soll sicher-

gestellt werden, dass zum Zeitpunkt des zukünftigen EU-Austritts kein rechtliches 

Vakuum entsteht. Allerdings bedeutet die Great Repeal Bill auch, dass das UK 

zunächst die bisherige Rechtsangleichung an die EU festschreibt. Daher ergibt sich 

die Frage, ob, in welchem Ausmaß und in welchen Bereichen es in Zukunft zu einer 

regulatorischen Divergenz kommen wird, die den Binnenmarktzugang in den 

betreffenden Bereichen verhindern würde.  

 

Angesichts dieser Gemengelage fällt es schwer, ein zukünftiges Szenario abzu-

schätzen. Es erscheint plausibel, dass das UK die Rechtsharmonisierung mit der EU 

tendenziell reduzieren wird. Dabei dürften mehrere Aspekte eine Rolle spielen: 

 

 Das UK dürfte den Schutz von Verbrauchern, Gesundheit, Arbeitnehmern oder 

Umwelt nicht grundsätzlich abbauen und vermutlich in vielen Bereichen ein 

ähnliches Schutzniveau aufrechterhalten (Open Europe, 2013). 

 Eine zukünftige Rechtsangleichung an die EU ist in denjenigen Aspekten des 

Binnenmarktzugangs eher zu erwarten, die für die britische Wirtschaft als 

besonders wichtig angesehen werden.  

 Eine Regulierungsübernahme dürfte zukünftig eher in den Bereichen 

vorgenommen werden, bei denen die EU-Regulierungen als weniger 

kostenträchtig empfunden werden.  

 In der öffentlichen Debatte sind Regulierungen aufgrund der Intransparenz und 

Komplexität tendenziell weniger sensibel als Beitragszahlungen an die EU. Daher 

erscheint es politisch denkbar, dass die britische Regierung einige besonders 

kritisierte Regulierungen ändert und dies mit Signalwirkung in der öffentlichen 

Debatte als Souveränitätsgewinn stark betont. Dies könnte den politischen 

Spielraum eröffnen, bei anderen weniger prominenten Regulierungen mehr oder 

weniger stillschweigend auch zukünftig eine Angleichung an das EU-Recht 

vorzunehmen. Die Komplexität und Intransparenz von Regulierungen könnte 

Zugeständnisse hier leichter durchsetzbar machen.  

 Es wird berichtet, dass Brexit-Minister Davies zufolge das Gros der bestehenden 

Regulierung („most existing market regulation“) erhalten bleiben wird (Emerson, 

2016, 8).  
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Anhand dieser Maßgaben lassen sich die folgenden Überlegungen anstellen: Eine 

Mindestharmonisierung im Bereich der Produktstandards ist eine wesentliche 

Voraussetzung für die gegenseitige Anerkennung im Warenhandel, ohne die 

britische Unternehmen kostenträchtig verschiedene Produktversionen herstellen 

müssten – einerseits für den heimischen und andererseits für den EU-Markt. Das UK 

dürfte hier in Zukunft kaum von den Produktstandards der EU abweichen. Dafür 

sprechen verschiedene Argumente: 

 

 So ist das UK Mitglied in paneuropäischen Standardsetzungs-Organisationen 

(CEN und CENELEC) und dürfte dies auch weiterhin bleiben (Emerson, 2016).  

 Die Rechtsangleichung für Produktstandards ist auch deshalb weniger kontro-

vers, weil die Standards derzeit schon angeglichen sind und weil es sich in der 

Regel um spezifische technische Regulierungen handelt, die meist keine große 

öffentliche Aufmerksamkeit generieren.  

 Dass auch die britische Regierung in diese Richtung drängt, zeigt die Äußerung 

des Transport-Ministers Grayling, dass es keinen Sinn mache, neue britische 

Standards für Rasenmäher aufzustellen (zitiert nach Emerson, 2016, 9). Diese 

Ratio gilt grundsätzlich für alle Produktstandards.  

 Gegebenenfalls ist auch denkbar, dass bei gewissen Produktgruppen auf eine 

Angleichung der Produktstandards verzichtet wird und dann dort keine gegen-

seitige Anerkennung auf Basis weitgehender Rechtsharmonisierung gilt. 

 

Die britische Regierung dürfte vermutlich etwas zurückhaltender bei der Übernahme 

von kostenrelevanten EU-Regulierungen von Herstellungsverfahren sein, die 

überwiegend aus Auflagen zum Schutz von Umwelt/Klima, Arbeitnehmern und 

Gesundheit resultieren. So haben Studien von Open Europe (Open Europe, 2015; 

Gaskell/Persson, 2010) zwei in diesem Zusammenhang relevante Ergebnisse 

ermittelt: Erstens zählen die arbeitsrechtsbezogenen und umweltbezogenen EU-

Initiativen zu den kostenträchtigsten EU-Regulierungen. Zweitens weisen EU-

Regulierungen nach Rechnung von Open Europe ein schlechteres Nutzen-Kosten-

Verhältnis auf als britische Regulierungen. Diese Überlegungen legen nahe, dass die 

britische Regierung hier als überzogen empfundene Schutzstandards senken oder 

zumindest nach kostengünstigeren Vorschriften zur Erreichung ähnlicher 

Regulierungsziele suchen könnte.  

 

Dem ist allerdings relativierend entgegenzuhalten, dass der Schutz von Arbeit-

nehmern im gegenwärtigen öffentlichen Diskurs über Globalisierungsverlierer und 

über Zuwanderungsdruck ein sensibles politisches Thema ist. Das Brexit-

Referendum hat dies deutlich gezeigt. Daher dürfte der Spielraum der britischen 

Regierung eng sein, arbeitsrechtliche Standards zu senken. Sie scheint sogar eher 

das Gegenteil anzustreben. Auch mit Blick auf die Regulierung in den Bereichen 



 
 

30 
 

Umwelt- und Klimaschutz sind vermutlich keine allzu großen Änderungen oder 

Aufweichungen zu erwarten (Emerson, 2016; Steinfeldt, 2016). Das UK hat die 

Pariser Klimakonvention mitverabschiedet und galt beim Klimaschutz in der EU 

bisher mit als treibender Faktor. Beim Energiemix könnte die britische Regierung 

allerdings, um weitere Strompreisanstiege zu verhindern, weniger auf erneuerbare 

Energien und mehr auf Atomkraft setzen.  

 

Bei Regulierungen von Dienstleistungen ist eine pauschale Einschätzung aufgrund 

ihrer Vielfalt nur sehr eingeschränkt möglich. Grundsätzlich gilt, dass die Regulierung 

von Dienstleistungen tief in den Wirtschaftsalltag eindringt und daher kostenträchtig 

und sensibel sein kann. Soweit dies zutrifft, besteht ein Anreiz, kostenineffiziente EU-

Regulierungen zu ersetzen. Ein genauerer Blick auf Finanzdienstleistungen bestätigt 

dieses Bild. Demnach hat Open Europe (2015) die CRD IV Bankenvorschrift als 

zweitkostenträchtigste EU-Regulierung ermittelt. Daraus zu schließen, dass die 

britische Regierung von der EU-Finanzmarktregulierung in Zukunft merklich 

abweichen wird, wäre aber vorschnell. Denn die Regulierungsfreiheit ist in diesem 

Bereich auch durch den G20-Prozess und die Vorgaben des Baseler Ausschusses 

für Bankenaufsicht beschränkt. Zudem ist die Sicherung der Finanzmarktstabilität 

gerade auch im UK weiterhin ein wichtiges Ziel, da das Land relativ hart von der 

globalen Finanzkrise getroffen wurde. Schließlich ist die auf Finanzdienstleistungen 

spezialisierte britische Wirtschaft besonders in diesem Sektor auf einen möglichst 

weitgehenden Zugang zum Binnenmarkt angewiesen. 

 

Ebenfalls nur schwer einschätzen lässt sich, wie die britische Regierung die 

wiedergewonnene Freiheit im Wettbewerbs- und Subventionsrecht nutzen wird. Zwar 

hat in der Kampagne vor dem Brexit-Referendum auch die Diskussion um eine 

Beschränkung von Stahlimporten eine Rolle gespielt. Demgegenüber hat das UK 

traditionell eine liberale und wettbewerbsorientierte Wirtschaftshaltung und vergibt im 

Vergleich zu Frankreich und Deutschland nur relativ wenig staatliche Subventionen 

(Oxera, 2016, bezogen auf nicht finanzkrisenbezogene Subventionen). Die Rede der 

britischen Premierministerin Anfang Oktober 2016 könnte darauf hindeuten, dass 

hier eine gewisse Verschiebung hin zu einer stärker industriepolitischen und staats-

gelenkten Wirtschaft geplant sein könnte (May, 2016). Doch es bleibt abzuwarten, ob 

dies umgesetzt werden wird. Die Autoren halten es eher für wahrscheinlich, dass es 

abgesehen von einigen möglichen industriepolitischen Aktivitäten mit Signalcharakter 

(etwa gegen zu billige Stahlimporte aus China) keine grundlegende Abkehr vom 

bisherigen liberalen Wirtschaftsmodell geben wird. Nicht zuletzt dürfte die hohe 

Attraktivität des UK für Auslandsinvestitionen an dieser ökonomischen Ausrichtung 

liegen und daher nicht so leicht aufs Spiel gesetzt werden.  
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Fraglich ist auch, wie bei einer gegebenenfalls erfolgenden Übernahme von EU-

Recht dessen Überwachung und mögliche Streitfälle darüber geregelt werden und 

welche Rolle der EuGH dabei spielt. Hier hat sich die britische Premierministerin 

zwar gegen eine Unterwerfung unter die Kompetenz des EuGH ausgesprochen 

(May, 2016). Doch gibt es auch hier Interpretationsspielräume. Wenn sich die 

Kompetenz des EuGH – wie bei der geplanten Neuregelung zwischen der EU und 

der Schweiz – nur auf die Auslegung der Abkommensregelungen und des über-

nommenen EU-Rechts beziehen würde und das UK im Konfliktfall die Rechts-

harmonisierung aufgeben könnte, bliebe die britische Gesetzgebungsautonomie sehr 

weitgehend erhalten. Daher halten die Autoren eine solche Regelung nach einem 

Brexit auch für das UK für denkbar und plausibel, weil der Binnenmarktzugang in den 

betreffenden Bereichen immer eine weitgehende Rechtsharmonisierung voraussetzt. 

Ohne einen solchen oder ähnlichen Kompromiss wäre das Ziel der britischen 

Regierung, bei Rückgewinnung der Regulierungssouveränität einen möglichst 

umfangreichen Binnenmarktzugang zu erreichen, nicht umsetzbar.  

 

Einordnung aus Sicht der EU 

Aus EU-Sicht würde eine solche Haltung bei der Zugeständnis-Kategorie „Verzicht 

auf Regulierungssouveränität“ je nach britischer Haltung schätzungsweise auf ein 

mittleres bis großes Zugeständnis hinauslaufen. Als Benchmark kann für diese 

Bewertung gelten, dass die Schweiz etwa ein Drittel ihrer Gesetzesinitiativen an EU-

Vorschriften angeglichen hat und Norwegen rund drei Viertel der EU-Gesetzgebung 

im Vergleich zu EU-Mitgliedern umgesetzt hat.  

 

Im Einzelnen: Ein britisches Entgegenkommen bei der weitgehenden Angleichung 

von Produktstandards und die damit mögliche gegenseitige Anerkennung wären 

auch im Interesse der EU-Industrie. Schwerer einzuschätzen sind mögliche 

Abweichungen bei herstellungsbezogenen Standards (vor allem bei Umwelt/Klima- 

und Arbeitnehmerschutz). Wenn das UK hier kostengünstigere Regulierungen (mit 

ähnlichem oder niedrigerem Schutzniveau) wählte, würde das die Wettbewerbs-

fähigkeit britischer Unternehmen tendenziell stärken und einem „level playing field“ 

widersprechen. Die EU dürfte dies eher kritisch sehen. Allerdings hat sie auch nicht 

darauf bestanden, dass die Schweiz relevante herstellungsbezogene EU-

Regulierungen wie etwa die Arbeitszeitrichtlinie übernehmen muss. Gleichwohl 

profitiert die Schweiz von der weitgehenden gegenseitigen Anerkennung im 

Industriewarenhandel. Sollte das UK zur Begrenzung des Strompreisanstiegs stärker 

auf Atomenergie setzen, so würde sich der Energiemix dem französischen annähern, 

der innerhalb der EU auch toleriert wird. Bei derartigen möglichen Divergenzen muss 

bedacht werden, dass innerhalb der EU ohnehin erhebliche Abweichungen von 

einem „level playing field“ herrschen, etwa bei Lohnnebenkosten, Bürokratiekosten 

und Energiekosten. 
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Bei Abweichungen von EU-Regulierungen im Dienstleistungssektor ist eine sektor-

spezifische Beurteilung nötig. Dabei ist zu bedenken, dass die Rechtsangleichung im 

Dienstleistungssektor auch im EU-Binnenmarkt noch nicht vollständig ist und Lücken 

aufweist. Dies gilt auch bei unternehmensbezogenen Dienstleistungen, bei denen 

das UK gut positioniert ist. Bei den Finanzdienstleistungen ist ein vollständiger 

Zugang zum EU-Binnenmarkt (einschließlich des einheitlichen Passes für Finanz-

dienstleister) nur vorstellbar, wenn das UK die EU-Regulierungen weiterhin 

übernimmt.  

 

Mögliche (aber im Ausmaß wohl nur begrenzte) Abweichungen im Wettbewerbs- und 

Subventionsrecht durch das UK dürfte die EU tolerieren, wenn das UK nur eine 

geringe oder mittlere Anbindung (mitsamt der entsprechenden Zugeständnisse) 

wählt. Bei weitgehendem Binnenmarktzugang gilt dies nicht. Diese Ansicht spiegelt 

sich auch in den geltenden Arrangements wieder: So gilt für Norwegen zwar das EU-

Wettbewerbs- und Subventionsrecht, aber für die Schweiz nur sehr eingeschränkt 

(Oxera, 2016) – trotz weitgehender gegenseitiger Anerkennung im Warenverkehr. 

Dies mag sich auch dadurch erklären lassen, dass die EU mit ihrer eigenen 

Wettbewerbsbehörde, die auch gegen Nicht-EU-Staaten bei Wettbewerbsverstößen 

effektiv vorgehen kann, über ein scharfes Schwert verfügt. Zudem dürften bei einer 

weniger engen Anbindung des UK an die EU auch nach WTO-Recht Strafzölle bei 

ungerechtfertigtem Preisdumping und Subventionen zur Verfügung stehen.  

 

Wenn das UK (wie im ersten Teil von Kapitel 4.2 vermutet) bei der Umsetzungs-

kontrolle eines zukünftigen Abkommens und des dabei harmonisierten EU-Rechts 

neben einem gemeinsamen Ausschuss auch eine Rolle des EuGH bei der Rechts-

auslegung akzeptiert, dürfte dies für die EU annehmbar sein. Denn mit der Schweiz 

hat sie sich auf eine solche Lösung eingelassen. Die EU behält dabei im Streitfall das 

Recht, den Marktzugang für das UK einzuschränken, wenn sich die britische 

Regierung in bestimmten Bereichen dafür entscheiden sollte, eine anfängliche 

Harmonisierung aufzugeben. 

 

4.3 Zahlungen an die EU 

 

Einschätzung der britischen Vorstellungen 

In der Debatte über einen Brexit wurde auch stark (und teilweise mit weit 

übertriebenen Zahlen) kritisiert, dass das UK einen hohen Nettobeitrag an die EU 

zahlt. Statt das Geld an die EU zu überweisen, könne man es im Inland besser 

verwenden. Aus Sicht der EU gibt es wiederum bei den bestehenden Integrations-

modellen einen klaren Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der britischen 
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Nettobeitragszahlung und dem Zugang zum Binnenmarkt. Erneut ergibt sich daraus 

ein Zielkonflikt für das UK.  

 

Das UK dürfte seine Nettozahlungen an die EU nennenswert reduzieren. Dafür 

spricht die politische Sensibilität des Themas. Sollte es nur zu einer geringfügigen 

Verringerung der Zahlungen kommen, würde dies in der öffentlichen Diskussion 

leicht zu kritisieren sein, da sich die Kritik auf eine einzige leicht kommunizierbare 

Zahl fokussieren ließe. Vermutlich wird es aber nicht zu einer vollständigen Ein-

stellung der Beiträge an die EU kommen, da auch ein begrenzter Zugang zum 

Binnenmarkt nicht ohne gewisse Zahlungen an die EU zu erreichen sein wird. Dies 

dürfte gerade auch für die weitere Teilnahme des UK am EU-Forschungsprogramm 

Horizon 2020 und dem ERASMUS Studienaustauschprogramm relevant sein. In der 

Tat gibt es entsprechende Äußerungen von britischen Regierungsvertretern (The 

Telegraph, 2016a).  

 

Zu berücksichtigen ist auch, dass die britische Regierung die eingesparten Beiträge 

möglicherweise nicht eins zu eins für gewünschte heimische Ausgaben oder 

Schuldentilgung verwenden kann. Beispielsweise gab es bereits Zusicherungen, 

dass sie die Subventionen an die Landwirte bis 2020 garantieren wird (FT, 2016).  

 

Es erscheint daher nicht unplausibel anzunehmen, dass die britischen Zahlungen an 

die EU unter den norwegischen, aber möglicherweise nennenswert über den sehr 

geringen finanziellen Beiträgen der Schweiz liegen werden. Zum Vergleich: 

Norwegen leistet den Zahlen von Darvas (2016) zufolge einen jährlichen Nettobeitrag 

in Höhe von 0,16 Prozent seines BIP. Der Wert für die Schweiz liegt bei 0,02 Pro-

zent. Das UK hat im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2015 Nettozahlungen in Höhe 

von 0,44 Prozent seines BIP aufgebracht.  

 

Einordnung aus Sicht der EU 

Aus Sicht der EU würde ein solches Szenario als geringes bis mittleres Zugeständnis 

mit Blick auf die Kategorie der Zahlungen an die EU zu werten sein. Dabei ist zu 

bedenken, dass die EU der Schweiz entsprechend ihren geringen finanziellen 

Leistungen an die EU (und trotz der Personenfreizügigkeit) nur einen eng begrenzten 

Zugang zum Dienstleistungsverkehr eingeräumt hat.  

 

Für eine bedeutsame politische Relevanz der britischen Zahlungskürzungen als 

fehlendes Zugeständnis spricht auch die Tatsache, dass ein weitgehender Ausfall 

des UK als Nettozahler eine nennenswerte Lücke im EU-Haushalt hinterlässt. Der 

britische Nettobeitrag, der von Jahr zu Jahr schwankt, betrug im Durchschnitt der 

Jahre 2010 bis 2015 rund 9,4 Milliarden Euro. Die bisherigen Nettozahler in der EU 

werden davon besonders betroffen sein, sofern es nicht zu Kürzungen im EU-
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Haushalt kommt. Es ist daher damit zu rechnen, dass eine starke Kürzung der 

britischen Zahlungen an die EU auch mit einer nennenswerten Einschränkung des 

Binnenmarktzugangs einhergehen dürfte. 

 

5. Zur Stärke der jeweiligen Verhandlungspositionen 

 

Um in Kapitel 6 abzuschätzen zu können, welches Verhandlungsergebnis bei der 

Abwägung von britischen Wünschen und Zugeständnissen wahrscheinlich erscheint, 

muss zuvor die Stärke der jeweiligen Verhandlungspositionen betrachtet werden. 

 

5.1 Verhandlungsposition des UK 

 

Die Befürworter eines EU-Austritts haben die Verhandlungsposition des UK als 

relativ gut dargestellt. Wichtige Argumente waren hierbei, dass das UK ein erheb-

liches Handelsbilanzdefizit gegenüber der EU hat, eine wichtige (geo)politische und 

militärische Rolle in Europa spielt und zudem der Wegfall der EU-Beiträge des UK 

zulasten der bisherigen Nettozahler wie Deutschland geht. Damit – so die These – 

würden Deutschland und andere wichtige EU-Staaten eine kompromissbereite Linie 

einschlagen.  

 

Diese Fakten sind grundsätzlich richtig: 

 

 Das UK verzeichnet im Warenhandel gegenüber der EU ein Defizit von 

118,6 Milliarden Euro. Auch unter Berücksichtigung des UK-Überschusses im 

Dienstleistungshandel von 28,8 Milliarden Euro bleibt so ein Defizit im 

Gesamthandel von 89,8 Milliarden Euro.  

 Das UK spielt eine wichtige militärische Rolle in Europa, die bei einem mög-

licherweise in Zukunft verringerten Engagement der USA in Europa noch an 

Bedeutung gewinnen dürfte. Seine Militärausgaben sind die höchsten in 

absoluten Beiträgen und auch relativ zur Wirtschaftsleistung. Zudem gilt die 

britische Armee als relativ schnell einsetzbar (Open Europe Wargames).  

 Durch einen vollständigen Wegfall der britischen Zahlungen an die EU könnte 

Deutschland als Nettozahler nach Berechnungen des BMF in den Jahren 2019 

und 2020 um jeweils 4,5 Milliarden Euro belastet werden (Spiegel Online, 2016).  

 

Gleichwohl stellt sich die Frage, wie sehr diese Faktenlage die britische 

Verhandlungsposition stärken kann. Zunächst lassen sich die drei aufgelisteten 

Argumente separat relativieren: 

 



 
 

35 
 

Erstens ist der Bedeutung des britischen Handelsbilanzdefizits gegenüberzustellen, 

dass die EU einen sehr viel größeren Absatzmarkt hat als das UK. Da im Jahr 2015 

rund 44,4 Prozent der britischen Exporte in die EU, aber nur 6,5 Prozent der EU-

Exporte nach UK gingen, ist das UK deutlich stärker auf ein Handelsabkommen 

angewiesen als die EU.  

 

Zudem ist fraglich, ob das UK für den Fall, dass ein Abkommen mit der EU nicht 

zustande kommt, als Fallback-Position hohe Zölle einführen und daher mit einer 

relevanten Abschottung gegenüber der EU drohen würde, die der EU-Industrie 

schaden dürfte. Zwar mag die britische Regierung zunächst den EU-Außenzoll in 

den meisten Produktgruppen übernehmen, um so Drittlandszölle in der WTO zu 

definieren, die als Ausgangspunkt für Verhandlungen mit der EU und anderen 

künftigen Freihandelspartnern dienen. Doch sind die EU-Außenzölle im Industrie-

warenbereich mit wenigen Ausnahmen nicht sehr hoch. Zudem spricht einiges dafür, 

dass das UK Interesse an Zollfreiheit oder zumindest deutlich niedrigeren Zöllen hat 

(auch und gerade gegenüber den EU-Partnern): 

 

 Denn zum einen gilt das UK als liberales Land und die Brexit-Befürworter haben 

als einen zentralen Vorteil eines EU-Austritts herausgestellt, dass das UK die 

Handelsschranken abbauen könnte, um die Kosten der EU-Barrieren zu 

vermeiden (Minford et al., 2016).  

 Zum anderen würde das UK mit einer Zollerhebung mittelfristig die Einbindung 

seiner Industrie in europäische Wertschöpfungsketten gefährden. Wie Tabelle 3 

zeigt, sind die Vorleistungsverflechtungen zwischen dem UK und der EU vor 

allem in der Metall- und Elektroindustrie, bei Transportausrüstungen, in der 

Chemischen Industrie und beim Maschinenbau besonders ausgeprägt (Busch, 

2015). In der neuen Welt internationaler Wertschöpfungsketten schadet man sich 

mit Zöllen letztlich selbst, weil dadurch die Kosten für die Vorleistungsimporte der 

eigenen Industrie erhöht werden. Daher dürfte die britische Industrie sich stark 

gegen die Erhebung von Zöllen wehren. Diese Argumente gelten zwar auch für 

die EU, aber erneut greift hier das Argument, dass das UK stärker auf die EU 

angewiesen ist als umgekehrt.  

 Zweitens spielt das UK zweifellos eine wichtige politische und militärische Rolle in 

Europa. Doch nicht nur die EU ist auf das UK angewiesen, sondern auch 

umgekehrt erscheint es wenig plausibel, dass eine politisch-militärische 

Abkoppelung für das UK eine erfolgreiche Strategie darstellt (Malhotra, 2016). Die 

Kooperation in diesem Bereich liegt also in gegenseitigem Interesse und kann nur 

eingeschränkt als Verhandlungsmasse für das UK angesehen werden. 
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Tabelle 3: Vorleistungsverflechtungen zwischen dem UK und der EU in der 
Industrie 
Summe aus Exporten und Importen von Vorleistungen, 2011 in Milliarden US-Dollar 
 

Chemische Erzeugnisse 48,7 

Metallindustrie 41,3 

Kraftwagen / Fahrzeugbau 36,1 

Elektrische / optische Ausrüstung 35,1 

Bergbau 28,4 

Kokerei, Mineralölverarbeitung, Spalt- / Brutstoffe 27,3 

Maschinenbau 18,6 

Papier- / Verlagsgewerbe 11,7 

Nachrichtenübermittlung 7,3 

Holzgewerbe 3,2 

 

Quelle: Timmer et al., 2015 (WIOT); Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

 

 Drittens wäre ein zusätzlicher Nettobeitrag von 4,5 Milliarden Euro für den 

deutschen Staatshaushalt zwar eine nicht vernachlässigbare Größe, aber 

dennoch verkraftbar. Diese Summe macht 0,15 Prozent der deutschen 

Wirtschaftsleistung und 0,34 Prozent der deutschen Staatsausgaben aus. 

Darüber hinaus zeigte die jüngste Steuerschätzung, dass allein die zusätzlichen 

Steuereinnahmen im Jahr 2019 im Vergleich mit 2018 auf rund 27 Milliarden Euro 

geschätzt werden (BMF, 2016).  

 

Darüber hinaus könnte argumentiert werden, dass sich die UK-Verhandlungsposition 

verbessern lässt, indem das UK mit einem Unterbietungswettbewerb bei Unter-

nehmensbesteuerung und Regulierung droht. Für eine solche Strategie gibt es in der 

Tat gewisse Hinweise (FAZ, 2016). Allerdings deuten bisherige Reaktionen aufseiten 

der EU darauf hin, dass solche provozierende Strategien die Verhandlungsposition 

der EU und der (verbleibenden) EU-Mitgliedstaaten noch weiter verhärten könnte. 

Zudem ist fraglich, wie mögliche Steuereinbußen im UK gegenfinanziert werden, da 

ohnehin die Steuereinnahmen derzeit geringer ausfallen als geplant und daher das 

öffentliche Haushaltsdefizit über Gebühr steigen könnte.  

 

Ebenso könnte die britische Regierung darauf verweisen, dass ihre Fähigkeit, 

Kompromisse zu schließen, durch große Widerstände in der Bevölkerung und bei 

wichtigen Interessengruppen stark beschränkt wird. Üblicherweise stärkt eine solche 

Strategie die Verhandlungsposition. Doch scheinen die Erwartungen im UK durch 

unehrliche Versprechungen des Leave Camps derart übersteigert (Kapitel 1), dass 

Enttäuschungen und Widerstände ohnehin programmiert sind. Dies gilt zumindest so 
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lange, wie die britische Regierung kein Erwartungsmanagement betreibt und den 

Brexit stattdessen weiterhin als große Chance darstellt.  

 

Schließlich muss die britische Regierung noch die Belange des Parlaments sowie die 

von Schottland und Nordirland berücksichtigen: 

 

 Das britische Parlament stellt sich zwar nicht gegen das Ergebnis des 

Referendums. Aber es verlangt für seine Kooperation einen politischen Preis, der 

die Handlungsfähigkeit der Regierung einengen könnte. So drängt das Parlament 

darauf, dass es über die Verhandlungsposition der britischen Regierung und den 

Verhandlungsverlauf hinreichend informiert wird. Dies birgt die Gefahr, dass 

sensible Informationen in die Öffentlichkeit gelangen und so die britische 

Verhandlungsposition geschwächt wird.  

 Die schottische Regierung hat sich klar für einen Verbleib im Binnenmarkt 

geäußert und die nordirische Regierung fürchtet die Einführung einer Zollgrenze 

zur Republik Irland beim Austritt aus der Zollunion. Auch diese Restriktionen 

begrenzen möglicherweise den Spielraum der britischen Regierung, eine harte 

Verhandlungslinie glaubwürdig vertreten und durchhalten zu können. 

 

5.2 Verhandlungsposition der EU 

 

Das stärkste Asset der EU ist zweifellos die bereits erwähnte Größe des euro-

päischen Absatzmarktes und die Tatsache, dass daher das UK stärker auf ein 

konstruktives Abkommen angewiesen ist als die EU. Dies mag der EU auch mit Blick 

auf die zeitliche Dimension der Verhandlungen entgegenkommen, da das UK 

vermutlich auf einen möglichst raschen Abschluss drängen dürfte und damit in eine 

tendenziell defensive Position gerät.  

 

Darüber hinaus wird die Verhandlungsposition der EU vor allem dadurch gestärkt, 

dass ein zu großzügiges Arrangement für das UK, das als Rosinenpicken inter-

pretiert werden kann, in zweifacher Hinsicht sehr problematisch wäre. Zum einen 

könnte eine solche Lösung EU-kritische Populisten in einigen EU-Ländern in der 

Weise stärken, dass sich die betroffenen Mitgliedstaaten ebenfalls für einen EU-

Austritt entscheiden würden. Dies würde die EU in ihren Grundfesten gefährden und 

ist damit aus Sicht der EU zu verhindern (Busch et al., 2016). Zum anderen könnten 

auch die EWR-Staaten und die Schweiz eine Verbesserung ihres Status gegenüber 

der EU anstreben, falls das UK ein deutlich günstigeres Integrationspaket erhielte. 

Bei der Schweiz ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die Umsetzung 

des schweizerischen Referendums von 2014 zur Begrenzung der Zuwanderung 

noch aussteht (Kapitel 2.2). Es verwundert daher nicht, dass es zahlreiche 
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Äußerungen von hochrangigen Vertretern der EU oder der Mitgliedstaaten gibt, zwar 

konstruktiv und fair zu verhandeln, aber ein Rosinenpicken durch das UK nicht 

zuzulassen. 

 

Die Verhandlungsposition der EU wird auch dadurch gestärkt, dass für die 

Zustimmung zu einem Abkommen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU 

und dem UK wahrscheinlich jeder einzelne EU-Mitgliedstaat zustimmen muss. 

Während das Austrittsabkommen mit einer qualifizierten Mehrheit der 27 Mitglied-

staaten geschlossen wird (gemäß Artikel 238, Absatz 3 müssen 20 der 27 Mitglied-

staaten zustimmen), ist nicht auszuschließen, dass das Abkommen über die 

zukünftigen Wirtschaftsbeziehungen einstimmig mit nationaler Ratifizierung 

vereinbart werden muss. Denn es deutet einiges darauf hin, dass es sich um ein 

sogenanntes gemischtes Abkommen handeln wird, bei dem jeder Mitgliedstaat de 

facto ein Vetorecht hätte. Dafür spricht, dass ein EU-UK-Abkommen stark in die 

Kompetenzen und Regulierungen der Mitgliedstaaten hineinreichen dürfte und dass 

vermutlich auch außen- und sicherheitspolitische Fragen geregelt werden (Malhotra, 

2016). Je stärker die Mitgliedstaaten einbezogen werden (müssen), desto stärker 

wird letztlich die Verhandlungsmacht der EU, weil ihr Spielraum für politische 

Kompromisse durch die von den Mitgliedstaaten vorgegebenen Restriktionen 

eingeschränkt wird.  

 

So dürften die Verhandlungen deutlich stärker mit nationalen Eigeninteressen 

beladen und damit politisiert werden. Erste Hinweise auf von der EU zu 

berücksichtigende Restriktionen und rote Linien lassen sich aus einem Survey von 

Crawford über Aussagen von offiziellen Stellen und Politikern in den EU-

Mitgliedstaaten ableiten (Crawford, 2016). Demnach legen die mittel- und 

osteuropäischen Staaten besonderen Wert auf die Personenfreizügigkeit und auf 

weitere Zahlungen des UK in die EU-Strukturfonds, von denen sie besonders 

profitieren.  

 

Alles in allem erscheint die Verhandlungsposition der EU deutlich stärker. Dies ist bei 

den folgenden Ausführungen zu berücksichtigen. 

 

6. Fazit und strategische Erwägungen  

 

In diesem Fazit wird der Versuch gemacht, ein mögliches Verhandlungsergebnis 

abzuschätzen unter der Voraussetzung, dass die EU eine merkantilistische Strategie 

verfolgt. 
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6.1 Britische Zugeständnisse im Überblick 

 

Zunächst wird ein kurzer summarischer Überblick über die vermutlich zu erwarten-

den britischen Zugeständnisse gegeben. In Bezug auf den in Kapitel 2 darge-

stellten Orientierungsrahmen wurde in Kapitel 5 folgende vorsichtige Einschätzung 

vorgenommen: 

 

 Bei der Personenfreizügigkeit dürfte nur ein Zugeständnis der Kategorie gering 

erreicht werden – trotz einer wahrscheinlich weitgehenden Bestandsgarantie für 

bisher zugewanderte EU-Bürger und trotz relativ flexibler Regeln bei der 

Entsendung von Arbeitskräften und bei der Anerkennung von Berufs-

qualifikationen. Die Politisierung des Themas im UK und die klare Positionierung 

der britischen Regierung, die Zuwanderung kontrollieren zu wollen, lassen hier 

nur wenig Spielraum für weitergehende Zugeständnisse. 

 Bei dem Verzicht auf Regulierungssouveränität mag ein Zugeständnis der 

Kategorie mittel bis groß möglich sein. Dafür sprechen verschiedene 

Argumente: So deuten Äußerungen von Regierungsvertretern in diese Richtung. 

Zudem sind die Regulierungen zwischen der EU und dem UK derzeit (noch) 

weitgehend harmonisiert. Das UK wird ferner den Schutz von Verbrauchern, 

Arbeitnehmern und Umwelt insgesamt nicht nennenswert verringern. Bei 

Produktstandards ist eine fortschreitende Regulierungsangleichung wahr-

scheinlicher als bei kostenträchtigen Herstellungsstandards. Bei Letzteren könnte 

es – auch mit Blick auf die politische Signalwirkung – in Zukunft zu gewissen 

Abweichungen kommen in Bereichen, in denen der Binnenmarktzugang 

verzichtbar ist und die Regulierungskosten als hoch eingeschätzt werden. 

 Bei Zahlungen an die EU dürfte ein Zugeständnis der Kategorie gering bis 

mittel erreicht werden. Die Sensibilität des Themas ist in der britischen Debatte 

recht groß und es lässt sich leicht öffentliche Kritik an einer plakativen Zahl 

anbringen. Demgegenüber scheint sich die britische Regierung aber bewusst zu 

sein, dass sie den Binnenmarktzugang teilweise auch „erkaufen“ muss und sie 

hat begonnen, die Erwartungshaltung in der Bevölkerung diesbezüglich zu 

relativieren.  

 Darüber hinaus ist die im Vergleich zur Schweiz deutlich größere politische und 

militärische Bedeutung des UK auch zu berücksichtigen, die allerdings dadurch 

etwas relativiert wird, dass auch das UK starke Anreize zur Kooperation mit der 

EU in diesem Bereich hat (Kapitel 5.1).  

 Insgesamt dürften die britischen Zugeständnisse damit in die Kategorie mittel 

einzuordnen sein.  
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6.2 Abschätzung des durchschnittlichen Binnenmarktzugangs für das UK 

 

Wenn die EU merkantilistisch agiert, auf Reziprozität und Proportionalität achtet, und 

damit Präzedenzfällte vermeiden will, erscheint es angesichts dieser Bewertung der 

vermuteten britischen Zugeständnisse und der relativen Verhandlungspositionen 

wenig plausibel, wenn dem UK ein großes Ausmaß an Binnenmarktzugang ähnlich 

wie Norwegen zugestanden würde. Vielmehr dürfte ein Binnenmarktzugang mittleren 

Ausmaßes eher realistisch sein. 

 

Dies wäre grosso modo und im Durchschnitt vergleichbar mit dem Zugang, den die 

Schweiz erhält (siehe Orientierungsrahmen in Abbildung 1) – wenngleich sich die 

einzelnen Komponenten bei Zugeständnissen und Binnenmarktzugang anders 

zusammensetzen würden. Die britische Premierministerin hat sich zwar gegen eine 

Übernahme des Modells Schweiz ausgesprochen (May, 2016). Doch dürfte sich 

diese Aussage vor allem auf die Struktur des Integrationsmodells EU-Schweiz mit 

Blick auf die schwer handhabbare Vielzahl an einzelnen bilateralen Abkommen 

beziehen. Ein EU-UK-Abkommen wird demgegenüber aus einem Guss sein – 

möglicherweise angelehnt an die Struktur von Assoziierungsabkommen, um auch 

außen- und sicherheitspolitische Bereiche mit abzudecken (Duff, 2016; Emerson, 

2016). Ein solches Abkommen wäre zudem in Einzelbereichen in begrenztem Maß 

auf britische Belange zugeschnitten. Für einen „Landeplatz“ in der Mitte des 

Spektrums von Zugeständnissen und Binnenmarktzugang in Abbildung 1 spricht 

auch, dass die britische Regierung den Binnenmarktzugang bei Rückgewinnung der 

Regulierungssouveränität maximieren will. Das Spannungsverhältnis zwischen 

diesen beiden Polen ist nicht auflösbar. 

 

Es stellt sich die Frage, ob das UK aufgrund der großen ökonomischen und 

politischen Rolle zumindest eine etwas bessere Lösung als die Schweiz erhalten 

kann. In dieser Hinsicht sind folgende Faktoren zu bedenken (Breidlid/Naji, 2016): 

 

 Als die EU begann, mit der Schweiz zu verhandeln, war die Schweiz für die 

damalige EU-12 als Handelspartner in etwa vergleichbar mit dem UK von heute 

für die EU-27 (Breidlid/Najy, 2016). Dies relativiert das Argument der größeren 

ökonomischen Rolle des UK. Zudem hatte die Schweiz ähnlich wie das UK ein 

Warenhandelsdefizit gegenüber der EU-12, wenngleich in geringerem Ausmaß.  

 Die Verhandlungsstrategie der EU gegenüber der Schweiz galt als relativ groß-

zügig, da die Schweiz damals signalisierte, dass sie mittelfristig der EU beitreten 

wollte. Beim UK ist das Gegenteil der Fall. Damit erfährt die größere politische 

und militärische Rolle des UK auch in dieser Hinsicht eine Relativierung.  

 Gerade mit Blick auf mögliche Einschränkungen der Personenfreizügigkeit war 

die EU schon damals darauf bedacht, keine Präzedenzfälle zu schaffen. Denn die 
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Schweiz war nicht dem EWR beigetreten. Damit bestand die Gefahr, dass die 

EWR-Staaten diesen Verbund wieder aufgeben könnten, wenn die Schweiz eine 

als großzügiger angesehene Behandlung erfahren hätte. Ähnliche Restriktionen 

gelten wie erläutert auch heute (Kapitel 5.2).  

 

6.3 Abschätzung des Binnenmarktzugangs für das UK im Einzelnen 

 

Es stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, welche Gestalt ein Abkommen 

zwischen dem UK und der EU haben könnte und wie die britischen Zugeständnisse 

den EU-Zugeständnissen beim Binnenmarktzugang zuzuordnen sind. Im Folgenden 

wird eine solche Abschätzung versucht, wobei zum Teil auf das Integrationsmodell 

EU-Schweiz rekurriert wird, um die Relevanz wichtiger EU-Zugeständnisse beim 

Binnenmarktzugang abzuschätzen. Dabei gilt es auch, die Stärke der jeweiligen 

Verhandlungspositionen zu berücksichtigen. Hier spielt vor allem die relative Größe 

der beiden Märkte eine zentrale Rolle. Bei jeglichen reziproken Marktzugangs-

Zugeständnissen ist das UK damit für sich genommen deutlich gegenüber der EU im 

Nachteil und muss andere Zugeständnisse einbringen, um die Waagschale wieder 

ins Gleichgewicht zu bringen. Die Aufrechnung der gegenseitigen Zugeständnisse 

hängt von der gewählten Reihenfolge ab. Hier wird angenommen, dass die 

Zollbelange im Warenverkehr für das UK besonders relevant sind und daher ganz 

oben auf der Agenda stehen würden. Das Ergebnis der folgenden Abschätzung ist 

naturgemäß spekulativ und soll als Diskussionsgrundlage dienen.  

 

Folgende Elemente und Abwägungen könnten relevant sein:  

 

Es kommt wahrscheinlich zu einem Austritt aus der Zollunion. Nur wenn das UK 

damit die Gestaltungsfreiheit über sein Zollregime zurückgewinnt, kann die britische 

Regierung eigene Freihandelsabkommen mit Drittländern uneingeschränkt 

verhandeln. Das Problem der Zollgrenze zwischen Nordirland und der Republik 

Irland wird damit unvermeidlich.  

 

Mit dem Austritt aus der Zollunion werden Ursprungsregeln und Zollabwicklungs-

verfahren nötig. Allerdings sind Erleichterungen bei Zollabwicklungsverfahren 

und bei der Handhabung von Ursprungsregeln (siehe Kapitel 3.1) im gegen-

seitigen Interesse wahrscheinlich – und könnten auf Basis harmonisierter Regeln 

möglichweise ähnlich wie bei der Schweiz ausfallen.  

 

Die Zollfreiheit im Industriewarenhandel bleibt vermutlich erhalten. Eine Ein-

schätzung über zukünftig mögliche Zölle im Agrarwarenhandel wird hier nicht 

vorgenommen. Die Zollfreiheit im Industriewarenhandel liegt vor allem mit Blick auf 
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die industriellen Wertschöpfungsketten und die intensive Vorleistungsverflechtung 

grundsätzlich im gegenseitigen Interesse. Doch ist die Zollfreiheit für britische 

Industriewaren beim Export in die EU keineswegs selbstverständlich. Denn aufgrund 

der enormen Marktgröße der EU relativ zum UK ist dies ein erhebliches Zugeständ-

nis der EU. Die EU nutzt dies bei ihren Freihandelsabkommen mit kleineren Staaten 

in der Regel dazu, erhebliche Zugeständnisse der Partner in anderen Bereichen zu 

erwirken (etwa bei öffentlichen Ausschreibungen in Kanada). Daher muss das UK 

gemäß der merkantilistischen Logik hier ein erhebliches Gegengewicht einbringen. 

Es liegt nahe, hier das britische Defizit im Warenhandel mit der EU ins Spiel zu 

bringen. Dies gilt umso mehr, da das UK kaum Zugeständnisse in anderen 

Bereichen einbringen kann (wie Kanada es macht), da der britische Markt für die EU 

bereits sehr offen ist. Aus Sicht der Autoren erscheint es jedoch fraglich, ob das 

Gegengewicht des Warenhandelsdefizits ausreicht, um der EU die Zollfreiheit 

abzuhandeln. Dies gilt umso mehr, als die zuvor erwähnten Erleichterungen bei 

Zollabwicklung und Ursprungsregeln wegen der relativen Größe des EU-

Absatzmarktes per Saldo auch als EU-Zugeständnis zu werten sind.  

 

Ob es zu einer (weitgehenden) gegenseitigen Anerkennung im 

Industriewarenhandel kommt und darauf basierend ein freier Zugang zum Waren-

verkehr im Binnenmarkt möglich wird, ist schwerer einzuschätzen. Dies ist zwar im 

Industriewarenhandel vor allem aufgrund der Vorleistungsverflechtungen grund-

sätzlich im gegenseitigen Interesse, weil Produkte nur einmal zugelassen werden 

und nicht kostenträchtig separat für den heimischen und den Partnermarkt hergestellt 

werden müssen. Daher dürften Industrievertreter auf beiden Seiten darauf drängen. 

Allerdings ist erneut zu bedenken, dass die EU einen wesentlich größeren 

Absatzmarkt in die Waagschale werfen kann. 

 

Wiederum kann die Schweiz als Referenz dienen, um abzuschätzen, wie wertvoll der 

Zugang zum freien Warenverkehr aus Sicht der EU ist. Tatsächlich hat die EU dieses 

Zugeständnis gegenüber der Schweiz sehr hoch bewertet. Letztlich ist die gegen-

seitige Anerkennung bei vielen Produktgruppen das größte Zugeständnis beim 

Binnenmarktzugang, das die Schweiz gegenüber anderen Freihandelspartnern der 

EU erhält. Demgegenüber besteht das größte Zugeständnis der Schweiz in der 

Gewährung der Personenfreizügigkeit für EU-Bürger. Daher liegt es nahe, diese 

Zugeständnisse aufgrund ihrer großen Relevanz in Relation zueinander zu setzen. 

Beim Versuch, Reziprozität walten zu lassen und Gleichwertigkeit der gegenseitigen 

Zugeständnisse zu ermitteln, erscheint es daher plausibel, zumindest einen großen 

Teil des schweizerischen Zugeständnisses bei der Personenfreizügigkeit als 

Gegenleistung für den weitgehenden Zugang zum freien Warenverkehr in der EU 

hier anzurechnen. Darüber hinaus bringt die Schweiz hier implizit auch das Gros der 
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Rechtsharmonisierung mit der EU ein, die die EU hier als Grundvoraussetzung für 

den Binnenmarktzugang einfordert. 

 

Es stellt sich die Frage, welche Zugeständnisse das UK in die Waagschale werfen 

könnte, wenn es die EU dazu bringen wollte, die gegenseitige Anerkennung im 

Industriewarenhandel und den freien Zugang zum Warenverkehr im Binnenmarkt zu 

gewähren. Ein relevantes britisches Zugeständnis würde (wie bei der Schweiz) die 

angenommene anhaltende Rechtsharmonisierung bei Produktstandards sein, die die 

EU ohnehin zur Voraussetzung für den Zugang zum freien Warenverkehr in den 

betreffenden Produktgruppen macht. Damit würde ein relevanter Teil dieses (vermut-

lich mittleren bis großen) britischen Zugeständnisses hier anzurechnen sein. Im 

Vergleich zur Schweiz kann das UK bei der Personenfreizügigkeit aber annahme-

gemäß nur ein geringes Maß einbringen. Damit wären hier weitere erhebliche 

Zugeständnisse durch das UK nötig, wenn das Schweizer Modell als Referenz 

verwendet wird. Daher müsste das UK vermutlich einen wesentlichen Teil der 

geringen bis mittelhohen britischen Zahlungen an die EU hier einbringen. Es 

erscheint jedoch sehr fraglich, ob dies ausreicht, da die EU die Personenfreizügigkeit 

sehr hoch bewertet. Daher dürfte hier auch ein wesentlicher Teil der größeren 

politischen und militärischen Bedeutung des UK anzurechnen sein.  

 

Ein weiteres zentrales Thema für das UK ist der Zugang zu den Dienstleistungs-

märkten der EU, vor allem bei Finanzdienstleistungen und unternehmensnahen 

Dienstleistern. Die Schweiz als Referenzmodell erhält hier einen etwas größeren 

Zugang als Kanada, der aber deutlich hinter dem Binnenmarktstatus zurückbleibt 

und auch trotz der großen Relevanz der Schweizer Banken für die Wirtschafts-

leistung keine Passregeln für Banken umfasst. Für dieses begrenzte Zugeständnis 

der EU erscheint es nicht unplausibel, dass aus Sicht der Schweiz neben der 

spezifischen Rechtsharmonisierung in den begrenzten Teilbereichen der begrenzte 

Rest der Personenfreizügigkeit und die sehr geringen Zahlungen an die EU 

anzurechnen sind. 

 

Mit Blick auf das UK zeigen sich erneut wichtige Parallelen. Wenn sich die britische 

Regierung wie hier angenommen für den freien Zugang zum Warenverkehr im 

Binnenmarkt entscheiden würde, blieben kaum noch britischen Zugeständnisse 

übrig: die verbleibende (aus EU-Sicht obligatorische) Rechtsharmonisierung in den 

spezifischen Zugangsbereichen zum Binnenmarkt, der Rest der Zahlungen an die 

EU und das übrige politisch/militärische Gewicht. Auf dieser Basis dürfte die EU dem 

UK keinen wesentlich größeren Dienstleistungszugang einräumen als der Schweiz. 

Dieser umfasst im Wesentlichen Zugeständnisse der EU in weniger wichtigen 

Servicesektoren sowie bei der Entsendung von Arbeitskräften und bei der gegen-

seitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen (Kapitel 2.2).  
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Damit wird sehr deutlich, dass bei dieser Aufrechnung die britischen Zugeständnisse 

bei weitem nicht ausreichen dürften, um die aus EU-Sicht sensiblen Passregeln bei 

Finanzdienstleistungen zu erhalten und damit die Möglichkeit zur grenzüber-

schreitenden Dienstleistungserbringung in diesem Bereich. Es sei in Erinnerung 

gerufen, dass die EU mit diesem Zugangszugeständnis ohnehin nur sehr restriktiv 

umgeht (Kapitel 3.2). Selbst ein Angebot des UK zur auch zukünftig vollständigen 

Rechtsangleichung im Finanzbereich dürfte daran nichts ändern, weil es den Mangel 

an Zugeständnissen bei der Personenfreizügigkeit trotz seiner größeren politischen 

und militärischen Rolle nicht kompensieren kann, wenn der hier aufgezeigten 

Argumentation und dem Vergleich mit dem Schweizer Modell gefolgt wird.  

 

6.4 Strategische Erwägungen 

 

Mit diesen Zielkonflikten konfrontiert könnte das UK geneigt sein, auf den freien 

Zugang zum Industriewarenhandel zu verzichten, der für die UK-Industrie wichtig ist. 

Die so frei werdenden Zugeständnisse könnte die britische Regierung stattdessen im 

Dienstleistungsbereich einzubringen versuchen, um die Passregeln bei 

Finanzdienstleistungen zu erhalten.  

 

Damit wird ein bedeutsamer Konflikt zwischen der Industrie und der Finanzbranche 

darüber deutlich, für welchen Teil des Binnenmarktzugangs die knappen britischen 

Zugeständnisse verwendet werden sollen. Die Offenlegung dieses Konflikts ist ein 

zentrales Ergebnis dieser Studie.  

 

In diesem Zusammenhang ist zu fragen, welcher dieser beiden Wirtschaftszweige im 

UK mehr politischen Einfluss hat und ob die britische Regierung eher die Industrie 

oder die Finanzbranche bei ihrer Brexit-Ausgestaltung unterstützen würde. Verschie-

dene Aspekte spielen dabei eine Rolle: 

 

 Mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Bedeutung überwiegt das Gewicht des 

Verarbeitenden Gewerbes leicht das Gewicht des Finanzsektors. Auf die Industrie 

entfallen rund 10 Prozent der Bruttowertschöpfung (2015) und rund 8 Prozent der 

Beschäftigten (2014), auf die Finanzbranche rund 7 Prozent der Bruttowert-

schöpfung und rund 4 Prozent der Beschäftigten (Rhodes, 2016). Darüber hinaus 

ist zu bedenken, dass beide Wirtschaftszweige durch Zukäufe von Vorleistungen 

(etwa bei unternehmensbezogenen Dienstleistungen) weitere Wertschöpfung und 

Arbeitsplätze an sich binden. 

 Der politische Einfluss der City of London ist zweifellos hoch, doch der Einfluss 

der Industrie dürfte ebenfalls nicht zu vernachlässigen sein. Vor allem im 
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britischen Parlament könnte er größer sein, weil die Industrie mehr als die Finanz-

branche über das Land verteilt ist und somit stärker über die Wahlkreise der 

Abgeordneten relevant wird.  

 Darüber hinaus hat das Brexit-Referendum gezeigt, dass vor allem in den vom 

Strukturwandel betroffenen UK-Industrieregionen Unzufriedenheit herrscht. Die 

britische Regierung scheint darauf reagieren zu wollen (May, 2016). In dieser 

Hinsicht wäre es daher kontraproduktiv, wenn diese Regionen durch den Verlust 

des Zugangs zum freien Warenverkehr in der EU in Mitleidenschaft gezogen 

würden. Zwar ist dort überwiegend für den Brexit gestimmt worden, doch mit dem 

Ziel, die eigene Lebenssituation zu verbessern und nicht sie zu verschlechtern.  

 Das Image der Finanzbranche ist nach der globalen Finanzkrise immer noch 

angeschlagen. Daher dürfte es nicht populär sein, wenn gerade die Interessen 

der Banken in London so starke Berücksichtigung finden (The Telegraph, 2016b).  

 Schließlich könnten die Labour Party und linksgerichtete Kommentatoren eine 

Unterstützung der Finanzbranche durch die britische Regierung auf Kosten der 

Industrie in der öffentlichen Debatte auf den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit 

zuspitzen. Auch dies würde dem Image der britischen Regierung als Fürsprecher 

der Arbeiterinteressen entgegenwirken.  

 

Es sprechen also einige Argumente dagegen, dass es für die britische Regierung 

eine erfolgversprechende Strategie wäre, die Interessen der Finanzbranche auf 

Kosten der Industrie zu verfolgen.  

 

Jenseits dieser politökonomischen Abwägungen stellt sich auch die Frage, ob die 

durch einen Verzicht auf den Zugang zum freien Warenverkehr frei werdenden 

britischen Zugeständnisse überhaupt ausreichen würden, um die Passregeln der EU 

bei Finanzdienstleistungen zu erhalten. Skeptisch stimmt in dieser Hinsicht, dass die 

EU die Passregeln im Finanzbereich bisher in keinem Freihandelsabkommen, 

sondern nur für den EWR vergeben hat und dies gegen sehr weitgehende 

Zugeständnisse, vor allem gegen die Personenfreizügigkeit, aber auch gegen recht 

hohe Zahlungen an die EU. Zudem sei an die merkantilistische Begründung für die 

Zurückhaltung der EU bei der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung 

erinnert. 

 

  



 
 

46 
 

7. Politische Empfehlungen 

 

Die EU sollte bei den Verhandlungen über ein Abkommen mit dem UK über das 

zukünftige institutionelle Arrangement konstruktiv und fair verhandeln. Zugleich darf 

sie ein Rosinenpicken nicht zulassen, weil damit Nachahmereffekte entstehen 

könnten – bei anderen EU-Mitgliedstaaten und auch bei Ländern wie der Schweiz 

und Norwegen. Es darf kein Präzedenzfall geschaffen werden, der schließlich ein 

Zerfallen der EU induzieren könnte.  

 

Um einen Verhandlungskurs zu bestimmen, bei dem die EU-Kommission gleichzeitig 

als fairer Verhandler wahrgenommen wird und zugleich Nachahmereffekte vermie-

den werden, sind objektive Maßstäbe unverzichtbar. Hierzu kann der in dieser Studie 

entwickelte Orientierungsrahmen dienen (Abbildung 1). Daher sollte sich die EU in 

den – absehbar merkantilistisch geführten Verhandlungen – an diesem Rahmen 

orientieren. Indem sie klare Reziprozität einfordert und eine Proportionalität zwischen 

den britischen Zugeständnissen und dem gewährten Binnenmarktzugang herstellt, 

vermeidet sie Nachahmereffekte und kann zugleich demonstrieren, dass sie der 

britischen Regierung kein unfaires Arrangement anbietet.  

 

Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, dass die EU Anreize für das UK setzt, die 

verfügbaren britischen Zugeständnisse für den Zugang zum freien Warenverkehr in 

der EU einzusetzen. Dazu sind verschiedene Ansätze denkbar:   

 Erstens könnte die EU an ihrer derzeitigen offiziellen Position festhalten, dass die 

vier Binnenmarkt-Grundfreiheiten untrennbar sind. Damit könnte das UK die 

Passregeln bei Finanzdienstleistungen nur erhalten, wenn die Briten bei der 

Personenfreizügigkeit ein hinreichend großes Zugeständnis machen, was aus 

derzeitiger Sicht unwahrscheinlich erscheint.  

 Zweitens besteht eine politisch möglicherweise attraktivere (weil weniger 

dogmatische) Option darin, eine verbesserte Form eines Freihandelsabkommens 

(FHA 3.0) zu schaffen, das über die bisherigen FHA-Ansätze noch hinausgeht. 

Letztere haben vor allem zum Ziel, nicht tarifäre Handelshemmnisse (NTHs) 

abzubauen – beginnend mit dem FHA mit Südkorea über CETA mit Kanada bis 

hin zu TTIP mit den USA. Bei TTIP besteht das Ziel, NTHs auf breiterer Basis als 

bisher dadurch abzubauen, dass Produkte gegenseitig anerkannt werden. Da 

eine Rechtsharmonisierung mit den USA aufgrund der unterschiedlichen 

Traditionen nur in seltenen Fällen gelingen dürfte, würde die gegenseitige 

Anerkennung überwiegend auf Basis von äquivalenten Regulierungsergebnissen 

geschehen – also wenn sich zeigen lässt, dass unterschiedliche 

Regulierungsansätze zu hinreichend ähnlichen Sicherheitsniveaus (bei 

Produkten, Gesundheit oder Umweltschutz) in den USA und in der EU führen. 

Dieser – in der Prüfung der Ergebnisäquivalenz sehr aufwendige – Ansatz kann 
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als FHA 2.0 bezeichnet werden. Bei einem FHA 3.0 mit dem UK würde die 

gegenseitige Anerkennung auf Basis weitgehender Rechtsharmonisierung 

erfolgen, was eine sehr viel verlässlichere Basis wäre. Für die britische Regierung 

hätte dieser Ansatz den Vorteil, dass ein weitgehender Zugang zum freien 

Warenverkehr im Industriegüterhandel in der EU möglich würde (die 

Rechtsharmonisierung in den betreffenden Produktbereichen vorausgesetzt). 

Damit würde der Zugang zum EU-Markt wesentlich über CETA hinausgehen. Für 

die EU würde der Vorteil darin bestehen, dem UK einen fairen Marktzugang 

gewähren zu können, der (im hier etablierten Orientierungsrahmen) den 

angenommenen britischen Zugeständnissen entspräche. Darüber hinaus wäre 

mit dem Ansatz eines FHA 3.0 aber auch deutlich, dass die Freiheit im 

Dienstleistungsverkehr (und vor allem der grenzüberschreitende 

Dienstleistungshandel) deutlich eingeschränkt blieben, da sich FHAs üblicher 

Weise vorwiegend auf den Güterhandel beziehen.  

 

Zusammenfassend sollte die EU mit einer strikten Orientierung am 

Reziprozitätsprinzip der britischen Öffentlichkeit deutlich machen, dass merklich 

reduzierte britische Zugeständnisse auch den Binnenmarktzugang in wichtigen 

Bereichen einschränken. Wenn dieser Zielkonflikt – anders als in der 

Referendumskampagne – deutlich offen gelegt wird, kann das britische Volk 

entscheiden, ob es die Kosten einer geringeren ökonomischen Integration mit der EU 

dem Souveränitätsgewinn durch den EU-Austritt wirklich vorzieht. Ob es dabei zu 

einer Neubewertung der Austrittsfrage kommen würde, bleibt derzeit eine offene 

Frage. 
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Zusammenfassung 

Derzeit ist für deutsche Unternehmen nur schwer absehbar, wie die zukünftigen Handelsbezie-
hungen mit dem UK aussehen werden. Dieser IW-Report gibt dazu erste Einschätzungen ab, um 
so die Planungsunsicherheit etwas zu reduzieren. Zunächst wird der Blick auf die kurzfristigen 
Wirkungen des Brexits gelenkt. Aufgrund der gut 10-prozentigen Abwertung des britischen 
Pfunds gegenüber dem Euro nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 sind die deutschen Wa-
renexporte in das UK vor allem im zweiten Halbjahr 2016 deutlich eingebrochen. Da sich die 
Ausfuhren seitdem weitgehend stabilisiert haben, scheint das Gros der negativen Wechselkurs-
wirkungen bereits überwunden zu sein.  
 
Eine Reihe von wichtigen Weichenstellungen bei der zukünftigen Wirtschaftspartnerschaft 
scheint aus heutiger Sicht wahrscheinlich realisiert werden zu können: 

◼ Nach dem Austritt des UK Ende März 2019 wird es vermutlich eine Übergangsphase geben, 
die mindestens bis Ende 2020 dauern wird. Beide Seiten haben das gemeinsame Interesse, 
ihren Unternehmen nur eine einzige Änderung der Rahmenbedingungen zuzumuten, die da-
nach erfolgen soll. Da die EU strikte Anforderungen an die Übergangsphase stellt, müssen 
die Brexit-Befürworter in der britischen Regierung freilich zu Kompromissen, vor allem bei 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit und Regulierungsübernahme, bereit sein.  

◼ Das UK dürfte auf eine Zollunion mit der EU verzichten, um mit Drittstaaten liberale Freihan-
delsabkommen (FHA) auch über Zollpräferenzen verhandeln zu können. Damit kommt es für 
deutsche Firmen voraussichtlich zu kosten- und zeitaufwendigen Grenzkontrollen.  

◼ Da beide Seiten ein ambitioniertes FHA anstreben, wird es vermutlich nicht zu Zöllen im Wa-
renhandel mit dem UK kommen. Sollten die Verhandlungen wider Erwarten scheitern, wür-
den vor allem im Agrarwarenhandel hohe Zölle drohen, aber auch in einigen industriellen 
Produktgruppen wie PKW und LKW.  

Wichtige Entscheidungen stehen aus Sicht deutscher Firmen vor allem in zwei Bereichen an:  

◼ Durch den Austritt aus dem Binnenmarkt drohen mit dem Wegfall des freien Warenverkehrs 
kostenträchtige nichttarifäre Handelshemmnisse. Hier stellt sich die Frage, ob und inwieweit 
das UK in wichtigen Bereichen Anreize hat, seine Regulierungen und Vorschriften auch in 
Zukunft an die der EU anzugleichen, und ob die EU sich trotz derzeit gegenteiliger Bekun-
dungen auf Verfahren der gegenseitigen Anerkennung einlassen würde.  

◼ Die EU wird vermutlich das grenzüberschreitende Angebot von UK-Finanzakteuren in Zu-
kunft nicht im bisherigen Maß zulassen. Daher wird es wahrscheinlich für deutsche Firmen 
zu Einschränkungen beim Zugang zu möglicherweise wichtigen Finanzdienstleistungen kom-
men. Dies dürfte aber allenfalls bei stark spezialisierten Geschäften relevant werden, da Ver-
lagerungen von UK-Anbietern in die EU und weitere Marktanpassungen zu erwarten sind.  

Deutsche Firmen müssen sich auch auf weniger wahrscheinliche Ereignisse vorbereiten. So sind 
Notfallpläne für ein potenzielles No-Deal-Szenario unverzichtbar. Würde ein Austritt ohne ein 
Abkommen erfolgen, drohte zumindest vorübergehend ein regulatorisches Chaos.  
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1 Einleitung  

 
Obwohl bis zum Austritt des Vereinigten Königreichs (UK) nur noch rund 13 Monate verbleiben, 
ist derzeit nur schwer absehbar, wie die zukünftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für 
den Handel zwischen EU und UK gestaltet werden. Gerade für deutsche Unternehmen, die nen-
nenswerte Geschäfte mit britischen Partnern machen, könnten sich daraus Probleme ergeben.  
 
Bei den Verhandlungen über die Zeit nach dem EU-Austritt des UK geht es zunächst um eine 
mehrjährige Übergangsphase nach dem Brexit und danach um ein Rahmenabkommen für die 
zukünftigen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen. Die Form der zukünftigen Wirt-
schaftspartnerschaft bestimmt darüber, wie stark die Handelsbarrieren auf Dauer steigen wer-
den. Vor allem davon wird abhängen, wie sehr die deutsche Wirtschaft auf längere Sicht durch 
den Brexit in Mitleidenschaft gezogen wird.  
 
Bei vielen deutschen Firmen herrscht große Unsicherheit darüber, wie die Bedingungen für den 
Handel zwischen der deutschen und der britischen Wirtschaft in Zukunft aussehen werden. 
Hierzu trägt gerade auch die mangelnde Einigkeit in der britischen Regierung bei. Doch einige 
Einschätzungen über die zukünftigen Rahmenbedingungen können derzeit bereits abgegeben 
werden.  
 
Dieser Report unternimmt diesen Versuch. In Kapitel 2 wird aufgezeigt, welche Folgen der Brexit 
für den deutsch-britischen Export bereits hatte. Danach erfolgen Abschätzungen dazu, welche 
Entscheidungen als eher wahrscheinlich angesehen werden können (Kapitel 3), auf welche Ent-
wicklungen besonders zu achten ist (Kapitel 4) und auf welche Vorkehrungen Unternehmen 
nicht verzichten dürfen (Kapitel 5).  
 

2 Bisherige Brexit-Wirkungen auf Deutschlands UK-Exporte 

 
Die langfristigen Wirkungen des UK-Austritts hängen entscheidend davon ab, wie hart der Brexit 
wird und in welchem Umfang sich die wirtschaftliche Integration verringert und neue Handels-
barrieren entstehen (Matthes et al., 2017). Es ist nicht auszuschließen, dass die UK-Wirtschaft 
bei einem harten Brexit Einbußen von bis zu 10 Prozent und mehr der Wirtschaftsleistung auf 
einen Zeithorizont von zehn bis 15 Jahren hinnehmen muss, wenn ein umfassender Blick auf die 
Wirkungen der verringerten wirtschaftlichen Integration geworfen wird (Busch/Matthes, 2016). 
Die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen auf Deutschland dürften dabei in einer wesentlich gerin-
geren Größenordnung liegen (Felbermayr et al., 2017), auch wenn in Deutschland im EU-Län-
dervergleich ein relativ großer Teil der Wertschöpfung vom Handel mit dem UK abhängt (Chen 
et al., 2017).  
 
Doch kurzfristig hat die deutsche Wirtschaft negative Effekte des Brexits durch verringerte Ex-
porte in das UK verkraften müssen. Das ist insofern relevant, weil die Handelsverflechtungen 
zwischen Deutschland und dem UK recht intensiv sind. Mit 84 Milliarden Euro gingen im Jahr 
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2017 knapp 7 Prozent der deutschen Warenexporte auf die britischen Inseln. Damit ist das UK 
der fünftwichtigste Warenhandelspartner. Sogar knapp ein Fünftel unseres Warenhandelsüber-
schusses wird zudem im deutsch-britischen Handel erzielt.  
 
Die negativen Wirkungen auf die deutschen UK-Exporte sind in erster Linie darauf zurückzufüh-
ren, dass der Pfund-Wechselkurs gegenüber dem Euro nach dem Brexit-Referendum um gut 
10 Prozent abwertete und somit deutsche Ausfuhren verteuerte. Eine Berechnung des Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, dass die deutschen Warenexporte in das UK bei einer 10-
prozentigen Pfundabwertung in der Vergangenheit in der Regel um etwa 6 Prozent sanken 
(Kolev et al., 2016). In der Tat gingen die deutschen Warenausfuhren im zweiten Halbjahr 2016 
um 7,3 Prozent gegenüber dem zweiten Halbjahr 2015 zurück. Das ist ein deutlicher Rückgang 
gegenüber den Vorjahren. So hatten die deutschen Warenexporte in das UK in den Jahren 2014 
und 2015 jeweils um mehr als 10 Prozent zugenommen.  
 
Die IW-Studie zur Wirkung einer Pfundabwertung zeigt auch, dass sich das Gros der Effekte be-
reits nach zwei bis drei Quartalen realisiert (Kolev et al., 2016). Daher kann die Vermutung auf-
gestellt werden, dass der Großteil der negativen Kurzfrist-Effekte auf die deutschen Exporte da-
mit bereits erfolgt ist. Diese Überlegung basiert auf der Feststellung, dass der Pfund-Wechsel-
kurs nach der starken Abwertung in der Zeit nach dem Brexit-Referendum nicht noch einmal 
dauerhaft deutlich abwertete. Seit September 2017 schwankt das Ausmaß der Abwertung zwi-
schen knapp 12 und gut 14 Prozent (gegenüber einem Wechselkurs von rund 1,30 Euro pro 
Pfund vor dem Referendum). 
 
Ein Blick auf Abbildung 2-1 bestätigt diese These. Bei den Jahresdurchschnitten (gelbe lange 
Balken) zeigt sich zwar, dass es im Jahr 2016 im Vorjahresvergleich zu leichten Rückgängen der 
deutschen Warenausfuhren in das UK kam: im Jahr 2016 um 3,5 Prozent und im Jahr 2017 um 
noch 1,8 Prozent. Doch der Blick auf die Jahresdurchschnitte verdeckt die unterjährige Entwick-
lung. So lagen die deutschen Warenausfuhren in den ersten beiden Quartalen 2016 immerhin 
noch in etwa auf dem Niveau der Vorquartale. Nach dem Referendum kam es dann aber zu 
merklichen Rückgängen, vor allem im vierten Quartal 2016. Hier dürfte die Pfundabwertung 
nach dem Referendum ihre stärkste Wirkung entfaltet haben. Bemerkenswert ist die Entwick-
lung im Jahr 2017. Alle Quartalswerte 2017 liegen oberhalb des Tiefs im vierten Quartal 2016, 
auch wenn der deutliche Rückprall nach oben im ersten Quartal 2017 im weiteren Jahresverlauf 
nicht gehalten werden konnte.  
 
Damit lässt sich belegen, dass der abwertungsbedingte Exporteinbruch vorwiegend in den letz-
ten beiden Quartalen 2016 erfolgte und sich die deutschen Warenausfuhren in das UK seitdem 
wieder stabilisiert haben. Deutschland hat folglich die erste Welle der kurzfristigen Brexit-Wir-
kungen bereits hinter sich gelassen.  
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Abbildung 2-1: Deutsche Warenausfuhren in das Vereinigte Königreich 
Nominale Monatswerte in Milliarden Euro (Säulen), Jahresdurchschnitte (lange gelbe transparente Balken), Quartals-
durchschnitte (kurze rote Balken) 

 
Die senkrechten grauen Striche markieren die Jahreswechsel 2015/2016 und 2016/2017, der rote 
senkrechte Strich markiert grob den Zeitpunkt des Brexit-Referendums am 23.6.2016. 

Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft 

 
 

 
Doch selbst die deutlichen Exporteinbußen im zweiten Halbjahr 2016 haben der deutschen Wirt-
schaft kaum geschadet. Denn das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs trotz der rückläufigen 
UK-Ausfuhren im Jahr 2016 mit 1,9 Prozent recht kräftig, weil Binnenwirtschaft und Arbeits-
markt stützten. Deutsche Firmen mit sehr intensiven Handelsbeziehungen dürften aber stärkere 
negative Wirkungen zu spüren bekommen haben. Auch langfristig werden sie überproportional 
unter dem EU-Austritt des UK leiden.  
 
Allerdings hängt das wie erläutert von der Härte des Brexits ab. Um abzuschätzen, worauf deut-
sche Unternehmen sich einzustellen haben, wird im Folgenden der Versuch unternommen, die 
derzeit wahrscheinlich erscheinenden Brexit-Modalitäten zu umreißen. 
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3 Voraussichtliche Verhandlungsergebnisse  

 
Einige wichtige Rahmenbedingungen für die Zeit nach dem Brexit erscheinen derzeit als eher 
wahrscheinlich, da hier bereits weitgehende politische Festlegungen erfolgt sind.  
 

3.1 Übergangsphase ohne Änderungen 

 
Das gilt zunächst für eine mehrjährige Übergangsphase nach dem Austritt. Sie soll dazu dienen, 
mehr Zeit für die komplizierten und zeitaufwendigen Verhandlungen über die zukünftigen Wirt-
schaftsbeziehungen zu haben. Beide Verhandlungspartner sind sich einig, dass es eine solche 
Übergangsperiode geben soll. Damit wollen sie erreichen, dass sich für Unternehmen auf beiden 
Seiten des Kanals trotz des EU-Austritts Ende März 2019 zunächst nichts oder nur sehr wenig 
ändert.  
 
Es erscheint relativ wahrscheinlich, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Denn beide Seiten wollen 
verhindern, dass sich die Unternehmen zweimal an neue Bedingungen anpassen müssen. Das 
wäre der Fall, wenn auch die Übergangsphase schon neue Regelungen in relevanten Bereichen 
mit sich bringen würde. Die Motivation, die Transaktionskosten für Unternehmen zu begrenzen, 
dürfte besonders auf der britischen Seite hoch sein. Denn im UK lassen sich bereits deutliche 
Einbußen in der Wirtschaftsentwicklung feststellen, die vor allem auf die Unsicherheit rund um 
den Brexit zurückzuführen sein dürften (Matthes, 2017a). Zudem hatten Unternehmen und Ban-
ken im UK aus Sorge vor einem No-Deal-Szenario bereits Vorbereitungen für eine Verlagerung 
von Arbeitsplätzen im Jahr 2018 getroffen, die sie bereits in den nächsten Monaten begonnen 
hätten (CBI, 2017). Der UK-Regierung dürfte es daher sehr wichtig sein, die Unsicherheit und 
den Abwanderungsdruck mit einer änderungsfreien Übergangsphase zu mindern.  
 
Doch ist der Weg zu einer änderungsfreien Übergangsphase durchaus mit Stolpersteinen verse-
hen und muss daher nicht mit Sicherheit zum Ziel führen. Denn die EU stellt klare Bedingungen 
(Council of the European Union, 2018):  
 

◼ So hat die EU das Zugeständnis einer änderungsfreien Übergangsphase unmissverständlich 
daran gebunden, dass sich die britische Regierung an das im Dezember 2017 erzielte gegen-
seitige Übereinkommen zu den Austrittsbedingungen hält (European Commission, 2017). Es 
ging dabei vor allem um die Sicherung der Rechte von derzeit im UK lebenden EU-Bürgern 
nach dem Brexit, um die Begleichung der finanziellen Verpflichtungen des UK im Kontext des 
EU-Haushalts sowie um die Abwesenheit einer „harten“ Grenze zwischen der Republik Irland 
und Nordirland. Hintergrund dieser Konditionierung durch die EU waren Irritationen in Brüs-
sel darüber, dass britische Regierungsmitglieder nach der Übereinkunft wichtige Elemente 
relativiert hatten. 

◼ Zudem soll das UK in der Übergangsphase nur dann die vollen Marktzugangsrechte behalten, 
wenn es sich weiter an die EU-Regeln hält. Damit kann das UK zum Beispiel die Zuwanderung 
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aus der EU zunächst nicht beschränken. Die Briten müssen weiter Beiträge an den EU-Haus-
halt zahlen und sich den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs unterwerfen. Diese Aspekte 
stellen sensible Themen für die Brexiteers dar. Besonders schwer zu akzeptieren dürfte die 
Forderung aus Brüssel sein, neue EU-Regulierungen zu übernehmen und anzuwenden, ohne 
nach dem Austritt länger an den betreffenden Entscheidungen der EU beteiligt zu sein. Dar-
über hinaus erwägt die EU, eine Nicht-Einhaltung der EU-Regeln durch das UK während der 
Übergangsphase mit einem Entzug von Marktzugangsrechten sanktionieren zu können (Eu-
ropean Commission, 2018a).  

 
Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die britische Regierung diese Einschränkungen akzeptieren 
könnte. Offenbar scheint Theresa May – anders als noch vor kurzem verlautbart – zu erwägen, 
EU-Bürgern auch dann volle Bleiberechte einzuräumen, wenn sie erst während der Übergangs-
periode zuwandern (Coates/Waterfield, 2018; UK Government, 2018). Zudem konstatierte 
Brexit-Minister David Davis in einer Rede Ende Januar 2018, dass das UK während der Über-
gangsphase zu einem sehr großen Ausmaß die Verfahren des Binnenmarktes und der Zollunion 
replizieren würde (BBC, 2017). Diese Zugeständnisse dürften auf der Einsicht basieren, dass die 
EU den vollen Binnenmarktzugang als sehr hohes Gut bewertet und eine deutlich stärkere Ver-
handlungsposition hat.  
 
Bemerkenswert ist zudem ein wichtiges Entgegenkommen der EU. Denn sie gesteht der briti-
schen Regierung offensichtlich zu, während der Übergangsphase bereits neue Handelsabkom-
men mit Drittländern unterschriftsreif verhandeln zu können. Wirksam werden können diese 
Abkommen zwar nach Vorstellung der EU während der Übergangsphase nur mit ihrer Zustim-
mung (Council of the European Union, 2018). Doch selbst wenn diese nicht erfolgen sollte, wäre 
dies danach sehr zeitnah möglich. Auch dies macht eine Zustimmung des UK zu den EU-Bedin-
gungen für die Übergangsphase wahrscheinlicher.  
 
Es ist derzeit noch offen, wie lange die Übergangsphase dauern wird. Die EU will sie Ende De-
zember 2020 beenden, wenn der aktuelle mehrjährige Finanzrahmen (MFR) der EU endet und 
hat in ihren diesbezüglichen Beschlüssen – anders als zwischenzeitlich vermutet worden war – 
keine weitere Verlängerungsmöglichkeit vorgesehen. Doch erscheint sehr fraglich, ob die Ver-
handlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen EU und UK bis dahin abgeschlossen 
werden können. Aus der britischen Regierung sind daher bereits Stimmen zu vernehmen, die 
sich für eine noch längere Übergangsperiode aussprechen.  
 

3.2 Austritt aus Binnenmarkt und Zollunion  

 
Nach dem Ende der Übergangsphase wird es sehr wahrscheinlich zu einer austrittsbedingten 
Verschlechterung der Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Transaktionen mit dem UK kom-
men. Denn die britische Regierung hat sich festgelegt, den EU-Binnenmarkt zu verlassen. Damit 
wird es nicht nur im Warenhandel, sondern auch für Dienstleistungsanbieter im deutsch-briti-
schen Austausch schwieriger, da der Binnenmarkt auch in diesem Bereich einen Unterschied zu 
einem üblichen FHA macht (Matthes/Busch, 2016). Wie sehr der Warenhandel beeinträchtigt 
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wird, hängt davon ab, wie umfassend das zwischen beiden Seiten angestrebte ambitionierte 
FHA wird. Doch selbst wenn für Waren Zollfreiheit vereinbart wird, kommen auf die Firmen zu-
sätzliche Kosten zu. Denn das UK wird nach derzeitiger Beschlusslage sehr wahrscheinlich keine 
Zollunion (mit gemeinsamen Außenzöllen gegenüber Drittstaaten) eingehen.  
 
Zwischenzeitlich gab es zwar gegenteilige Spekulationen. Doch hat die britische Regierung An-
fang Februar erneut bestätigt, dass sie keine Zollunion mit der EU anstrebt (Rayner, 2018). Denn 
anderenfalls würde ein wichtiges Brexit-Ziel kaum erfüllbar sein. So plant die britische Regierung 
liberal gestaltete FHA mit zahlreichen Drittstaaten im Rahmen ihrer Strategie zu schließen. Da-
mit verfolgt sie das Ziel, die britische Wirtschaft stärker global auszurichten und die absehbaren 
Einschränkungen beim Zugang zum EU-Markt zumindest teilweise zu kompensieren. Um FHA 
verhandeln zu können, gilt die Möglichkeit, den Drittlandpartnern präferenzielle Zollsenkungen 
anzubieten, als nahezu unverzichtbar. In einer Zollunion mit der EU wäre diese Voraussetzung 
nicht gegeben.  
 
Allerdings erschwert der Austritt aus der Zollunion das Problem von möglichen Grenzkontrollen 
und damit einer „harten“ Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Eine Lösung 
zeichnet sich hier noch nicht ab, die im gemeinsamen Bericht (Joint Report) gefundenen Formu-
lierungen sind keinesfalls eindeutig (European Commission, 2017). Die britische Regierung er-
wägt eine Zoll-Partnerschaft („customs partnership“), was einer Art Pseudo-Zollunion (Matthes, 
2017b) gleichkäme, oder eine enge Zusammenarbeit beim Zolll-Management („streamlined 
customs management“), die durch moderne IT-Technologie physische Grenzkontrollen und 
durch administrative Abkommen mit der EU Bürokratiekosten zu minimieren versucht (May, 
2018).  
 
Aufgrund des Problems mit Nordirland und wegen der mit einem Austritt verbundenen ökono-
misch negativen Wirkungen ist derzeit noch nicht sicher, ob sich die britische Regierung mit ihrer 
klaren Position zum Zollunionsaustritt im britischen Parlament durchsetzen kann, wo sie in ihrer 
Koalition nur über eine knappe Mehrheit verfügt. Hier spielt eine Rolle, dass sich die oppositio-
nelle Labour-Partei nach einer längeren Phase des Lavierens und Zögerns Ende Februar 2018 für 
eine maßgeschneiderte Zollunion mit der EU ausgesprochen hat (Piper, 2018). Doch es ist frag-
lich, ob eine hinreichende Zahl von konservativen Abgeordneten mit Labour für einen solchen 
Schritt stimmen würde, weil sie auf diese Weise möglicherweise die Regierung zu Fall und La-
bour an die Macht bringen könnten.  
 
Ohne Zollunion müssen an den Grenzen zwischen der EU und dem UK Kontrollen eingeführt 
werden, damit die Außenhandelsregeln und Zölle der EU gegenüber Drittstaaten nicht über den 
Umweg über das UK unterlaufen werden können. Daher wird es durch den Austritt aus der Zoll-
union für deutsche Firmen zu kostenträchtigen und zeitaufwendigen Zoll- und Prüfverfahren im 
gegenseitigen Handel kommen. Dazu gehört besonders auch die Dokumentation, dass die soge-
nannten Ursprungsregeln befolgt werden, die im avisierten EU-UK-FHA zu beschließen sind, um 
die gegenseitigen Zollvergünstigungen zu ermöglichen (Matthes/Busch, 2016). Diese adminis-
trativen Verfahren an der EU-Außengrenze sind zwar im Geschäft mit Nicht-EU-Ländern für 
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deutsche Firmen mit Exporten in Nicht-EU-Länder eingeübte Praxis. Doch im Vergleich zur der-
zeitigen Abwesenheit von Grenzkontrollen im deutsch-britischen Warenhandel wird dies trotz-
dem eine deutliche Verschlechterung sein.  

3.3 Weitgehende Zollfreiheit  

 
Wesentlich problematischer wäre es für den Warenhandel, wenn es auch zu Zöllen zwischen 
der EU und dem UK kommen würde. Ein solches Szenario erscheint allerdings weniger wahr-
scheinlich, da beide Seiten sich zum Ziel gesetzt haben, ein ambitioniertes FHA zu schließen. 
Solche FHA zeichnen sich dadurch aus, dass sie für Industriewaren sehr weitgehende Zollfreiheit 
im bilateralen Handel vorsehen.  
 

Abbildung 3-1: Angewandte Meistbegünstigungszölle der EU gegenüber  
Drittländern ohne FHA 
Angaben in Prozent des Warenwerts (Stand: 2016, ausgewählte Warengruppen) 

 

Quelle: WTO 

 
 

  

Im Agrarwarenhandel ist Zollfreiheit in FHA der EU in der Regel nicht durchweg gegeben und  
die als sensibel geltenden Agrarprodukte sind weiterhin durch hohe Zölle geschützt. Doch ein 
FHA mit dem UK unterscheidet sich von einem FHA mit Drittstaaten, da derzeit auch im deutsch-
britischen Agrarwarenhandel keine Handelsbarrieren existieren. Daher ist die Wahrscheinlich-
keit recht hoch, dass es in einem ambitionierten FHA auch in Zukunft so bleiben wird.  
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Es ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass die Verhandlungen über ein FHA letztlich doch an 
politischen Kontroversen scheitern könnten. Dann käme es zu Zöllen im deutsch-britischen Han-
del – und einem harten Brexit. Vermutlich würde das UK in diesem Fall zunächst die gleichen 
Zölle anwenden, wie die EU sie derzeit gegenüber Drittstaaten erhebt, mit denen sie kein FHA 
hat. Abbildung 3-1 zeigt, dass in diesem Fall vor allem bei Agrarprodukten hohe Zölle im deutsch-
britischen Handel anfallen würden. Aber auch bei einigen Industriewarengruppen liegen die 
Zollhöhen bei um die 5 Prozent und mehr. Für Personenkraftwagen, eine wichtige Untergruppe 
der Transportausrüstungen, erhebt die EU beispielsweise einen Außenzoll von 10 Prozent, bei 
Lastkraftwagen sind es sogar 22 Prozent. Zölle dieser Größenordnungen würden wahrscheinlich 
die Existenz von Wertschöpfungsketten und Vorleistungsverflechtungen zwischen Deutschland 
und dem UK gefährden (Busch, 2017). Dies gilt umso mehr, je häufiger Vorleistungen im Wei-
terverarbeitungsprozess die Zollgrenze überschreiten.  
 

4 Offene Fragen zu wichtigen Themen – Worauf ist zu achten? 

 
Während die Abschätzungen zu Zollfreiheit und Grenzkontrollen im vorigen Abschnitt mit relativ 
großer Wahrscheinlichkeit eintreten dürften, ist wesentlich offener, ob und inwieweit ein am-
bitioniertes FHA zwischen der EU und dem UK über die Regelungen des bislang umfangreichsten 
FHA der EU mit Kanada (CETA) hinausgehen kann. Es stellt sich vor allem die Frage, ob es auch 
zu regulatorischen Übereinkommen im Warenhandel kommen und wie stark der Finanzdienst-
leistungshandel beschränkt wird. Diese Studie konzentriert sich auf diese beiden Bereiche, weil 
sie als zentrale Verhandlungsaspekte gelten. Bei vielen Subsektoren im Industrie- und Dienst-
leistungsbereich ergeben sich jeweils spezifische rechtliche, technische oder auch steuerliche 
Probleme, auf die hier aber nicht näher eingegangen wird. 
 

4.1 Freier Warenverkehr  

 
Regulatorische Übereinkommen und Regulierungsäquivalenz sind eine Voraussetzung für den 
gegenseitigen ungehinderten Zugang zum freien Warenverkehr und damit für die Abwesenheit 
kostenträchtiger nichttarifärer Handelsbarrieren. Im Handel mit Drittstaaten, die andere pro-
duktbezogene Vorschriften haben, müssen EU-Firmen ihre Exportprodukte an die Regelungen 
im betreffenden Auslandsmarkt anpassen. Bei deutlich regulatorischen Unterschieden müssen 
Produkte also kostenträchtig verändert werden. Alternativ können diese Produkte in kleineren 
Mengen für den Auslandsmarkt hergestellt werden, was in der Regel aufgrund wegfallender 
Größenvorteile zu höheren Stückkosten führt als bei einheitlicher Produktion für Heim- und Aus-
landsmarkt. Zudem fallen gegebenenfalls zweifache Zulassungs- und Zertifizierungskosten im 
Inland und Ausland an.  
 
Im freien Warenverkehr in der EU fallen diese Kosten nicht an. Denn Produktvorschriften sind 
in zahlreichen Warengruppen ganz oder weitgehend harmonisiert oder es gilt das Prinzip der 
gegenseitigen Anerkennung (Ursprungslandprinzip). Demnach sind Produkte, die in einem EU-



 

 

 

Brexit-Perspektiven  
 

12 

Land rechtmäßig in den Verkehr gebracht wurden, grundsätzlich auch auf anderen EU-Märkten 
zugelassen. Die Abwesenheit dieser nichttarifären Handelshemmnisse ist daher ein großer Vor-
teil innerhalb der EU, der durch die weitgehende Harmonisierung der produktbezogenen Vor-
schriften zwischen den EU-Ländern ermöglicht wird. Auch die Schweiz nimmt in zahlreichen Pro-
duktgruppen am freien Warenverkehr der EU teil, da sie ihre Vorschriften bei diesen Gütern der 
EU (teils auf freiwilliger Basis) angleicht (für genauere Ausführungen und Quellenangaben siehe 
Matthes/Busch, 2016; Owen et al., 2018).  
 
Mit Blick auf den Brexit stellt sich die Frage, ob ein ähnliches Arrangement möglich ist. Eine 
Antwort darauf kann derzeit nur spekulativ sein. Zwar ist der Ausgangspunkt des UK deutlich 
besser als der von Drittländern. Denn aufgrund der EU-Mitgliedschaft hat das UK seine Produkt-
vorschriften an die EU-Regeln angepasst und wird dies auch in nationales Recht übertragen, 
soweit das noch nicht der Fall ist. Die entscheidende Frage ist, ob die britische Regierung auch 
in Zukunft bereit sein wird, ihre Vorschriften an die sich verändernden EU-Regeln anzupassen.  
 
Hierzu existiert in London offenbar mit Blick auf produktbezogene Regulierungen und Standards 
eine deutliche Bereitschaft dazu, in relevanten Bereichen die Standards mindestens so hoch zu 
setzen wie in der EU (May, 2018). Doch gibt es dort mit Blick auf EU-Vorschriften in der Gesamt-
schau auch Überlegungen, die Angleichung in Zukunft nicht vollständig vorzunehmen. Bei ge-
wissen Abweichungen in einzelnen Bereichen könnte dann – so offenbar die Hoffnung der bri-
tischen Regierung – im Zuge einer gesteuerten Abweichung („managed divergence“) auf eine 
gegenseitige Anerkennung der begrenzt unterschiedlichen Vorschriften gesetzt werden, sofern 
ähnliche Ergebnisse („outcomes“) erreicht werden (May, 2018; Owen et al., 2018). Damit wären 
die entsprechenden Produkte nach der Zulassung im heimischen Markt im jeweils anderen 
Markt grundsätzlich ebenfalls zugelassen.  
 
Die EU dürfte aber zurückhaltend sein, sich auf solche Überlegungen einzulassen. In anderen 
FHA erlaubt sie das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung von Produktvorschriften nur rudi-
mentär. Eine Ausnahme bildet hier wie erwähnt die Schweiz mit Blick auf wichtige Industriesek-
toren. Allerdings sieht die EU dies kritisch, vor allem weil die Regelanpassungen der Schweiz 
nicht automatisch erfolgen müssen und der Europäische Gerichtshof keine klar verankerte Rolle 
in den bilateralen Abkommen mit der Schweiz hat (European Commission, 2018b; Owen et al., 
2018). Darüber hinaus hat sich der Präsident des Europäischen Rates deutlich ablehnend gegen-
über dem Konzept „managed divergence“ geäußert (Randerson, 2018).  
 
Die EU fürchtet darüber hinaus Senkungen bei herstellungsbezogenen Standards (im Vergleich 
mit Produktstandards), etwa bei Regulierungen von Arbeitsmarkt und Umweltschutz sowie bei 
Unternehmen-, Kapital- und Einkommensteuern. Sie sieht die Gefahr, dass sich das UK damit 
einseitige Wettbewerbsvorteile sichern könnte. Die britische Regierung versucht, diese Sorgen 
zu beschwichtigen (Wright/Zeffman, 2018).  
 
Wenn es daher nicht zu einem freien Warenverkehr mit dem UK kommen sollte, werden zusätz-
liche Kosten auf deutsche Unternehmen durch die Entstehung der geschilderten nichttarifären 
Handelshemmnisse zukommen. Je nach Produkt könnten diese Zusatzkosten erheblich sein. Im 
Handel mit den USA beispielsweise führen nichttarifäre Handelshemmnisse zu einem deutlichen 
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Kostenaufschlag auf den Warenwert von schätzungsweise knapp 20 Prozent im Durchschnitt 
der Waren- und Dienstleistungsgruppen (Berden/Francois, 2015). Dies ist jedoch nur als eine 
grobe Orientierung zu verstehen. Da bisher sehr ähnliche Regulierungen in der EU und dem UK 
vorliegen, dürfte der Kostenaufschlag bei zukünftigen abweichenden Vorschriften des UK zu-
mindest in der näheren Zukunft geringer sein als im Handel mit den USA. 
 

4.2 Finanzdienstleistungen 

 
Ein weiterer wichtiger Bereich ist der Finanzsektor. Da das UK auf Finanzdienstleistungen spezi-
alisiert ist und einen deutlichen Einnahmenüberschuss beim Dienstleistungshandel mit der EU 
(2016: 16,8 Milliarden GBP) aufweist, ist die britische Regierung hier besonders daran interes-
siert, dass Finanzakteure im UK weiterhin möglichst freien Zugang zum EU-Markt behalten. An-
derenfalls droht eine partielle Abwanderung von Finanzsektorbeschäftigung aus London in die 
EU. Doch erscheint die Wahrscheinlichkeit derzeit nicht sehr groß, dass die EU dem UK weit 
entgegenkommt und sich auf ein Abkommen einlässt, das maßgeschneidert für die britischen 
Bedürfnisse bei Finanzdienstleistungen ist („bespoke deal“). Damit dürfte sich der Zugang zum 
EU-Markt für britische Finanzakteure nach der Übergangsphase deutlich verringern. In diesem 
Fall stellt sich die Frage, ob deutsche Unternehmen, die derzeit Dienstleistungen von im UK ba-
sierten Finanzakteuren nutzen, in Zukunft darauf verzichten müssen und möglicherweise Leis-
tungseinschränkungen oder höhere Preise hinnehmen müssen. 
 
Die EU stellt sich einem weiterhin freien Zugang britischer Finanzdienstleister zum EU-Markt 
gemäß der bestehenden Verhandlungsposition grundsätzlich entgegen (Maidment, 2017, Bar-
ber, 2018; Strupczewski/Baczynska, 2018). Denn dieser Vorteil, der derzeit nur Binnenmarkt-
mitgliedern und Mitgliedern des Europäischen Wirtschaftsraums vorbehalten ist, kommt grund-
sätzlich keinem FHA-Handelspartner EU zugute.1 Auch in der Schweiz ansässige Banken können 
ihre Dienstleistungen in der EU nicht grenzüberschreitend anbieten, obwohl der Bankensektor 
der Schweiz gemessen am Anteil an der Gesamtwirtschaft sogar größer ist als im UK 
(Matthes/Busch, 2016). Die Zurückhaltung der EU ist vor allem darauf zurückzuführen, dass aus 
dem Finanzsektor erhebliche Stabilitätsrisiken auch für die Realwirtschaft ausgehen können, 
wie die Krisen der vergangenen Jahre gezeigt haben.  
 
Die britische Regierung erkennt an, dass die bisher geltenden vollen Rechte für die grenzüber-
schreitende Erbringung von Finanzdienstleistung (Passregeln) eingeschränkt werden (May, 
2018). Sie will sich zudem die Möglichkeit offenhalten, von EU-Regeln im Finanzmarktbereich 
abzuweichen. Soweit britische Regeln aber zu ähnlichen Ergebnissen („outcomes“) führen wie 
in der EU (etwa in Sachen Finanzstabilität oder Verbraucherschutz) drängt das UK auf gegensei-
tige Anerkennung. 
 

                                                   
1  Eine – allerdings wenig relevante – Ausnahme bildet die Ukraine. Die EU hat mit der Ukraine ein tiefes und umfas-

sendes FHA geschlossen. Es sieht zwar prinzipiell den Zugang zum Binnenmarkt für ukrainische Unternehmen (auch 
für Finanzdienstleister) vor. Dies gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass die Ukraine EU-Regulierungen befolgt, 
wovon sie jedoch weit entfernt ist (Owen et al., 2017). 
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In dieser Hinsicht dürfte die EU allenfalls eng begrenzte Marktzugangszugeständnisse machen, 
die in Verbindung mit sogenannten Äquivalenzregeln stehen. Dabei wird mit Blick auf einzelne 
Subsektoren des Finanzsektors genau untersucht, ob die Finanzmarktregulierungen eines Part-
nerlandes hinreichend ähnlich zu denen der EU sind. Soweit das der Fall ist, kann die EU ent-
scheiden, den Marktzugang und vor allem das grenzüberschreitende Dienstleistungsangebot zu 
ermöglichen. Sie kann dieses Zugeständnis im Rahmen einer politischen Entscheidung aber je-
derzeit wieder zurücknehmen. Damit wäre der EU-Marktzugang für Finanzdienstleister aus dem 
UK, soweit er überhaupt auf Basis von Äquivalenzregeln von der EU gewährt würde, deutlich 
restriktiver und weniger verlässlich als derzeit. Ein wesentlicher Unterschied ist auf jeden Fall, 
dass die Rechtssicherheit entfällt, die im Binnenmarkt durch den Gerichtshof der EU gewähr-
leistet wird.  
 
Ein weiteres Hindernis für großzügige Marktzugangsregelungen zugunsten des UK bei Finanz- 
und anderen Dienstleistungen liegt in sogenannten Meistbegünstigungsklauseln in schon beste-
henden FHA der EU mit einigen Drittländern (Grant, 2018). Darin sichert die EU diesen Partnern 
zu, dass sie die gleichen Zugeständnisse erhalten, wie sie die EU zukünftigen Partnern gewährt. 
Würde die EU dem UK große Zugeständnisse im Dienstleistungshandel machen, müsste sie diese 
auch den betreffenden FHA-Partnern einräumen, ohne dass die EU von diesen Partnern eine 
Gegenleistung erhielte. Dies ist ein deutlicher Anreiz für die EU, dem UK bei Dienstleistungen 
nicht weit entgegenzukommen.  
 
Was heißt das für deutsche Firmen? Im ungünstigen Fall könnte es zu signifikanten Einschrän-
kungen beim Zugang zu Finanzdienstleistungen kommen, die deutsche Firmen derzeit aus dem 
UK beziehen. Konkret könnten Verschlechterungen bei Leistungsumfang und Qualität sowie hö-
here Kosten für Finanzdienstleistungen resultieren. Wie wahrscheinlich dies ist, lässt sich derzeit 
aufgrund der noch großen Unsicherheit über die zukünftigen Regeln nicht abschließend beant-
worten. Auch unterschiedliche Regeln für verschiedene Segmente des Finanzsektors, wie zum 
Beispiel Banken, Versicherungen, Investmentfonds, erschweren eine generelle Festlegung.  
 
Doch es lassen sich einige grobe Abschätzungen vornehmen. Dazu ist es nötig zu erörtern, unter 
welchen Bedingungen Probleme beim Zugang zu Finanzdienstleistungen für deutsche Unter-
nehmen resultieren können: 
 

◼ Könnten UK-Finanzakteure ihre Dienstleistungen nicht mehr grenzüberschreitend anbieten, 
würde es diesbezüglich zu signifikanten Einschränkungen für deutsche Firmen kommen, 
wenn sich innerhalb der EU-27 kein Angebot mit einem ähnlichen Preis-Leistungsverhältnis 
fände.  

◼ Dies wäre dann der Fall, wenn UK-Finanzdienstleister ihr Angebot nicht in eine Tochterge-
sellschaft in der EU verlagern und zugleich keine ähnlich leistungsfähigen konkurrierenden 
Finanzakteure aus anderen EU-Ländern als Alternativanbieter zur Verfügung stehen würden.  

◼ Diese Bedingungen dürften für das Gros der Finanzdienstleistungen nicht erfüllt sein. Allen-
falls bei stark spezialisierten Dienstleistungen sind signifikante Einschränkungen nicht aus-
zuschließen.  
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Diese Einschätzungen beziehen sich auf zukünftiges Neugeschäft mit Finanzdienstleistungen. 
Dagegen könnten bestehende Verträge (etwa Bankdarlehen, Kreditlinien oder Lebensversiche-
rungsverträge) durch einen Brexit ernsthaft gefährdet werden, wenn für derartige Fragen keine 
ausreichenden Regelungen getroffen würden. 
 

4.3 CETA+ ?  

 
Grundsätzlich muss die EU entscheiden, ob und wie weit sie mit einem ambitionierten FHA mit 
dem UK über CETA hinausgehen und – bei entsprechenden reziproken Zugeständnissen durch 
die britische Regierung – freien Warenverkehr oder relativ großzügigen Finanzdienstleistungs-
zugang erlauben will. Ein solcher Schritt würde ein sogenanntes CETA+-Abkommen ermögli-
chen. Gemäß der derzeit kommunizierten Verhandlungsposition der EU erscheint ein solcher 
Weg aktuell aber nicht sehr wahrscheinlich. Denn die EU scheint die britische Regierung vor die 
Wahl stellen zu wollen, entweder ein Abkommen im Umfeld von CETA zu wählen oder ein deut-
lich weitergehendes im Umfeld des Abkommens mit Norwegen (de La Baume/Mischke, 2017). 
Das Modell Norwegen ermöglicht einen sehr weitgehenden Zugang zum EU-Binnenmarkt, der 
aber umfangreiche Zugeständnisse an die EU erfordert in Bezug auf Personenfreizügigkeit für 
EU-Bürger, Übernahme von EU-Regulierungen ohne Veto-Recht und Beitragszahlungen an die 
EU (Busch/Matthes, 2016). Es ist jedoch möglich, dass dies nur eine anfängliche Verhandlungs-
position der EU ist.  
 
Die britische Regierung hat sich freilich immer wieder gegen ein Modell von der Stange („off the 
shelf“) ausgesprochen. Zuletzt tat dies die britische Premierministerin in ihrer Mansion House 
Rede Anfang März (May, 2018). Ziel des UK ist es, ein Abkommen zu erzielen, das deutlich über 
CETA hinausgeht und eine neue Qualität eines FHA erreicht. London drängt Brüssel daher dazu, 
kreativ und ambitioniert zu sein – und hat dadurch als Demandeur eine grundsätzlich schwä-
chere Verhandlungsposition.  
 
Diese Aspekte werden den Kern der anstehenden Verhandlungen um die zukünftigen Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen der EU und dem UK bilden. Es gilt folglich aus Unternehmenssicht 
besonders auf folgende Fragestellungen zu achten:  
 

◼ Bleibt die EU bei ihrer Position, dass nur FHA in der unmittelbaren Nähe der Abkommen mit 
Kanada oder Norwegen möglich sind? 

◼ Wie entwickeln sich die Debatte um eine Harmonisierung von Produktvorschriften durch das 
UK und damit die Perspektiven für einen Zugang zum freien Warenverkehr im UK? 

◼ Beharrt die EU mit Blick auf den Finanzsektor auf nur eng begrenzte Zugangsrechte für das 
UK oder besteht hier doch mehr Verhandlungsspielraum als derzeit suggeriert wird? So gibt 
es zum Beispiel Überlegungen, dass das UK möglicherweise auch nach dem Brexit Beiträge 
an die EU zahlen könnte, um sich so einen maßgeschneiderten präferenziellen Zugang („be-
spoke deal“) für seine Finanzdienstleister zum EU-Markt zu „erkaufen“.  
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5 Notwendige Vorkehrungen  

 
Deutsche Unternehmen müssen auch auf mögliche Extremszenarien vorbereitet sein, um von 
potenziell gravierenden Folgewirkungen nicht überrascht zu werden. Dabei geht es vor allem 
um ein sogenanntes No-Deal-Szenario, aber auch um eine Rücknahme der Brexit-Entscheidung.  
 

5.1 No-Deal-Szenario? 

 
Ein No-Deal-Szenario würde relevant werden, falls die Verhandlungen zwischen der EU und dem 
UK über Austritt und Übergangsphase scheitern und keine klaren Regeln für die Zeit nach dem 
EU-Austritt getroffen werden. Dann würde hohe Rechtsunsicherheit herrschen und zumindest 
vorübergehend regulatorisches Chaos ausbrechen. Beispielsweise wäre vermutlich zeitweilig 
nicht klar, welche Regeln beim Handel mit dem UK gelten würden, welche Zölle anzuwenden 
sind und wie mit Waren verfahren wird, die vor dem Austritt bereits auf den Weg gebracht wur-
den. Darüber hinaus stellen sich vielfältige rechtliche und steuerliche unternehmensspezifische 
Fragen, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. 
 
Ein solches No-Deal-Szenario ist nicht vollkommen auszuschließen. Vor allem die Uneinigkeit 
innerhalb der britischen Regierung und die politische Schwäche von Theresa May geben hier zu 
denken. Aufseiten der EU bestehen ebenfalls unterschiedliche Interessen zwischen den Mit-
gliedstaaten, die im ungünstigsten Fall zu einem Scheitern der Verhandlungen führen könnten. 
Doch aus anderen Gründen erscheint ein No-Deal-Szenario wenig wahrscheinlich. Denn die ent-
stehende Unsicherheit für die Wirtschaftsakteure auf beiden Seiten wäre ökonomisch extrem 
schädlich. Beide Verhandlungspartner haben daher einen sehr großen Anreiz, ein verlässliches 
Austritts- und Übergangsabkommen zu schließen.  
 
Zwar wurden Befürchtungen, die Verhandlungen könnten letztlich scheitern, im Herbst 2017 in 
den Medien häufiger hochgespielt. Anknüpfungspunkt waren vor allem die ausstehenden finan-
ziellen Verpflichtungen des UK mit Blick auf den EU-Haushalt, landläufig (und falsch) auch als 
Austrittsrechnung („exit bill“) bezeichnet. Doch Anfang Dezember kam es zwischen der EU und 
dem UK plötzlich und relativ geräuscharm zu einer Einigung auf die grundlegenden Austrittsmo-
dalitäten. Medienberichte sollten daher mit Vorsicht interpretiert werden.  
 
Doch so unwahrscheinlich ein No-Deal-Szenario auch sein mag, so wichtig ist es, dass deutsche 
Firmen auch für diesen Fall gewappnet sind und über Notfallpläne verfügen. Die EU-Kommission 
sieht darin auch einen verhandlungstaktischen Aspekt. Denn wenn die britische Regierung 
wüsste, dass sich die EU wegen mangelhaft vorbereiteter EU-Firmen ein Scheitern der Austritts-
verhandlungen nicht leisten könnte, wäre die Verhandlungsposition der EU geschwächt.  
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5.2 Verzicht auf den Brexit? 

 
Ein anderes Extremszenario wäre eine Rücknahme der Brexit-Entscheidung. Für Wirtschaftsak-
teure auf beiden Seiten wäre dies zwar das beste Szenario, weil sich nichts an den guten Rah-
menbedingungen des deutsch-britischen Handels ändern würde. Allenfalls mögliche Vorberei-
tungskosten auf den Brexit wären vergeblich gewesen.  
 
Ein Verzicht auf den Brexit erscheint ähnlich unwahrscheinlich wie ein No-Deal-Szenario, ist aber 
ebenfalls nicht vollkommen auszuschließen. Ein solcher Schritt würde sicherlich nur durch ein 
weiteres Referendum beschlossen werden können. Um eine erneute Volksabstimmung anzu-
setzen, müsste sich die Einstellung der britischen Bevölkerung grundlegend ändern und in Um-
fragen müsste eine sehr deutliche Mehrheit für einen Verbleib in der EU zu verzeichnen sein. 
Darüber hinaus ist fraglich, ob die derzeitige konservative Regierung, der viele dezidierte Brexit-
Befürworter angehören, ein Referendum selbst unter diesen Bedingungen ansetzen würde. 
Möglicherweise müsste es zu einem Regierungswechsel kommen, vor dem die Labour-Partei 
sich klar für einen Verbleib in der EU positionieren würde.  
 
Es erscheint jedoch sehr fraglich, ob die Stimmung in der Bevölkerung gegen den Brexit kippt. 
Dazu müsste die Wirtschaftsentwicklung im UK aufgrund brexitbedingter Unsicherheit wohl 
deutlich einbrechen und die Arbeitslosigkeit von ihrem derzeit niedrigen Niveau spürbar stei-
gen. Danach sieht es jedoch derzeit nicht aus. Zwar hat sich das Tempo des britischen Wirt-
schaftswachstums deutlich verlangsamt (Matthes, 2017a). Doch bleibt es auch in Zukunft vo-
raussichtlich bei einem Wirtschaftswachstum von deutlich über 1 Prozent.  
 
Und selbst wenn es zu einem deutlicheren brexitbedingten Wachstumseinbruch kommen sollte, 
muss die Stimmung in der Bevölkerung nicht zulasten des Brexits kippen. Denn es ist absehbar, 
dass die Brexitbefürworter und auch die brexitfreundlichen einflussreichen Medien versuchen 
würden, die Verantwortung für die negative Wirtschaftsentwicklung einem Versagen der Regie-
rung oder der harten Haltung der EU anzulasten.  
 

6 Fazit 

 
Obwohl bis zum Austritt des UK nur noch rund 13 Monate verbleiben, ist es derzeit auch für 
deutsche Unternehmen nur schwer absehbar, wie die zukünftigen wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen für den Handel zwischen der EU und dem UK sein werden. Dieser IW-Report gibt 
dazu erste Einschätzungen ab, um so die Planungsunsicherheit etwas zu mindern.  
 
Zunächst wird dazu der Blick auf die kurzfristigen Wirkungen des Brexits gelenkt. Aufgrund der 
gut 10-prozentigen Abwertung des britischen Pfunds gegenüber dem Euro nach dem Brexit-Re-
ferendum im Juni 2016 sind die deutschen Warenexporte in das UK vor allem im zweiten Halb-
jahr 2016 deutlich eingebrochen. Da sich die Ausfuhren seitdem weitgehend stabilisiert haben, 
scheint das Gros der negativen Wechselkurswirkungen bereits überwunden zu sein.  
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Eine Reihe von wichtigen Aspekten der zukünftigen Wirtschaftspartnerschaft scheint aus heuti-
ger Sicht wahrscheinlich realisiert werden zu können: 
 

◼ Nach dem Austritt des UK Ende März 2019 wird es vermutlich eine mehrjährige Übergangs-
phase geben. Beide Seiten wollen ihren Unternehmen nur eine einzige Änderung der Rah-
menbedingungen zumuten, die nach der Übergangsphase erfolgen soll. Da die EU strikte 
Anforderungen stellt, müssen die Brexit-Befürworter in der britischen Regierung jedoch zu 
Kompromissen vor allem bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Regulierungsüber-
nahme bereit sein.  

◼ Das UK dürfte auf eine Zollunion mit der EU verzichten, um mit Drittstaaten liberale FHA 
auch über Zollpräferenzen verhandeln zu können. Damit kommt es für deutsche Firmen 
wahrscheinlich zu kosten- und zeitaufwendigen Kontrollen beim Grenzübergang in das UK. 
Die jüngste Entscheidung der Labour-Partei, eine maßgeschneiderte Zollunion mit der EU 
anzustreben, wird nur dann den Regierungskurs ändern, wenn eine ausreichende Zahl von 
konservativen Abgeordneten diesen Kurs unterstützen würde und bereit wäre, einen Sturz 
der Regierung und einen Regierungswechsel in Kauf zu nehmen.  

◼ Da beide Seiten ein ambitioniertes FHA anstreben, wird es voraussichtlich nicht zu Zöllen im 
Warenhandel mit dem UK kommen. Sollten die Verhandlungen dennoch scheitern, würden 
vor allem im Agrarwarenhandel hohe Zölle drohen, aber auch in einigen industriellen Pro-
duktgruppen wie PKW und LKW. Dies würde die grenzüberschreitenden Wertschöpfungs-
ketten vor allem zulasten des UK beeinträchtigen.  

 
Wichtige Weichenstellungen stehen aus Sicht deutscher Unternehmen vor allem in folgenden 
Bereichen an: 
 

◼ Generell wird erst der weitere Verhandlungsverlauf zeigen, ob und inwieweit die EU dem 
Wunsch des UK nach einem ambitionierten FHA nachkommt, das deutlich über das FHA mit 
Kanada hinausgeht und als CETA+ bezeichnet werden kann. Dies könnte gerade in den Be-
reichen freier Warenverkehr und Finanzdienstleistungen eine wichtige Rolle spielen.  

◼ Durch den Austritt aus dem Binnenmarkt drohen im Warenhandel kostenträchtige nichtta-
rifäre Handelshemmnisse, falls der gegenseitige Zugang zum freien Warenverkehr entfällt. 
Dies ist umso wahrscheinlicher, je mehr das UK in Zukunft andere Regulierungen und Vor-
schriften als die EU erlassen will. Wie im Handel mit Drittländern müssten Produkte gegebe-
nenfalls aufwendig an die UK-Bestimmungen angepasst und möglicherweise auch zweifach 
zugelassen werden. Es stellt sich die Frage, ob das UK nicht in wichtigen Bereichen Anreize 
für eine auch in Zukunft weitgehende Angleichung hat und ob sich die EU trotz derzeit ge-
genteiliger Bekundungen auf Verfahren der gegenseitigen Anerkennung einlassen würde.  

◼ Die EU wird vermutlich das grenzüberschreitende Angebot von Finanzdienstleistungen 
durch UK-Anbieter in Zukunft nicht im bisherigen Maß zulassen. Wie stark die Einschränkun-
gen ausfallen werden, hängt vom Verhandlungsverlauf ab. Das UK dürfte aufgrund seiner 
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Spezialisierung auf den Finanzsektor große Anreize haben, der EU in anderen Belangen ent-
gegenzukommen, möglicherweise auch hinsichtlich zukünftiger Zahlungen an die EU. Ver-
mutlich wird es aber trotzdem für deutsche Firmen zu Einschränkungen beim Zugang zu 
möglicherweise wichtigen Finanzdienstleistungen kommen. Dies dürfte aber allenfalls bei 
stark spezialisierten Geschäften relevant werden, da Verlagerungen von UK-Anbietern in die 
EU und weitere Marktanpassungen zu erwarten sind. Wichtig wird allerdings sein, dass hin-
reichende Anpassungszeit für bestehende Verträge (etwa über Kreditlinien) gewährt wird.  

 
Deutsche Firmen müssen sich auch auf weniger wahrscheinliche Ereignisse vorbereiten. So sind 
Notfallpläne für ein potenzielles No-Deal-Szenario unverzichtbar. Wenn ein Austritt ohne ein 
Abkommen erfolgen würde, drohte zumindest vorübergehend regulatorisches Chaos. Auch für 
die Verhandlungsposition der EU ist es wichtig, dass die Unternehmen in den 27 EU-Staaten von 
einem solchen Fall nicht überrascht würden. 
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Abstract 

 

At present, it is difficult for German companies to foresee future trading conditions with the UK 
after the withdrawal from the EU. This IW report attempts an initial assessment in order to re-
duce planning uncertainty. Firstly, the focus is on the short-term effects of Brexit. Due to the 
devaluation of the British pound against the euro by more than 10 per cent after the Brexit 
referendum in June 2016, German merchandise exports to the UK plummeted, especially in the 
second half of 2016. Since exports have largely stabilised since then, the bulk of negative ex-
change rate effects seems to have been overcome. 
 
Several important decisions regarding the future economic partnership appear to be relatively 
likely from today's perspective: 

◼ After the withdrawal of the UK at the end of March 2019, there will probably be a transition 
period, at least until the end of 2020. Both sides have a common interest in making sure that 
their companies will face only one change in bilateral trading conditions, which should follow 
thereafter. As the EU sets strict requirements for the transition period, Brexit supporters in 
the British government must be prepared to make a compromise, especially with regard to 
the freedom of movement for workers and to continuously aligning regulatory measures to 
the EU.  

◼ The UK will likely dispense with a customs union with the EU in order to be able to negotiate 
tariff preferences in envisaged free trade agreements with third countries. This will probably 
lead to costly and time-consuming border controls for German trade with the UK. 

◼ As both sides clearly seek an ambitious free trade agreement, it is unlikely that tariffs will be 
imposed on trade in goods with the UK. However, should the negotiations fail unexpectedly, 
relatively high tariffs could be imposed on several agricultural goods, but also on some in-
dustrial goods, for example on passenger cars and trucks.  

Important decisions in the Brexit negotiations pertain, before all, to two areas, that German 
firms should closely watch: 

◼ Leaving the Single Market without any agreement on regulatory cooperation would imply 
the end to the free movement of goods between the EU and the UK. This could lead to sig-
nificant non-tariff barriers for German companies. Thus, the question arises as to what ex-
tent the UK will also in the future continue to align its regulations with those of the EU in key 
areas, and whether the EU would consent to mutual recognition, despite current refusal.  

◼ The EU is unlikely to allow the cross-border supply of UK financial services providers in the 
future. Therefore, German companies could face restrictions on access to potentially im-
portant financial services. However, this may only become relevant in highly specialised ar-
eas, as relocation of UK providers to the EU and further market adjustments are likely. 

German companies also need to prepare for less likely events. Before all, contingency plans are 
indispensable for the case of a potential no-deal scenario, which would imply temporary regu-
latory chaos after Brexit. It is also important for the EU's negotiating position that companies in 
the 27 EU Member States would not be caught by surprise by such a scenario. 
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Der Brexit hinterlässt tiefe Spuren in den Geldbör-
sen der Briten. Durch die deutliche Pfund-Abwer-
tung um rund 18 Prozent seit dem Herbst 2015 stieg 
zeitverzögert die Inflation stark. Das hat im UK zu 
Reallohneinbußen und Konsumschwäche geführt.

Wechselkursabwertung

Nach dem EU-Referendum am 23. Juni 2016 wertete 
das britische Pfund gegenüber dem Euro um mehr als 
10 Prozent ab. Zuvor hatte das britische Pfund noch 
bei um die 1,30 Euro notiert. Doch selbst dieses Niveau 
war damals schon deutlich geringer verglichen mit dem 
Herbst 2015, als das Pfund noch um die 1,40 Euro wert 
war. Ab Ende 2015 nahmen die Spekulationen darüber 
zu, dass das EU-Referendum statt bis Ende 2017 schon 
im Frühjahr 2016 durchgeführt werden könnte. Verkün-
det wurde der Juni-Termin schließlich vom damaligen 
Premierminister David Cameron am 20. Februar 2016. 
In dieser Phase zwischen November 2015 und Februar 
2016 rutschte der Wechselkurs ab auf das Niveau vor 
dem Referendum. Im Jahr 2017 schwankte der Wert des 
britischen Pfunds in einer größeren Bandbreite um etwa 
1,15 Euro. Verglichen mit den 1,40 Euro im Herbst 2015 
errechnet sich daraus eine gesamte Abwertung von 
rund 18 Prozent (Abbildung). 

Die Wirkung der Abwertung hat sich fast lehrbuchmäßig 
in der britischen Wirtschaft entfaltet, wie die folgende 
Analyse zeigt.

Inflationsanstieg

Durch die starke Pfund-Abwertung verbilligten sich zwar 
einerseits die britischen Exporte auf dem Weltmarkt. An-
dererseits verteuerte die Abwertung aber die britischen 
Importe. Auch weil das Vereinigte Königreich (UK) deut-
lich mehr importiert als exportiert, wirkte sich diese Ver-
teuerung mit zeitlicher Verzögerung auf das heimische 
Verbraucherpreisniveau aus. Im Jahr 2015 schwankte 
die britische Inflationsrate (gemäß dem in der EU har-
monisierten Verbraucherpreisindex von Eurostat) noch 
um die 0 Prozent. Doch nach Ende 2015 stieg sie nahezu 
kontinuierlich an. Im Jahr 2017 erreichte sie im Septem-
ber 2017 die 3-Prozent-Marke und verharrte bis zum Ja-
nuar 2018 auf diesem Niveau. 

Reallohneinbußen

Die deutlich stärkere Preissteigerung verringerte die 
Realeinkommen der Briten. Das lässt sich illustrieren 
anhand der Entwicklung der Nominal- und Reallöhne. 
So stiegen die gesamten Lohnzahlungen einschließlich 
Bonuszahlungen („total pay“) in nominaler Rechnung 

Brexit führt zu Schwäche bei 
Reallöhnen und Konsum
Jürgen Matthes
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im vierten Quartal 2017 gemäß dem Office for National 
Statistics um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die 
Nominallohnsteigerung war damit genauso hoch wie 
im vierten Quartal 2016 und sogar höher als im vierten 
Quartal 2015 (2 Prozent). 

Doch weil die Inflation so deutlich zulegte, sind die Re-
allöhne im UK nicht ebenfalls merklich gestiegen, son-
dern sogar leicht gesunken. Im vierten Quartal 2017 lag 
der Rückgang gegenüber dem Vorjahr bei –0,2 Prozent 
(Abbildung). Im Mai 2017 betrug die Reallohneinbuße 
sogar 0,6 Prozent. Verglichen mit den Vorjahren ist das 
ein sehr starker Rückgang (Abbildung). So nahmen die 
Reallöhne im Vorjahresvergleich im vierten Quartal 2016 
noch um 1,6 Prozent zu und ein Jahr zuvor um 1,9 Pro-
zent. Im dritten Quartal 2015 hatte die Reallohndynamik 
sogar noch bei 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr ge-
legen.

Konsumschwäche

Die inflationsbedingt gesunkenen Reallöhne mindern 
die Kaufkraft der privaten Haushalte. Daher hat die Dy-

namik des privaten Konsums deutlich nachgelassen. So 
nahmen die Konsumausgaben der privaten Haushalte 
in realer Rechnung im vierten Quartal 2017 zwar noch 
um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Das Wachs-
tumstempo war damit aber nur halb so hoch wie in den 
beiden Vorjahren, als die Steigerungsrate bei beachtli-
chen 3 Prozent lag.

Damit bekommen die Briten bereits vor dem Austritt aus 
der EU die negativen Wirkungen des Brexits zu spüren.

Wie sich der Brexit schon jetzt auf die britische Wirtscha� auswirkt
Wechselkurs des britischen Pfunds in Euro; Veränderung des HVPI-Verbraucherpreisindexes, der Reallöhne
und der realen Konsumausgaben der privaten Haushalte in Prozent
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Mit der Vorlage des neuen Weißbuchs zum Brexit 
durch die britische Regierung zeichnet sich ein wei-
cherer Brexit ab. Die EU muss sich vor allem ent-
scheiden, wie sie mit dem bemerkenswerten Vor-
schlag einer Freihandelszone für Waren umgeht. 
Damit würde ein sehr weitreichendes Freihandel-
sabkommen möglich. Um ein Rosinenpicken zu 
verhindern, müssen die Briten aber noch weitere 
Zugeständnisse machen.

Die britische Regierung hat mit der Übereinkunft im 
Landsitz Chequers und dem gerade vorgelegten Weiß-
buch einen großen Schritt nach vorn gemacht. Endlich 
ist es gelungen, das gesamte Kabinett auf eine gemein-
same Linie einzuschwören, zumindest nach den Minis-
terrücktritten. Theresa May hat dabei mehr Führungs-
stärke bewiesen, als man ihr zugetraut hat. Allerdings 
ist noch nicht klar, ob dieser Kurs in Richtung auf einen 
weicheren Brexit auch im britischen Parlament durch-
setzbar ist.

Große, aber noch nicht ausreichende Zu-
geständnisse an die EU

Gleichwohl sollte die EU die neue britische Position als 
Ausgangspunkt für die weiteren Verhandlungen akzep-
tieren. Damit kann sie anerkennen, dass die britische 

Premierministerin recht große Zugeständnisse an die 
EU macht: 

■■ Zentral ist vor allem die Zusage des UK vertraglich zu 
fixieren, bei Industrie- und Agrarwaren auch weiter-
hin alle produktbezogenen Regeln der EU zu über-
nehmen. Und das ohne in Zukunft auf neue EU-Re-
gulierungen aus Brüssel einen direkten Einfluss zu 
haben. Mit diesem bemerkenswerten Verzicht auf 
Regulierungssouveränität geht Theresa May noch 
deutlich über ihre bisherige Position hinaus. Sie will 
damit eine Freihandelszone für Waren ermöglichen. 
Nach britischen Vorstellungen würden damit keine 
Grenzkontrollen zwischen dem Vereinigten König-
reich (UK) und der EU bei Industrie- und Agrarwaren 
nötig sein, weil im UK hergestellte Waren zollfrei und 
ohne weitere Zulassung und Kontrolle auch in der 
EU verkauft werden könnten. 

■■ Auch geht die britische Regierung auf die große Sor-
ge der EU ein, das UK könnte nach dem Brexit einen 
Kostensenkungs- und Subventionswettlauf zulasten 
der EU-Unternehmen beginnen. Um Brüssel zu beru-
higen, strebt die britische Premierministerin einheit-
liche Regeln für staatliche Subventionen und einen 
Kooperationsrahmen gegen Wettbewerbsverzerrun-
gen an. Zudem will sie mit der EU vereinbaren, die 

Neues Brexit-Weißbuch -  
Auf dem Weg zu einem FHA 3.0?
Jürgen Matthes 
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Standards bei Umweltschutz sowie Sozial- und Ar-
beitnehmerrechten nicht zu senken.

■■ Zudem würde sie die britischen Gerichte verpflich-
ten, sich in denjenigen Bereichen am Richterrecht 
des EUGH zu orientieren, bei denen das UK die 
EU-Regeln übernimmt. 

■■ Trotz der avisierten Einschränkung der Arbeitneh-
merfreizügigkeit soll ein „Mobilitätsrahmen“ weiter-
hin ermöglichen, dass EU-Bürger in das UK reisen, 
dort arbeiten und studieren können. 

■■ Und schließlich ist London bereit, angemessene 
Beiträge an die EU zu zahlen, wenn gemeinsame Ak-
tivitäten in spezifischen Bereichen (etwa in der For-
schung) stattfinden.

Vieles davon bleibt noch sehr vage und die EU wird si-
cherlich darauf bestehen, dass die Orientierung der 
britischen Gerichte am EU-Richterrecht eng und ver-
bindlich ist sowie dass die bestehende Arbeitnehmer-
freizügigkeit durch den „Mobilitätsrahmen“ nicht zu sehr 
eingeschränkt wird. Zudem wird die EU dem Vorschlag 
eines neuen vereinfachten Grenzregimes aller Voraus-
sicht nach nicht zustimmen können. Denn sie müsste 
sich dauerhaft auf die Zolladministration und die Wa-
renkontrollen der Briten verlassen, wenn aus Drittlän-
dern Güter, die für die EU bestimmt sind, zunächst ins 
UK eingeführt werden. So viel Vertrauensvorschuss ist 
nicht vorstellbar (Matthes, 2017). 

Eine Freihandelszone für Waren?

Jenseits dieser Einschränkungen wirft die Chequers- 
Übereinkunft für die EU die zentrale Frage auf, wie sie 
sich mit Blick auf die vorgeschlagene Freihandelszone 
für Waren positionieren soll. Die Leitlinien des Europäi-
schen Rats für die Austrittsverhandlungen vom 23. März 
2018 geben dazu einen ersten Aufschluss (Europäischer 
Rat, 2018). Darin stellt die EU vor allem zwei grundsätz-
liche Anforderungen an ein zukünftiges Handelsabkom-
men mit dem UK. Allerdings widersprechen sich diese 
beiden Vorgaben zu einem gewissen Maß mit Blick auf 
die vorgeschlagene Freihandelszone für Waren:

■■ Zum einen muss ein zukünftiges Handelsabkom-
men auf einem „ausgewogenen Verhältnis zwischen 
Rechten und Pflichten beruhen, wobei faire Wettbe-
werbsbedingungen sicherzustellen sind“. Diese An-
forderung würde ein sehr ambitioniertes Freihandels-
abkommen (FHA) mit balancierten gegenseitigen 
Zugeständnissen machbar erscheinen lassen, zumal 
das UK sich zu fairen Wettbewerbsbedingungen ver-
pflichten will. Allerdings dürfte es aus politischer Per-
spektive dazu nötig sein, dass das UK nicht nur die 
produktrelevanten EU-Regeln übernimmt, sondern 
auch ausreichende weitere Zugeständnisse an die 
EU macht – etwa hinreichend hohe Zahlungen an 
die EU leistet wie die Schweiz oder Norwegen und 
die Arbeitnehmerfreizügigkeit nur geringfügig ein-
schränkt. Damit ließe sich eine Balance von Geben 
und Nehmen herstellen (Matthes/Busch, 2016).

■■ Zum anderen betonen die Staats- und Regierungs-
chefs der EU-27, „dass die vier Freiheiten unteilbar 
sind und es kein "Rosinenpicken" geben kann“. Diese 
Perspektive sieht den Binnenmarkt als unteilbar an. 
Demnach wäre die vorgeschlagene Freihandelszone 
für Waren nicht denkbar, weil sie nur auf eine der vier 
Freiheiten hinauslaufen würde, den freien Warenver-
kehr. Da die Briten mindestens zwei andere Freihei-
ten, die Arbeitnehmerfreizügigkeit und den freien 
Dienstleistungsverkehr, nicht mehr voll gewähren 
und nutzen wollen, kann die EU auf den britischen 
Vorschlag für die Waren-Freihandelszone eigentlich 
nicht eingehen. 

Letztlich ist diese Vorgabe aber eine politische Setzung. 
Die postulierte Unteilbarkeit des Binnenmarktes unter-
stellt eine Zweiteilung:

■■ entweder ein bisheriges Freihandelsabkommen der 
EU wie mit Kanada (CETA) oder mit den USA (dem 
auf Eis liegenden TTIP),

■■ oder voller Zugang zum Binnenmarkt mit allen vier 
Freiheiten.

■■ Dazwischen gibt es aus dieser Perspektive kaum 
Raum für ein über TTIP hinausreichendes FHA. 
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Ökonomische Sicht widerspricht politi-
scher Perspektive

Aus rein ökonomischer Perspektive gibt es jedoch eine 
solche politisch postulierte Zweiteilung nicht. Vielmehr 
kann Handelsintegration stetig weiter gesteigert wer-
den. Das zeigt folgende Überlegung: Bei TTIP war neu, 
dass man im Handel zwischen der EU und den USA ne-
ben Zöllen vor allem nichttarifäre Handelshemmnisse 
beseitigen wollte, die sich aus unterschiedlichen Regu-
lierungen auf beiden Seiten ergeben. Dazu wäre es nötig 
gewesen, aufwendig zu prüfen, ob die stark divergieren-
den Vorschriften auf beiden Seiten des Atlantiks nicht 
doch zu gleichen oder sehr ähnlichen Ergebnissen füh-
ren, zum Beispiel mit Blick auf die Sicherheit von Autos 
oder auf Verbraucher- oder Umweltschutz.

Wenn dies der Fall wäre, hätte man die Produkte gegen-
seitig anerkennen können. Damit würden keine kosten-
trächtigen nichttarifären Handelshemmnisse dadurch 
anfallen, dass europäische Produkte für den US-Markt 
umgebaut und dort erneut zugelassen werden müssen. 

Falls das UK wie avisiert seine produktrelevanten Regeln 
vollständig mit den EU-Vorgaben harmonisieren würde, 
wäre eine solche gegenseitige Anerkennung sogar pau-
schal möglich und würde (bei einer Zollunion) auf einen 
friktionslosen Warenhandel hinauslaufen.

Neuartiges Freihandelsabkommen 3.0 
wäre möglich

Man könnte eine solche Regelung zwar als freien Waren-
verkehr ansehen, aber auch als ein sehr ambitioniertes 
FHA, das über TTIP noch hinausgeht. Ein solches Ab-
kommen lässt sich als FHA 3.0 bezeichnen (Matthes/
Busch, 2016) – wobei die traditionellen Abkommen der 
EU als FHA 1.0 gelten und das ambitionierte Konzept für 
TTIP als FHA 2.0. Die EU steht also vor der Frage, ob sie 
den FHA-Raum jenseits von TTIP für ein FHA 3.0 öffnet 
oder ob sie auf der politisch gesetzten Unteilbarkeit der 
vier Freiheiten beharrt. 

Die strikte Orientierung am Binnenmarkt soll vor allem 
gewährleisten, dass ein zukünftiges Handelsabkommen 

mit dem UK nicht als zu großzügig angesehen wird und 
somit als Einladung zu einem EU-Austritt an andere 
EU-Staaten wirkt. Die verbleibenden EU-27 sollen unbe-
dingt zusammengehalten werden. Dieses Ziel ist gutzu-
heißen und unverzichtbar als Vorgabe für die Verhand-
lungen. Doch stellt sich die Frage, ob es nicht auch allein 
durch die Anforderung nach einem „ausgewogenen Ver-
hältnis zwischen Rechten und Pflichten“ erreichbar ist. 

Bei der Bewertung der „Rechte“ des UK ist im Übrigen 
zu berücksichtigen, dass das UK bei dem avisierten 
FHA 3.0 in einer wichtigen Hinsicht schlecht abschnei-
den würde. Denn im Bereich der Dienstleistungen, dem 
britischen Hauptexportsektor, würde es einen deutlich 
schlechteren Zugang zur EU haben als zuvor. Ein FHA 
zeichnet sich jedoch normalerweise gerade dadurch 
aus, dass Staaten für Güter, auf die sie spezialisiert sind, 
besondere Präferenzen verhandeln. Die EU wäre also in 
der Lage zu argumentieren, dass das getroffene FHA 3.0 
in dieser wichtigen Hinsicht zum Nachteil des UK aus-
fällt. Das sollte dazu beitragen, potenzielle weitere Aus-
trittskandidaten von einem solchen Schritt abzuhalten.
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Brexit – Mögliche wirt-
schaftliche Folgen eines 
britischen EU-Austritts 

Falls das Vereinigte Königreich (UK) die EU im Jahr 2018 ver-

lassen sollte, würde dies die Exporte des Landes reduzieren 

und Importe verteuern. Je nach Ausmaß der handelspoliti-

schen Abschottung wäre das reale Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) je Einwohner in UK im Jahr 2030 zwischen 0,6 und 3,0 

Prozent geringer als bei einem Verbleib in der EU. Werden 

die dynamischen Effekte berücksichtigt, die die wirtschaftli-

che Integration auf das Investitions- und Innovationsverhal-

ten hat, könnten die BIP-Einbußen auf bis zu 14 Prozent 

steigen. Hinzu kommen nicht absehbare politische Nachteile 

für die EU. Ein Brexit sollte aus unserer Sicht daher vermie-

den werden.

Fokus  

 

Je nach Ausmaß der handelspolitischen 

Abschottung infolge eines Brexit fallen die 

Wohlfahrtsverluste für die restlichen EU-

Mitgliedstaaten unterschiedlich aus. In 

Deutschland beispielsweise wäre das reale 

BIP je Einwohner wegen der nachlassen-

den Handelsaktivitäten im Jahr 2030 schät-

zungsweise zwischen 0,1 und 0,3 Prozent 

geringer als ohne einen Brexit. Zusätzlich 

zu diesen statischen Wohlfahrtseffekten 

kommen noch dynamische Effekte hinzu, 

die in Deutschland zu BIP-Einbußen von 

bis zu zwei Prozent führen können. 

 

mailto:henning.vomstein@bertelsmann-stiftung.de
mailto:henning.vomstein@bertelsmann-stiftung.de
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Seit dem Beitritt des Vereinigten König-

reichs (UK) zur Europäischen Gemein-

schaft im Jahr 1973 ist das Verhältnis der 

Briten zum übrigen Europa bzw. zur Euro-

päischen Union (EU) angespannt und kri-

tisch bis distanziert. Bereits 1975 gab es ein 

Referendum über den Verbleib in der Eu-

ropäischen Gemeinschaft. 1984 erwirkte 

die damalige Premierministerin Margaret 

Thatcher mit den mittlerweile legendären 

Worten „I want my money back!“ einen 

Rabatt für die britischen Beiträge an den 

EU-Haushalt (vgl. Freund und Schwarzer 

2011), den die EU nach wie vor gewährt. 

Das Schengener Abkommen, das 1995 in 

Kraft gesetzt wurde und die Abschaffung 

der Passkontrollen an den Grenzen zwi-

schen den beteiligten EU-Ländern beinhal-

tet, hat das UK bis heute nicht unterzeich-

net.  

 

Das UK ist beileibe nicht das einzige Land, 

in dem es EU-kritische Stimmen gibt. 

Parteien in anderen Mitgliedstaaten wie 

beispielsweise „Die (wahren) Finnen“, die 

„Alternative für Deutschland“, die 

italienische „Lega Nord“ oder die „Partij 

voor de Vrijheid“ sind EU-skeptische 

Bewegungen, die an Zulauf gewinnen (vgl. 

Peters 2014: 10). Für eine ablehnende 

Haltung gegenüber der EU gibt es 

unterschiedliche Gründe. Zu den 

wichtigsten gehören die Angst vor einem 

Verlust der nationalen Identität und der 

staatlichen Souveränität, die Befürchtung 

einer Überregulierung seitens der EU 

sowie hohe Nettozahlungen an die 

Gemeinschaft. Eine hohe Zuwanderung 

aus anderen EU-Mitgliedstaaten inklusive 

des Verlusts der eigenen Kultur, eines 

Anstiegs der Arbeitslosigkeit und einer 

Überforderung der sozialen 

Sicherungssysteme führt ebenfalls zu 

Ängsten in der Bevölkerung. Zudem wird 

bezweifelt, dass sich aus der Mitgliedschaft 

in der EU überhaupt irgendwelche Vorteile 

für das eigene Land ergeben (vgl. Beichelt 

2010 und Peters 2014). 

 

Zweifel an den Vorteilen eines gemeinsa-

men Europas sind also keine britische Be-

sonderheit. Allerdings stößt die EU im UK 

auf die größte Skepsis. Ende 2014 führte 

das Marktforschungsnetzwerk WIN/Gal-

lup International in elf EU-Staaten eine re-

präsentative Bevölkerungsumfrage durch 

und erhob u. a., wie 

sich die Bürger in ei-

nem Referendum ih-

res Landes über den 

Verbleib in der EU 

entscheiden würden. 

64 Prozent aller Be-

fragten der elf EU-

Länder sprachen sich 

für einen Verbleib 

aus. In zehn Ländern 

überwog der Wunsch 

nach einer Fortfüh-

rung der EU-Mitgliedschaft. In Deutsch-

land lag die Zustimmung bei 73 Prozent. 

Lediglich im UK sprach sich eine knappe 

Mehrheit von 51 Prozent für einen EU-

Austritt aus (vgl. Euractiv.de 2015). 

 

Angesichts dieser kritischen Grundhaltung 

überrascht es nicht, dass im UK bereits seit 

geraumer Zeit über ein erneutes EU-Refe-

rendum diskutiert wird. Der britische Pre-

mierminister David Cameron kündigte im 

Januar 2013 an, dass er im Falle seiner 

Wiederwahl ein entsprechendes Referen-

dum durchführen lassen wolle (vgl. The 

Conservative Party Manifesto 2015: 72).

Die in den Medien häufig verwendete Abkürzung »Brexit« (ein 

Kunstwort aus „Britain“ und „Exit“) ist insofern irreführend, 

als dass nicht „Britain“ oder Großbritannien, sondern das 

Vereinigte Königreich (zu dem neben England, Schottland und 

Wales auch Nordirland gehört) aus der EU austreten würde. Der 

geographische Begriff der britischen Inseln umfasst auch die 

irische Insel und mithin Irland, dessen Austritt aus der EU nicht 

zur Debatte steht. In diesem Text werden die Begriffe UK und 

britisch synonym verwendet, d. h. mit dem britischen BIP ist 

das BIP des Vereinigten Königreichs (UK) gemeint. 
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1. Ökonomische Auswir-

kungen eines Brexit auf 

das UK 

Die Frage, ob ein britischer Austritt aus der 

EU das wirtschaftliche Wachstum und das 

durch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ge-

messene Realeinkommen des Landes stei-

gert oder senkt, ist umstritten. Es gibt eine 

Reihe von Studien, die sich mit den wirt-

schaftlichen Vor- und Nachteilen der EU-

Mitgliedschaft beschäftigen, und dabei un-

terschiedliche Ergebnisse hervorbringen. 

So kommt eine Studie des Brüssel-kriti-

schen Think Tanks „Open Europe“ zu fol-

gender Einschätzung: Sollte es am 1. Ja-

nuar 2018 zu einem britischen EU-Austritt 

kommen, wäre das BIP im Jahr 2030 im 

ungünstigsten Szenario 2,2 Prozent gerin-

ger als im Fall eines Verbleibs in der EU. 

Im günstigsten Fall wäre sogar ein um rund 

1,6 Prozent höheres BIP möglich. Die po-

litisch realistische Bandbreite der Wachs-

tumseffekte eines EU-Austritts liegt zwi-

schen einem um 0,6 Prozent höheren BIP 

und einem um 0,8 Prozent niedrigeren BIP 

(vgl. Persson et al 2015: 2). Eine Studie des 

„Center for Financial Studies“ berechnet 

selbst unter optimistischen Annahmen ei-

nen Wohlstandsverlust für das UK. Danach 

liegen die realen BIP-Einbußen – unter Be-

rücksichtigung der gesparten Zahlungen an 

den EU-Haushalt – zwischen 1,1 und 3,1 

Prozent. Werden darüber hinaus auch noch 

dynamische Effekte berücksichtigt, also 

ein geringes Produktivitätswachstum in-

folge eines EU-Austritts, so sind sogar Ein-

kommenseinbußen in Höhe von 6,3 bis 9,5 

Prozent denkbar (vgl. Ottaviano et al. 

2014: 8–11). 

Das Problem besteht darin, dass die Resul-

tate von Simulationsrechnungen maßgeb-

lich von den Annahmen darüber abhängen, 

wie das UK nach einem Brexit seine Bezie-

hungen zu den verbleibenden EU-Staaten 

und zu den anderen Handelspartnern neu 

ordnet. Ein Austritt aus der EU kann weit-

reichende Konsequenzen haben: Die vier 

Grundfreiheiten des europäischen Binnen-

marktes (freier Güter-, Dienstleistungs-, 

Kapital- und Personenverkehr mit den an-

deren EU-Mitgliedern) würden nicht mehr 

gelten. Die Handelsverträge der EU – zur-

zeit handelt es sich dabei um 38 aktive Ab-

kommen, zudem befinden sich zwölf Ab-

kommen im Verhandlungsprozess – wären 

ungültig. Viele Politikbereiche, die zumin-

dest teilweise in die Kompetenz der EU fal-

len, müssten neu reguliert werden. Daher 

gibt es sehr große Unsicherheiten hinsicht-

lich der (völker)rechtlichen Folgen eines 

Austritts des Landes aus der EU. 

Eine Quantifizierung der wirtschaftlichen 

Effekte dieses Austritts ist somit nur annä-

herungsweise möglich und stark annahme-

getrieben. Um diese Unsicherheiten abzu-

bilden, stellen wir im Folgenden drei Sze-

narien vor, deren Auswirkungen auf die 

Entwicklung des BIP das ifo Institut mit 

verschiedenen ökonometrischen Berech-

nungen geschätzt hat. Anders als in den be-

reits genannten Studien werden dabei auch 

die Folgen für den Rest der Welt und für 

Deutschland berechnet. In allen drei Szena-

rien verliert das UK seine momentanen 

Handelsprivilegien gegenüber der EU: 

 

1. Im – aus britischer Sicht – günstigsten 

Fall (»sanfter Ausstieg«) erhält das UK 

einen ähnlichen Status wie die Schweiz 

oder Norwegen und hat somit ein Han-

delsabkommen mit der EU. Es gibt da-

her zwar nicht-tarifäre Handelshemm-

nisse, aber keine Zölle. 

 

2. Im zweitgünstigsten Szenario (»tiefer 

Schnitt«) besteht dieses Handelsab-

kommen nicht. Daher kommt es sowohl 

zu höheren nicht-tarifären Handels- 
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hemmnissen als auch zu Zöllen im Han-

del zwischen dem UK und der EU. 

Diese Zölle erreichen das Niveau, das  

in den Außenhandelsbeziehungen zwi-

schen der EU und den USA gilt. 

 

3. Im ungünstigsten Szenario (»Isolierung 

des UK«) verliert das Land darüber hin-

aus sämtliche Privilegien, die sich aus 

den 38 existierenden Handelsabkom-

men der EU mit anderen Ländern erge-

ben. Zwar könnte das UK durch eigen-

ständige Verhandlungen neue Handels-

abkommen 

schließen. Dies 

ist aber ein lang-

wieriger Pro-

zess. Zudem 

dürfte die briti-

sche Verhand-

lungsmacht ge-

genüber Dritt-

staaten geringer 

sein als die der 

EU insgesamt. 

In allen diesen Szenarien kommt es zu 

einem Anstieg der Kosten britischer 

Exporte sowie zu einer Verteuerung impor-

tierter Produkte. Exportrückgänge und 

steigende Preise haben zur Folge, dass die 

wirtschaftlichen Aktivitäten zurückgehen 

und das reale BIP niedriger ist, als es sonst 

wäre. 

 

Neben diesen wirtschaftlichen Nachteilen 

ist zu berücksichtigen, dass die jährlichen 

Zahlungen an den EU-Haushalt entfallen. 

Im Jahr 2013 lag der Nettobetrag, den das 

UK an die EU zahlte, bei rund 8,64 

Milliarden Euro bzw. rund 0,5 Prozent der 

durch das BIP gemessenen britischen 

Wirtschaftskraft. Die Einsparung dieser 

Zahlungen würde den wichtigsten 

monetären Vorteil eines Brexit für das UK 

darstellen. 

2. EU-Austritt schadet dem 

britischen Wirtschafts-

wachstum 

Das UK ist mit der EU wirtschaftlich eng 

verflochten. Mittlerweile gehen mehr als 

50 Prozent der britischen Exporte an EU-

Mitgliedstaaten. Auch die Importe des 

Landes stammen zu über 50 Prozent aus 

der EU. Mitte der 1960er Jahre lagen beide 

Anteile noch deutlich unter 40 Prozent. 

Ein Austritt aus der EU würde die bilatera-

len Handelsaktivitäten zwischen der EU 

und dem UK verringern.  

Das konkrete Ausmaß der damit verbunde-

nen Veränderungen der Realeinkommen 

ist für ausgewählte Länder in der Fokusgra-

fik (S. 1) ausgewiesen. Je nach Ausmaß der 

angenommenen handelspolitischen Ab-

schottung liegen die Realeinkommensver-

luste für die britische Volkswirtschaft zwi-

schen 0,6 und drei Prozent. Einzelne Bran-

chen werden dabei unterschiedlich hart ge-

troffen. Insbesondere die Sektoren Che-

mie, Maschinenbau und die Kfz-Branche, 

die besonders stark in die europäischen 

Wertschöpfungsketten eingebunden sind, 

müssten hohe Wertschöpfungseinbußen 

hinnehmen. Der größte Rückgang wird  da- 

bei mit fast elf Prozent für den Bereich 

Chemie berechnet. Für den ungleich be- 

 

Der Begriff „Einkommensverlust“ bzw. „BIP-Einbuße“ 

bezeichnet die in Prozenten ausgedrückte Differenz zwischen dem 

im Basisjahr (2014) tatsächlich beobachteten realen BIP und dem 

entsprechenden simulierten („kontrafaktischen“) Wert für eine 

Situation, in der das UK kein Mitglied der EU ist. 

Handelspolitische Maßnahmen entfalten ihre volle Wirkung 

erfahrungsgemäß erst zehn bis zwölf Jahre nach ihrer Einführung. 

Wenn der Brexit im Jahr 2018 erfolgen sollte, so würden sich die 

ausgewiesenen Effekte auf das Jahr 2030 beziehen.  
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deutenderen Bereich der Finanzdienstleis-

tungen liegen die erwarteten Wertschöp-

fungseinbußen im ungünstigsten Szenario 

bei knapp fünf Prozent. 

 

Die oben aufgeführten Einkommensver-

luste resultieren ausschließlich aus dem ge-

ringeren Handelsniveau infolge eines 

Brexit. Neben diesen statischen Effekten 

sind jedoch auch noch dynamische Effekte 

zu berücksichtigen. Zu den beiden wich-

tigsten zählen die folgenden Aspekte: 

 

1. Nachlassende grenzüberschreitende 

Handelsaktivitäten haben einen negati-

ven Einfluss auf die Produktivitätsent-

wicklung eines Landes: Wenn der inter-

nationale Wettbewerbsdruck zurück-

geht, verringert sich für die heimischen 

Unternehmen die Notwendigkeit, über 

Investitionen und Innovationen ihre 

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Da-

mit lässt das Produktivitätswachstum 

nach. Studien zufolge, die den Einfluss 

einer sinkenden Handelsoffenheit auf 

das langfristige reale BIP schätzen 

(Freyer 2009 und Felbermayr/Gröschl 

2013), kann der Brexit dazu führen, 

dass das britische reale BIP je Einwoh-

ner langfristig um zwei Prozent (»sanf-

ter Ausstieg«) bis 14 Prozent (»Isolie-

rung des UK«) unter dem Wert liegen 

würde, der sich im Fall eines Verbleibs 

in der EU ergeben würde. 

 

2. Die EU befindet sich mit einer Reihe 

von Ländern in Verhandlungen zu bila-

teralen Freihandelsabkommen, die zum 

Teil kurz vor der Ratifizierung stehen 

(Kanada, USA, Japan, Singapur, Indien 

etc.). Von der damit einhergehenden 

stärkeren Handelsintegration erwartet 

die EU positive Wachstumsimpulse. 

Bei einem Austritt aus der EU würden 

dem UK diese Impulse entgehen. Die 

damit verbundenen langfristigen BIP-

Einbußen liegen zwischen 1,4 Prozent 

im Fall eines »sanften Ausstiegs« und 

7,5 Prozent im Szenario eines »tiefen 

Schnitts«. 

 

3. Ökonomische Auswir-

kungen des Brexit für 

Deutschland und Europa 

Wenn die britische Wirtschaft infolge eines 

Austritts aus der EU schwächer wächst, hat 

dies auch für die Handelspartner wirt-

schaftliche Folgen. Ein geringeres Realein-

kommen führt zu einer nachlassenden 

Nachfrage nach Gütern und Dienstleistun-

gen. Für die Handelspartner bedeutet dies 

weniger Exporte und damit eine geringere 

Produktion. Im Vergleich zu den wirt-

schaftlichen Nachteilen für das UK fallen 

die BIP-Einbußen für den Rest der Welt je-

doch moderat aus. In Deutschland würden 

die Auswirkungen der nachlassenden Han-

delsaktivitäten (statische Effekte, S. 1) mit 

einem im Jahr 2030 um 0,1 bis 0,3 Prozent 

niedrigeren realen BIP je Einwohner rela-

tiv gering ausfallen. Einzelne Branchen 

wären wiederum unterschiedlich betroffen. 

Der größte Rückgang der sektoralen Wert-

schöpfung würde in der Kfz-Branche mit 

einem Rückgang um bis zu zwei Prozent 

anfallen. Neben der Kfz-Branche müssten 

auch die Elektronikbranche, die Metaller-

zeugung, und die Lebensmittelbranche mit 

negativen Einschnitten rechnen. 

 

Für die gesamte verbleibende EU-27 (ohne 

UK) liegt der erwartete Rückgang des rea-

len BIP je Einwohner infolge geringerer 

Handelsaktivitäten mit dem UK zwischen 

0,1 Prozent bei einem sanften Brexit und 

knapp 0,4 Prozent im Falle einer Isolierung 

des UK, wobei regionale Unterschiede auf-

treten (siehe S.1). Besonders stark würde 

Irland mit Realeinkommenseinbußen von 

zwischen 0,8 bis knapp 2,7 Prozent leiden. 

Weitere Länder mit überdurchschnittlich 

hohen BIP-Einbußen sind Luxemburg, 
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Belgien und Schweden. 

 

Werden die dynamischen Effekte eines 

Brexit berücksichtigt, fallen die Auswir-

kungen größer aus: Je nach Szenario und 

zugrunde gelegten ökonometrischen 

Schätzungen läge das langfristige reale BIP 

je Einwohner in Deutschland bei einem 

Brexit um 0,3 bis zwei Prozent unter dem 

Wert, der sich im Falle eines britischen 

Verbleibs in der EU ergäbe. 

 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass nach ei-

nem Brexit die verbleibenden EU-Mit-

gliedstaaten die fehlenden britischen Bei-

träge zum EU-Haushalt kompensieren 

müssten. Für Deutschland dürften die 

dadurch entstehenden zusätzlichen jährli-

chen Ausgaben gegenwärtig bei rund 2,5 

Milliarden Euro brutto liegen. Frankreich 

müsste knapp 1,9 Milliarden Euro zusätz-

lich zahlen, Italien fast 1,4 Milliarden Euro 

und Spanien rund 0,9 Milliarden Euro 

(siehe Abb. 1). 

 

4. Einschätzung und Aus-

blick 

Die hier präsentierten Schätzungen zu den 

Kosten eines Austritts des UK aus der EU 

sind mit erheblichen Unsicherheiten ver-

bunden. Niemand weiß, wie die internatio-

nalen wirtschaftlichen Beziehungen zwi-

schen dem UK und dem Rest der EU aus-

sehen würden, sollte das UK die EU verlas- 

sen. Fest steht jedoch, dass die Integration 

des UK in die Weltwirtschaft damit zu-

rückgehen und dass diese Desintegration 

das britische Wirtschaftswachstum redu-

zieren würde. Diesen Wohlfahrtsverlusten 

stehen zwar Einsparungen in Form der 

nicht mehr zu leistenden Beiträge zum EU-

Haushalt entgegen. 

 

Allerdings sind nach den hier vorgelegten 

Berechnungen selbst im aus britischer 

Sicht günstigsten Szenario (sanfter Aus-

stieg mit ausschließlich statistischen Effek-

ten) die zu erwartenden BIP-Einbußen in  
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Höhe von rund 0,6 Prozent des BIP höher 

als die gesparten Nettozahlungen an den 

EU-Haushalt in Höhe von rund 0,5 Prozent 

des BIP. Selbst in diesem Fall wäre ein 

Brexit eindeutig ein wirtschaftliches Ver-

lustgeschäft für das UK. Bei einer stärke-

ren wirtschaftlichen Abschottung und un-

ter Berücksichtigung dynamischer Effekte 

(nachlassende Produktivitätsentwicklung 

infolge eines geringeren Wettbewerbs-

drucks, nachlassende Investitionen infolge 

einer geringeren Kapitalverkehrsfreizügig-

keit) fielen die BIP-Einbußen wesentlich 

höher aus. Im schlechtesten Fall könnte das 

britische reale BIP je Einwohner im Jahr 

2030 bis zu 14 Prozent unter dem Wert lie-

gen, der im Fall eines Verbleibs in der EU 

zu erwarten wäre. Auch wenn eine solch 

starke Isolation unserer Ansicht politisch 

nicht sehr wahrscheinlich ist, zeigt dieser 

theoretisch denkbare Wert, wie stark die 

wirtschaftliche Entwicklung des UK nach 

einem Brexit vom handelspolitischen 

Wohlwollen der EU abhängt. Die entgan-

genen Wachstumseffekte zukünftiger EU-

Freihandelsabkommen sind dabei noch gar 

nicht berücksichtigt. 

 

Die Schwächung der britischen Volkswirt-

schaft bleibt nicht ohne Folgen für die üb-

rigen EU-Länder. Auch wenn die realen 

Einkommenseinbußen dort unter den UK-

Werten liegen, entstünden Kosten in Form 

eines geringen BIP-Wachstums und der er-

forderlichen Kompensation der britischen 

Beiträge zum EU-Haushalt. 

 

Jenseits der rein ökonomischen Betrach-

tung sind die politischen Nachteile zu be-

rücksichtigen. Ein Brexit wäre ein deutli-

cher Rückschlag für die europäische In-

tegration und hätte unweigerlich eine 

Schwächung der EU zur Folge. 

 

Wir sind daher der festen Überzeugung,  

dass ein britischer Austritt aus der EU in 

der Kombination von wirtschaftlichen und 

politischen Nachteilen für alle Beteiligten 

überaus schädlich wäre und daher verhin-

dert werden sollte. 
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Policy Brief 2015/03: Lohnungleichheit in Deutschland – 

Welche Rolle spielt der Handel? 

Seit Mitte der 90er Jahre nimmt die Lohnungleichheit in 

Deutschland deutlich zu. Eine häufig genannte Ursache dafür ist 

die Intensivierung der internationalen Handelsbeziehungen. Tat-

sächlich aber zeigt eine empirische Untersuchung, dass der Han-

del direkt nur rund 15 Prozent des Anstiegs der Lohnungleich-

heit in Deutschland erklären kann. Bedeutsamer ist die zuneh-

mende Firmenheterogenität in Deutschland. Betriebsspezifischer 

Treiber der Lohnungleichheit ist dabei vor allem der Rückgang 

der Tarifbindung. Eine höhere Lohngleichheit ist mit protektio-

nistischen Maßnahmen jedoch nicht zu erreichen. 

Policy Brief 2015/04: Arbeitsmobilität in Europa: Ausgleich 

wirtschaftlicher Ungleichgewichte? 

Trotz teils anderer öffentlicher Wahrnehmung bewegt sich die 

Mobilität in der EU weiterhin auf einem vergleichsweise geringen 

Niveau. Auch die hohen Arbeitslosenquoten in den EU-Krisen-

ländern haben bisher nur zu relativ geringer Auswanderung in 

wirtschaftlich stärkere Länder geführt. Der Hauptstrom führt 

weiterhin von Ost nach West. Als Lehre aus der Krise sollten 

Kommission und Mitgliedstaaten die vorhandenen Instrumente 

grenzübergreifender Arbeitsvermittlung optimieren und länger-

fristige Schritte zur Förderung der Arbeitsmobilität unternehmen.
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Was ist der FTSE 100?  

Posted by Andreas Teufl 

 
21. September 2016 at 17:36 |  

Beim FTSE 100 handelt es sich um einen Index für Aktien, die an der Londoner Börse notiert 
werden. Anders als beispielsweise der DAX 30 enthält der FTSE 100 insgesamt 100 
verschiedene Werte, die für einen Großteil der Marktkapitalisierung stehen und ein Abbild der 
wesentlichen Wertveränderungen an der Börse sind. Wesentliches Ziel ist die 
Wertentwicklung eines Zeitraumes oder die Kursentwicklung eines Tages anhand einer 
prägnanten Zahl sichtbar zu machen. Deshalb findet sich der Stand des FTSE 100 in vielen 
Medien. Börsianer und Anleger können diesen beinahe überall abrufen. Beispielsweise bei 
dem Onlinebroker OnVista, der für ein umfangreiches Informationsangebot und günstige 
Gebühren steht. Die Wertpapierkennnummer lautet: 969378. 

Der FTSE100 besteht aus den “Blue Chips” der Londoner Börse, trotz der breiten Streuung in 
unterschiedliche Branchen gibt es einige Werte, die mit einem Gewicht von mehr als drei 
Prozent in den Index eingehen. Dies sind: 

Astra Zeneca mit 3,39 % (Pharma) 
BP mit 3,92 % (Öl, Energie) 
GlaxoSmithKline 3,96 % (Pharma) 
HSBC Holding mit 6,26 % (!) (Bank-Finanzdienstleistungen) 
Vodafone Group 3,56 % (Telekommunikation) 
Royal Dutch Shell 3,89 % (Öl, Energie) 

Mit kleineren Anteilen sind auch weitere Branchen wie Handel, Maschinenbau oder auch 
Konsumgüter vertreten. Deshalb ist der FTSE 100 ein sehr gutes Abbild der englischen 
Volkswirtschaft. 

Die Indexentwicklung zeigt die Leistungsfähigkeit der britischen 

Unternehmen 

Der FTSE 100 als Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung zeigt die Wertentwicklung 
und damit auch die Chancen, die in einer diversifizierten Aktienanlage stecken. Am 3. Januar 
1984 wurde der Index mit einem Basiswert von 1.000 Punkten eingeführt. Innerhalb der 

https://www.diekleinanleger.com/was-ist-der-ftse-100/
https://www.diekleinanleger.com/author/andreas/
https://www.diekleinanleger.com/lexicon/boerse/
http://www.plus500.de/Instruments/UK100
https://www.diekleinanleger.com/lexicon/marktkapitalisierung/
https://www.diekleinanleger.com/onvista-angebot
http://www.onvista.de/index/FTSE-Index-1918069
https://www.diekleinanleger.com/was-ist-der-ftse-100/


ersten 20 Jahre konnten die Anleger erhebliche Wertzuwächse realisieren, die im Rückblick 
auch die Eignung der Aktienanlage für die private Altersvorsorge zeigen: Nach zwanzig 
Jahren betrug der Wert zu Beginn des Kalenderjahres 2004 
schon ca. 4.478 Punkte, womit eine Bruttorendite von beinahe 7,7 Prozent Wertzuwachs pro 
Jahr hätte erzielt werden können. Auch im aktuellen 10-Jahres-Vergleich des ersten 
Handelstages des Dezember 2015 mit dem Dezember 2005 zeigt sich ein Indexwert von 
6.395,65 Punkten (Schlusskurs in Frankfurt) gegenüber 5.486,12 Punkten: In diesem 
Zeitraum konnte der Index trotz der Bankenkrise 2008 und weiterer Verwerfungen fast 17 % 
an Wert gewinnen. 

 
Mehr zum Thema  Wie setze ich auf steigende Zinsen bzw. fallende Kurse von deutschen 
Bundesanleihen? 
 

Basis für viele Fonds und Investmentprodukte 

Der FTSE 100 ist Basis und Leitfaden für viele Aktienfonds und Investmentprodukte 
geworden. Sei es für Fonds, die ihre Geldanlagestrategie am Index orientieren und die größten 
Aktien dieses Indexes in das Anlagevermögen aufnehmen und den Index damit nachbilden. 
Oder auch für breit gestreute ETFs, deren Wertentwicklung sich exakt am Index orientieren 
und die synthetisch die Indexentwicklung nachvollziehen. Zusätzliche Anlagefantasie 
bekommt die Anlage in den britischen Aktienmarkt, da Großbritannien zwar einige Vorteile 
des europäischen Binnenmarktes genießt, aber sich nicht zum Beitritt zur einheitlichen 
europäischen Währung, dem Euro, entschlossen hat. 

Angesichts der Frage, ob Großbritannien wirklich in der EU verbleiben wird oder wie eine 
Kooperation zwischen einem enger verzahnten “Bundesstaat” Europa und Großbritannien 
aussehen wird, kann es auch in den nächsten Jahren zu einer erhöhten Volatilität kommen. 
Insbesondere deshalb, weil in Euro abrechnende Investoren einem Abwertungsrisiko der 
eigenen Währung ausgesetzt sein könnten. Und deshalb britische Aktien durchaus auch als 
wertsichernde Alternative gegenüber dem Investment in Euro gehandelt werden könnten. 

Anleger mit mittelfristigem bis langem Anlagehorizont könnten dann in die Einzelaktien oder 
den Index als Fonds investieren, für kurzfristige Wertschwankungen steht eine große 
Bandbreite an Optionen sowohl auf steigende, als auch fallende Kurse zur Verfügung. 

Um in internationale Werte und ETFs zu investieren, lohnt sich ein Blick auf die Online-
Broker Captrader und OnVista. Beide bieten besonders günstige Konditionen im 
internationalen Handel. Eine Übersicht finden Sie in unserem Depotvergleich. 
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Auswirkungen des Brexit auf den deutschen 

Arbeitsmarkt 

Mit dem Referendum zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat 

sich die Frage der gesamtwirtschaftlichen Folgeeffekte ergeben. Nach unserer Ein-

schätzung hat der Brexit an sich insgesamt keine großen Auswirkungen auf die deut-

sche Arbeitsmarktentwicklung. Der Austausch von Gütern und Dienstleistungen dürf-

te zwar geschmälert werden. Auch wenn Großbritannien einer der wichtigsten deut-

schen Handelspartner ist (7% der Exporte, 4% der Importe) und es Verflechtungen 

bei Direktinvestitionen gibt, bleibt das Gewicht eines einzelnen Landes aber doch 

begrenzt. 

Die Tabelle stellt die Verflechtungen im Waren- und Dienstleistungshandel zwischen 

Deutschland und Großbritannien dar. Besonders vertreten sind die Bereiche Fahrzeu-

ge, Maschinen und Chemische Erzeugnisse, in denen Deutschland auch insgesamt 

hohe Exporte verzeichnet. Eine Rolle spielen auch Dienstleistungen, darunter vor 

allem die Bereiche Finanzen/ Versicherungen, Patente/ Lizenzen, Transport und sons-

tige unternehmensbezogene Dienstleistungen.  

Tabelle 

Waren- und Dienstleistungshandel zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich, 2015 

 

 

Ausfuhren  

(Einnahmen) 

Einfuhren  

(Ausgaben) 

 
in 1.000 € in % in 1.000 € in % 

Lebende Tiere und Nahrungsmittel 3.958.742 3,5 905.350 1,5 

Getränke und Tabak 487.987 0,4 364.474 0,6 

Sonstige Rohstoffe  758.655 0,7 644.825 1,1 

Kohle, Erdöl, Gas, Strom 650.007 0,6 4.127.148 6,8 

Tierische und pflanzliche Öle, Fette und Wachse 106.138 0,1 58.766 0,1 

Chemische Erzeugnisse 13.812.426 12,2 6.093.249 10,0 

Bearbeitete Waren 9.571.092 8,4 4.064.710 6,7 

Maschinen 17.676.594 15,6 7.486.722 12,3 

Fahrzeuge 31.004.316 27,3 8.878.647 14,6 

Versch. Fertigwaren (z.B. Möbel, Schuhe, Kleidung) 7.988.197 7,0 3.042.485 5,0 

Besondere Warenverkehrsvorgänge 3.273.963 2,9 2.658.099 4,4 

Dienstleistungen (z.B. Transport-, Finanzdienstleistungen) 24.160.582 21,3 22.655.683 37,2 

Insgesamt 113.448.699 100,0 60.980.158 100,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank. Eigene Darstellung.  
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Inwieweit diese Bereiche von negativen Effekten betroffen sein werden, hängt von 

mehreren Faktoren ab. Insbesondere kommt es für die weitere Entwicklung darauf 

an, welche Anschlussregelungen getroffen werden, die ein weiteres Funktionieren der 

wirtschaftlichen Abläufe unterstützen. 

Kurzfristig könnte sich die Unsicherheit über den Fortgang der Ereignisse nach dem 

Brexit-Referendum wirtschaftlich negativ auswirken. Einen begrenzten Konjunk-

turdämpfer könnte der deutsche Arbeitsmarkt aber im Hinblick auf seine robuste 

Entwicklung (vgl. Weber 2015a) und die stabile Binnenkonjunktur relativ unbescha-

det überstehen. Denkbar wären darüber hinaus Auswirkungen auf die Migration in-

nerhalb der EU. Angesichts der bestehenden Unsicherheiten lassen sich dazu derzeit 

aber keine genaueren Aussagen treffen. 

Allerdings könnte der Brexit die infolge der Wirtschaftskrise, der Austrittsdiskussio-

nen um Griechenland und der jüngsten Debatten um den Schengen-Raum ge-

schwächte Europäische Union grundsätzlich im Mitleidenschaft ziehen und nationa-

listisch orientierten Kräften Auftrieb geben. Dann würden schwere Konsequenzen auf 

psychologischer und realwirtschaftlicher Ebene drohen. Ein solches Szenario würde 

auch die Beschäftigungsentwicklung in Deutschland schwächen (vgl. Weber 2015b zu 

einer Diskussion der Krisenrobustheit). 
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